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1) Wolfgang Braunfels,

Abendländische Stadtbau¬

kunst, Köln 1977.

1. PROBLEMSTELLUNG

2) Paul Hofer, 16 Ansätze

zur einem Programm, Vor¬

lesungspapier ETH Archi¬

tekturabteilung, Zürich,

23.10.1978 und Antiurbane

und urbane Stadtgestaltung,
Artikel in Werk-Archithese

Nr. 33-34, 1979, S. 23ff.

3) siehe auch: Theodor

Leuenberger, Rudolf

Schilling, Die Ohnmacht

des Bürgers, Frankfurt

a.M. 1977.

Die moderne Stadt, die Stadt des 20. Jahrhun¬

derts ist durch eine Vielfalt städtebaulicher

Ideologien und Grundprinzipien geprägt. Zwar

lässt sich die gleiche Feststellung auch für die

Stadtentwicklung vergangener Jahrhunderte bele¬

gen, sich wandelnde Herrschaftsformen haben die

Stadt des Mittelalters, der Renaissance, des Ba¬

rocks und des Klassizismus hervorgebracht, um

nur einige der wesentlichen Strömungen zu nen¬

nen. 1) Trotzdem lassen sich grundsätzliche Un¬

terschiede in der Entwicklung der nachindu¬

striellen im Gegensatz zur vorindustriellen

Stadt festhalten, sie sollen hier nur angedeutet
werden.

"Die moderne Stadt ist nicht mehr zentrales Be¬

zugsfeld und zugleich Lebensstoff des Stadtein¬

wohners, der städtisch Geprägte löst den Städ¬

ter ab, das "Prinzip Urbanisation" holt das

"Prinzip Stadt" von innen aus." 2)

Dieser Satz von Paul Hofer besagt, dass der

Städter, der in seinem Stadthaus wohnte, lebte

und arbeitete, der für seine Aktivitäten vom

Handwerk bis Verkauf die räumlichen Bezugsfelder
der Stadt brauchte und benutzte, abgelöst wurde

durch den städtisch Geprägten, den Verstädter¬

ten, den Mieter, der einen kleinen Ausschnitt

eines Grossgebäudes (einer "Wohnmaschine",
Le Corbusier) bewohnt und einen relativ noch

kleineren Teil einer Fabrikanlage (einer "Pro¬

duktionsmaschine") bewirtschaftet. Der Ver¬

städterte braucht kein räumliches Bezugsfeld
Stadt, er braucht dagegen eine städtische Ver¬

kehrsstruktur, die ihm schnelle Wege zwischen

Arbeits- und Wohnstätte gewährleistet. Dazwi¬

schen liegen die Orte der Bedarfsdeckung, der

Dienstleistungsbetriebe einer durchurbanisierten

Zivilisation. Die Freiräume der nachindustriel¬

len Stadt werden durchquert, die der vorindu¬

striellen wurden gelebt.

Es ist von daher gesehen nur noch logische Kon¬

sequenz, wenn die moderne Stadtgesellschaft des

20. Jahrhunderts grundsätzlich neue stadträum¬

liche Modelle verlangte und einführte, die wir

aus unserer heutigen Sicht als Auflösungsprozes¬

se des "Prinzips Stadt" betrachten. 3) Man könn¬

te sich an dieser Stelle mit der Feststellung
begnügen, die moderne Stadt, die Stadtagglome¬
ration sei die adäquate Behausungs- und Lebens¬

form der modernen Industriegesellschaft, der

durchurbanisierten Zivilisation. Oder etwas

ketzerischer ausgedrückt, die Industriegesell¬
schaft des 20. Jahrhunderts hat sich die Stadt

geschaffen, die am ehesten ihrer Lebensform ent-



2

4) Solche Forderungen wer¬

den vielfach unter dem

neuen Begriff "nachmoder-

ner Städtebau" zusammenge-

fasst.

5) siehe auch: Benedikt

Huber, Stadtplanung ohne

Wachstum, Artikel in Disp.
Nr. 41, Zürich, April 1976,

S. 31ff.

spricht, sie braucht keine andere, keine "besse¬

re Stadt". Ein solches Verhalten würde sich da¬

rauf beschränken, die Ueberreste des "Prinzips
Stadt" sorgfältig zu konservieren, sie als Bau¬

denkmal, als archäologischen Garten, für unsere

Nachfahren zu bewahren, im übrigen aber das "Ur-

banisationsprinzip" allenfalls weiter zu opti¬
mieren. Nebenbei bemerkt ist diese grundsätzli¬
che Verhaltensweise gar nicht soweit von der

generellen städtebaulichen Realität unserer Zeit

entfernt.
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Allerdings bleiben dabei verschiedene Fragen

offen, die gerade in den letzten Jahren neu in

das Feld städtebaulicher Diskussion eingebracht
wurden. In Stichworten sind die sich andeutenden

Veränderungen

- der Wechsel von quantitativem zu qualitati¬
vem Wachstum,

- die Rückbesinnung auf ursprüngliche Wert¬

vorstellungen ,

- die Forderung nach Erhaltung und Pflege
städtischer Räume,

- das Bedürfnis nach vermehrter Identifika¬

tion mit der direkten Umwelt, nach Heimat,

und

- die Forderung nach kontinuierlicher Gestal¬

tung städtischer Lebensräume. 4)

Hinter solchen Forderungen stehen für einmal

nicht nur die Fa^hTeute7~"die Städtebauer, die

ein neues Urbanisationsprinzip in die Stadtent¬

wicklung einbringen wollen, sondern vielmehr

lassen sich über verschiedene Symptome und Indi¬

katoren Veränderungsprozesse und Wandlungen in

der modernen Stadtgesellschaft registrieren.
Auslösefaktoren waren auf der politischen Ebene

die Studentenbewegung der 60er Jahre und die

Mitbestimmungs- und Demokratisierungsprozesse
in Betrieben und Quartieren, auf der wirtschaft¬

lichen Ebene die Energiekrise und nachfolgende
Rezession und auf der gesellschaftlichen Ebene

eine tiefgreifende Identitätskrise der modernen

Industriegesellschaft, deren Auswirkungen heute

nur schwer abgeschätzt werden können. Die ge¬

nannten Faktoren müssen dabei in engem Zusammen¬

hang gesehen werden.

Mit Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre ist

die Entwicklung offensichtlich an einem zumin¬

dest vorläufigen Endpunkt angelangt. 5)

Neben einer absolut wachstumsorientierten Wirt¬

schaft und dem uneingeschränkten Glauben an den

technologischen Fortschritt hat auch der Städte¬

bau der 60er Jahre in eine Sackgasse geführt.

Eine Sackgasse insofern, als keine grundsätzlich
neuen Ideologien den Anschluss an die abgelaufe-
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ne Entwicklung gefunden hatten. Die heute ab¬

lesbaren Trends konzentrieren sich - im Gegen¬

satz zu vorhergegangenen Entwicklungsabschnit¬
ten - nicht auf eine abermalige Innovation

städtebaulicher Programme, sondern orientieren

sich vielmehr rückwärts und versuchen über Neu¬

auflagen und Neuinterpretationen der bereits

historischen Stadt, abgelaufene Entwicklungs¬

prozesse zu erneuern.

Allerdings sind in der Phase der Umorientierung,
eines fortdauernden Umdenkprozesses, solche An¬

sätze noch zaghaft und unsicher und in den mei¬

sten Fällen lediglich theoretischer Natur. Zu¬

dem bestehen eine Reihe von Sachzwängen von

verbindlichen Grundlagen und Voraussetzungen,

die aus der totalen Verstädterungsepoche der

60er Jahre stammen und den Weg zurück zur Stadt

zusätzlich erschweren.

Aehnlich wie auch im technologischen und wirt¬

schaftlichen Bereich wird sich ein grosser Teil

neuer städtebaulicher Energien zwangsläufig mit

den Problemen der "Vergangenheitsbewältigung"
beschäftigen müssen, was grundsätzlich schwie¬

riger, mühseliger und zeitraubender ist, als

die Entwicklung neuer Ideen.

Die folgende Arbeit möchte an die Vergangen¬

heitsbewältigung gewisse Beiträge liefern, in¬

dem sie die städtebauliche Entwicklung von der

geschlossenen Bauweise der Jahrhundertwende bis

zur gemischten Bauweise der 60er Jahre in ihren

wesentlichsten Zügen nachzeichnen möchte und

parallel dazu die baurechtliche Entwicklung vom

Gestaltungs- und Ordnungsinstrumentarium zum

Planungsrecht im Sinne flexibler Flächennutzung

verfolgen möchte.

Für die städtebauliche Entwicklung soll, soweit

möglich, darauf verzichtet werden, bestimmte

stadträumliche Strukturen der einzelnen Epochen
gegeneinander zu werten, es soll lediglich eine

möglichst objektive Beschreibung und Dokumenta¬

tion der Strukturmerkmale vorgelegt werden und

es sollen die Wertvorstellungen transparent ge¬

macht werden, die zu den jeweiligen Stadtstruk¬

turen führten und die die entsprechenden Ver¬

änderungen der baurechtlichen Grundlagen aus¬

lösten.

Der Aktualitätsbezug der Arbeit ergibt sich aus

den Schlüssen, die aus der Untersuchung solcher

wechselseitig bedingter Prozesse zu ziehen sind,
und die für die weitere Entwicklung der Stadt,
im Rahmen der neuen Vorstellungen eines nach¬

modernen Städtebaus °'von unterschiedlicher Be¬

deutung sein werden.

6) Zum Begriff "nachmoder¬

ner Städtebau" siehe Theo¬

dor Leuenberger, Rudolf

Schilling, a.a.O., S. 14

und S. 48ff.
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2. ARBEITSTHESEN

Die folgenden Arbeitsthesen sind als vorwegge¬

nommene Behauptungen zu verstehen, die die Pro¬

blemstellung in konzentrierter Form vertreten.

Ueber die eigentliche Arbeit, die Untersuchung
der Siedlungsentwicklung und des Baurechts soll

versucht werden, einen möglichst klaren Nach¬

weis über den Wahrheitsgehalt der Thesen zu er¬

bringen.

2.1 Hauptthese: Stadtraumverlust

Die bestehenden Stadträume haben im Verlaufe

des 20. Jahrhunderts ständig an Qualitäten ver¬

loren (Ausnahmen, z.B. Altstadt, vorbehalten).

Die Produkte des sogenannt modernen Siedlungs¬
baus (zweite Hälfte des Jahrhunderts) haben

keine neuen Stadträume gebildet, sind weitge¬
hend "amorph", gesichtslos und leer, d.h. nicht

raumfassend. (Diese Behauptung ist nahezu aus¬

nahmslos zu verstehen.)

Der Stadtraumverlust verlief kontinuierlich und

parallel zur Entwicklung der sogenannt modernen

Stadtgesellschaft. Er wurde gefordert (aller¬

dings indirekt) von verschiedenen Wortführern

des Städtebaus im Rahmen neuer städtebaulicher

Ideologien. Er wurde gefördert durch die rasche

technologische Entwicklung und Veränderung der

verschiedensten Lebensbereiche und ihre Ein¬

flüsse auf das Verhalten des Einzelnen und der

Gesellschaft.

Schliesslich wurde der Verlust von Stadträumen

akzeptiert und definiert durch entsprechende

Veränderungen und Erweiterungen des bau- und

planungsrechtlichen Rahmens als gesetzliche

Grundlage jeder Stadtentwicklung und -Verände¬

rung. D.h. mit der Entwicklung vom Planungs¬
recht der Jahrhundertwende zur modernen Flä¬

chennutzungsplanung verlief parallel die Ent¬

wicklung vom klar und eindeutig definierten

räumlichen Städtebau zur gemischten, flächen¬

bezogenen Bauweise.

Folgerungen zu These 2.1:

Wenn man davon ausgeht, dass unter dem Begriff

Stadt ein räumliches System zu verstehen ist,

ein räumliches Bezugsfeld, das städtisches Le¬

ben erst ermöglicht und demgegenüber die primär
funktionelle Stadt als eine Häufung von Addi¬

tionen, von Aggregaten und Kombinationen er-
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achtet, die Elemente und Funktionen einer

durchurbanisiorten Lebensweise beinhalten, so

ist Stadüraumverlust mit Stadtverlust gleichzu¬
setzen.

Die Stadt wird ersetzt durch eine Scheinstadt,
Stadtraum degeneriert zu Zwischenraum, Raum¬

körper zu Restraum und Restfläche, funktionale

Systeme entwickeln Eigendynamik und überlagern
sich räumlichen Systemen, lösen Raumstrukturen

auf.

2.2 These: Verbesserung der individuellen zu

Lasten der öffentlichen Stadtbereiche

Die Verbesserungsbemühungen des Städtebaus und

der Stadtplanung konzentrieren sich in den

letzten Jahrzehnten zunehmend auf die Optimie¬

rung der Wohn- und Lebensqualitäten im Indivi-

dualbereich und dies zu Lasten der Qualitäten
öffentlicher Bereiche.

Folgerungen zu These 2.2:

Getrennt zu erwähnen sind einerseits die stan¬

dardbezogenen Verbesserungen, von der Automa¬

tisierung der Küche bis zur vollautomatischen

Raumklimatisierung, die neben hohem Energiever¬
brauch zu einseitiger Bindung beträchtlicher

Investitionsvolumen führten, anderseits die

planerischen Anstrengungen für eine optimale
Besonnung, Belichtung und Belüftung der einzel¬

nen Wohnzellen.

Während die hohen Investitionsbindungen für ge¬
hobene Wohnstandardvorstellungen indirekt zur

Verarmung städtebaulicher Qualitäten führten,
wurden den planerischen Zielen für eine optima¬
le Wohnhygiene (Durchgrünung, Besonnung usw.)
städtisch räumliche Qualitäten direkt geopfert,
Wohnraum wurde weit wichtiger als Stadtraum,
die Wohnzelle wurde verbessert, der öffentliche

Stadtbereich als räumliches Gebilde ging ver¬

loren.

Die These ist nicht so zu verstehen, dass eine

eigentliche Umkehr der Entwicklung gefordert
würde, wichtig sind sicherlich beide Bereiche,
der öffentliche Stadtraum einerseits und der

individuelle Wohnraum andererseits. Zu untersu¬

chen bliebe jedoch, ob bei der Optimierung zwi¬

schen beiden Räumen Konflikte entstehen, d.h.

ob ein verbesserter guter Wohnraum eine gleich¬
zeitige stadträumliche Konzeption ausschliesst

oder umgekehrt.
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2.3 These: Sonderbauweisen - Regelbauweise

Sonderbauweisen waren - Ausnahmen vorbehalten -

nicht in der Lage, bessere Siedlungs- und

Stadtgestaltung zu fördern als die Regelbauwei¬
se.

Sonderbauweisen dienten primär den privaten In¬

teressen der Bauherren, höchstens sekundär den

Bewohnerinteressen, aber kaum (oder nur schein¬

bar) den öffentlichen Interessen einer "gesun¬
den" Stadtentwicklung.

Sonderbauweisen sollten ihrem Zweck nach ur¬

sprünglich für Sonderfälle eingesetzt werden

(z.B. Sonderbauvorschriften für Altstadtgebiete
oder für landschaftlich exponierte Gebiete),
wurden aber im Laufe der Zeit - vor allem in

Zeiten stürmischer baulicher Entwicklung - ver¬

mehrt für die Regelung von eigentlichen Normal¬

fällen herangezogen.

Sonderbauweisen widersprechen - ihrer Natur als

Ausnahmeregelungen nach - den Prinzipien einer

kontinuierlichen städtebaulichen Entwicklung.
Sie dienen in häufigen Fällen als Instrument

zur Umgehung einer konsequenten Weiterentwick¬

lung, zum Ausbruch aus städtebaulicher Konti¬

nuität, sie schaffen fragwürdige stadtgestalte¬
rische Freiräume, indem sie die Auseinander¬

setzung mit dem bereits Vorhandenen resp. der

vorhandenen Umgebung negieren.

Folgerungen zu These 2.3:

Sonderbauweisen wurden vor allem während der

Jahre des grossen Baubooms vermehrt eingesetzt,
vor allem für die Planung und Realisierung
grösserer zusammenhängender Wohnsiedlungen auf

der grünen Wiese am Stadtrand, teilweise auch

für die Neuüberbauung ursprünglicher Baublöcke

in Cityrandgebieten.

Trotzdem in den Zweckartikeln verschiedener

Sonderbauweisen jeweils gehobene Ansprüche an

die städtebauliche Gestaltung formuliert wurden,
waren gerade die städtebaulichen Leistungen und

Beiträge solcher Bauweisen eher bescheiden, im

Vergleich mit der Regelbauweise schneiden sie

nicht besser ab.

2.4 These: Städtebauliche Diskontinuität

Die moderne Flächennutzungsplanung provoziert
zu ständigem Einsatz von ursprünglichen Ausnah¬

meinstrumentarien .
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Folgerungen zu These 2.4:

Während im Rahmen der Regelbauweise unter Ein¬

satz von gestalterisch stark wirksamen Instru¬

menten wie Baulinien, Strassen- und Niveaulini¬

en, Höhenbeschränkungen, Tiefenangaben, Ab¬

standsvorschriften usw. der Spielraum möglicher
städtebaulicher Interpretation thematisch ge¬
ordnet war, ergibt sich bei der modernen Flä¬

chennutzungsplanung mit Hilfe der AZ ein völlig
offener Freiheitsgrad, d.h. die Determinanten

der Siedlungsentwicklung und -gestaltung sind

so schwach definiert, dass sie in einem ständig
neuen Verfahren laufend entwickelt werden

müssen.

Die Kontinuität der Siedlungsentwicklung leidet

darunter (siehe auch These 2.3).
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3. ABGRENZUNGEN UND AUFBAU DER ARBEIT

Eine sinnvolle Abgrenzung ist notwendige Vor¬

aussetzung für jede wissenschaftliche Arbeit,
umso mehr, als es sich bei der vorliegenden
Aufgabenstellung um die Untersuchung einer kom¬

plexen Entwicklung handelt, die über lange
Zeiträume abgelaufen ist.

Für die Arbeit im allgemeinen bedeutet dies,
dass lediglich die wesentlichen unterscheidba¬

ren Phasen der städtebaulichen Entwicklung die¬

ses Jahrhunderts untersucht werden können, und

dass nur die wirklich entscheidenden Grundlagen
und Voraussetzungen solcher Entwicklungsphasen
diskutiert werden können. Es ist nicht Ziel der

Arbeit, eine umfassende Geschichte des Städte¬

baus des 20. Jahrhunderts zu schreiben, sondern

es sollen entscheidende Entwicklungsabschnitte
der modernen Stadt transparent gemacht werden,
d.h. auf ihren Inhalt und ihre grundsätzlichen
Veränderungen untersucht werden. Es ist weiter

auch nicht Ziel, eine bestimmte Veränderungs¬
dimension in den Vordergrund zu stellen und de¬

tailliert zu untersuchen, das Schwergewicht der

Arbeit liegt vielmehr auf den Zusammenhängen
zwischen den einzelnen Entwicklungsabschnitten
und ihren Grundlagen, auf der Darstellung der

Veränderungsprozesse.

Der zeitliche Horizont der Arbeit reicht vom

Ende des letzten Jahrhunderts bis zur aktuellen

städtebaulichen Situation. Die Untersuchung
soll sich ausschliesslich auf die Behandlung
von städtischen Problemen und Entwicklungen be¬

schränken. Im Vordergrund steht dabei das "Nor¬

malquartier", das Wohn- und Wohn-Mischquartier
hoher Dichte; Alt- und Kernstadtprobleme sowie

die Anlage von Villen-, Landhaus- und Einfami¬

lienhausquartieren sollen weitgehend ausgeklam¬
mert werden. Bezüglich der verwendeten Unter-

suchungs- und Illustrationsbeispiele soll vor¬

wiegend auf Siedlungen der Stadt Zürich zu¬

rückgegriffen werden. Lediglich für die Doku¬

mentation spezieller, anhand Zürcher Beispiele
schlecht veranschaulichbarer Entwicklungen,
sollen andere, auch ausländische Stadtquartiere
gezeigt und beschrieben werden.

Demgegenüber wird sich die parallele und über¬

schneidende Aufzeichnung der baurechtlichen

Entwicklung und Veränderung fast ausschliess¬

lich auf das Zürcherische Baurecht beziehen.

Dazu gehören die kantonalen Baugesetze und die

städtischen Bau- und Zonenordnungen mit den je¬
weiligen Revisionsentwürfen, Abänderungen und

Ergänzungen. Miteinbezogen werden diverse Son¬

der- und Quartierbauordnungen für bestimmte Ge-
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bicLc. I)c»wuj;st nichL berücksichtigt bleiben al¬

lerdings zahlreiche, während dieser Zeit gel¬
tende, ebenfalls gestaltrclevantc Verordnungen
und Zusatzbestimmungen, um einerseits die Un¬

tersuchung in einem noch vertretbaren und rea¬

lisierbaren Rahmen zu halten und um anderseits

die Uebersichtlichkeit und exakte Abgrenzungs¬
kriterien zu gewährleisten. Die baurechtlichen

Grundlagen werden zudem primär bezüglich jener
Abschnitte analysiert, die konkret und direkt

die städtebaulichen Anliegen der Arbeit, die

Beeinflussung der Stadtraumstruktur betreffen.

Trotz der Konzentration und Orientierung auf

die städtebaulichen und rechtlichen Verhältnis¬

se nur einer Stadt, der Stadt Zürich - die

sich aus der Notwendigkeit ergibt, vergleichba¬
re und zusammenhängende Grundlagen und Prozesse

zu untersuchen - dürften die Schlussfolgerungen
der Arbeit eine gewisse Allgemeingültigkeit in¬

sofern erreichen, als die baurechtliche und

insbesondere die städtebauliche Entwicklung

europäischer Grossstädte in den letzten Jahr¬

zehnten weitgehend konform verlaufen ist.
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4. GENERELLE STAEDTISCHE SIEDLUNGSTYPOLOGIE

DES 20. JAHRHUNDERTS

1) Krier Rob, Stadträum in

Theorie und Praxis,

Stuttgart 1975

Die Polarität Aussen - In¬

nenraum ergibt sich für

Krier aus funktionell und

formal sehr ähnlichen Ge¬

setzen, denen beide Räume

gehorchen.

Ein genereller Ueberblick über die abgelaufene
städtebauliche Entwicklung dieses Jahrhunderts

soll zu Beginn der Untersuchung die Zusammen¬

hänge einzelner Entwicklungsphasen klären. In

den nachfolgenden Kapiteln werden solche Ent¬

wicklungsphasen einer detaillierteren Analyse
zugeführt und anhand konkreter Materialien dis¬

kutiert.

Das für die vorliegende städtebauliche Typolo¬
gie entscheidende Element ist der Raum, in die¬

sem Falle der städtische Raum. Städtebau wird

demnach nicht primär als Verankerung,Bauen und

Aufrichten von Körpern und/oder Verteilen von

Nutzungen und Funktionen verstanden, Städtebau

ist in erster Linie das Bilden von Räumen, der

Aufbau räumlicher Strukturen.

Dabei stellen sich folgende Fragen:

- Was ist Stadtraum?

- Aus welchen Elementen setzt sich die räumli¬

che Struktur der Quartiere der Stadt zusammen?

Räumliches Erleben entsteht aus dem Kontrast

zwischen Hohl und Voll, aus der teilweisen (In¬
nenraum + vollständigen) Begrenzung eines Volu¬

mens durch Körper und Flächen. Damit verbunden

sind noch keinerlei qualitative Aussagen.

Im Begriff Stadtraum sind allerdings qualifizie¬
rende und näher definierende und beschreibende

Vorstellungen und Elemente enthalten. Ausge¬
schlossen aus dem Begriff ist der Innenraum

(z.B. das Zimmer) auf der unteren Ebene, auf

der oberen Ebene der weitflächige Landschafts¬

raum (z.B. das Tal, der Wald), der die

Stadt umgibt. Der Raum liegt also innerhalb der

Stadt und ist damit Teil eines weiteren räumli¬

chen Gefüges, seine Dimensionen sind zwangs¬

läufig auf dieses Gefüge abgestimmt und können

sich von der engen mittelalterlichen Altstadt¬

gasse bis zur weitflächigen Anlage eines Re¬

präsentativplatzes bewegen. Stadtraum (Aussen-

raum) entsteht nur zusammen mit Innenraum, er

lebt von der Polarität von Aussen und Innen. 1)

Stadtraum wird also umso lebendiger, je mehr

sich das Innen und Aussen überlagert, je trans¬

parenter die raumbeqrenzendcn Flachen werden und

je stärker die Gesetze des Innenraumes mit den

Gesetzmässigkeiten des Aussenraumes korrespon-



11

2) siehe auch: Hofer Paul,

16 Ansätze zu einem

Programm, Vorlesungspa-

pier WS 78/79, Archi¬

tekturabteilung ETH

Zürich

dieren, respektive umgekehrt.

Der Stadtraum dient den verschiedensten Punk¬

tionen städtischen Lebens. Darunter zu verste¬

hen LsL die: Bcdür lnir.be; Tri odiyunq Tür Leben und

Wohlbefinden des einzelnen Städters sowie der

ganzen Stadtgesellschaft. Der Stadtraum muss

also Funktionen für den Einzelnen sowie für

eine weitere Oeffentlichkeit erfüllen. Je dich¬

ter sich solche Funktionen sammeln, überlagern

und ergänzen, desto mehr wird der einfache

Raum zu einem komplex vernetzten System, zum

Stadtraum.

Stadtraum lässt sich demnach über drei grund¬
sätzliche Gesetzmässigkeiten annäherungsweise,
keinesfalls aber abschliessend, definieren:

- Stadträume sind immer als Teile eines grös¬

seren Ganzen einer räumlichen Struktur auf¬

zufassen, die ihrerseits verschiedensten

Voraussetzungen entspricht. (z.B. Topogra¬

phie, Klima, gesellschaftlichen Gegebenhei¬
ten, Kulturtraditionen und Technik)

- Stadträume leben von der Wechselbeziehung
zwischen Innen- und Aussenraum, von einer

ständigen Kommunikation zwischen Innen und

Aussen.

- Stadträume sind nicht monofunktional, sie be¬

inhalten und ermöglichen ein Nebeneinander

verschiedener Funktionen für unterschiedli¬

che Benutzer. 2)

Stadträume stehen dabei im Gegensatz zu Räumen,

die lediglich aufgrund ihrer Lage innerhalb

städtischer Gebiete als "verstädterte Räume"

bezeichnet werden können. Es handelt sich da¬

bei um degenerierte Stadträume, um Resträume,
die den oben erwähnten Gesetzmässigkeiten nicht

oder höchstens teilweise genügen.

Zwar gehört auch der verstädterte Raum (z.B.

Freiräume moderner Agglomerationssiedlungen)
als wesentlicher Bestandteil der räumlichen

Struktur der Stadt an; er ist Ausdruck bestimm¬

ter städtebaulicher Ideologien und Zielsetzun¬

gen und stadtgestalterisches Resultat einer gan¬

zen Epoche.

Die schrittweise Veränderung vom komplexen
Stadtraum zum weitgehend amorphen und leeren

verstädterten Raum möchte die nachfolgende Typo¬

logie anhand der Veränderung der bereits erwähn¬

ten Gesetzmässigkeiten untersuchen.

Damit ergeben sich die Typisierungskriterien
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3) Strasse und Platz sind

die zwei Grundelemente des

Stadtraumes. Für Rob Krier

(Stadträum in Theorie und

Praxis, S. 3) ist der Platz

der Ausgangspunkt, die ei¬

gentliche Stadtraumerfin-

dung. Gruppieren von Häu¬

sern um einen Freiraum,

Funktionen: öffentliche

Kontrolle, Schutz, Tref¬

fen - Verweilen, Vertei¬

digung. Die Strasse ist

nach Krier der nächste

Schritt, sie erschliesst

das Land und die einzelnen

Parzellen und hat stärkeren

Nutzcharakter als der Platz.

Strasse und Platz werden

so, nach und nach, Teil

einer Netzstruktur.

4) Der Begriff "geschlosse¬
ne Bebauung" (oder Ueber-

bauung) ist allgemein ge¬

läufig. Er ist auch im neu¬

en Planungs- und Baugesetz

PBG des Kantons Zürich vom

7. September 1975 mehrfach

erwähnt (§ 286, S. 74, Ge¬

schlossene Ueberbauung).

Zur geschlossenen Bebauung

(oder Bauweise) siehe auch

Müller Wolfgang, Städtebau,

Stuttgart 1974, S. 71.

Als Resultat der Geschlos¬

senen Bauweise entstehen

die typischen Baublöcke aus

denen sich wiederum der Be¬

griff Blockbauweise ablei¬

tet. Siehe dazu: Finke W.,

Popp F., Schalhorn K.,

Schmalscheidt H., Der Bau¬

block, München 1977, S. 7-

24.

5) Der Begriff "Halboffene

Bebauung" oder "Zeilenbau¬

weise" ist nicht überall ge¬

läufig. Siehe dazu Müller

Wolfgang, Städtebau, Stutt¬

gart 1974, S. 72.

direkt aus den drei Gesetzmässigkeiten:

- Einbindung der Räume (Strasse und Platz 3M

in die räumliche Struktur der Stadt

.
Räumliches Grundmuster

. Gliederung, Abwicklung

. Dimensionierung

. Einbindung in Umgebung und Topographie

- Wechselbeziehung Innen-/Aussenraum

.
Räumliche Durchdringung Innen-/Aussenraum

. Abwicklung und Textur der Fassaden

. Transparenz, Kommunikation und Zusammen¬

spiel zwischen Aussen und Innen

.
Räumliche Gliederung von Bereichen unter¬

schiedlichen Oeffentlichkeitsgrades

- Funktionen des Stadtraumes

.
Räumliche Gliederung der Nutzung

. Nutzungsüberlagerung im Stadtraum

. Beziehungen zwischen Funktion im Freiraum

und im angrenzenden Gebäude (Transparenz

solcher Beziehungen)

. Erschliessungsfunktionen, Raum und Er¬

schliessung

.
Verkehr im Stadtraum, Fussgängerbeziehun-

gen, Fahrverkehr

Für die Betrachtungsperiode Ende 19. Jahrhun¬

dert bis ca. 1970 lassen sich 3 grundsätzlich

verschiedene und eindeutig gegeneinander ab¬

grenzbare stadträumliche Strukturen unter¬

scheiden:

1. Raumstruktur der Quartiere der Jahrhundert¬

wende bis ca. 1920, Blockrandbebauung

vorwiegend "geschlossene Bebauung",

"Blockbauweise" 4)

2. Raumstruktur der Quartiere vor dem 2. Welt¬

krieg bis ca. Mitte 50er Jahre

vorwiegend "Halboffene Bebauung" oder

"Zeilenbauweise" 5)

3. Raumstruktur der Quartiere der 60er und

Anfang 70er Jahre

vorwiegend "Differenzierte Bebauung" oder

"Gemischte Bauweise" 6)

Neben den drei Grundtypen traten im Verlaufe

des genannten Zeitraumes verschiedene Sonder¬

und Uebergangsformen auf, wie sie für eine lau¬

fende Entwicklung als Ueberlagerung von ver¬

schiedenen Entwicklungsabschnitten typisch

sind. Die folgende Typisierung soll sich weit¬

gehend auf die Grundtypen beschränken und
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6) "Differenzierte Bebauung"

oder "Gemischte Bauweise"

sind Bogriffe, die sich aus

der fachlichen Diskussion

über gemischte Bauformen

für grössere Baugebiete

(Areale) ergeben haben und

allgemein geläufig sind.

Müller verwendet im bereits

zitierten Werk "Städtebau"

auf S. 73 den Begriff der

"Komplexbebauung" für die

gleichen Bebauungstypen.

7) Die Zeitabschnitte sind

weitgehend auf die Ent¬

wicklungsabschnitte wie

sie in der Stadt Zürich

abgelaufen sind, bezogen.

8) Der Begriff "Muster"

darf in diesem Zusammenhang

nicht mit der Bedeutung

"sich ständig in einer be¬

stimmten Ordnung wiederho¬

lendes Ornament - z.B. Ta¬

petenmuster" verwechselt

werden. Muster kann auch

als vorbildliches Modell

oder im städtebaulichen

Zusammenhang als Figur

verstanden werden. Lang und

Stuber verwenden den Be¬

griff "städtebauliches

Grundmuster" in der Stadt¬

bilduntersuchung Lenzburg

als städtebauliche Leit¬

konzeption.

Stuber F., Lang J., Stadt¬

bilduntersuchung Lenzburg,

Zürich 1976, S. 32 ff.

Ueberschneidungen und Mischformen einzelner

Typen lediglich angeben.

Die Datierung der Grundtypen muss sich mit der

Angabe grober Zeitabschnitte begnügen, genannt
ist jeweils der Zeitabschnitt, in dem ein be¬

stimmter Typ in grossem Umfang realisiert wur¬

de, d.h. seine Blüte erlebte.7) Unberücksich¬

tigt bleiben dabei vorläufig frühere Epochen
als die Genannte, zudem sind zeitliche Ver¬

schiebungen für einzelne Grundtypen durchaus

gegeben.

4.1 Blockrandbebauung

Blockbauweise

4.11 Räumliches Grundmuster

Das räumliche Grundmuster^) der Blockrandbebauung
ist geprägt durch ein geometrisch, rasterar¬

tiges Erschliessungsnetz von Quartierstrassen,
das zwischen den Erschliessungsachsen ebenso

klare geometrisch definierte Bebauungsfeider
ausscheidet. Es entsteht aus einem häufig völ¬

lig linear verlaufenden System aus Längs- und

Querachsen, das bei orthogonaler Ausbildung an

das Grundmuster eines Schachbrettes erinnert.

Variationsmöglichkeiten des eigentlich stren¬

gen Grundmusters sind allerdings nahezu unbe¬

grenzt. Durch die Einführung von Diagonalach¬
sen, von Radien und Platzfolgen entsteht eine

erstaunliche Lebendigkeit, die die starren

Grundprinzipien der Struktur überlagern, aber

andererseits bei konsequenter Anwendung nie

die Gefahr des Auflösungsprozesses des Grund¬

musters beinhalten. Auch die Anpassungsfähig¬
keit an topographische Bedingungen ist erheb¬

lich, wenngleich die Dominanz einer gewissen
Strenge bei stärkeren Hanglagen eindeutig
nachlässt. Weitere Variationsmöglichkeiten er¬

geben sich durch die Dichte des Netzes, durch

die Dimensionierung des Raumes, als Funktion

aus Breite des Raumes, der Strasse, zur Höhe

der angrenzenden Gebäude, und der Dominanz der

Blockrandbebauung. Letztere variiert von der ge¬

schlossenen Randbebauung als eindeutige und

strenge Raumbegrenzung, über die teilweise Glie¬

derung durch Unterbrüche bis zur völligen Auf¬

gliederung der Blockrandbebauung in Einzelgebäu¬
de mit Zwischenräumen. Eine solche aufgegliederte

Blockbauweise, die vor allem in den älteren

Wohnquartieren des gehobenen Mittelstandes an¬

zutreffen ist, kann nur bezüglich Stellung und
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9) Der Begriff der "offenen

Bebauung" (oder Ueberbauung)

ist allgemein geläufig. Er

ist im neuen Flämings- und

Baugesetz (PBG) des Kan¬

tons Zürich erwähnt (§ 286,

S.74). Zur offenen Bebau¬

ung (oder auch Bauweise)

siehe auch Müller Wolfgang,

Städtebau, Stuttgart 1974,

S. 71.

10) Zur Unterscheidung

öffentlicher, halböffent¬

licher und privater Raum:

- öffentlicher Raum, der

von der Oeffentlichkeit,

von einer Vielzahl von

Menschen, zu unterschied¬

lichen Zwecken benutzte

Raum

- halböffentlicher Raum,

der von einer begrenzten,

aber nicht näher defi¬

nierten Gruppe (Nachbar¬

schaft) zu unterschied¬

lichen Zwecken benutzte

Raum

- privater Raum, der von

einzelnen Personen, oder

einer genau definierten

Gruppe,zu bestimmten

Zwecken benutzte Raum.

<h^mjaimvMi WjJj^R^Mnjayrwv-

r
GWtrt

eindeutiger Anordnung der Baukörper (entlang
der Strasse) noch als Randform der eigentli¬
chen Blockbauweise bezeichnet werden, indem sie

sich direkt aus deren Ordnungsprinzipien ab¬

leiten lässt, ist aber im Gegensatz zur eigent¬
lichen Blockbauweise (geschlossene Bebauung)
eine offene Bebauung. 9)

4.12 Wechselbeziehung Innen-/Aussenraum

Die Blockrandbebauung, das Gebäude selbst,
wird zum vermittelnden Element zwischen Räumen

unterschiedlichen Oeffentlichkeitsgrades. Der

zwischen den Fassaden liegende private Raum

(Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräume) grenzt
an seiner Hauptfront direkt und hart an den

öffentlichen Raum, Strasse und Platz und an

seiner Rückfront häufig etwas weicher an den

halböffentlichen Raum, Hinterhof. 10) Die Ge¬

bäude sind fast ausnahmslos auf den öffentli¬

chen Raum orientiert, d.h. Balkone, Orientie¬

rung der wichtigeren Räume, Eingänge und auf¬

wendigere Fassadengestaltung folgen der Stras-

senachse und sind auf die Strasse gerichtet.
Die Orientierung nach Himmelsrichtung, nach Be¬

sonnung war offensichtlich von sekundärer Be¬

deutung und erfolgte erst bei späteren Bau¬

blöcken in den 20er Jahren. Eine Art Puffer¬

funktion hatten die - und haben die wenigen
verbliebenen Vorgärten als halböffentlicher

Streifen zwischen privatem und öffentlichem

Raum. Während der öffentliche Raum "Strasse"

achsialen Charakter hat, gerichtet ist und

fliesst, allenfalls durch die Einbringung von

Plätzen in raumfassende Bereiche gegliedert
ist, ist der halböffentliche Raum "Hinterhof"

in sich geschlossen, statisch und häufig ohne

bestimmte Richtung. Bei vielfach durchbrochenem

Blockrand lässt dieser Kontrast im Charakter

beider Räume nach, die Raumteilung wird flies¬

send, ebenso die Grenze unterschiedlicher

Oeffentlichkeitsgrade.

Eine ganz entscheidende Bedeutung im strengen

System der Blockbauweise fällt der Abwicklung
und Gestaltung der Fassade zu. Sie ist nicht

nur schützende Hülle für die privaten Räume

im Innern des Gebäudes, sie ist direkter Teil

der Raumschöpfung, ist Raumteiler und raumglie¬
derndes Element. Im Kontrast zum strengen und

klaren Grundmuster der Blockbauweise werden die

unzähligen Schmuckformen, Aufbauten, Balkone

und Erker zu wichtigen Bedeutungsträgern und

Identifikationselementen. Dies gilt für die

einheitlichen Blöcke der Baugenossenschaften
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und im besonderen Mass für die vielgestaltigen
Blockrandbebauungen, die über eine abschnitts¬

weise Aufteilung in einzelne private Parzellen

zusätzlich gegliedert sind. Häufig lässt sich

beobachten, dass der Grad der Komplexität der

Gestaltung, sowie die Anzahl und Grösse der

Oeffnungen im Bereich der Erdgeschosse, zum

Teil auch der ersten Obergeschosse, zunimmt.

Höhere Komplexität und grössere Transparenz
also auf der Ebene, die durch den Menschen di¬

rekt wahrgenommen werden kann.

4.13 Funktionen des Stadtraumes

Die Gliederung der Nutzungsstruktur ergibt ana¬

log zur dispers und gleichmässig angelegten
Raumstruktur ein dezentralisiertes Muster. Die

Erdgeschosse der Gebäude sind weitgehend von

einzelnen kleinen Versorgungseinrichtungen wie

Läden und Restaurants belegt und direkt an den

öffentlichen Raum Strasse und Platz angeschlos¬
sen. Kumulationen solcher Einrichtungen finden

sich vor allem im Bereich von Plätzen sowie an

den Kreuzungen, an den Knoten im Netz. An den

Kreuzungen sind insbesondere die Restaurants,
die "Quartierbeizen" lokalisiert, dieser bevor¬

zugte Standort im Schnittpunkt der Wege trägt
ihrer Bedeutung als mögliche Institutionen
einer funktionierenden Nachbarschaft, als Ort

sozialer Interaktionen Rechnung. Vielfach sind
die Eckrestaurants oder Eckläden direkt über
die Ecke erschlossen, was seinerseits die Be¬

deutung der Kreuzung als Knotenpunkt in einem

Netz unterschiedlicher Richtungen unterstreicht.

Die Obergeschosse der Gebäude dienten fast

ausschliesslich dem Wohnen und wurden erst in

neuerer Zeit teilweise für Büronutzungen einge¬
richtet. Die Wohngeschosse sind meist als Zwei¬

oder Dreispänner ausgebildet, das Treppenhaus
als Vertikalerschliessung hat seinen Hauptzu¬
gang von der Strasse her (dort sind Klingel
und Namensschilder angebracht), ein Hinteraus¬

gang führt vom Treppenhaus auf den Hof. Viel¬

fach stehen die Gebäude auf einem kurzen Sockel

(ca. 1 m), was vor allem dann von Bedeutung ist,
wenn auch das Erdgeschoss bewohnt ist. (Im
gleichen Zusammenhang ist auch die Funktion des

Vorgartens zu beachten.) Das in solchen Fällen

gegenüber dem Strassenraum angehobene Niveau
der Läden und Restaurants ist über einige
Treppenstufen direkt erschlossen.

Der halböffentliche, meist ruhige, verkehrs-

und betriebsabgewandte Hinterhof dient einer-



16

seits den wohnbezogenen Nutzungen wie Auslauf

und Spiel der Kinder, Wäschetrocknen, Teppich¬
klopfen, kleineren handwerklichen Tätigkeiten
usw., andererseits sind in Hintergebäuden im

Hof häufig kleinere und mittlere Gewerbebe¬

triebe angesiedelt. Neuerdings wird der Hinter¬

hof auch vielfach als Absteilfläche für Fahr¬

zeuge verwendet, was meistens zu Lasten der

eigentlichen wohnbezogenen Nutzungen geht und

gerade die für Familien wichtigen Wohnumge-
bungsflachen "auffrisst".

Zu beachten ist weiter auch die visuelle Be¬

ziehung Gebäude/Strasse und im Kontrast dazu

Wohnung/Hof. Die Schaufenster der Läden, die

Türen und Fenster, die Balkone, Erker, Schmuck¬

formen und Details geben dem öffentlichen Raum,
der Strasse, dem Platz das Gesicht, sie geben
ihm Bedeutung und Charakter. Sie sind die we¬

sentlichen Elemente einer dynamischen und le¬

bendigen Wechselbeziehung zwischen Innen und

Aussen. Die Oeffnungen sind nicht nur in einer

Richtung zu verstehen, sie dienen nicht nur

dem Blick von innen nach aussen, sondern lassen

in der Umkehr das Innere nachvollziehbar wer¬

den, machen die Wand in einer gewissen Weise

transparent. In diesem Sinne werden privater
Innenraum und öffentlicher Aussenraum zu

gleichwertigen sich ergänzenden Raumschöpfun¬
gen.

In den Quartierstrassen sind vielfach Alleebe-

pflanzungen zu finden, die eine weitere Raum¬

gliederung bewirken. In der Horizontalen be¬

zeichnen sie Flächen unterschiedlich schneller
und dichter Zirkulation und gliedern den Raum

in gebäudebezogene Bereiche und offene Stras-

senbereiche, in der Vertikalen entsteht ein

bodennaher Bereich mit stark öffentlichem

Charakter und dichtem Betrieb und ein Bereich

über den Bäumen (vor den Wohnungen) der eher

betriebsabgewandt ist, eher statisch wirkt.

Die Blickbeziehung von der Wohnung zum Hinter¬

hof hat je nach Ausbildung des Hofes starke

atmosphärische Einwirkung auf das Wohlbefinden
der Bewohner. Generell kann man behaupten, dass

ein möglichst hoher Grünanteil den Bedürfnissen
des Stadtbewohners entgegenkommt und eine

"wohnliche" Atmosphäre entstehen lässt. Damit

ist der gewerbliche Betrieb im Hinterhof nicht

a priori als Störfaktor der Wohnlichkeit im

Block bezeichnet, entscheidend ist hingegen der

Grad der Inanspruchnahme des Hofes durch ge¬
werbliche Nutzungen.
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11) Ausb.tu der Knuten,

Lichtsignale, Vorfahrts-

regelungen, Einbahnstras-

sen usw.

12) Verschiedene Zählungen

und Auswertungen in den

Cityrandquartieren der

Stadt Zürich haben ergeben,

dass vor allem an Werkta¬

gen ein hoher Anteil von

Fremdparkierorn in den

Quartierstrassen anzutref¬

fen ist.

13) Zum Begriff "Mischsy¬
stem" : parallele und sich

überlagernde Führung von

Pussgänger- und Fahrzeug¬

verkehr. Ist dort möglich,

wo keine bedeutenden Ver¬

kehrsströme des rollenden

Verkehrs zu erwarten sind

und die Geschwindigkeit
des Fahrverkehrs drastisch

gesenkt werden kann.

14) Zum Begriff "Trennsy¬
stem": Es verfolgt im In¬

teresse der Sicherheit eine

möglichst weitgehende

Trennung des Fussgängers

vom Fahrverkehr.

zu 13) und 14) siehe:

Boesch Hans, Verkehrspla¬

nung in der Stadt, in

Lehrmittel für Raumplanung
und Städtebau, C 5.3,

ORL-Institut ETH Zürich,

Oktober 1978

Die geschlossene Bebauung weist einen maximalen

Erschliessungsgrad auf,d.h. jedes Gebäude der

Randbebauung liegt an einer Strasse, ist also

direkt erschlossen. Auch die Hofgebäude sind

in den allermeisten Fällen über Zufahrten und

Stichstrassen an das öffentliche Strassennetz

angeschlossen. Daraus ergibt sich ein hoher

Grad der direkten Erreichbarkeit für jeden
Punkt innerhalb des dispersen Netzes für Fahr¬

zeuge und Fussgänger. Die Leistungsfähigkeit
des Netzes jedoch war äusserst beschränkt,

einerseits wegen der knapp bemessenen Strassen-

breiten, andererseits wegen der Vielzahl von

Kreuzungen. Mit wachsendem Verkehrsaufkommen

war es natürliches Anliegen der Stadtplanung,
in den Quartieren der geschlossenen Bauweise,

die zumeist in Cityrandlage als Gürtel die

Innenstadt umgeben, die Leistungsfähigkeit des

Netzes zu steigern und damit die Zufahrt zur

City zu verbessern. Mit verkehrstechnischen,

baulichen und polizeilichen Massnahmen H) wur¬

den die Strassen hierarchisiert, aus einfachen

kleinen Erschliessungsstrassen wurden wichtige
Verkehrskanäle. Die verbleibenden Erschlies¬

sungsstrassen wurden zur riesigen Parkierungs-
flache, nicht nur für die Quartierbewohner,
sondern auch für Citypendler. 12)

Neben der Belastung der an die Strasse angren¬

zenden Nutzungen wurden durch die einseitige
Bevorzugung des individuellen Verkehrs als Be¬

nutzer des Strassenraumes andere Funktionen im

Stadtraum gestört oder überhaupt verunmöglicht.
So wurden die parallel zum Fahrverkehr verlau¬

fenden Fusswege in ihrer Benutzbarkeit entschei¬

dend beeinträchtigt, was für das konsequente

Mischsystem 13) ±m strassennetz der geschlos¬
senen Bebauung eine drastische Abwertung be¬

deutet, da abseitig vom Verkehr praktisch kei¬

ne Fussgängerbeziehungen existieren und die

nachträgliche Ausbildung eines Trennsystems 1^'

(beispielsweise über die Höfe) der bestehenden

Struktur widerspricht.

Eine wohnliche Gestaltung der Quartiere der ge¬

schlossenen Bebauung für eine vielschichtige
und bewohnergerechte Benutzung ihrer Stadträume

müsste also zwangsläufig mit dem Ueberdenken

geltender Verkehrsregelungen und bestehender

Verkehrskonzepte einsetzen.
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15) Zumindest die Struktur¬

prinzipien der Blockbauwei¬

se gingen durch, wobei je
nach Dichte und sozialem

Zweck (Arbeiter- oder

Bürgerquartier) eine ge¬

schlossene oder offene

Randbebauung entstand

16) Charles Dickens, Hard

Times, um 1840

Friedrich Engels, Ueber die

Lage der arbeitenden Klas¬

sen in England
Ebenezer Howard, To-Morrow

1898 und Garden Cities of

To-Morrow 1902

Unwin, Architekt, Planung
verschiedener Gartenstädte

ca. 1910-20,

Schweiz: Hans Bernoulli,

Stadt und ihr Boden

(die Liste enthält ledig¬
lich die bekanntesten Ver¬

treter)

17) Wichtige Genossenschaf¬

ten in Zürich:

Eisenbahnergenossenschaft,

gegründet 1910, ab 1918

Baugenossenschaft des Eid¬

genössischen Personals in

Zürich (BEPZ) (z.B. Rönt-

genstr./Röntgenplatz);
Allgemeine Baugenossen¬

schaft Zürich (ABZ), ge¬

gründet 1915 (z.B. See-

bachstr./Sihlfeld)

18) Neues Bauen; typische

Beispiele:

Basel, Mustersiedlung WOBA

1931

Stuttgart: WeissenhofSied¬

lung 1927

Zürich: Neubühl 1932

Einige Architekten:

Ausland, Le Corbusier,

W. Gropius, J.J.P. Oud,

L. Mies van der Rohe, B.

Taut, H. Scharoun

Schweiz: H. Bernoulli,

H. Schmidt, P. Artaria,

A. Roth

4.14 Uebergangsformen und Auflösungstendenzen
der geschlossenen Bebauung

Nachdem die geschlossene Bebauung, die Block¬

bauweise vor und kurz nach der Jahrhundertwende
zum praktisch alleinigen und durchgehenden Ge¬

staltungsprinzip jeder Stadterweiterung gewor¬
den war 1*), zeigten sich spätestens ab 1900
eine Reihe von Mängeln, von Unterlassungen und

städtebaulichen Missständen, (...die allerdings
durchaus nicht alle der Bebauungsart, sondern

zu einem grossen Teil vielmehr der Spekulation
anzulasten waren)

Missstände ergaben sich vor allem durch eine

Uebernutzung der Baugebiete (z.B. völlige
Ueberbauung der Hinterhöfe), was einen Mangel
an vielfältig benutzbaren Freiflächen zur Folge
hatte, durch teilweise schlechte Orientierung
der Wohnungen, schwierige Belichtungs- und Be¬

lüftungsverhältnisse vor allem an den Block¬

ecken, erste Immissionen von den Quartierstras¬

sen,auf diefast alle Wohnungen hauptsächlich
orientiert waren.

Der Negativbegriff der Mietskaserne, gegen die

schon vor der Jahrhundertwende verschiedene

Sozialpolitiker und Architekten zu Felde zogen,
trat mehr und mehr in den Vordergrund. In der

Folge formierten sich verschiedene Bewegungen,
die der Sozialreformer, die vor allem die Bo¬

denspekulation anprangerten und eine' neue Bo¬

denpolitik und den kommunalen Wohnungsbau for¬

derten 16); die der Wohnbaugenossenschaften,
die zwar weitgehend traditionellen Bauformen

(Blockrandbebauung) treu blieben/ gleichzeitig
aber die Mängel der Spekulation zu eliminieren

suchten (Freihaltung der Höfe, Herabsetzung der

Dichte, ab 1920 strassenabseitige Orientierung
der Wohnungen und Freilassen der problemati¬
schen Eckbereiche) 17) - und schliesslich enga¬
gierte Architekten, die sich in der unter dem

Begriff "Neues Bauen" bekannt gewordenen Be¬

wegung formierten und über einfache und klare

Konstruktionsprinzipien kostengünstige Klein¬

häuser für die untere Mittelklasse produzier¬
ten, die in den meisten Fällen kleine private
Freibereiche besassen (vorwiegend Reihenhaus¬

strukturen) lß)
•

Zur gleichen Zeit setzte auch die kommunale

Wohnungsproduktion ein, die in den dichten

Cityrandquartieren ähnliche Bauprinzipien und

-formen entwickelte wie die der Baugenossen-
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19) Typische Beispiele des

kommunalen Wohnungsbaus um

1920: Siedlung Limmatstr.

Erismannhof

Bullingerhof

Birkenhof

Riedtli

20) Zellenbauweise in

Zürich vor allem in den

Stadtteilen Schwamendingen

und Friesenberg, 1930 und

1940 (bis in die fünfziger

Jahre)

Schäften. 19)

Als eigentliche Uebergangsformen von der Block¬

bauweise zu den freieren stadträumlichen Struk¬

turen der Zeilen- und differenzierten Bauweise

sind vor allem die Genossenschaftssiedlungen
(teilweise auch kommunaler Wohnungsbau) der

20iger Jahre zu erachten, die vor allem in 3

Teilbereichen die eigentliche dichte Block¬

randbebauung der Jahrhundertwende neu inter¬

pretierten.

Erstens wurden die Höfe von einer Ueberbauung
freigehalten, wurden begrünt und als gemein¬
schaftlich benutzbare Fläche den Blockbewoh¬

nern überlassen.

Zweitens wurden die Wohnungen nicht mehr auf

allen 4 Seiten des Blockes mit ihrer Haupt¬
front der Strasse zu orientiert, sondern ent¬

sprechend der optimalen Besonnung orientiert.

Drittens wurden die problematischen Eckberei¬

che von einer eigentlichen Ueberbauung frei¬

gehalten, häufig setzen sich die Randbebauun¬

gen dieser Epoche aus mehreren Einzelblöcken

zusammen, die gemeinsam die Abwicklung der ur¬

sprünglichen Blockrandbebauung ergeben.

Während solche Ansätze zu Uebergangsformen
noch relativ bescheiden waren, beschritt die

Konzeption des "Neuen Bauens" effektiv neue

Wege, indem sie die Wohngebäude zum Teil los¬

gelöst von der Strasse in einem grünen Umfeld

gruppierte. Der grundsätzliche Versuch, statt

Geschosswohnungen, raumsparende Kleingebäude
zu entwickeln, führte fast zwangsläufig zu

Reihenhausstrukturen, die sich als Zeilenformen

nebeneinander gruppierten.

Die direkt nachfolgende Zeilenbauweise, die

z.B. in Zürich über weite Gebiete angewandt
wurde 20)f übernahm die Zeilenbauform teil¬

weise direkt von Konzepten des "Neuen Bauens",
wobei sie die gleiche Grundstruktur in ihrem

Ausnutzungsgrad steigerte und im Geschosswoh¬

nungsbau anwandte.
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21) Wohnseite gleich Ge¬

bäudefront, an der die

wichtigsten Räume der

Wohnung angrenzen (Wohn¬

zimmer/Schlafzimmer) ,

mehr und grössere Oeff-

nungen, allenfalls Balkone

4.2 Halboffene Bebauung
Zeilenbauweise

••••aiHfr--'

4.21 Räumliches Grundmuster

Das räumliche Grundmuster der Zeilenbauweise

ist nicht so eindeutig definiert wie dies bei

der Blockbauweise der Fall ist. Prinzipiell
lassen sich drei Typen unterscheiden, wobei

zusätzlich eine ganze Reihe von Mischformen

der Typen möglich sind. Die Typologie bezieht

sich dabei auf das räumliche Hauptkriterium
"Stellung der Bauten in Beziehung zum öffent¬

lichen Raum Strasse".

Der erste Typ ist gekennzeichnet durch eine

Aufreihung einzelner Gebäudezeilen in Längs¬
richtung parallel zur Strasse. Die Zeilen sind

häufig entweder Ost/West oder Nord/Süd orien¬

tiert. Bei der Ost/West-Orientierung lassen

sich die Wohnseiten 21)der Gebäude jeweils ab¬

seitig der Strasse orientieren, beim Nord/Süd¬

typ ist die Südseite der Strasse die Wohnseite

des Gebäudes, die Nordseite die Rückfront.

Die Gebäudeeingänge sind in fast allen

Fällen direkt auf die Strasse gerichtet, zwi¬

schen Gebäude und öffentlichem Strassenraum

verläuft häufig ein schmaler Grünstreifen, ein

Vorgarten, der als Pufferzone zwischen öffent¬

lichen und privaten Räumen halböffentlichen

Charakter hat und die EG-Wohnung vor direkter

Einsicht schützen soll. Hinter den Gebäuden,

abseitig der Strasse liegen weitere halböffent¬

liche Grünbereiche, die zumeist wohnbezogenen
Nutzungen dienen (Kinderspielplatz, Wäsche¬

trocknen, Gartensitzplatz der EG-Wohnungen).

Der zweite Typ ist gekennzeichnet durch eine

senkrecht zur Strassenachse verlaufende An¬

ordnung der Gebäudeblöcke, d.h. die Gebäude

stossen mit ihrer (zumeist weitgehend ge¬

schlossenen) Stirnseite an den öffentlichen

Strassenraum. Auch dieser Typ variiert zumeist

zwischen einer vorwiegenden Ost/West- oder

Nord/Süd-Orientierung. Die Erschliessung er¬

folgt über einen Fussgängerstichweg, der senk¬

recht von der Strassenachse weg zu den einzel¬

nen Gebäudeeingängen führt. Zwischen den Ge¬

bäuden liegen halböffentliche Grünbereiche, die

primär wohnbezogenen Nutzungen dienen. Häufig
ist der Raum zwischen den Gebäuden entlang der

Strasse durch Baumreihen abgeschlossen.
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22) Die Ausnützungsziffer

bezeichnet das Verhältnis

von Bruttogeschossfläche

zur anrechenbaren Land¬

fläche

AZ =

BGF

LF

Eine Variation dieses Grundtypes entsteht

durch schiefwinklige Anordnung der Gebäude¬

blöcke zur Strassenachse. Die Gründe für eine

solche Anordnung liegen einerseits im Bestre¬

ben, eine optimale Besonnung (z.B. reine Süd¬

orientierung) für die Wohnungen zu erzielen,

unabhängig vom Verlauf der Strasse, anderer¬

seits im Versuch, die Gebäudeabwicklung ent¬

lang der Strasse auf ein absolutes Minimum

zu reduzieren.

Der dritte Typus lässt sich nur noch begrenzt

definieren, da er keine eindeutigen räumlichen

Ordnungskriterien mehr beinhaltet. D.h. zwi¬

schen der Geometrie der Strassenführung, der

öffentlichen Raumabwicklung und der Geometrie

der Gebäudestellung lassen sich keine Zusam¬

menhänge mehr ablesen. Es handelt sich um eine

Gebäudestruktur, die aus einzelnen längsgerich¬
teten Gebäudezeilen besteht, die sich in

weitgehend freier räumlicher Anordnung auf den

zwischen den Strassenräumen entstehenden Be¬

bauungsflächen abwickelt. Die Erschliessung
der Gebäude erfolgt je nach Stellung zum Stras-

senraum entweder direkt über die Strasse oder

über Fusswege. Die Flächen zwischen den Gebäu¬

den sind zumeist als halböffentliche Grünräume

ausgebildet, die primär wohnbezogenen Nutzun¬

gen dienen. Randbedingungen für die unter¬

schiedliche Stellung der Gebäude können sein:

Topographie, Grundstücksgrenzen, unterschied¬

liche Anforderungen bezüglich Orientierung.

Die im Rahmen der Zeilenbauweise entstehenden

Stadträume weisen nur eine begrenzte Raumwir¬

kung und Geschlossenheit auf. Entscheidend da¬

für sind zwei Faktoren, einerseits die zahl¬

reichen Unterbrüche und Zwischenräume entlang
der Strasse (vor allem bei Typ zwei und drei)
und andererseits die Raumdimensionierung, als

Funktion von Gebäudehöhe zu Strassenbreite.

Während die Blockbauweise durchschnittlich bei

einem Verhältnis Gebäudehöhe zu Strassenbrei¬

te von 1:1 (bis ca. 1:2) liegt, wird dieses

Verhältnis bei der Zeilenbauweise wesentlich

kleiner (ca. 1:2 bis 1:4). Dadurch, dass viel¬

fach die Strassen breiter, die Zwischenräume

grösser (und häufiger) und die Gebäudehöhe tie¬

fer liegt als bei den meisten Blockrandbebau¬

ungen, liegt auch die Ausnützungsziffer 22)

der halboffenen Bauweise im Durchschnitt um die

Hälfte tiefer als bei der geschlossenen Bau¬

weise.
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4.22 Wechselbeziehung Innenraum/Aussenraum

Die halboffene oder Zeilen-Bauweise basiert
auf völlig anderen Gesetzmässigkeiten und Wert¬

vorstellungen als die geschlossene Bauweise.

Während bei der geschlossenen Bauweise der öf¬

fentliche Stadtraum, die Schöpfung von Achsen
und Raumfolgen eindeutig im Vordergrund stand
und die baulich-gestalterische Umsetzung der

eigentlichen Wohnbedürfnisse sekundäre Bedeu¬

tung hatte, ist das durchschnittliche Zeilen¬

quartier als direkte Umkehrung dieser städte¬
baulichen Vorstellung zu verstehen. Teilweise
schlecht belichtete, besonnte und belüftete

Wohnungen, negative Verdichtungserscheinungen,
fehlende Grünflächen und zunehmende Verkehrs¬
immissionen der vom wachsenden Autoverkehr in

Anspruch genommenen Quartierstrassen in den

Blockrandquartieren, waren verantwortlich für

die Umkehr. Oberstes städtebauliches Ziel der

Zeilenbauweise war die Optimierung der Wohnung,
die aussenräumliche Gestaltung wurde aus der

Perspektive des Wohngebäudes und der einzelnen

Wohnung vorgenommen. Die Stellung der Gebäude
zum Aussenraum, ihre Beziehung zum Öffentli¬
chen Freiraum, waren relativ unbedeutend,
wichtigste Planungskriterien waren eine opti¬
male Orientierung der Zeilen, die in grüne
Zwischenräume eingebettet vor allem angenehme
Wohnverhältnisse schaffen sollten. Die Wohn¬

vorstellungen wurden an den Qualitäten länd¬

licher Siedlungen und Einfamilienhausquartie¬
ren orientiert, wobei durch die Zeilenbauform
(die Geschossbauweise) eine Verdichtung ange¬
strebt wurde, die es Arbeitern und kleineren

Angestellten ermöglichen sollte, in ruhigen,
grünen Wohnquartieren am Stadtrand günstige und

gesunde Wohnungen für ihre Familien zu bezie¬
hen. Das siedlungsgestalterische Resultat ist
ein eigentlicher "Zwitter", weder Stadt noch
Land.

Aufgrund der monofunktionalen Nutzung (nahezu
ausschliesslich Wohnnutzungen) und der völli¬

gen Loslösung und Abkehr der Gebäude vom öf¬

fentlichen Raum "Strasse", reduzieren sich die

Wechselbeziehungen zwischen Bau- und Raum¬

struktur auf ein Minimum. Die grünen, eher

halböffentlichen Zwischenbereiche werden dann
intensiv genutzt, wenn sie von der Wohnung di¬
rekt zugänglich sind (Reihenhausstruktur). In

den meisten Fällen jedoch, wo die Geschoss¬

wohnungen auf einem ca. 1 Meter hohen Sockel

beginnen, bleibt die Grünfläche lediglich
Kulisse, wird zum Abstandsgrün, das weder den

Wohnungen, noch den Gebäuden eindeutig zuge¬
ordnet ist und damit unbenutzbar wird.



23

4.23 Funktionen des Stadtraumes

Die Freiräume in der Siedlungsstruktur der

Zeilenbauweise gliedern sich in die zwei be¬

reits erwähnten Bereiche, öffentlicher Raum

"Strasse" und halböffentlicher Raum "Zwischen¬

raum"
.

Die Strasse hat reine Erschliessungsfunktion.
Sie ist von den Gebäuden im allgemeinen durch

einen Grünstreifen oder Vorgarten getrennt
und hat lediglich indirekten Kontakt mit den

Erdgeschossnutzungen. Gewerbe und Versorgungs¬

einrichtungen sind nur vereinzelt vorzufinden,
das Zeilenquartier ist vorwiegend reines Wohn¬

quartier. Die Quartierversorgung passiert in

den meisten Fällen über einige wenige zentral

gelegene Einrichtungen, die teilweise in die

Baustruktur integriert sind, bei neueren Sied¬

lungen aber auch in speziellen Bauten unter¬

gebracht sind. Die Lage solcher Versorgungs¬

einrichtungen findet sich üblicherweise im

Schnittpunkt mehrer Quartierstrassen, der

Standort lässt sich damit noch begrenzt aus

der Quartierstruktur ableiten.

Während im ersten Fall (der zur Strasse paral¬
lelen Anordnung der Blöcke) Fahr- und Fuss-

gängerverkehr sich weitgehend überlagern und

gemischt geführt werden, findet sich beim Fall

2 (senkrecht zur Strassenachse verlaufende

Zeilen) und 3 (freie Anordnung der Zeilen) eine

teilweise Trennung von Fuss- und Fahrverkehr

23). Die Belastung der Strasse durch fahrenden

Verkehr ist im Verhältnis zu den Quartieren
der Blockbauweise weit geringer (von Ausnah¬

men, z.B. Durchgangsachsen durch die Quartiere

abgesehen). Diese Tatsache ist auf verschiedene

Faktoren zurückzuführen; die geringere Dichte,
die fehlende Durchmischung mit Betrieben und

die eher periphere Lage der Quartiere.

Die Zwischenräume der Siedlungsstruktur haben

aufgrund ihrer häufig intensiven Bepflanzung
durchaus gewisse räumliche Attraktivität und

bilden eine von den Bewohnern geschätzte Wohn¬

umgebung. Ihre Benutzbarkeit, ihr Einbezug in

ein aktives Wohnumfeld scheitert allerdings
in den meisten Fällen. Verantwortlich dafür ist

die Tatsache, dass sämtliche Grenzen fliessend

sind, dass Territorien in den wenigsten Fällen

abgesteckt sind und auch nicht abgesteckt wer¬

den können. Die Benützung reduziert sich da¬

durch auf einige ganz wenige Funktionen, die

im allgemeinen genau reglementiert und örtlich

lokalisiert sind. So findet man vereinzelt

t
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einen Sandkasten oder eine Schaukel für Kinder

sowie verschiedentlich Vorrichtungen zum Wä¬

sche aufhängen und Teppiche klopfen. In den

erwähnten Fällen 2 und 3 (siehe vorgängig)
führt das Fusswegnetz, das die Hauseingänge
mit der Erschliessungsstrasse verbindet, über

diese grünen Zwischenräume und verleiht ihnen

ein wenig mehr Leben, das aber damit der Stras¬

se verloren geht.

Gesamthaft gesehen lässt sich feststellen, dass

die Aussenräume der Zeilenbauweise nur sehr

begrenzt den eingangs definierten grundsätz¬
lichen Kriterien eines Stadtraumes entspre¬
chen. Vor allem die Wechselbeziehungen zwi¬

schen Innen- und Aussenraum sowie eine viel¬

fältige Nutzung der Aussenräume ist nur

begrenzt gegeben. Zusätzlich wäre

noch festzustellen, dass gerade das Quartier

der Zeilenbauweise auch in kleineren Städten

und Orten sowie in ländlichen Gebieten anzu¬

treffen ist. Im Gegensatz dazu ist die ge¬

schlossene Bauweise, die Blockbauweise nur in

den Städten, insbesondere den Grossstädten ver¬

wirklicht worden.

4.24 Uebergangsformen und Auflösungstenden-
zen der Zeilenbauweise

Die Zeilenbauweise begann während der 30iger
Jahre die Blockbauweise nach und nach zu ver¬

drängen. Sie erlebte ihre Blütezeit während

den 40iger und 50iger Jahren und hat sich teil¬

weise bis heute als mögliche Bebauungsform
durchgesetzt. Als städtische Bebauung wurde

sie jedoch während der 50iger Jahre langsam
durch eine andere Bebauungsform, die "diffe¬

renzierte Bebauung" verdrängt.

Die Ursachen des Verdrängungsprozesses sind

wiederum in den Reaktionen auf die Zeilenbau¬

weise selbst zu suchen; die Grundprinzipien der

neuen Bauform, der "differenzierten Bebauung",
stammen aus grundsätzlich neuen städtebaulichen

Ideologien. Der Veränderungsprozess basierte

also auf ganz ähnlichen Vorgängen, wie auch die

Veränderung von der Blockrand- zur Zeilenbebauung.

Die Zeilenbauweise wurde als zu einförmig, als

monoton und langweilig beurteilt. Durch die

ständige Wiederholung völlig gleichartiger Bau¬

körper in einem vorgegebenen Zeilenraster über

ausgedehnte Quartiere, besass die Struktur we¬

der Identifikationsmerkmale noch räumliche
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24) Dof. Funktionalismus:

Aussen]iossliche Borück-

sichfiqunq dos Gobrauchn-

y.wrcke:. bei der Gestal¬

tung von Gebäuden und Sied¬

lungen, unter Verzicht auf

jede zweckfremde Formung.

25) Le Corbusier, La Ville

Radieuse, 1935

26) Siehe dazu: Le Corbu¬

sier, An die Studenten,

Die "Charte d'Athenes",

Neuausgabe Hamburg 1962
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Qualitäten. Aus der Gleichförmigkeit entstand

die Forderung nach Abwechslung, nach Diffe¬

renzierung, aus der schwachen Raumdefinition,

der Kleinteiligkeit der Räume, der Wunsch nach

einer grosszügigen Raumkomposition, nach span¬

nenden Raumfolgen.

Vor allem die Vertreter des Funktionalismus 24^

forderten für die "neue Stadt" eine differen¬

zierte und variierende Bauweise. Man kann

zwar durchaus belegen, dass auch die Siedlungen
der Zeilenbauweise schon von funktionalistischen

Grundsätzen geprägt sind (für ihre einzelnen

Gebäude gilt diese Behauptung nur beschränkt),

bei der Gestaltung der Siedlungen der diffe¬

renzierten Bebauung sollten die Forderungen
des Funktionalismus jedoch noch konsequenter
und ohne Einschränkungen angewendet werden.

Das Gedankengut, auf dem die differenzierte und

funktionelle Stadt basiert, lässt sich minde¬

stens teilweise aus den Ideen und Planungen
Le Corbusiers ableiten. Corbusier hat in seinem

vielbeachteten Werk "La Ville Radieuse" 2^)

eine neue "Idealstadt" vorgestellt, die mit sämt¬

lichen überkommenen Stadtvorstellungen brach

und grundsätzlich neue Gestaltungsprinzipien
in die städtebauliche Diskussion einführte.

Diese neue Idealstadt, "die strahlende Stadt",
basierte auf den Grundsätzen, die im Jahre 1933

am "Congres Internationaux d1Architecture Mo¬

derne" (CIAM) in Athen aufgestellt wurden. Am

V. Kongress der CIAM in Paris 1937 wurde der

Beschluss gefasst, für die moderne Gesellschaft

sei ein neuer Wohnstil zu schaffen. 26)

Solche Forderungen und die damit verbundenen

Gestaltungsvorstellungen bildeten die Grund¬

lage für das differenzierte Bauen, das im Ver¬

laufe der fünfziger und vor allem während der

sechziger Jahre ganze Stadtteile hervorbrachte.

Um Missverständnisse zu vermeiden, muss hier

noch angefügt werden, dass das differenzierte

Bauen, wie es sich vor allem in den sechziger
Jahren herausbildete, sicherlich nicht direkt

auf Le Corbusier zurückzuführen ist, er hat

lediglich als einer der Ersten und als Wort¬

führer einer ganzen Architektengeneration Per¬

spektiven aufgezeigt, Vorbilder geliefert und

Wege beschritten, die die spätere städtebauli¬

che Entwicklung des differenzierten Bauens erst

ermöglichten.
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4.3 Differenzierte Bebauung
Gemischte Bauweise

4.31 Räumliches Grundmuster

Das räumliche Grundmuster der gemischten Bau¬

weise ist als logische Weiterentwicklung der

Zeilenbauweise zu verstehen und basiert im

Prinzip auf den gleichen städtebaulichen

Grundüberlegungen, die bereits in den 30iger
Jahren nach und nach die Zeilenbebauung einge¬
führt haben. 27)

Während bei der Zeilenbauweise noch ein gewis¬
ser Zusammenhang zwischen räumlicher Struktu¬

rierung der Siedlung und Lage und Abwicklung
der Strasse besteht, ist bei der differenzier¬

ten Bebauung eine solche Beziehung in den mei-

f sten Fällen nicht mehr ablesbar. Die Strasse

als öffentlicher Stadtraum existiert nicht

mehr, sie hat nur noch ausschliessliche Er-

schliessungsfunktion, von ihr gehen primär
Gefahren und Immissionen aus, in der Folge
wird sie negiert und kann damit kaum noch Bei¬

träge zur räumlichen Durchgestaltung der Sied¬

lung liefern.

In extremen Fällen wird die Strasse an

den Rand der Siedlung verdrängt, die Siedlung
selbst wird unterirdisch und die einzelnen Ge¬

bäude direkt vom Keller aus erschlossen.

/
Der Quartierplan, Bebauungsplan oder Gestal¬

tungsplan einer Siedlung der gemischten Bau¬

weise beinhaltet als Rückgrat der Städtebau- /

liehen Gestaltung nicht mehr Strassen, Achsen

und Raum- und Platzfolgen, er zeigt eine in /

den meisten Fällen kubisch stark gegliederte

Abfolge von Gebäuden verschiedener Form und/

Höhe. Zwischen den einzelnen Bauten und Bau¬

teilen bestehen zwar eindeutig geometrische

Beziehungen, die auf dem Plan, dem Modell/und

dem Luftbild erkennbar werden, in der Sie/d-

lung selber aber meist nicht wahrnehmbar Isind.
Der Grund dafür liegt einerseits in den häufig

grossräumigen Distanzen, andererseits aber vor

allem darin, dass die Bodenfläche als wichtiger
und verbindender Teil des Raumvolumens zwischen

den Fassaden, den Scheiben und Türmen in den

wenigsten Fällen in das städtebauliche Raum¬

konzept einbezogen wurde, die geometrische An¬

lage des Siedlungskonzeptes nicht mitträgt.

Der Erschliessungsplan, der Strassenplan ist

zwar wichtig, wohnt doch eine weitgehend mobile

\
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Gesellschaft in solchen gemischten Siedlungen,
städtebaulich jedoch hat er keinerlei Bedeu¬

tung. Mit dieser Feststellung trifft man auf
eine seltsame Situation: die nur sehr begrenzt
mobile Gesellschaft, die um die Jahrhundert¬
wende in die Blockrandbebauungen einzog, fand
sich in einer räumlich sehr stark durch Verkehrs
achsen und Strassen definierten Stadtstruktur;
die nach totaler Mobilität strebende Stadtge¬
sellschaft der sechziger Jahre hingegen bewohnt
eine "Stadt im Grünen", die gerade die Strasse,
die Verkehrsachse als gestalterisch bestimmen¬
den Faktor ablehnt.

Die Gestaltungskriterien einer Siedlung der

gemischten Bauweise ergeben sich demnach grund¬
sätzlich anders.

Wichtigstes und oberstes Kriterium ist das der

Wohnhygiene. Wohnhygiene verstanden als opti¬
male Besonnung, Durchlüftung und Begrünung der

ganzen Siedlung sowie der einzelnen Wohnzelle.
Aehnliche Kriterien also, die auch die Ent¬

wicklung der Zeilenbauweise ausgelöst und mit¬

getragen haben, in ihrer Anwendung jedoch ab¬

soluter und konsequenter.

Hinzu kommt die völlige Loslösung von der
Strasse als räumliches Element, an ihre Stelle
tritt als Ersatz eine durchgestaltete Land¬

schaft innerhalb der Siedlung, die teilweise

wohnbezogenenNutzungen dient, zu weiten Teilen
aber reines Abstands- und Aussichtsgrün bein¬

haltet, das der zwar städtisch dichten Siedlung
einen ländlichen idyllischen Charakter verlei¬
hen soll. Eingebettet in diese Grünbereiche

liegen die Fusswege, die die Gebäude mit den

Parkplätzen, Garagen und allenfalls einem La¬

denzentrum verbinden. Die Lage eines solchen

Versorgungszentrums ergibt sich zumeist rela¬
tiv zufällig, d.h. nicht eindeutig in die Struk¬
tur eingebunden, weil eben die Struktur, im Ge¬

gensatz z.B. zur Blockrandbebauung keine wesent¬

lichen, insbesondere keine räumlichen Kriterien
dazu liefert. Entscheidend wird vor allem die

Erreichbarkeit, was auf eine möglichst zentrale

Lage hindeutet und die Erschliessung durch

den Anlieferverkehr, was wiederum eher auf eine

Randlage verweisen würde.

Die hauptsächliche Abweichung von der vorange¬

gangenen Zeilenbauweise erfährt die differen¬
zierte Bebauung jedoch durch die baulichen

Strukturmerkmale. Während die Bandbreite des

Spielraumes bei der Zeilenbauweise noch sehr

eng definiert war, Gebäudelängen, -abwicklungen
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28) Le Corbusier erwähnt

den Begriff "Wohnmaschine"

zum ersten Mal 1920 in der

Zeitschrift "L'Esprit Nou-

veau"

29) Siehe dazu: Mitscher-

lich Alexander, Die Unwirt¬

lichkeit unserer Städte,

Anstiftung zum Unfrieden,

Frankfurt a.M., 1965
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Flächengewinn durch Ge¬

schosshäufung zwischen

ebenerdiger und zehnge¬

schossiger Bebauung: Die

durch Aufsetzen eines

Stockwerkes erzielten

Flächengewinne sind

schwarz dargestellt: Sie

nehmen nach oben sehr

rasch ab.

Aus: "Die gegliederte und

aufgelockerte Stadt",

Göderitz-Rainer-Hoffmann,

Verlag Ernst Wasmuth,

Tübingen 1957, S. 43

und -höhen nur eine begrenzte Variation zulies-

sen, trifft man bei der differenzierten Bebau¬

ung auf einen fast vollkommenen Freiheitsgrad.
Mit dem Ziel, grossräumige städtebauliche

Konzeptionen zu schaffen, werden die Kuben nach

Länge, Abwicklung und Höhe ständig anders ent¬

wickelt und gegliedert. Städtebau wird demnach

nicht wie bei der Blockrandbebauung im Rahmen

eines strengen räumlichen Ordnungssystems be¬

trieben, sondern aufgrund (teilweise fragwürdi¬
ger) ästhetischer Lehrsätze, mittels räumli¬

cher Zuordnung verschiedenster Baukuben ent¬

wickelt. Besondere Bedeutung gewinnt dabei das

Wohnhochhaus, das "Punkthaus", einerseits als

städtebauliches Element im Sinne eines Akzents,
andererseits als "Wohnmaschine" 28) j_n ^er auf

kleiner Grundfläche viele Wohneinheiten unter¬

gebracht werden können. Es war eines der er¬

klärten Ziele der Verfechter der gemischten
Bauweise mit dem Mittel grösserer Bauhöhen zu¬

gunsten zusammenhängender Freiflächen, trotz

starker Verdichtung, hohe Wohnqualitäten zu er¬

reichen. Dass dieses Ziel, wenn überhaupt, dann

höchstens teilweise erreicht wurde, lässt sich

aufgrund aktueller Stellungnahmen verschieden¬
ster Städtebauer sowie aus jüngeren Analysen
von Sozialwissenschaftlern eindeutig belegen.
29) Höhere Dichten als sie im Rahmen der Block¬

randbebauung realisiert wurden, konnten auch

über die differenzierte Bebauung nicht erreicht

werden, da bei Einhaltung der Forderung nach

optimaler Wohnhygiene mit der Gebäudehöhe auch
die Abstandsflächen wuchsen.

4.32 Wechselbeziehungen Innenraum - Aussenraum

Während bei verschiedenen Formen der Zeilenbau¬
weise der Aussenraum als eher zufälliges Rest¬

produkt entstanden ist, ist der Aussenraum der

gemischten Bauweise zumindest indirekt sehr be-
wusst gestaltet und in Gliederung und Propor¬
tionen entwickelt worden. Konflikte in der Be¬

ziehung Innenraum - Aussenraum entstehen jedoch
durch den völlig unterschiedlichen Charakter
beider Räume und ihre gegenseitige Isolierung.

Die Innenräume, die Gebäude sind streng geome¬
trisch gegliedert, sind nüchterne und klare

Grosskuben, die in einem grossen Kontrast zu

ihrer direkten Umgebung, dem Aussenraum stehen.
Dieser ist weitgehend "landschaftlich" gestal¬
tet, Topographie, Wegnetz und die Einbindung
einiger weniger Nutzungen (Spielplätze) bleiben
in ihrer Anlage unbestimmt und nehmen keinerlei
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Beziehung zu den Gebäuden auf. Intensive Ver¬

flechtungen von Innen- und Aussenraum finden

nicht statt, die Gebäude sind lediglich über

einige wenige zentrale Eingänge mit ihrer Um¬

gebung verknüpft. Die Wohnungen selbst haben

in den meisten Fällen keine direkte Beziehung
zur Umgebung, private Freiflächen, Vorgärten
und Gärten fehlen. Das Grün der "durchflies¬

senden" Landschaft bleibt damit anonym und

weitgehend unbenutzbar.

Im Gegensatz zur Blockbauweise der Jahrhundert¬

wende, wo Innenraum erst über die Gestaltung
klarer Aussenraumfolgen aufgrund durchgehender

Ordnungsprinzipien entsteht, wird bei der dif¬

ferenzierten Bebauung der Innenraum,die Gebäu¬

deabwicklung gestaltet und zwar nicht im Rah¬

men eines zusammenhängenden Ordnungssystems,
sondern aufgrund vieler, einzelner nicht nach-

vollzeihbarer Gestaltungsentscheide. Der Aus¬

senraum entsteht als Resultat dieses Vorgan¬

ges, ist somit zwar Produkt einer bewussten

Gestaltung, bleibt in seinen Dimensionen und

Abwicklungen aber eher zufällig.

Eine Gliederung nach Bedeutung einzelner Raum¬

teile, die sich ihrerseits im Grad der Ausge¬

staltung der Teile widerspiegelt (Blockbau¬
weise: Hinterhof, Strasse, Kreuzung, Platz),
findet im Rahmen der gemischten Bauweise nicht

statt. Die Aussenräume bleiben gleichförmig,
die Gestaltungsprinzipien und Elemente bestim¬

men einheitlich sämtliche Freiräume der ganzen

Siedlung. Eine bescheidene Abwechslung und al¬

lenfalls eine Steigerung der Bedeutung und da¬

mit auch eine Variation der Gestaltungselemen¬
te erlebt der Aussenraum im Bereich zentral an¬

geordneter Versorgungseinrichtungen. So wie die

Freiräume selbst bleiben auch die Fassaden als

Raumteiler zwischen öffentlichem Freiraum und

privatem Innenraum anonym und ausdruckslos.

Diese Tatsache ist einerseits Resultat einer

durchgehenden funktionalistischen Grundhaltung,
andererseits Ausdruck rationalisierter und

industrialisierter Konstruktions- und Ferti¬

gungsverfahren .

Damit ergeben sich entscheidende Gegensätze
zwischen der Bau- und Raumstruktur der Jahr¬

hundertwende und den Siedlungen der sechziger
Jahre wie folgt:

Das Siedlungsbild der Quartiere der Blockbauwei¬

se besitzt eine klare, eindeutige und das be¬

deutet, leicht überschaubare und erfassbare

Aussenraumstruktur, diese an sich strenge Grund-
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30) Vor allem aufgrund die¬

ser Tatsache versucht man

heute häufig, über eine

farbige Fassadengestaltung
das Manko wenigstens teil¬

weise auszugleichen.
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struktur erfährt eine reiche Differenzierung
über ihre einzelnen Elemente, insbesondere über

die Gebäudefassaden.

Im Gegensatz dazu besitzen die Quartiere der

gemischten Bauweise eine vielfältig differen¬

zierte und damit schwer erfassbare Aussenraum-

struktur. Dieser gestalterisch komplexen Grund¬

struktur steht eine völlig gleichförmige mono¬

ton wirkende Ausbildung der einzelnen Elemente,
der Gebäudefassaden gegenüber.

Während also die Quartiere der Jahrhundertwen¬

de auf der Ebene der räumlichen Orientierung
sehr klar und einfach überschaubar bleiben,
werden sie auf der Ebene des direkten Erlebens

und Betrachtens komplex und vielfältig. Das

bedeutet gute Orientierungsmöglichkeiten im

Grossraum, in den Zusammenhängen und vielfälti¬

ge Identifikationsmöglichkeiten in einer rei¬

chen, kleinräumigen Ausgestaltung. Die Quartie¬
re der sechziger Jahre hingegen sind auf der

Ebene der räumlichen Orientierung äusserst

komplex und schwer überschaubar, werden aber

auf der Ebene des direkten Erlebens und Be¬

trachtens gleichförmig und monoton.

Das bedeutet erschwerte Orientierungsmöglich¬
keiten im Grossraum, in den Zusammenhängen und

kaum Identifikationsmöglichkeiten in der klein-

räumigen Ausgestaltung (die im eigentlichen
Sinne fehlt). 3°)

4.33 Funktionen des Stadtraumes

Auch im Bereich der stadträumlichen Funktionen

muss die gemischte Bauweise als eine konse¬

quente Weiterentwicklung der bereits mit der

Zeilenbauweise eingeführten städtebaulichen

Grundauffassungen verstanden werden. Den Zielen

der Nutzungstrennung und den Ideen des Funk¬

tionalismus entsprechend, entstehen in den

50iger und 60iger Jahren rein monofunktionale

Quartiere. Die Aussenräume der reinen Wohnquar¬
tiere (die hier primär betrachtet werden sol¬

len) , sind durch diese Tatsache geprägt, haben

ihrerseits monofunktionalen Charakter und ver¬

lieren an städtischem Leben, an Erlebnisviel¬

falt. Die Prinzipien der Nutzungstrennung
setzen sich im Rahmen der gemischten Bauweise

auch innerhalb der Siedlung fort. So werden

die wenigen, eher wohnbezogenen Spezialnutzun-
gen, die eine solche Siedlung noch beinhaltet,
konzentriert und speziell ausgeschieden. Das

t
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31) Im Zusammenhang mit den

Quartieren der gemischten

Bauweise, die während der

60iger Jahre entstanden,

wurde häufig von Traban¬

tenstädten geredet, ein

Begriff, der Situation und

Gestalt der Quartiere klar

bezeichnet.

bedeutet,statt einer räumlichen Verflechtung

wird eine Zentralisierung und räumliche Sepa¬

rierung an festgelegten, aber weitgehend zu¬

fälligen Standorten angestrebt. So entsteht

allenfalls ein Zentrum der Versorgung, ein iso¬

lierter Kindergarten (ev. Schule), ein sepa¬

rierter Kinderspielplatz und ein vom Erschlies-

sungsverkehr getrenntes Fusswegnetz. Die aus¬

gedehnten Freiräume bleiben zumindest was ihre

Nutzung anbelangt unbrauchbare Restfläche, de¬

ren Ausbildung nur noch über die notwendigen

Abstandsflächen begründet ist und deren Ge¬

staltung zwangsläufig problematisch wird. Sie

bleiben, was ihren Oeffentlichkeitsgrad anbe¬

langt, völlig unklar, d.h. sie besitzen weder

öffentlichen Charakter wie die Quartierstrasse,

noch halböffentlichen wie der klar definierte

und zugeordnete Hinterhof der Jahrhundertwende¬

quartiere.

TnyfeJ1

Die starre Durchgestaltung der gesamten Anla¬

ge, sowie die konstruktiv einseitig fixieren¬

de Ausbildung der Gebäude, erlaubt nur eine

sehr begrenzte Entwicklungs- und Veränderungs¬

möglichkeit für die Siedlungen der gemischten

Bauweise, die damit in keiner Weise an die

Flexibilität der Strukturen der Jahrhundertwen¬

de anknüpfen können.

Der erwähnten fehlenden räumlichen Verflech¬

tung innerhalb der Quartiere der gemischten
Bauweise steht eine mangelhafte räumliche Ver¬

flechtung mit der Gesamtstadt gegenüber. Wäh¬

rend die Blockrandbebauung im Rahmen einer

klar definierten Wachstumsstruktur erfolgte,
ist das Quartier der gemischten Bauweise ein

in sich geschlossenes, aber nicht autonomes Ge¬

bilde, das lediglich über die Nabelschnur der

Verkehrsachse mit der Gesamtstadt verbunden

ist. 31)

4.34 Auflösungstendenzen der gemischten Bau¬

weise,

Aktuelle Tendenzen des Städtebaus der

siebziger Jahre

Die differenzierte Bebauung oder gemische Bau¬

weise erlebte nach ihrem Höhepunkt während der

sechziger Jahre, anfang der siebziger Jahre

einen relativ schnellen Rückgang. Verantwort¬

lich dafür waren nicht primär negative Reak¬

tionen, die sich auf die Quartiere der ge¬

mischten Bauweise selbst bezogen, vielmehr war

es die rasch einsetzende wirtschaftliche Re-
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32) Meadows Dennis, Die Zession, die einen expandierenden Baumarkt,
Grenzen des Wachstums, einen Bauboom von bis dahin unbekannten Aus¬

club of Rome, Stuttgart massen zum Erliegen brachte. Gleichzeitig setz-

1972 te ein neuer Denkprozess ein, der den Fort¬

schrittsglauben der vergangenen Jahrzehnte in

Frage stellte und nahezu sämtliche Bereiche von

Wissenschaft und Technik erfasste. Die Erkennt¬

nis, dass die Resourcen global im Schwinden be¬

griffen sind, daas die Umweltbelastungen rie¬

sige Ausmasse angenommen haben, dass verschie¬

denste Immissionswerte an den äussersten Be¬

lastungsgrenzen angelangt sind, und dass Grund

und Boden als absolut unvermehrbares Gut, vor

allem in den westlichen Industrieländern, zur

Mangelware geworden sind, entzog vor allem den

ideologischen Grundsätzen einer differenzier¬

ten Bebauung - wie sie in den 60iger Jahren

verstanden wurde - ihre Basis. 32'

Die Siedlungskonzeptionen waren auf ausreichen¬

de und umfangreiche Baulandreserven angewiesen,
sie waren von der Herstellung sowie von der

späteren Versorgung her energieintensiv bis

energieverschwendend und sie erzeugten auf¬

grund ihrer Lage und ihrer Anbindung an die

Stadt hohe Umweltbelastungen, verbunden wie¬

derum mit extremem Energiebedarf. Bei der ge¬

planten Umstrukturierung entsprechend den Prin¬

zipien der gemischten Bauweise von bereits be¬

stehenden Stadtquartieren (z.B. Quartiere der

Jahrhundertwende, in Cityrandlage) wären neben

immateriellen auch bestehende materielle Werte

in hohem Umfang vernichtet worden, ganz abge¬
sehen von extremen Schwierigkeiten des Durch¬

setzungsprozesses solcher Planungen, der im

Rahmen demokratischer Strukturen kaum möglich

gewesen wäre.

Zu diesen Kriterien einer grundsätzlich neuen

Stadt- und gesellschaftspolitischen Situation

kamen eine Reihe von Kriterien, die aus den

Problemen, den gemachten Erfahrungen mit der

Gemischten Bauweise selbst resultierten.

Um bei einem überschaubaren Katalog von Stich¬

worten zu bleiben, wären im einzelnen folgende
Erkenntnisse zu erwähnen:

Die Einsicht, dass eine funktionierende indi¬

viduelle Erschlissung und Anbindung solcher

Quartiere an die bestehende Stadt (die wesentli¬

cher Teil der Konzeption war) nicht machbar

ist; dass die Nutzungstrennung als eines der

obersten Prinzipien der modernen Stadtplanung
der 60iger Jahre nicht die gewünschten Wohn¬

qualitäten, sondern monotone, öde und tote
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"53) Mi t fichorllcli Alexander,

Die unwirtlichkeit unserer

Städte, Frankfurt a.M.,

1965

Jacobs Jane, Tod und Leben

grosser amerikanischer

Städte, Frankfurt a.M.,

Berlin, 1963

34) Leuenberger T.,

Schilling R., Die Ohnmacht

des Bürgers, Plädoyer für

eine nachmoderne Gesell¬

schaft, Frankfurt a.M.,

1977

33)
Schlafstädte hervorbrachte

,
dass die Iden-

tifikations- und Heimatprobleme, die Identitäts¬

krise der modernen Stadtgesellschaft in einem

engen Zusammenhang mit den sozialen Auswirkun¬

gen der Grossiedlungen der 60iger Jahre zu se¬

hen ist 34i und dass die Stadtflucht in eben

jene Stadtrand- und Agglomerationssiedlungen
in direktem Zusammenhang mit den Auswirkungen

der Stadtrandsiedlungen im Kernbereich zu se¬

hen ist (Belastung und Auszehrung des Cityran¬

des) .

«

Aufgrund vor allem dieser Erscheinungen und Er¬

kenntnisse - einige, vielleicht weniger wesent¬

liche, blieben oben unerwähnt - hat eine städ¬

tebauliche Epoche, die innerbca. 20 Jahren

mehr Flächen überbaute als jede vorhergehende

Epoche, ein rasches Ende gefunden. Typisch für

den relativ schnellen und extremen Ablauf der

Entwicklung ist auch die Tatsache, dass heute

kein neuer städtischer Bebauungstyp, der auf

einheitlichen städtebaulichen Kriterien ba¬

siert, die differenzierte Bebauung abgelöst
hat. Die städtebauliche Diskussion ist noch in

vollem Gange, verschiedenste Ansätze werden

eher experimentell verfolgt und vor allem geht
es weniger darum, die neue Bebauungsform der

80iger Jahre zu erfinden und einen neuen Sied¬

lungstypus in Normen zu giessen, als vielmehr

darum, mit dem städtebaulichen Istzustand fer¬

tig zu werden, die bestehenden städtebaulichen

Probleme zu bewältigen und die vorhandene Stadt

zu pflegen, weiterzuentwickeln und zu verbes¬

sern.

Solche Versuche sind vielleicht ihrer Natur nach

retrospektiven Charakters, sie sind zwangsläu¬

fig kleinteilig und kleinmassstäblich, sind we¬

nig sensationell, nicht spektakulär und setzen

sich eindeutig von der Ideologie der 60iger
Jahre "für den neuen Menschen eine neue Stadt

zu schaffen" ab. Sie entsprechen aber anderer¬

seits der aktuellen Situation und übernehmen

die Erkenntnis um die oben beschriebenen Prob¬

leme als Grundlage, tragen der politischen,
ökonomischen und sozialen Situation eher Rech¬

nung, und machen sich die allgemeine und weit¬

reichende Forderung "Qualität statt Quantität"

zur Basis.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Themen

des Städtebaus (oder der städtebaulichen Dis¬

kussion) der 70iger Jahre:
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35) Unter dem Begriff

städtebauliches Instrumen¬

tarium ist zu verstehen:

- Baugesetze und Zonenord¬

nung

- Planungskonzepte und Ab¬

läufe

Richtplanung

.Nutzungsplanung

.Gestaltungsplanung

- Stadtpflege

. Erhaltung und Pflege der Substanz

. Schutz des Stadt- und Ortsbildes, nicht

nur formal, sondern integral unter Einbe¬

zug der Nutzungen und der sozialen Zusam¬

menhänge
. Bewältigung städtischer Krisensituationen,

insbesondere Lösung anstehender Verkehrs¬

probleme, allerdings nicht im traditionel¬

len Sinne von Verkehrsbewältigung, sondern

über gezielte und sinnvolle Redimensionie-

rung

- Stadterneuerung

. Kontinuierliche Erneuerung, Renovation

und Modernisierung der bestehenden Bausub¬

stanz

. Förderung der Wohnlichkeit in allen Stadt¬

quartieren unter Einbezug der überbauten

sowie der unÜberbauten Flächen (Innenraum

sowie Aussenraum)

- Stadtgestaltung

. Verbesserung und Neugestaltung von Bauten

und Freiräumen

.
Subtile und kleinräumige Eingriffe in be¬

stehende Strukturen, dort wo sie städtebau¬

lich begründet sind, typologische Integra¬

tion, Beachtung städtebaulicher Kontinuität

. Wiederbesinnung auf stadtbaukünstlerische

Traditionen, Nachmoderne Architektur,

Schmuckformen, Bekleidungstheorie, Renais¬

sance des Baublocks

- Stadterweiterung

. Beschränkte, kleinräumige, dem Bedarf ange¬

messene Erweiterungen

. Beachtung einer kontinuierlichen Stadtent¬

wicklung, Ein- und Angliederung an vorhan¬

dene Strukturen

. Entwicklung von Konzepten, die sich nach

und nach realisieren lassen, die flexibel

sind und die den Zielen der Wohnlichkeit

verpflichtet sind

4.35 Ergänzende Bemerkungen

Das vorhandene städtebauliche Instrumentarium

35) stammt natürlich zwangsläufig aus der Ver¬

gangenheit und verhält sich seiner Natur nach

zu Veränderungen relativ träge. Es lnsst sich

im Vorlauf der SLiullbnugcschJ chic dLc.'Juu J.ihr-
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Ifi) Für die Planung und

Realisierung von städte¬

baulichen Projekten gilt

die gleiche Feststellung

wie für das Baurecht: Wäh¬

rend auf der eher theore¬

tischen Ebene der Diskus¬

sion bereits neue Konzepte

und Ideen entwickelt wer¬

den, verläuft der Prozess

in der Realität eher trä¬

ge, d.h. die städtebauli¬

che Projektierung und Re¬

alisierung nimmt solche

Ideen nur langsam auf

hunderte verfolgen, dass die rechtlichen Grund¬

lagen der Stadtplanung immer hinter den sich

schneller erneuernden und verändernden Ideen

der Planer und Architekten nachhinkten. Dies

nicht etwa weil die Bau- und Planungsjuristen
besonders langsam arbeiten, sondern aufgrund
der Tatsache, dass sich das Recht eher passiv

entwickelt, nicht selbst neue Ideen erzeugt,
sondern auf Strömungen reagiert, die aus ande¬

ren Wissenschaftsbereichen (in diesem Fall dem

Städtebau) herauskommen und eine Veränderung
der Rechtsgrundlagen verlangen. Schliesslich

wird das Baurecht nicht von Baujuristen erlassen,

sondern von den politischen Behörden. Diese

pflegen Probleme nach bewährten Grundsätzen zu

lösen. Innovatorische Neukonzeptionen im Bereich

des Städtebaus gelten nicht als ihre Aufgabe,
sie reagieren pragmatisch. Die Baurechtsent¬

wicklung verhält sich demnach zur dynamischen
städtebaulichen Entwicklung eher statisch.

Für die heutige Situation Ende der 70iger Jahre
lässt sich daraus ableiten, dass das Bau- und

Planungsrecht sich nach und nach entsprechend
den städtebaulichen Vorstellungen entwickelt

hat, Vorstellungen also, die ihre Blüte, den

Höhepunkt ihrer Entwicklung während der 60iger
Jahre erlebten, sich aber in den 70iger Jahren
rasch abnützten und durch gänzlich neue Ge¬

sichtspunkte des Städtebaus, zumindest im Rah¬
men der aktuellen Diskussion, bereits abgelöst
wurden. 36)

Es wäre also interessant festzustellen, wie
weit die bau- und planungsrechtlichen Grund¬

lagen bereits den neuen städtebaulichen For¬

derungen und Zielen der 70iger Jahre entspre¬
chen, respektive in welchen Teilen sie solchen
Zielen widersprechen. Um diese Frage grund¬
sätzlich angehen zu können, müsste der wechsel¬

seitige Beeinflussungsprozess nachgezeichnet
werden, der zwischen städtebaulicher und bau-
und planungsrechtlicher Entwicklung stattgefun¬
den hat. Während die Angleichung von Rechts¬

grundlagen an städtebauliche und planerische
Zielsetzungen einen politischen Prozess dar¬

stellt, kann der wissenschaftliche Beitrag da¬
rin bestehen, das Spannungsfeld zwischen städ¬
tebaulicher und baurechtlicher Entwicklung aus¬

zuleuchten und die jeweiligen Einflussgrössen
zu analysieren und bestimmen. Damit ist die ge¬
nerelle Problemstellung für die weitere Unter¬

suchung gegeben.
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37) Zum Begriff "Städtebau¬

liche Ideologien": Ideolo¬

gie verstanden als an eine

Kultur gebundenes System

von Grundeinstellungen und

Wertungen. Duden Fremdwör¬

terbuch, S. 311, Mannheim

1974

4.4 Tabellarische Darstellung der städtischen

Siedlungsentwicklung von 1900 bis zur

Gegenwart

Die Tabelle auf der folgenden Seite möchte

einen generellen Ueberblick über die städtebau¬

liche Entwicklung während dieses Jahrhunderts

im Zusammenhang geben.

Die angegebenen Zeitabschnitte beziehen sich

primär auf die jeweils realisierte Bauweise

eines bestimmten Zeitraumes, wobei durch erheb¬

liche Ueberschneidungen eine klare und eindeu¬

tige zeitliche Definition immer bis zu einem

gewissen Grad willkürlich bleiben wird. Für je¬
den Abschnitt sind die städtebaulichen und po¬

litischen Ziele, die massgeblichsten Ideolo¬

gien, die Merkmale der Bauweise, die Reaktionen

und Auswirkungen sowie in einem ersten Ueber¬

blick die wesentlichsten rechtlichen Instrumen¬

te angegeben.

Die Zusammenhänge, die Interdependenzen laufen

- beobachtet über einen längeren Zyklus - in

einem geschlossenen System ab:

Städtebauliche Ideologien
37) finden Eingang

in städtebauliche und politische Ziele und da¬

mit in städtebauliche Konzepte und Projekte;
sie beeinflussen (erweitern, verändern und er¬

gänzen) die baurechtlichen Grundlagen; basie¬

rend auf dem Baurecht entsteht die Realisierung

städtebaulicher Projekte, die die Bauweise und

damit die Stadtgestalt einer bestimmten Epoche
bestimmen. Dieser Prozess führt zu direkt und

indirekt wahrnehmbaren und erlebbaren Auswir¬

kungen, die im allgemeinen fachlich, politisch
und wissenschaftlich analysiert werden und im

Feed-back wiederum neue Ideologien hervorbrin¬

gen und die städtebaulichen und politischen

Zielsetzungen beeinflussen und verändern, worauf

der Prozess von neuem abläuft.

Innerhalb der relativ langen Zeitabschnitte

passieren jeweils verschiedene Teilprozesse,
die zu graduellen Veränderungen und Modifika¬

tionen der Bebauungstypen führen können und

durch verschiedene Ideen, Personen und Teil¬

ziele ausgelöst werden. Im Rahmen der generel¬
len Typologie, sowie der nachfolgenden Tabelle

sind lediglich die offensichtlichen und ent¬

scheidenden Veränderungen erfasst, die Entwick¬

lung ist somit auf die wesentlichsten Schritte

vereinfacht, dies um einerseits nur die rele-
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vanten Veränderungen der weiteren Untersuchung
zuzuführen und andererseits um die Uebersicht-

lichkeit zu gewährleisten.
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1) Siehe auch Finke W.,

Popp F., Schalhorn K.,

Schmalseheidt H., Der Bau¬

block, München 1977,

im zitierten Buch wird die

Antike ausdrücklich ausge¬

nommen, d.h. die Verfasser

behaupten, dass die anti¬

ken Beispiele keine Block¬

bildungen darstellen, da

bei ihnen der Bezug zur

Strasse und die Höfe

weitgehend fehlen. Es han¬

delt sich also um die

Krage wie eng die Defini¬

tion Block gefasst wird.

Im Rahmen einer räumlich

verstandenen Definition

kann durchaus gegensätz¬

lich behauptet werden,

dass sich auch der strenge

Erschliessungsraster anti¬

ker Stadtanlagen in die

Typologie der Blockrand¬

bebauungen einordnen

lässt.

HISTORISCHE VORAUSSETZUNGEN

In diesem Kapitel soll überblickartig der städ¬

tische Bebauungstypus der Blockrandbebauung ent¬

wicklungsgeschichtlich in verschiedenen Epochen

verfolgt werden. Damit soll keinesfalls ein

stadtbaugeschichtlicher Abriss entworfen wer¬

den, es soll lediglich anhand verschiedener

ausgewählter Einzelbeispiele der städtebauliche

Hintergrund skizziert werden, vor dem die

Stadtentwicklung des ausgehenden 19. und be¬

ginnenden 20. Jahrhunderts im Rahmen der Block¬

randbebauungen zu verstehen ist.

Das Kapitel gliedert sich in zwei Teile:

1. Betrachtung der bautypologischen Entwicklung
der Stadt,

2. Ueberblick über die Entwicklung des Baurechts

im Kanton Zürich und Darstellung der recht¬

lichen Voraussetzungen der Blockrandbebau¬

ungen des 19. Jahrhunderts.

5.1 Städtebauliche Entwicklung der Blockrand¬

bebauung

Die Blockrandbebauung ist ein wesentliches

strukturierendes Element der Stadt, sie ist,

ihren Grundprinzipien nach, so alt wie die

Stadt selbst. Auch die frühesten bekannten und

rekonstruierten Stadtgrundrisse Mesopotamiens

zeigen ein Bebauungsprinzip, das im weitesten

Sinne mit den Blockrandbebauungen moderner

europäischer Städte vergleichbar ist. Von der

mesopotamischen Stadt lassen sich die Block¬

randbebauungen weiterverfolgen über die antike

Stadt, die Stadt des Mittelalters, über die

Stadt der Renaissance, des Barocks, des Klassi¬

zismus bis zu den Stadterweiterungen des 19.

und beginnenden 20. Jahrhunderts. 1)

Erst im 20. Jahrhundert, eindeutig schliesslich

nach 1930 wird die Blockrandbebauung als grund¬
sätzliches und durchgehendes städtisches Be¬

bauungssystem abgelöst. Zwar hat sie über die

Jahrhunderte städtebaulicher Entwicklung hinweg
und im Rahmen unterschiedlicher Kulturen, Ge¬

sellschaftsformen, Bautraditionen und in ver¬

schiedenartigsten klimatischen Regionen ein

ständig wechselndes Gesicht und stark variie¬

rende Interpretationen erfahren, die Grund-
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Prinzipien jedoch - Aufschliessung von mehr

oder weniger streng definierten Bebauungsfel¬
dern über ein Strassennetz und die Bebauung

primär des Feldrandes (geschlossen oder offen)
- sind dieselben geblieben.

Die Entwicklung und Veränderung verschiedener

Blockbildungen und räumlich gefasster Stras-

sennetze soll im folgenden anhand von

exemplarischen Fällen aus einigen wesentli¬

chen städtebaulichen Epochen der Vergangenheit
illustriert und dargestellt werden. Die Auswahl

und Zusammenstellung der Beispiele möchte kei¬

nesfalls ein vollständiges Bild der stadträum¬

lichen Entwicklung nachzeichnen, sie möchte

lediglich den städtebaulichen Hintergrund der

gründerzeitlichen Blockrandbebauungen skizzie¬

ren, d.h. damit soll die Ausgangslage geklärt
werden, um die Betrachtung der Entwicklung der

Stadträume im 20. Jahrhundert vertiefen zu

können.

5.11 Beispiel einer griechischen Stadtraum¬

struktur, Milet

Grundriss Milet

(entnommen aus

Kirschenmann,

Muschalek, S. 11)

Milet war ursprünglich ein militärischer Stütz¬

punkt in Kleinasien, der vollkommen neu ge¬

plant wurde (nach Aristoteles war es Hippoda-
mos, der den Plan der neuen Stadt entwarf).

Nach der Zerstörung von Milet 494 v.Chr. sind

die Wohnquartiere der Stadt durch ein regel¬
mässiges Strassennetz in gleich grosse Bauge-
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Der Stadtplan von Priene

(an der Westküste Klein¬

asiens) zeigt die klare

Disposition der helleni¬

stischen Stadtgründungen,

die sich meist in Stufen

am Hang eines Burghügels

aufbauten und durch kluge

Verteilung der öffentlichen

Gebäude die klassische

Harmonie einer Stadtanln-

')(• crri' i c-111 i'ii

(entnommen .hi:; llilv.er II.,

Die Strasse, München 1971)

2) Siehe auch: Bacon E.N.,

Stadtplanung von Athen bis

Brasilia, Zürich 1968,

Kirschenmann J.C., Muscha-

lek C, Quartiere zum Woh¬

nen, Stuttgart 1977

lande gegliedert worden. Die öffentlichen Be¬

reiche Hafen, Agora, Theater und Freizeitein¬

richtungen gliedern und verknüpfen drei unter¬

schiedlich grosse Wohnquartiere.

Der Stadtplan von Milet zeigt ein Wechselspiel

von Raum und Körpern, das intensiv verkettet

ist, über das Ineinandergreifen von Bauten

und Räumen entstehen Spannungen und Beziehun¬

gen. Das grossartige des Stadtgrundrisses

liegt darin, dass eine solche beziehungsreiche
und damit dynamische Struktur über der stren¬

gen Disziplin eines Rasterplanes entwickelt

wurde. Das sich wiederholende Thema der regel¬

mässigen viereckigen Blöcke in den Wohnteilen

der Stadt wird in den räumlichen Grundprinzi¬

pien der öffentlichen Stadtanlage aufgenommen

und gesteigert. Daraus entsteht ein Grundriss,

der in eindeutiger Klarheit mit einfachen und

stets verwandten und korrespondierenden Mitteln

ein spannungsreiches Grundmuster erzeugt, das

trotz der fast stur anmutenden Einheitlichkeit

der Raumschöpfung vielfältige Raumfolgen ent¬

stehen lässt.

Milet ist in drei relativ weit auseinanderlie¬

genden Phasen entstanden, eine griechische

Anfangsphase, eine hellenistische und eine

römische Umgestaltung und Erweiterung folgten.
Der Gesamtzeitraum umfasst ca. 600 Jahre und

es ist erstaunlich und spricht für die Stärke

dor Grundstruktur, dass das Wachstum der Stadt

den durch die Griechen vorgegebenen Rahmen nie

sprengte. Im Gegenteil, die nachfolgenden Epo¬
chen bemühten sich um eine sinngemässe Ergän¬

zung und gestalteten innerhalb der Gesetzmäs¬

sigkeiten der Grundstruktur ein ganzheitliches
Stadtgefüge.2)

5.12 Beispiel einer römischen Stadtraum¬

struktur, Pompeji

Während Rom sich im Zuge eines raschen Wachs¬

tums zu einer Millionenstadt entwickelte, blie¬

ben die Provinzstädte von einem überproportio¬
nalen Wachstum verschont. Bereits zur Zeit der

Kaiser kannte Rom das Problem einer grassie¬
renden Bodenspekulation, verbunden mit all den

Problemen, wie sie uns aus der Zeit der Indu¬

strialisierung bis zur Gegenwart geläufig sind,

Die Erstellung von Massenmietshäusern, die Ab¬

hängigkeit und Verarmung der Bevölkerung, Miet¬

zinswucher und miserable wohnhygienische Zu¬

stände sind also bereits zur Zeit der römi¬

schen Kaiser als typisch städtische Probleme
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3) Siehe auch: Kirschen¬

mann J.C., Quartiere zum

Wohnen

Pompej i

(entnommen aus Kirschen¬

mann J.C., S. 12)

zutage getreten.
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Pompeji 79

(entnommen

Die Strasse

n. Chr.

aus Hitzer H.

)

In den Provinzstädten - in obiger Abbildung:
ein Grundrissausschnitt von Pompeji - traten

solche Probleme nicht so krass in Erscheinung.
Pompeji, ursprünglich griechische Kolonial¬

stadt, wurde 200 v. Chr. von den Römern mit

eingeschossigen Wohnhäusern wieder aufgebaut.
Das Grundmuster, die städtebauliche Struktur

ergibt sich aus Blockfeldern, die über ein Netz

von Haupt- und Nebenstrassen gegliedert und

erschlossen werden. Auf den Blockfeldern wur¬

den kleinere und grössere hoforientierte, einge¬
schossige Wohngebäude errichtet, die im Laufe

der Zeit das ganze Blockfeld überzogen und zu

einer dichten und kompakten Baustruktur zusam-

monwuchKon. Hlr 55tronqi> und Klarheit des räum¬

lichen Grundmusters kontrastiert mit der Viel¬

fältigkeit und differenzierten Abwicklung der

Bebauung und ihrer Höfe. 3)
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Rekonstruktion

eines römischen

Stadtbildes,

aus Berqier N.,

Histoire des

chemins de

] 'ompirn rorna i n.

(entnommen am.

Hitzer H., Die

Strasse, Mün¬

chen 1971)

•Qri .

Das römische Köln, Colo-

nia Agrippinensis, war

als Castrum angelegt. Es

zeigte ein dem Quadrat

angenähertes Viereck. Nur

die Südfront- war einem

Bachlauf und dorn natürli¬

chen Geländoabfall ange-

passt.

(entnommen aus Hitzer H.,

Die Strasse)

4) Siehe auch: Hitzer H.,

Die Strasse, München 1971

5) Siehe auch: Hitzer H.,

Die Strasse, München 1971

und Käser Max, Römische

Rechtsgeschichte, 2. Auf¬

lage, Göttingen 1967

Die strengen römischen Stadtgrundrisse, die

orthogonal angelegte Strassennetze mit einer

auf Fluchtlinien ausgerichteten Randbebauung
aufweisen, gehen fast ausschliesslich auf

Militärlager, auf ein "Castrum" zurück. Das

in obiger Abbildung gezeigte römische Stadt¬

bild 4) richtet sich bezüglich der Planung von

Gebäuden, der straffen Gliederung und der

Strasseneinteilung nach dem Grundprinzip des

alten Castrum. Erst bei exponentiellem Wachstum,

bei zunehmender Grundstückspekulation und pri¬
vatem Geschäftsdenken begannen die neuen Wohn¬

quartiere mehr und mehr von der ursprünglich
militärischen Ordnung des Castrum abzuweichen.

Staat und Stadtverwaltung versuchten ständig,
das undisziplinierte Wachstum einzudämmen und

in geregelten Bahnen zu lenken. 45 v. Chr.

schuf Cäsar mit der "lex Julia municipalis"
eine durchgreifende römische Stadtordnung, die

Rechte und Pflichten von Bewohnern, Bauherren

und Verwaltung regelte. Gegenstand des Geset¬

zes war also die Gemeindeorganisation. Wie weit

auch das geometrische System der Strassenra-

ster, das dem militärisch geordneten Sinn Roms

entsprach,über diese Gesetze festgelegt wurde,

konnte für die Untersuchung nicht weiter über¬

prüft werden. 5)
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Trier um 1100. Das Stras-

sensystem des mittelalter¬

lichen Trier zeigt keine

Beziehung zu der alten

römischen Stadtanlage

(punktiert). Marktplätze

und Fernhandelswege be¬

stimmten die Wege der

neuen Siedlung, die im

Schutz der Domburg und der

Königspfalz entstand,

(entnommen aus Hitzer H.,

Die Strasse)

6) Siehe auch: Hitzer H.,

Die Strasse, München 1971

Stadtgrundriss von Lübeck

um 1200

(entnommen aus Gruber Karl,

Die Gestalt der deutschen

Stadt, München 1952

5.13 Beispiel einer mittelalterlichen Stadt¬

raumstruktur, Lübeck

Die von den Römern angelegten Städte waren wäh¬

rend der Völkerwanderung zum grossen Teil zer¬

stört worden. Die im Mittelalter entstehenden

Stadtstrukturen folgten völlig anderen Gesetz¬

mässigkeiten, die den neuen Wirtschafts- und

Gesellschaftsbedingungen entsprachen. Burgen
und Schlösser, Kirchen, Marktplätze und -gas-

sen ergaben die Fixpunkte eines Grundmusters,
das viel weniger klar definiert und geordnet
war als die klassischen römischen oder auch

griechischen Stadtgrundrissc. Insbesondere wa¬

ren die räumlichen Kriterien des Wachstums

mittelalterlicher Städte vielfach durch das

eher zufällige Spiel verschiedener Machtgrup¬

pen bestimmt, was sich in der Folge in einer

äusserst vielgestaltigen, teilweise verwirrten

Raumstruktur niederschlug.6)

Die Hansestädte der Ostsee gehören mit zu den

bedeutendsten Stadtbildern, die der bürgerli¬
che, mittelalterliche Städtebau hervorbrachte.

Der Stadtgrundriss von Lübeck, der hier als

Beispiel kurz diskutiert werden soll, zeigt
sehr eindeutig, dass zwar die klare und streng

geordnete Struktur der klassischen Stadt ver-

IOO -*00 JÖO 600 •»-
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loren ging, andererseits jedoch eine ganze Rei¬

he von durchgehenden Grundprinzipien zu einem

Strukturbild, einem Muster führten, das in sei¬

nen wesentlichsten Teilen wiederum die Gesetz¬

mässigkeiten einer Blockrandbebauung aufweist.

Zwei parallel verlaufende Längsstrassen bilden

das Rückgrat des Stadtgrundrisses, an ihnen

liegen nahezu alle wichtigen öffentlichen Ge¬

bäude und Anlagen, Kirchen, Rathaus, Marktplatz
usw. Von diesem Rückgrat weg führen,analog Rip¬

pen, Sei tenstrassen und -gassen zum Fluss und

zum Hafen. Innerhalb des Strassennetzes ent¬

stehen langgezogene, annähernd rechtwinklige
Bebauungsfelder, die mit einer konsequent stras-

senorientierten Blockrandbebauung umstellt wer¬

den.

Lübeck, Grundriss der

Stadtmitte? im Boreich der

Marienkirche und des

Marktplatzes

(entnommen aus Gruber Karl,

Die Gestalt der deutschen

Stadt, München 1952)
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Lübeck, Isometrie der

Stadtmitte zu Ende des

Mittelalters

(entnommen aus Gruber Karl,

Die Gestalt der deutschen

Städte, München 1952)

'/Ax.

7) Siehe auch: Gruber

Karl, Die Gestalt der

deutschen Stadt, München

1952

Die Gliederung der Bebauungsfelder in einzelne

Parzellen ergibt wiederum ein recht aufschluss¬

reiches Bild- Die Bedeutung der Strasse als

Front- und Schauseite kommt klar zum Ausdruck,
einerseits wird über schmale nach hinten lang¬
gestreckte Parzellen eine sehr differenzierte

feingliedrige Struktur entwickelt, die es re¬

lativ vielen Baublockanliegern erlaubt, sich

zur Strasse hin zu repräsentieren. Anderer¬

seits wird auch die Schmalseite des Blockes

strassenorientiert überbaut, was die langge¬
streckten Zeilen erst zum eigentlichen, ge¬

schlossenen Baublock macht. Interessant ist

wie dabei mit einfachsten Mitteln das durch den

Richtungswechsel bedingte Problem der Ecklösung
bewältigt wird. 7) oer trotz der individuellen

Gliederung sehr geschlossen wirkende Gesamtein¬

druck entsteht durch den überall eingehaltenen
Rahmen einer strengen Bautypologie (nur wenig
variierende Geschosshöhen, steile Dächer gie-
belseitig zur Strasse, starke Betonung der

Vertikalen, gleichartige Baumaterialien).



47

Rom, Nolli-Plan, entnom¬

men aus: Bacon E.N., Stadt¬

planung von Athen bis

Brasilia

8) Bacon E.N., Stadtpla¬

nung von Athen bis Brasi¬

lia, Zürich 1968, S. 117

5.14 Beispiel einer barocken Stadtraumstruk¬

tur, Rom

Der Stadtplan (links im Bild) ist ein Aus¬

schnitt des Planes von Giovanni-Battista Nolli

aus dem Jahre 1748. Sämtliche im Plan darge¬

stellten weissen Flächen sind die öffentlich

begehbaren, seien sie nun aussen (Strassen und

Plätze) oder innerhalb der Gebäude (Kirchen

und Kapellen) oder von den Gebäuden umschlos¬

sen (Höfe und Gärten). Diese aussergewöhnliche

Darstellungsart entspricht sehr genau der

städtebaulichen Auffassung, die der gestalte¬
rischen Struktur des barocken Roms zu Grunde

liegt. Die räumliche Durchdringung, das Inein¬

andergreifen von "Hohl und Voll" ist hier ge¬

radezu das -Grundprinzip der Struktur. Sämtli¬

che Innenräume stehen in einer dynamischen
Beziehung zu den Aussenräumen, sie sind Erwei¬

terung und Vollendung der Freiräume. Im Wech¬

selspiel von Innen und Aussen entstehen Ge¬

staltungsbezüge, die das komplexe Strukturbild

des Ausschnittes aus dem Nolli-Plan in nach¬

vollziehbare Raumschöpfungen gliedern.

Die Entwicklung dieser dichten, geschlossenen
Raumstruktur wurde durch einige grundsätzliche
städtebauliche Entscheidungen eingeleitet, die

rund 150 Jahre vor dem Nolli-Plan von Sixtus V

getroffen wurden.

Im ausgehenden Mittelalter hatte Rom zwar eine

reiche Ansammlung von Bauten und Denkmälern

aus einer bewegten klassischen und mittelalter¬

lichen Vergangenheit, eine eigentliche stadt¬

räumliche Grundstruktur hingegen fehlte, räum¬

liche Bezüge waren nur in Ansätzen vorhanden.

B)

Sixtus V errichtete innerhalb dieser Struktur

ein Netz von Fixpunkten, in Form ägyptischer
Obelisken, die als räumliches Bezugssystem
eine langfristige Wirkung entwickelten. Einer¬

seits begann der einzelne Raumpunkt eine ge¬

stalterische Kraft auf seine direkte Umgebung

auszuüben, er begann das Chaotische zu entwir¬

ren und zu ordnen. Andererseits entstand zwi¬

schen den Raumpunkten ein Spannungsfeld, ein

räumlicher Bezug der Hauptachsen gliederte
und markierte, eine lineare Struktur also, die

das Grundprinzip der Stadtplanung und -entwick-

lung lieferte.
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2 Zeichnungen von Paul Kloo

zur Verdeutlichung der Ge¬

staltungskonzeption Sixtus

V, ordnende Kraft eines

Punktes im Raum und Span¬

nungsfelder und Bezüge

zwischen mehreren Punkten

im Raum

(entnommen aus Bacon E.N.)

M

^

«

1o

11

»>

f

/

Stich von Bordino. Er

zeigt die räumlich glie¬

dernde Idee, die der Ge¬

staltungskonzeption Sixtus

V. zugrunde liegt.

Dies ist insofern von besonderem Interesse, als

auch die Stadterweiterungen der Jahrhundert¬

wende auf einem Netz von linearen Entwicklungs¬
achsen beruhten. Im Falle des barocken Roms

war es eine konzeptionelle Handlung, die Ein¬

bringung eines direkt gestalterisch wirksamen

Systems mit gestalterischen Mitteln, im Falle

der Stadt der Gründerjahre war es die Festle¬

gung von Fluchtlinien und Achsen über plane¬
risch-rechtliche Instrumente, die Fluchtlinien

und die Baulinien, die indirekt gestalterisch
wirksam wurden. Ein weiterer Unterschied ent¬

steht aus der Situation, dass die Konzeption
Sixtus des V. einer bereits bestehenden Stadt¬

struktur überlagert wurde, während die Flucht¬

linienpläne der Jahrhundertwende die Stadter¬

weiterung auf freiem Land regelten. Das ge¬

stalterische Resultat, das räumliche Grundmu¬

ster beider Planungskonzeptionen weist jedoch
erstaunliche Aehnlichkeiten auf.
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LiU hoqmpln o von Rom lflf?0.

Die Wirkungon der M.r «»-

n.ihmun Sixtus V. haben

säcli uber 3 Jahrhundert-o

hinwrq nach und nach

durchgesetzt und die räum¬

liche Struktur geprägt

(entnommen aus Bacon E.N.)

"**tx*.

5.15 Beispiele einer absolutistischen Stadt¬

raumstruktur
,

Neugründungen Mannheim und Karlsruhe

Mannheim, Stadtgrundriss

1622 (Merian)

(entnommen aus: Pahl J.,

Stadt im Aufbruch der per¬

spektivischen Welt, Frank¬

furt a/Main/Berlin, 1963)
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Das Mannheim von 1607 (Gründung) besteht aus

zwei Teilbereichen, die jeder für sich bastio-

niert waren. Der obere idealstadtähnliche Be¬

reich umfasst die Festung, im unteren Boreich

findet sich im Rahmen eines streng orthogonalen
Strassenrasters die Stadt der Hofleute und Bür¬

ger. Eine starke sozialräumliche Gliederung

also, die durch die Strenge der Gesamtanlage

sowie durch die klare Anlage der stadträumli¬

chen Struktur noch unterstrichen wird. Der

Stadtgrundriss repräsentiert die absolutisti¬

sche Herrschaftsstruktur.

Mannheim, Stadtplan von

1758

(entnommen aus: Kirschen-

mann/Muschalek)

£ * fcf r-" - ZT- <r*» • "• ?£\t* IJI

Nach der zweiten Zerstörung von 1689 wurde

Mannheim wieder aufgebaut. Anstelle der ur¬

sprünglichen Zitadelle entstand das kurfürstli¬

che Schloss als Kopf und räumlicher Bezugs¬

punkt der gesamten Stadtanlage. Die räumliche

Grundstruktur im streng orthogonalen Raster¬

system blieb erhalten. Um die bauliche Ausbil¬

dung der Stadt zu beschleunigen, wurde eine

gezielte Hausbausubventionierung unternommen,

die gleichzeitig sozialräumliche und gestalte¬
rische Ziele verfolgte. So wurden die Baupar¬
zellen kostenlos bereitgestellt und billige
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Fassaden und Grundrisse

von 3 der 4 Modellhäuser

Karlsruhe 1739

Als Strahlenbild der Sonne

und konsequente Nachahmung

von Versailles ist der

Stadtgrundriss von Karls¬

ruhe angelegt,

(entnommen aus: Hitzer H.,

Die Strasse)

Baumaterialien geliefert. Weiter wurde die Aus¬

wahl der Baustelle, der Zeitpunkt des Baube¬

ginns und die Bauweise festgelegt, alles mit

dem Ziel, ein Stadtbild zur landesherrlichen

Darstellung gedeihen zu lassen.

Für die zukünftigen Strassenanlieger wurden

vier unterschiedlich grosse Haustypen als Mo¬

dell zur Auswahl gestellt. Die Modelle waren

mit zusätzlichen Vorschriften verbunden, die

die Fassaden, die Bauhöhe, das Material und die

Detailausbildung gestalterisch regelten. Die

Lage der Bautypen wurde je nach Grösse auf

Haupt- oder Nebenachsen festgelegt. Auf diese

Art wurde die Stadtstruktur einerseits und der

Wohnungsbau andererseits bis zu einem gewissen

Grad Kulisse der landesfürstlichen Machtentfal¬

tung. 9)

9) Siehe auch: Kirschen-

m^nn/Muschalek, Quartiere

zum Wohnon, Stuttgart

l')77

Karlsruhe ist das eindeutige absolutistisch¬

perspektivische Stadtbild. Karlsruhe wurde 1715

gegründet und in mehreren Etappen bis 1820 aus¬

gebaut, vor allem durch Weinbrenner. Die ganze

Stadt ist auf das Schloss ausgerichtet, das

im Zentrum einer Radialanlage mit seinen weit

ausgreifenden Seitenflügeln einen Viertelssek¬

tor des Kreises umfasst, in dem sich - wiederum

im Rahmen eines Blockrasters - die Häuser der

Hofleute, Bürger und Soldaten abwickeln. Die
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räumliche Radialstruktur wird im rückwärtigen
Teil des Schlosses als Grünanlage konsequent
weitergeführt. Die Blockfelder und damit auch
die stadträumliche Struktur erfahren durch die
Radialen und den Kreis eine spezifische geo¬
metrische Ausformung.

Karlsruhe 1822 (Badisches

Generallandesarchiv)

10) Siehe auch: Pahl J.,

Die Stadt im Aufbruch

der perspektivischen

Welt, Frankfurt a/M. -

Berlin 1963

Der Stadtgrundriss von Karlsruhe enthält aller¬

dings ein Diktat der Form, einen Hang zum Sche¬

matismus, der sich bis in die Gestaltung der

einzelnen Baublöcke und Gebäude fortsetzt. Die

logische Konsequenz aus dem extrem starken

fürstlichen Gestaltungswillen war die Unterord¬

nung städtischer Vielfalt unter einen einheit¬

lichen Gestaltungsrahmen. Der Einheitlichkeit

und der geschlossenen Erscheinung zuliebe wur¬

den spezifische Wesensinhalte einzelner Gebäude

und Räume nivelliert was zu einem wesenlosen
Schematismus führte. Stadträumliche Vielfalt
wird einer durchgehenden starken Gestaltungs¬
idee geopfert. 10)

Die Bebauungsplanentwürfe für einen neuen Stadt¬

teil von Rio de Janeiro (Architekten Cortez und

Bruhns, 1915) sollen verdeutlichen, dass die

formal-räumlichen Gestaltungsvorstellungen der

absolutistisch-perspektivischen Stadt noch lan¬

ge nachwirkten, und die Stadterweitcrunysplanung
bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein

beeinflussten. Auch den Stadtplanern in den
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USA dienten diese klaren Strassenanlagen als

Vorbild bei der räumlichen Gestaltung ver¬

schiedener Städte. Das 1790 gegründete Washing¬

ton, mit dem Kapitol als Mittelpunkt, zeigt
ebenfalls deutliche Aehnlichkeiten mit Karls¬

ruhe. 11)

fiMii«Ä*a§

Karlsruhe

>tf4 /

-j^n
l5^V

Rio de Janeiro

Entwurf für einen Bebau¬

ungsplan 1915

11) Siehe auch: Kapitel

5.IG Stadtgrundriss

von Washington
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5.16 Beispiele von Stadtraumstrukturen in der

"Neuen Welt"

Neugründungen in Amerika: Savannah und

Washington

BQS3I 88BHB8 KEES! ESSSS

Räumliches Grundmuster der

Stadt Savannah

Aus verschiedenen Stadtneugründungen in Amerika

lässt sich eine ausgeprägte Wechselbeziehung

zwischen dem klassischen Rationalismus der An¬

tike und den perspektivischen Ideen der Renais¬

sance ableiten. Möglicherweise ist diese Tat¬

sache darauf zurückzuführen, dass die Bücher

mit dem Titel "De architectura" von Marcus

Pollio Vitruvius, aus dem ersten Jahrhundert

vor Christus, Ende des 15. Jahrhunderts über¬

setzt und schnell bekannt wurden. Die architek¬

tonischen Ideen von Vitruvius übten auf das

schöpferische Denken der Renaissance einen

starken Einfluss aus und wurden in Folgepubli¬
kationen ergänzt und interpretiert. Vitruvius

wurde immer berühmter, allerdings zu einer Zeit,

in der in Europa nur noch wenige neue Städte

gegründet wurden, seine Ideen kamen hingegen
im 17. und 18. Jahrhundert in den amerikanischen

Stadtneugründungen zum Ausdruck. 12)

Das räumliche Grundmuster der Stadt Savannah

ist ein typisches Beispiel für die Wiederbele¬

bung und neue Anwendung klassischer, rationa¬

ler Raumstrukturen als Grundlage der Entwick¬

lung der neuen Stadt.

Stich von Savannah (1 Jahr

nach der Gründung), 1734

(entnommen aus: Bacon E.N.,

Stadtplanung)

12) Siehe auch: Bacon E.N.,

Stadtplanung von Athen bis

Brasilia, Zürich, 1968

v. ^TZ-~- "*****55$S5^£,
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Der Stadtplan von Savannah wurde 1733 von

James Oglethorpe entworfen, und es darf sicher

vermutet werden, dass diesem Planer die Stadt¬

raumstrukturen der klassischen Stadt, die

Ideen des klassischen Rationalismus bekannt und

geläufig waren. Er hat für die Planung der

amerikanischen Kolonialstadt ganz ähnliche räum¬

liche Grundprinzipien eingesetzt, wie sie die

Griechen (und später die Römer) für die Planung

und Entwicklung ihrer Kolonialstädte auch ver¬

wendeten.

Es handelt sich um ein streng orthogonales Sy¬

stem von horizontalen und vertikalen Strassen-

achsen, das Baublockfelder und quadratische

Stadtplätze ausscheidet. Auf den Bebauungsfeldern

entstehen nach und nach die Bauten der einzel¬

nen Anlieger. Die gesamte Struktur weist eine

Klarheit und strenge Ordnung auf, die stark ge¬

nug ist, als gliederndes Element das Wachstum

von Savannah auf Jahre hinaus zu regeln.

Das zweite Beispiel für eine amerikanische

Stadtneugründung betrifft die Hauptstadt

Washington.



56

Der Entwurf des stadträumlichen Konzeptes von

Washington wurde 1791 von Major Pierre L'Enfant

entwickelt. Auch er greift auf das klassische

Schachbrettmuster als Grundprinzip der Stadt¬

struktur zurück, wobei er - im Gegensatz zu

Savannah - eine zweite überlagerte Struktur von

Diagonalachsen einfügt. Die engmaschige und

gleichförmige orthogonale Grundstruktur wird

durch das weitflächige und grossräumige Diago¬
nalnetz aufgerissen, die Ueberlagerung wird zur

Durchdringung, insbesondere in den Knotenpunk¬
ten der Diagonalen. Während das orthogonale

Grundprinzip die räumliche Gliederung und Ent¬

wicklung der Stadt gewährleistet, schaffen die

Diagonalachsen direkte räumliche Bezüge zwi¬

schen den wichtigen Gebäuden und Plätzen.

Washington/ Plan aus dem

Jahre 1792 von Andrew

Ellicott, leicht abgeän¬

derte Version des Planes

von L'Enfant

(entnommen aus: Bacon E.N.

Schemaskizze Washington

nach L'Enfant

Schemaskizze Zentrum von

London, 3. Plan von John

Evelyn
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13) Siehe auch Kapitel

5.14

14) Siehe auch: Der Städte¬

bau, Heft 3, Hegemann W.,

Herausgeber, Berlin 1928

Zwei Entwicklungsstufen

der Stadt Bath

oben 1765

unten 1810

Die Planrevision von Andrew Ellicott aus dem

Jahre 1792 ist schon aufgrund ihrer Darstel¬

lungsart von Interesse. Aehnlich wie bereits

der Nolli-Plan von Rom 13) zeigt auch der

Ellicott-Plan eine völlige Durchdringung von

Innen- und Aussenraum, eine Integration von

räumlicher Struktur und architektonischer Ge¬

stalt. Diese Tatsache möge als Indiz dafür

dienen, dass auch bei den amerikanischen Neu¬

gründungen die stadträumliche Vorstellung pri¬
märes Element der Stadtentwicklung war.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt (5.15)

erwähnt, haben die amerikanischen Stadtstruk¬

turen verschiedene europäische Vorbilder.

L'Enfant besass eine umfangreiche Sammlung

europäischer Stadtpläne und Stiche 14)
t
^e

ihm bei seinem Entwurf für Washington vermut¬

lich Ideen und Vorbilder geliefert haben. Die

Anlage von Capitol und President's House ist

geprägt von den Vorstellungen der absoluti¬

stisch-perspektivischen Stadt und weist grosse

Aehnlichkeiten mit der Anlage von Versailles

und Parallelen zu Karlsruhe auf. Interessant

ist der Vergleich mit John Evelyn's drittem

Entwurf für London nach dem grossen Brand von

1666. Die Kombination des Schachbrettmusters

mit der Anlage von Diagonalachsen einerseits

und die Ausbildung einzelner Platzanlagen in

den Knotenpunkten der Achsen andererseits

zeigt Aehnlichkeiten, die kaum dem Zufall zuge¬

schrieben werden können.

5.17 Beispiele von Stadtraumstrukturen des aus¬

gehenden 18. Jahrhunderts in England,
Bath und London

Die räumliche Struktur der Stadt Bath ist ge¬

prägt durch die Planungen von John Wood (ab

1728). Wood entwickelte eine räumliche Abfolge
von Achsen und Plätzen, die das Rückgrat für

das weitere Wachstum der Stadt ergaben. Das

Grundprinzip ist eine vielfältige Blockstruk¬

tur, die in verschiedenen Teilbereichen stark

von der hügeligen Topographie geprägt ist. Eine

Abfolge von Plätzen und Anlagen setzt räumli¬

che Akzente und Schwerpunkte. Zwei in diesem

Zusammenhang neue Baustrukturen fallen beson¬

ders ins Auge. Das ist einerseits der Circus

und andererseits der Crescent. Während der

Circus als Angel- und Drehpunkt der räumlichen

Struktur zu verstehen ist und einen in sich ge¬

schlossenen, stark definierten Freiraum bildet,
ist der Crescent das Gegenteil, die Oeffnung



58

Regent's Park und Regent

Street

(entnommen aus: Bacon E.N.,

Stadtplanung)

15) Siehe auch: Bacon E.N.,

Stadtplanung von Athen bis

Brasilia, S. 186, Zürich

1968

der Struktur gegen die Landschaft, der stark

kontrastierende Einbezug landschaftlicher Räu¬

me in städtische Raumbereiche. Diese neuen, auf

dem Kreis, dem Bogen basierenden städtischen

Raumelemente wurden etwas später in London von

John Nash weiterentwickelt und, im Gegensatz zu

Bath, einer bereits bestehenden stadträumlichen

Struktur überlagert.

Die Planungen John Nash's für London erstreckten

sich über den Zeitraum von 1813 bis ca. 1830.

Sie umfassen die Gestaltung zweier öffentlicher

Parkanlagen und deren städtebauliche Verbindung

über den Durchbruch der Regent Street. Die be¬

stehende enge und feingliedrige Blockstruktur

erhielt damit eine durchgehende repräsentative

Achse, die sich an städtebaulich-räumlichen

Elementen der Struktur der Stadt Bath orientier¬

te. Insbesondere das Element der Krümmung, des

Radius in der Baustruktur als Teil der räumli¬

chen Abwicklung, der Raumführung, wird von Nash

konsequent eingesetzt und weiterentwickelt.

Die bestehende Blockrandbebauung erlebt im Be¬

reich der Achse eine stadträumliche Steigerung,

ohne dass dabei die Grundprinzipien der Ge¬

schlossenen Blockbauweise verlassen wurden. Die

räumliche Qualität der Achse Regent Street ent¬

steht aufgrund einer engen Verflechtung der

architektonischen sowie der räumlichen Vorstel¬

lungen, d.h. die Gestaltung der einzelnen Ge¬

bäude trägt die Grundidee der Raumgestaltung

mit, Architektur und Raum ergänzen sich zu

einer Einheit. l^'

f*?ytp *.'+*ä~ sf** ^..

Stich von der Regent Street

(entnommen aus: Bacon E.N., Stadtplanung)
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!(,) Kruti- Public IloalLh

Act vom 31. August 1848,

11 et 12 Victoriae Reginae,

an Act for Promoting the

Public Health, London

1848, S. 721

Die gesamte Anlage sowie die einzelnen Gebäude

wurden für das reiche Bürgertum (im Falle der

Reihenhäuser gehobener Mittelstand) konzipiert
und gebaut. Insofern waren die Planungen von

John Nash losgelöst von den bereits um diese

Zeit ständig zunehmenden Problemen der Stadt

London. Regent's Park, teilweise auch Regent

Street, sind bis zu einem gewissen Grade als

fast idyllische und abstrahierte Idealstadt¬

konzeptionen zu verstehen, insbesondere wenn

man sie im Zusammenhang mit der problematischen
sozial-räumlichen Stadtentwicklung Londons

(auch anderer englischer Grossstädte) betrach¬

tet.

Vor allem aufgrund der zunehmenden Verschlech¬

terung der Volksgesundheit, dem Auftreten von

Epedemien, die eindeutig auf die engen, hygie¬
nisch völlig ungelösten Wohnverhältnisse zu¬

rückzuführen waren, wurde 1848 die erste Public

Health Act verabschiedet. 16'

""SilHBQBll II
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17) Siehe auch: Benevolo L. ,

Die sozialen Ursprünge des

modernen Städtebaus, s. 100-

107, Gütersloh 1971

Die Vorschriften dieses Gesetzes waren primär
darauf ausgerichtet, die sanitärischen Verhält¬

nisse zu verbessern, eigentliche Bauvorschrif¬

ten waren nur begrenzt wirksam. Die Bestimmun¬

gen über Höhen und Abstände wurden voll ausge¬

schöpft, um die höchste erlaubte Bebauungsdich¬
te zu erzielen. Die entstandenen Stadtviertel

wirken rasterartig, schematisch, räumlich mono¬

ton, sie basieren - fast alle - auf einfachen

geometrischen Grundprinzipien. Die langgestreck¬
ten Bebauungsfelder entlang enger Strassenräume

können nur begrenzt als Blockrandbebauung be¬

zeichnet werden, die Ränder des Strassenrasters

werden über eine Aufreihung einzelner Bauten

zu geschlossenen "Zeilen" überbaut. 17)

Das einfache, kleine Reihenhaus wird schliess¬

lich Mitte des 19. Jahrhunderts zur vorwiegen¬
den Wohnform des englischen Arbeiters und aus

diesem Bautypus wiederum entstanden in England,
ca. 50 Jahre früher als im übrigen Europa,
räumliche Strukturen der Reihenbebauung, die

als Vorgänger der Zeilenbauweise betrachtet

werden können.
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5.18 Beispiel einer Stadtraumstruktur des aus¬

gehenden 19. Jahrhunderts, Berlin

Stadterweiterung Berlins

durch die Friedrichstadt,

1735

(entnommen aus: H. Hitzer,

Die Strasse)

Der systematische, klar gegliederte Strassen-

plan für die Friedrichstadt in Berlin, hat sei¬

ne Vorbilder in den Stadtgrundrissen von Mann¬

heim und Karlsruhe, er folgt also den stadt¬

räumlichen Vorstellungen der absolutistischen

Stadt. In diesem Fall ist es Friedrich der Gros¬

se, der seiner Residenzstadt stadträumliche

Qualitäten verleihen möchte, die geeignet sind,

seine eigene Machtentfaltung zu repräsentieren.

Gleichzeitig mit dieser Stadterweiterung werden

die Grundprinzipien, die räumlichen Muster ge¬

prägt, nach denen die Entwicklung Berlins zur

Grossstadt während des 19. Jahrhunderts ablau¬

fen sollte.

Während die Blockrandbebauungen der Friedrichstadt

bei 100-200m Länge mit 60-70m noch eine relativ

bescheidene Tiefe aufwiesen, nahm die Blocktie¬

fe während des 19. Jahrhunderts wesentlich zu.

Den Grund dafür lieferte die einsetzende Boden¬

spekulation, die darauf bedacht war, möglichst

schmale, aber tiefe Parzellen innerhalb der

Blockgevierte zu erhalten. Auf diese Weise wur¬

de der Strassenanteil, der kostenlos der Stadt

zur Verfügung zu stellen war, relativ zur Grund-

stücksgrösse klein. Die Tiefe der Grundstücke

bestimmte gleichzeitig die mögliche Zahl der

Hinter- und Seitenhäuser, die über mehrere Höfe

erschlossen wurden. Die Bauordnung von 1853

liess bei 5-6 geschossiger Bauweise eine Min-
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1(i) Heqomarui W. , Dar. f>tei-

ncriii' Her I in, Iiuqano ]'H(),

Ileqeiii.nui bezeichnet Ber¬

lin als grÖRsre Mietska-

sernonstadt der Welt

19) Siehe auch: Kirschen¬

mann J., Muschalek C.,

Quartiere zum Wohnen, S.

46-51, Stuttgart 1977

und

Kleihues J.P., Berliner

Baublöcke, in Werk-archi-

these 31-32, 1979

desLhoTgrösso von 5,30 x 5,30 m = 28,09 m2 zu.

1887 wurden die Mindosthofgrossen schliesslich

aur 60 m2 und 1897 auf 80 m2 erhöht.

Während die ursprüngliche Friedrichstadt, neben

hohen stadträumlichen Qualitäten entsprechende
Wohnqualitäten aufzuweisen hatte, wurden durch

eine zunehmende Bodenspekulation und eine schwa¬

che und unzulängliche Bauordnung diese Qualitä¬
ten in den Blockrandbebauungen des 19. Jahr¬

hunderts nicht mehr erreicht, im Gegenteil, es

entstand das "steinerne Berlin, das Berlin der

Mietskasernen". 18)

Bei der alten Friedrichstadt bestand die Rand¬

bebauung noch aus konsequent angelegten barocken

Stadthäusern, die neben der direkten Beziehung
zum Strassenraum, die Beziehung zum innenlie¬

genden Hofgrundstück wahrten, das in der Regel
als Hausgarten genutzt wurde und als Erweite¬

rung des privaten Raumes im Gebäude zu verste¬

hen war. Die städtebaulichen Probleme Berlins

(und fast aller anderen Grossstädte) setzten

erst ein, als die selbe Struktur mit Mietshäu¬
sern belegt wurde und damit eindeutig spekula¬
tiv-ökonomische Interessen ins Spiel kamen.
Die Geschosshöhen wurden gesteigert, die Frei¬
räume auf ein Minimum (das jeweilige gesetzli¬
che Minimum) reduziert und die Struktur wurde

entsprechend den Gesetzmässigkeiten angepasst.
19)

Typische Berliner Bau¬

blockstruktur, Berlin

Neukölln

i?SUB
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Schuld an den entstehenden Missständen sind al¬

so nicht die stadträumlichen Strukturprinzipien

der Blockbauweise, sondern die veränderten

Eigentumsverhältnisse, die eine neue Interes-

senslage in der Stadterweiterungsplanung zur

Folge hatten. Spätestens seit Eintritt dieser

Siutation hatten auch das Baurecht und die

stadtplanerischen Instrumente zusätzliche Auf¬

gaben zu erfüllen. Neben dem Ziel, eine be¬

stimmte stadträumliche Struktur zu definieren

und in ihren Grundzügen festzulegen, kamen als

neue, rein restriktive Zielsetzungen die Ver¬

hinderung und Beseitigung städtebaulicher Miss¬

stände hinzu, das Baupolizeirecht war entstan¬

den.
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20) Vgl. Buff Albert, Bau¬

ordnung im Wandel, München

1971, S. 170

21) Gesetz über die Bau¬

freiheit, vom 10. Christ¬

monat 1798. Die Baufrei¬

heit war innerhalb der

Schranken des Eigentums¬

rechts, des Nachbarschafts¬

rechts und des Baupoli¬

zeirechts zu verstehen.

Quelle: Strickler Johan¬

nes, Actensammlung aus

der Zeit der Helvetischen

Republik (1798-1803) III.

Band, Bern 1889, Nr. 145,

S. 753/754

22) Gesetz betreffend die

Anlegung von Gassen auf

dem Schanzengebiete und

in den Umgebungen von Zürich

vom 19. Christmonat 1Q34

und Gesetz betreffend

einen Zusatz zum Gesetz

über die Anlegung von Gas¬

sen vom 10. Hornung 1836

23) Gesetz betreffend die

privatrechtliche Befugnis

zu bauen vom 27. Jenner

1835

5.2 Historische Entwicklung des Baurechts im

Kanton Zürich

Im Gegensatz zur Betrachtung der stadträumli¬

chen Entwicklung der Blockbauweise, soll die

Betrachtung der baurechtlichen Entwicklung weit¬

gehend auf die Situation im Kanton und Stadt

Zürich beschränkt werden.

5.21 Ueberblick über die wesentlichsten Ent¬

wicklungsabschnitte des Baurechts im Kan¬

ton Zürich

Vom Mittelalter bis zu Beginn des 19. Jahrhun¬

derts finden sich in der Schweiz noch nirgends
einheitlich geordnete Vorschriften über das

Bauwesen. Es bestanden lediglich Einzelerlasse,

die meist feuerpolizeilich begründet waren. Ein

Sonderfall war die erste Bauordnung von Winter-

thur vom 5.2.1314, die den Steinbau gegenüber
dem Holzbau stark begünstigte, dies ebenfalls

aus primär feuerpolizeilichen Gründen. Aller¬

dings gab es durchaus keine schrankenlose Bau¬

freiheit, in den Städten bestanden bestimmte

Beschränkungen und Richtlinien, so z.B. die

Pflicht zum Zusammenbau, der Zwang, sein Haus

entlang einer Fluchtlinie zu stellen oder auch

sich in der Gestaltung mit seinen Nachbarn ab¬

zustimmen. Weitere Ordnungsbestimmungen waren

beispielsweise Nutzungsfestlegungen bezogen auf

einzelne Gassen, die aus den Namen der Gassen

zum Teil bis heute ersichtlich geblieben sind

(z.B. Bern) und die der damaligen Wirtschafts¬

struktur der Zunftordnung entsprechen. 20)

Während der Helvetik wurde in einem Gesetz über

die Baufreiheit die Loslösung von altrechtli¬

chen Bindungen festgelegt. 21)

Mit der Industrialisierung und den damit ver¬

bundenen grundsätzlichen Veränderungen, vor

allem in städtischen Gefügen, wurden ursprüng¬
liche Grenzen gesprengt, eine Neuordnung und

straffere Regelung der Bauweise wurde notwendig.
Auf der Grundlage der Regenerationsverfassung
des Kantons Zürich vom 20. März 1831 wurde als

Vorläufer einer späteren umfassenden Regelung
das Gassengesetz von 1834 mit einer Novelle von

1836 ausgearbeitet. 22) Dieses Gesetz legte Be¬

stimmungen über die Minimalbreiten von Haupt-
und Nebenstrassen fest, zudem minimale Grenz¬

abstände von 6 Fuss = 1.80 m nach allen Seiten.

Das Privatbaurecht bildete Gegenstand eines be¬

sonderen Erlasses von 1835 und fand nachher als

Teil des Sachenrechts Eingang ins privatrecht¬
liche Gesetzbuch 23)

# Es gaj-> den Grundeigentü-
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24) vgl. Buff Albort, Bau¬

ordnung im Wandel ... a.a.O.

S. 171

25) § 148, Abs. 2-4 BauG

26) Siehe auch Jagmetti

Riccardo, Neue Tendenzen

im zürcherischen Bau- und

Planungsrecht, Sonderdruck

aus dem Schweizerischen

Zentralblatt für Staats¬

und Gemeindeverwaltung,
Band 66, 1965, Nr. 1,2 und

3

27) Jagmetti Riccardo, Neue

Tendenzen ... a.a.O., S. 3

mern das Rocht, nach Belieben zu bauen, voraus¬

gesetzt, dem Nachbarn werden dadurch weder

Helligkeit noch Sonnenlicht entzogen. Diese

beiden ersten gesetzlichen Grundlagen waren we¬

der von ihren Inhalten noch vom Umfang ihrer

Festlegungen her in der Lage, die sich mehr und

mehr abzeichnenden Unzulänglichkeiten zu ver¬

hindern und Renditeüberlegungen und Spekulatio¬

nen in erträgliche Bahnen zu lenken. ^4) oen

ersten umfassenden Anlauf machte das am 30.

Brachmonat (Juni) 186 3 vom Grossen Rat des Kan¬

tons Zürich erlassene Gesetz betreffend eine

Bauordnung für die Städte Zürich und Winterthur

und für städtische Verhältnisse überhaupt.
Hauptinhalte dieser Bauordnung sind die Gebäu¬

deabstände, die auf das Doppelte hinaufgesetzt
werden (3,6m), die Gebäudehöhe, die auf 18 m

beschränkt wird, wobei diese Höhe nur bei

Strassenbreiten von mindestens 12 m zulässig
ist, und die minimale Wohnraumhöhe, die auf

8 Fuss = 2.40 m festgesetzt ist. Zusätzlich

eingeführt wird die Verpflichtung zur Erstel¬

lung von Brandmauern und massiven Treppenhäu¬
sern.

Die kantonale Regelung von 1863 galt während

30 Jahren und wurde dann durch das
"
Bau¬

gesetz für Ortschaften mit städtischen Ver-

hätnissen vom 23. April 1893" abgelöst, das

im Laufe seiner Geltungsdauer viermal abgeän¬
dert resp. ergänzt wurde. Während sich die

Revision vom 28. Juli 1907 nur auf einige bau¬

polizeiliche Fragen beschränkte, kam derjeni¬

gen vom 16. Mai 1943 grosses Gewicht zu, inso¬

fern, als sie das planungsrechtliche Instrumen¬

tarium vervollständigte. Am 8. April 1956 wurde

zusätzlich der Hochhausparagraph ins Gesetz

aufgenommen. ^5) Aufgrund neuer Erkenntnisse

und im Anschluss an zwei Bundesgerichtsurteile
erwies sich die Lösung von 1943 als nicht voll¬

ständig genug und verlangte nach einer neuer¬

lichen Gesetzesänderung, die am 24. Mai 1959

vorgenommen wurde. 26)

Neben der eigentlichen Baugesetzgebung entstan¬

den im Laufe der Zeit einige weitere Erlasse

zu den Grundlagen für öffentlich-rechtliche Be¬

schränkungen der Baufreiheit. Das gilt für ver¬

schiedene Gruppen von kantonalen und kommuna¬

len Normen, wie diejenigen über das Strassen-

wesen, den Natur- und Heimatschutz, die Land-

und Forstwirtschaft, das Wasserrecht und die

Enteignung. Zudem machte sich der Einfluss des

Bundesrechtes stärker geltend, vorallem in

seinen traditionellen Bereichen (Agrarrecht,
Verkehrs- und Transportrecht). ^7)



f)r)

2H) wobei eingeschränkt

werden muss, dass auch bo¬

re i t?--. die ersten Gesetze

neben baupolizeilichen

auch planerische Instrumen¬

te enthielten

Das Baugesetz von 1893, auf seine Inhalte wird

andernorts noch eingegangen werden, war 82

Jahre in Rechtskraft, bis schliesslich eine um¬

fassende Revision und Neuordnung zum neuen

Zürcher Planungs- und Baugesetz führte, das

1975 durch die Volksabstimmung angenommen wur¬

de. Das Gesetz über die Raumplanung und das

öffentliche Baurecht vom 7. September 1975

entstand vor allem aus dringenden Planungsbe¬

dürfnissen, die sich im Zuge der gewaltigen

Bautätigkeit, der damit verbundenen Spekula¬
tion und der Gefährdung langfristiger Ordnung
der Besiedlung sowie natürlicher Grundlagen
und Ressourcen im Laufe der Nachkriegszeit, ins¬

besondere während der 60iger Jahre, zunehmends

manifestierten.

Soweit ein kurzer Abriss der Entwicklung der

Zürcher Baugesetzgebung, der zunehmenden Ein¬

schränkung ursprünglich weitgehender Baufrei¬

heit.

Generell kann festgestellt werden, dass die

Entwicklung der Baugesetzgebung gleichzeitig
eine Entwicklung vom Baupolizeirecht zum Pla¬

nungsrecht darstellt.2**) Das Baupolizeirecht will

die öffentliche Ordnung und Sicherheit mit Be¬

zug auf das Bauwesen wahren, wobei die Förde¬

rung der Hygiene in einem weit verstandenen

Sinne, die Gewährleistung der Verkehrssicher¬

heit und die Bekämpfung der Brandgefahr
zu den wichtigsten Anliegen gehören.
Die Ausgestaltung hat sich allerdings stark ge¬

wandelt, was auf die technische Entwicklung im

Bauwesen und auf die veränderten Ansprüche und

Bedürfnisse zurückzuführen ist. In der vom da¬

maligen Ersten Staatsschreiber Gottfried Keller

unterzeichneten Weisung des Regierungsrates
zum Entwurf des Gesetzes von 1863 wird die Not¬

wendigkeit des öffentlich-rechtlichen Eingrei¬
fens unter anderem wie folgt begründet:

"Der Zweck soll nun der sein, solche bessere bau¬

liche Zustände,im weitern Sinne des Wortes anzu¬

bahnen und zu ermöglichen, und zwar einerseits

dadurch, dass den Behörden die Mittel an die

Hand gegeben werden, mit Bezug auf die bauli¬

che Entwicklung der Stadt im Allgemeinen kräf¬

tiger einzugreifen, als es ihnen bisher mög¬
lich war, anderseits dadurch, dass für neue

Bauten solche Vorschriften aufgestellt werden,

welche im Interesse des öffentlichen Verkehrs,
der allgemeinen Sicherheit und der Gesund¬

heitsrücksichten allgemein zu befolgen sind."

"Aehnliche Verhältnisse, wie sie in den Städ¬

ten vorhanden sind und einer Abhülfe gerufen
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29) Jagmetti Riccardo,

m
, -.

haben, kommen nun aber auch noch in einer An-
Neue Tendenzen .... a.a.O.

'

s
.

zahl Gemeinden vor. Hauptsächlich ist dieses

der Fall bei den die Stadt Zürich umgebenden

Landgemeinden, in denen sich in den letzten

Jahren eine so rasche, aber leider auch eine

so ungeregelte bauliche Thätigkeit gezeigt
hat, dass dem planlosen Vorgehen durchaus Ein¬

halt gethan werden muss, wenn nicht die Ver¬

hältnisse binnen Kurzem noch viel schlimmer

werden sollen, als sie es in der Stadt be¬

reits sind, und wenn man nicht Gefahr laufen

will, später mit ganz übermässigen Opfern das

nachholen zu müssen, was jetzt noch ohne zu

grosse Anstrengung erreichbar ist Hier

liegt die Nothwendigkeit ordnender und vor¬

sorglicher Massnahmen so sehr am Tage, dass

es sich mit dem Interesse dieser Gemeinden

nicht vereinbaren liesse, die bauliche Ent¬

wicklung derselben rein nur dem Zufall oder

der blossen Spekulation zu überlassen."

Das Schwergewicht dieser Ausführungen liegt
eindeutig auf baupolizeilich begründeten Ziel¬

setzungen, aber auch schon damals trat neben

das baupolizeiliche Motiv das Bedürfnis nach

einer Einwirkung auf die bauliche Entwicklung
im allgemeinen, das was wir heute mit dem Be¬

griff "Planung" bezeichnen.
^ '

Das Bedürfnis nach Planung und die Notwendig¬
keit zu planen haben sich seit den Anfängen
der Baugesetzgebung zunehmend vermehrt und dem

Baurecht weitere Funktionen zugeordnet, haben

das Baurecht um das Planungsrecht ergänzt und

erweitert, was sich ja auch im Titel des neuen

ZPBG niedergeschlagen hat. Während das Bau¬

recht öffentliche Ordnung und Sicherheit re¬

geln will, möchte das Planungsrecht auf die

bauliche Entwicklung im allgemeinen Einfluss

nehmen und die städtebauliche Gestaltung sowie

Wachstum und Veränderung der Stadt steuern.

Der Bereich wird heute noch weiter gefasst und

als Orts-, Regional- und Landesplanung bezeich¬

net.

Aus der Sicht der 60er Jahre heraus defi¬

niert Jagmetti die Aufgaben der ORL-Planung
wie folgt: "Die Planung dient vor allem dazu,

eine unter hygienischen, soziologischen, funk¬

tionellen, ästhetischen und anderen Gesichts¬

punkten befriedigende Gestaltung der Siedlungen

zu erreichen, die Versorgung mit Wasser, Gas

und Elektrizität sowie die Abwasser- und Abraum¬

beseitigung sicherzustellen, einen leistungs¬

fähigen Verkehrsapparat zu schaffen, die Ein¬

griffe in die Naturlandschaft zu lenken und

ihnen bestimmte Grenzen zu setzen sowie geeig-
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31) Siehe Kap. 5.1, Stadt.-

räumliche Strukturen

Karlsruhe, Mannheim, Berlin

32) Siehe Kap. 5.15, Bei¬

spiel Mannheim, Vorgegebe¬

ne Gebäudetypologie

33) Jagmetti bezeichnet

das preussische Gesetz be¬

treffend die Anlegung und

Veränderung von Strassen

und Plätzen in Städten und

ländlichen Ortschaften,

vom 2. Juli 1875 in Teil¬

bereichen als Vorbild für

das Baugesetz für Ort¬

schaften mit städtischen

Verhältnissen des Kantons

Zürich vom 23. April 1893.

Siehe in: Urbanisations-

probleme, Festschrift für

Walter Custer, S. 129,

Zürich 1979

34) Siehe auch: Von Strauss

und Torney und Sass, Stras¬

sen und Baufluchtengesetz,

siebente Auflage 1934,

Nachdruck Berlin 1957

nete Gebiete der Urproduktion zu erhalten.

Ausgangspunkt sollte, theoretisch wenigstens,

eine grundlegende Nutzungsordnung sein, ge¬

stützt auf die zur Planung in den einzelnen

Bereichen geschritten werden könnte." 30)

5.22 Stand der baurechtlichen Grundlagen am

Ende des 19. Jahrhunderts

Die Frage, die dieses Kapitel beantworten soll,

lautet folgendermassen: Welche Gesetze, welche

Instrumente standen der Stadtplanung zu Ende

des 19. Jahrhunderts für die Regulierung, Ord¬

nung und Festlegung der Stadterweiterungskon¬

zepte zur Verfügung?

Rückblickend ist es erstaunlich, dass stadt¬

räumliche Strukturen, wie die von Karlsruhe und

Mannheim und frühe Stadterweiterungen, wie die

von Berlin 31)f ohne - oder mit nur sehr be¬

scheidenen, allgemein verbindlichen baurechtli¬

chen Festlegungen realisiert werden konnten.

Offensichtlich war die Macht des jeweiligen
Herrschers und seiner, die Stadtplanung aus¬

führenden Verwaltung so gross, dass der einmal

entworfene und aufgestellte Stadtplan für die

einzelnen Bauwilligen verbindliche Grundlage
war und somit über einen längeren Zeitraum hin¬

weg als Gesamtvorstellung jede Bautätigkeit

regelte. Zudem waren die Rechte des Bauherrn

am Grund und Boden, am Bauland äusserst be¬

schränkt, d.h. der strukturelle Rahmen war durch

den Gestaltungswillen des Herrschers bestimmt,
war über Pläne festgelegt und damit auch für

die private Bauparzelle verbindlich (teilweise

detailliert bis auf die Ebene der einzelnen

Gebäudefassaden 32)) .

Eine erste gesetzliche Grundlage für die Fest¬

legung der Stadterweiterungskonzepte der Jahr¬

hundertwende, die vermutlich das Zürcherische

Kantonale Baugesetz von 1893 stark beeinflusst

hat 33)t bildet das preussische "Gesetz be¬

treffend die Anlegung und Veränderung von

Strassen und Plätzen in Städten und ländlichen

Ortschaften" vom 2. Juli 1875. 34) Es ist das

bekannteste der Fluchtliniengesetze, so ge¬

nannt, weil die Baulinie im Sinne von Flucht¬

linien mit extrem starker gestalterischer Wir¬

kung wesentlichstes Instrument des Gesetzes

und Rückgrat der darauf basierenden Stadter¬

weiterungen wird.

§ 2, Abs. 1 des preussischen Fluchtlinienge¬

setzes sieht Bebauungspläne vor, die im Gegen-
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35) Vgl. Buff Albert, Bau- satz zu einzelnen Baulinien nicht "für einzelne

Ordnung im Wandel Strassen und Strassentheile", sondern "für

a.a.O., s. 171 grössere Grundflächen" festzusetzen waren. Hier

kommt der Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck,

36) Petition an den Gros- zusammenhängende Stadterweiterungskonzepte mit

sen Rath des Kantons dem Instrument des Bebauungsplanes zu sichern

Zürich um Erlassung eines und zwar vor allem raumstrukturell mit dem Mit-

Städtischen Baugesetzes, tel der Baulinie. Die dahinter stehenden Ab-

vom 21. November 1861 sichten können nur zweierlei Natur sein, er¬

stens räumliche Stadtgestaltung, Ausbildung re¬

präsentativer Achsen und zweitens Ordnung und

Regulierung des Stadtverkehrs.

Eine erste Zürcher Generation von Baugesetzen
ist nur sehr beschränkt in der Lage, die städte¬

bauliche Entwicklung zu ordnen und in gewünsch¬
te Bahnen zu lenken. ^5) Es handelt sich dabei

um die teilweise bereits erwähnten Gesetze,

- Gesetz betreffend das Strassenwesen, vom

18. April 1833

- Gesetz betreffend die Anlegung von Gassen auf

dem Schanzengebiet und dessen Umgebungen, vom

19. Dezember 1834 und das

- Gesetz betreffend die privatrechtliche Befug¬
nis zu bauen, vom 31. Januar 183 5.

In einer Petition vom 21. November 1861 an den

"hohen Grossen Rath" des Kantons Zürich verlangt
im Namen der Bürgergemeinde deren damaliger
Präsident J.J. Hess um die Erlassung eines

städtischen Baugesetzes. Das Verlangen gründet
ebenfalls auf der Feststellung, dass die Ge¬

setze von 1833 und 1834 für die Steuerung der

Stadtentwicklung nicht ausreichen.36)

"Sowohl das Gesetz betreffend das Strassenwesen

vom 18. April 1833 als das Gesetz betreffend

die Anlegung von Gassen auf dem Schanzenge¬
biet und dessen Umgebungen vom 18. Dezember

1834 enthalten mehrfache Bestimmungen über die

Verhältnisse der längs den Strassen des Kan¬

tons zur Ausführung gelangenden Bauten; allein

es sind diese Bestimmungen des Strassengeset-
zes auf die Verhältnisse der Stadt Zürich

durchaus unanwendbar, weshalb sie auch in der¬

selben niemals in Kraft gesetzt worden sind,

und die Vorschriften des Gassengesetzes haben

nur für einen Theil der Stadt Geltung und er¬

scheinen ausserdem als ungenügend, um Zürich

eine gehörige bauliche Entwicklung zu sichern;

wir sehen uns daher in erster Linie veranlasst,

über die Verhältnisse des Privateigenthums zu

dem Strassennetze der Stadt Zürich geeignete

gesetzliche Bestimmungen zu beantragen."
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Die wesentlichen städtebaulichen Forderungen

der Petition zielen dahin, auf dem Stadtgebiet
die Entwicklung geschlossener Strassenrandbe-

bauungen zu sichern und ihre räumliche und ar¬

chitektonische Ausbildung zu verbessern. Im

Absatz 1 wird gewünscht, "dass für die in der

Stadt zur Ausführung gelangenden Bauten das

Bauen der Hauptfront an die Strassenlinie als

Regel vorgeschrieben, daneben aber den städti¬

schen Behörden die Befugnis eingeräumt werde,

da wo besondere Verhältnisse als wünschbar er¬

scheinen lassen, von der Strasse zurücktreten¬

de Fluchtlinien für die Gebäude zu bestimmen."

Weiter werden
"
einlässliche Vorschriften über

alle Arten vorspringender Gebäudetheile" ge¬

fordert sowie "Vorschriften, welche bezwecken,

den an die Strassen gebauten Fagaden ein schö¬

nes Aeusseres zu geben und geschmacklose Bau¬

ten zu verhindern." In Absatz 2 der Petition

kommt schliesslich eindeutig zum Ausdruck, dass

für das Stadtgebiet der geschlossenen Bauweise

der Vorzug gegeben werden soll. Um dieses Ziel

zu erreichen, soll insbesondere der § 599 des

privatrechtlichen Gesetzbuches für das Stadt¬

gebiet ausgenommen werden.

"Als erste derartige Vorschrift heben wir die¬

jenige dos § 599 hervor, wonach auf noch nicht

überbautem Boden ohne Zustimmung des Nachbars

innerhalb 5 Fuss von der Grenze kein neues Ge¬

bäude errichtet werden darf, Bauplätze an Gas¬

sen mit zusammenhängenden Häuserreihen ausge¬

nommen. Wenn nämlich diese Vorschrift auf

Bauten an solchen Strassen der Stadt, an wel¬

chen bisher noch keine oder nur einzeln ste¬

hende Gebäude vorhanden waren, ebenfalls zur

Anwendung gebracht wird, so geht daraus mit

Nothwendigkeit hervor, dass an solchen Stras¬

sen meistentheils nur vorstadtartige Villen,
nicht aber zusammenhängende Häuserreihen von

städtischem Charakter entstehen, und dass eine

unnütze Platzverschwendung eintritt, welche

mit dem grossen Werthe der Bauplätze und der

Wünschbarkeit möglichst nahen Zusammenrückens

von mancherlei Gewerbs- und Geschäftslocalen

in einzelnen Stadttheilen kaum vereinbar ist

und sich um so weniger rechtfertigt, als die

vom Gesetze erzwungenen schmalen Zwischenräume

zwischen den Gebäuden vielfach zu feuchten ge¬

sundheitsschädlichen Winkeln werden. Wir sind

desshalb, übrigens wohl in Uebereinstimmung
mit den Absichten des Redactors des privat¬
rechtlichen Gesetzbuches, der Ansicht, dass

die Ausnahme des § 599 für unser ganzes Stadt¬

gebiet zur Regel gemacht und somit das Bauen

auf die nachbarliche Grenze an sämmtlichen
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37) Gesetz betreffend eine

Bauordnung für die Städte

Zürich und Winterthur und

für städtische Verhältnis¬

se überhaupt, vom 30. Juni

1863

Strassen dor Stadt bewilligt worden sollte,

in der Meinung, dass für die Rückseiten der

Gebäude der allgemeine Grundsatz des § 599

seine volle Geltung behalten soll."

Die wesentlichen Punkte der Petition finden

1863 Eingang in ein neues Gesetz. 37> Im er¬

sten Abschnitt wird die Baulinie als wichtig¬
stes Instrument der Stadtgestaltung einge¬
führt. Entscheidend ist, dass Bau- und Niveau¬

linien nicht nur für einzelne Strassen, sondern

auch für ganze Quartiere bezeichnet werden

können, in gewissem Sinn also eine Vorwegnah¬
me des späteren Bebauungsplanes.

"§ 1. Für jede Strasse (Gasse) und für jeden
öffentlichen Platz bezeichnet der Stadt-

rath auf dem Stadtplane:
1) die Grenze des öffentlichen Grundes

(Strassen und öffentliche Plätze);

2) die Linie, auf welche die Gebäude und

Einfriedungen, welche an Strassen und

öffentlichen Plätzen erbaut werden,

gestellt werden müssen (Baulinie);

3) das Niveau der Strasse

§ 2. Diese Bezeichnung kann successive für

einzelne Strassen oder für ganze Quartie¬

re erfolgen.
Die Baulinie und das Niveau können auch

für den Fall festgesetzt werden, dass

schon bestehende Gebäude in Zukunft

einem Umbau unterliegen."

Die Bedeutung der Baulinie als Instrument zur

Schaffung einheitlicher räumlicher Strukturen,

wird im folgenden durch eine umfangreiche
rechtliche Sicherung unterstrichen. Interessant

ist § 9, der die Schaffung von Vorgärten er¬

möglicht, gleichzeitig aber eine räumliche

Definition der Strassenlinie vorschreibt.

"§ 9. Wird die Baulinie so festgesetzt, dass

zwischen ihr und der Strasse ein freier,

im Privateigenthum stehender Raum übrig

bleibt, so sind nach Ausführung eines

Neubaues Sockel und Geländer an der

Strasse herzustellen.

Ausnahmen von dieser Bestimmung bedürfen

einer besondern Bewilligung des Stadt-

rathes."

Im zweiten Abschnitt des Gesetzes findet die

Forderung der Petition nach vorwiegend ge¬

schlossener Bebauung des Stadtgeb io tos in der

abgeschwächten Form einer K.mn-Vorschri f t Bo-

achtung:
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38) Siehe auch: Riccardo

Jagmctti , Planunqsrecht und

Staat.:;nrqaiiisnLLon a]5i Be¬

gleiter dos Urbanisations-

prnzfr::»»;;, in Urh.-uii r.iit i nns-

lirobJi'uii', l-'i'sLKchrift für

Walter Custer, S. 129,

Zürich, 1979

"§ 20. Längs der Strassen und öffentlichen

Plätze können die Gebäude unmittelbar

auf die Grenze des benachbarten Grund¬

stückes gesetzt werden, soweit nicht

privntreehtliehe Gründe entgegenstehen.
Wird von diesem Rechte Gebrauch gemacht,
so finden die Vorschriften der §§ 43-45

ihre Anwendung."

39) Das Baugesetz des Kan¬

tons Zürich für Ortschaf¬

ten mit städtischen Ver¬

hältnissen vom 23. April

1893, das ebenfalls noch

zu Ende des 19. Jahrhun¬

derts erlassen wurde und

in den Jahren des ersten

grossen Baubooms um die

Jahrhundertwende die

Stadterweiterung regelte,
wird im folgenden Kapitel
ausführlich diskutiert.

Mit diesem ersten umfassenden Erlass stand in

Zürich das Instrumentarium der Stadtplanung im

19. Jahrhundert fest: Zentrales oder gar einzi¬

ges Planungsmittel war die Baulinie. Sie diente

der räumlichen Strukturierung der Neubaugebie¬
te, der Festlegung der Raster der Verkehrswege
und damit der Bestimmung überbaubarer Gevierte.

Für bestimmte Ueberbauungsgevierte konnten zu¬

dem weitere, besondere Bauvorschriften erlassen

werden. So bildet die Zürcher Bahnhofstrasse

ein Beispiel für Strassenraster mit ergänzenden
Vorschriften, die Wohnüberbauungen in Äusser¬

st hl ein Beispiel für Strassenraster ohne er¬

gänzende Gestaltungsregeln. 38^ 39*
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1) Kap. 5.1: Städtebauliche

Entwicklung der Blockrand¬

bebauung

2) Typisch ist der senk¬

recht zum Fluss verlaufen¬

de Ehgraben, der als natür¬

liche Kanalisation be¬

nützt, die Richtung der

Gassen und Stellung der

Bauten entscheidend be-

einflusste.

DIE BLOCKBAUWEISE IN DEN ZUERCHER CITY¬

RANDQUARTIEREN

6.1 Typische Zürcher Quartiere der Blockrand¬

bebauung

Darstellung der stadträumlichen Grundprinzi¬
pien der Blockrandbebauung Ende 19. Jahrhun¬

dert bis ca. 1920.

6.11 Städtebauliche Entwicklungsgeschichte in

Stichworten

Anknüpfend an Kapitel 5.1 *' lässt sich rück¬

blickend für Zürich feststellen, dass die

stadträumliche Struktur ganz ähnlichen Grund¬

prinzipien folgt,wie dies bei anderen mittel¬

alterlichen Beispielen ebenfalls zu beobach¬

ten war. Eine enge und dicht gedrängte Stel¬

lung der Bauten entlang von Gassen und Stras¬

sen führt zu einem verflochtenen und differen¬

zierten Raumgefüge, das eine starke räumliche

Wirkung ausstrahlt. Die Grundprinzipien ent¬

sprechen denen der Blockrandbebauung: Direktes

Aufschliessen von Bauparzellen über ein dich¬

tes Geflecht von Strassen und Plätzen, Bebau¬

ung der Strassenränder. Typisch für die mittel¬

alterliche Struktur ist die Dichte der Bebau¬

ung, die innerhalb der schützenden Mauern eng

aneinandergerückt wurde. So entstehen fast

völlig überstellte Baugevierte, die im Extrem¬

fall zu einer Doppelzeile verschmelzen. Die

Abwicklung, die Form der Gevierte ist teilwei¬

se stark durch topographische^ Situationen und

die Lage am Fluss bestimmt, 2)

Im Gegensatz zum in Kapitel 5.1 diskutierten

Beispiel "Lübeck" stehen die Gebäude in Zürich

in der Regel nicht giebel- sondern traufseitig
zur Gasse (wobei zahlreiche Ausnahmen festzu¬

stellen sind).
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An:;:;r'hn i I I .111:: dem Mun-r-

l'l.ui von 1 '>!(<

Strukturbild der Innenstadt

von Zürich, Eidg. Landes¬

topographie

Für die relativ starke und auffällige Unter¬

scheidung des Strukturbildes der mittelalter¬

lichen Kernstadt von dem der Blockrandbebauung
der Jahrhundertwende, sind mehrere Faktoren

verantwortlich:

- die enge Stellung der Bauten innerhalb der

schützenden Mauern,

- die direkte Einbeziehung und Ausnützung der

gegebenen Topographie,

- die ausgeprägte Gliederung in Einzelbauten

(unterschiedliche Höhe, Dachformen und Aus¬

gestaltung)

- die stark individualisierende Bauweise über

lange Zeiträume ohne festgeschriebene und

zusammenhängende Planung,

- die Ueberlagerung mehrerer stadträumlicher

Strukturen und Systeme im Gegensatz zur Neu¬

gründung auf der grünen Wiese.

Als sich Ende des 16. Jahrhunderts zeigt, dass

die dritte Stadtbefestigung aus dem 15. Jahr¬

hundert militärisch überholt ist, entschliesst

man sich nach langem Zögern, in der Mitte des

17. Jahrhunderts eine vierte und letzte Stadt-

befestigung nach den Plänen von Hans Georg

Werdmüller zu bauen. Dieser Bau der Schanzen





75

zieht sich über annähernd 150 Jahre hin und

bringt in etwa eine Verdoppelung der Stadtflä¬

che. 3)

:TV

Zürich 1B14, Stadtplan von

David Breitinger d.J.

3) Siehe auch: Krayenbühl

Frank, Untersuchung über

die Entstehung und das

Wachstum der Zentren in

der Stadt Zürich, Diss.

ETH, S. 51, Zürich 1963

Wie aus nebenst. perspektivischem Plan,sowie aus

dem Stadtplan von Zürich 1814, von Breitinger d.

J. ersichtlich, ist das innerhalb der Schanzen

neu entstandene Talackerquartier auffallend

weiträumig und soweit es der Befestigungsring
zulässt äusserst regelmässig angelegt. Die

strenge stadträumliche Struktur, die zur mit¬

telalterlichen Bebauung stark kontrastiert,

entspricht wiederum den in Kap. 5.1 gezeigten

Beispielen ihrer Zeit (z.B. Berlin Friedrich¬

stadt) und ist wegweisender Ansatz für die

kommende grossräumige Stadterweiterung ab der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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4) Beschluss des Grossen

Rathes betreffend die

Festungswerke der Stadt

Zürich, vom 30. Januar

1833

Die Umwälzungen, die im wesentlichen durch die
Französische Revolution hervorgerufen wurden,
bringen auch für Zürich entscheidende Impulse
der Stadtentwicklung und -erweiterung. Den äus¬
seren Anstoss zu einer rasanten städtebaulichen

Entwicklung gibt die Schleifung der Schanzen.
Am 30. Januar 1833 beschloss der Grosse Rat des
Kantons Zürich 4) "in Betracht der Hindernisse,
welche für den freyen Verkehr und die Erweite¬

rung der Nationalindustrie aus Beybehaltung der

Festungswerke um die Stadt Zürich entspringen":
"§ 1. Die Fortificationen der Stadt Zürich sol¬
len successive abgetragen werden." Nach einer

anfänglichen Phase einer starken vertikalen und
horizontalen Verdichtung, beginnt sich in der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Stadtkörper
rasch über das freie Land hinaus auszubreiten.

Stadtplan nach der Einge¬

meindung 1893

Quelle: Baugeschichtli¬

ches Archiv der Stadt

Zürich

Gleichzeitig mit der sich ausdehnenden Stadt
wachsen die ursprünglichen ländlichen Siedlun¬

gen, die alten Dörfer, die in dichter Folge die
Stadt umgeben. Eine erste Eingemeindung wird

unumgänglich, begründet wird sie mit der

schlechten Finanzlage der damaligen "Agglomera¬
tionsgemeinden" und mit einer eindeutigen Ver¬

besserung der städtischen Planungsmöglichkeiten.
Die erste Eingemeindung von 1893 umfasst 11
Gemeinden:

- Wiedikon
- Aussersihl
- Wipkingen
- Unterstrass

- Oberstrass
- Fluntern
- Hottingen
- Hirslanden
- Riesbach
- Wollishofen
- Enge-Leimbach

Die alte Stadt zählt 1893 28'000 Einwohner, mit

den 11 Gemeinden kommen insgesamt weitere

93'000 Einwohner hinzu und bis 1900 wächst Zü¬

rich auf 150'000 Einwohner an. Zürich ist zur

offenen nach allen Seiten rasch wachsenden Stadt

geworden.



77

6.12 Die Entwicklung stadträumlicher Strukturen

bis zur Jahrhundertwende, dargestellt an

den Quartieren Aussersihl und Wiedikon

Mit der rasch wachsenden Bevölkerungszahl der

Stadt Zürich wird es notwendig, in grossem Stil

Bauland zu erschliessen und dichte Wohnüber-

bauungen zu realisieren. Bereits vor der ersten

Eingemeindung von 189 3 beginnen sich die um¬

liegenden, direkt an die Stadt angrenzenden
Dörfer zu verdichten. Die Umstrukturierung der

ursprünglichen Bauerndörfer verläuft parallel
zur baulichen Erschliessung des Landwirtschafts¬

landes, stadträumliche Bebauungskonzepte über¬

lagern sich der landwirtschaftlichen Parzellen-

und Wegstruktur.

Der dichte städtische "Massenwohnungsbau" aus

der Zeit der Jahrhundertwende, zur Unterbrin¬

gung insbesondere der arbeitenden Bevölkerung
für den stark expandierenden 2. Sektor, er¬

streckt sich zunächst vor allem auf die topo¬
graphisch geeigneten Gebiete westlich der Sihl.

Insofern werden, in erster Linie, die Dörfer

Aussersihl und Teile von Wiedikon von den gross¬

angelegten Stadterweiterungskonzepten erfasst

und in den expandierenden Stadtkörper integriert.

Der Vermessungsplan der Gemeinden Wiedikon und

Aussersihl zeigt die Dörfer in ihrer ursprüng¬
lichen landwirtschaftlichen Struktur. Die um¬

liegende Landerschliessung dient ausschliess¬

lich der Bewirtschaftung der Felder. Abgesehen
von wenigen durchgehenden landwirtschaftlichen

Erschliessungswegen ergibt sich das Netz weit¬

gehend aus der Parzellenstruktur. Die einzige
bedeutsame "Ueberlandstrasse" ist die Landstras-

se nach Baden, die sich in ihrer ursprünglichen
Lage als "Badenerstrasse" bis heute erhalten

hat. Sie tangiert das Dorf Aussersihl und über¬

brückt die Sihl im Bereich des heutigen "Stauf-

facher".

Auf den einzelnen Blättern zum Vermessungsplan
von 1770 wird eine langgestreckte feingliedrige
Parzellenstruktur erkenntlich, die allerdings
im Bereich der Sihl und in der direkten Umgebung
der Dörfer durch grossflächige Parzellen abge¬
löst wird. Vermutlich handelt es sich bei den

zusammenhängenden grossen Parzellen zum Teil um

öffentlichen Besitz im ehemaligen Ueberschwem-

mungsgebiet (Allmend).



78

v.X«<tttM<jm}

;n^

y

v

!« M,y

Generalplan des Bezirks der

beiden Gemeinden Wiedikon

und Äussersihl (1770)

Vermessung

Quelle: Baugeschichtliches

Archiv der Stadt Zürich
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Planche V aus Vermessungs¬

plan Wiedikon/Aussersihl

Quelle: Baugeschichtliches

Archiv der Stadt Zürich
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lanche III aus Vermes-

ungsplan Wiedikon/Ausser-

lhl

uelle: Baugeschichtliches

rchiv der Stadt Zürich

Wenn man diese Parzellenstruktur sowie das Netz

der Flurwege mit den ersten Stadterweiterungs¬

konzepten und der tatsächlich realisierten

Stadtraumstruktur vergleicht, so wird direkt

ersichtlich, dass die vorgegebene Struktur die

nachfolgende in keiner Weise präjudiziert hat.

D.h. die Stadterweiterungskonzepte, die Bauland¬

erschliessung und räumlichen Strukturprinzipien
der Bebauung sind aufgrund der damaligen städte¬

baulichen Zielsetzungen entwickelt worden und

einer Struktur überlagert worden, die auf völlig

anderen (landwirtschaftlichen) Gesetzmässigkei¬

ten basierte und nicht stark genug war, die

sich neu entwickelnden Strukturen wesentlich zu

beeinflussen. Diese Feststellung ist umso inte¬

ressanter, als ja die Parzellen- und damit die

Eigentumsstruktur als ein äusserst wesentlicher

Planungsfaktor bekannt ist und dementsprechend

in strukturelle Konzepte einbezogen werden

müsste. Man kann demnach die Behauptung wagen,

dass die stadträumliche Idee a priori gegeben
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5) Siehe dazu: Plan (näch¬

ste Seite) Gemeinde Wie-

dikon "Strassen Einthei-

lung xm Dorfe" vom 3.6.1876

Quelle: Baugeschichtliches

Archiv der Stadt Zurxch

war und so stark verankert wurde, dass sie Hin¬

dernisse und Schwierigkeiten, die aus der kom¬

plex und völlig anders gelagerten Eigentums¬
struktur resultierten, zu beseitigen in der '

Lage war.

Im Falle des Stadterweiterungsgebietes Ausser-

sihl und Wiedikon sind es lediglich die Land¬

strasse nach Baden, die heutige Zweier- und

Werdstrasse sowie die Lage des Brückenkopfes
(Stauffacher) an der Sihl, die die Erschlies¬

sung, Lage und formale Ausbildung der zukünfti¬

gen Baugevierte tatsächlich mit beeinflussten.

Weiter ist es natürlich das eigentliche Dorf

(Wiedikon und Aussersihl), die bereits bebaute

Fläche, wo die stadträumliche Struktur eindeu¬

tig auf der bereits bestehenden Raumstruktur

basiert und aufbaut. Jedoch selbst die fein¬

gliedrige "organische" Raum- und Erschliessungs-
struktur des bäuerlichen Dorfes wird nur schein¬

bar akzeptiert und übernommen, auch sie wird,

entsprechend den städtebaulichen Leitvorstel¬

lungen der Zeit, gestrafft und - mit vielen

Konfliktpunkten zwar - in das lineare, raster¬

artige Raumnetz der Stadterweiterung eingepasst.
5)

Ingenieur-Plan von Wiedi¬

kon vom 11.11.1879

Die bereits realxsierten

Erschliessungsstrassen im

Dorf und östlxch (xm Plan

links) vom Dorf sind dun¬

kel ausgezogen, die hellen

schwachen Strassenlinien

sxnd Konzept und wurden

nur zum Teil so realxsxert.

Interessant sind die noch

vorhandenen Flurwege, denen

sich das lineare Stadter¬

weiterungskonzept überla¬

gert.

Quelle: Baugeschichtliches

Archiv der Stadt Zürich
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Hydrantenplan der Feuer¬

wehr Aussersihl von 1885

Quelle: Baugeschichtliches

Archiv der Stadt Zürich

5) Kanton Zürich, Bauge¬

setz für Ortschaften mit

städtischen Verhältnissen

vom 23. April 1893

Der obige Hydrantenplan der Feuerwehr Ausser¬

sihl zeigt den Stand der Stadterweiterung west¬

lich der Sihl um 1885. Bereits 8 Jahre vor der

ersten Eingemeindung und dem Erlass des Kanto¬

nalen Baugesetzes 5' sind die wesentlichsten

planerischen Entscheide für die zukünftigen
Stadt-Quartiere Wiedikon und Aussersihl gefal¬
len.

Bei einer stadträumlichen und strukturellen

Analyse der Situation 1885 fällt auf, dass die

Bautätigkeit sich in wenigen bestimmten Berei¬

chen zu verdichten beginnt, im Industriequar¬
tier, Kreis 5 zwischen Bahn und Limmat, hinter

der Kaserne im Bereich der Langstrasse und um

und zwischen den ehemaligen Dörfern Aussersihl
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und Wiedikon. Das Strassennetz zwischen Sihl

und Langstrasse und Wiedikon und Limmat ist in

seinen Grundzügen definiert. Die Strassenrand-

Jbebauung ist zu diesem Zeitpunkt eine fast aus¬

schliesslich offene Bebauung, die aber bereits

[auf die Fluchtlinien des Erschliessungsrasters
ausgerichtet ist. Die bekannten, die Quartiere

3, 4 und 5 prägenden geschlossenen Baublöcke

entstehen also erst in den folgenden Jahren um

die Jahrhundertwende.

Bebauungsplan der Stadt

Zürich, Quartiere Lang¬

strasse und Wiedikon

vom 1.10.1918

Quelle: Stadtbaugeschicht-

liches Archiv der Stadt

Zürich

6) Die Angaben sind dem

Heft 467 der Statistischen

Quellenwerke der Schweiz,

Bern 1971 (Band 1: Wohnbe¬

völkerung der Gemeinden

1850 - 1970) entnommen

***<^ ^

Bis ca. 1920 entsteht das heutige Langstrassen-

quartier und ein grosser Teil von Wiedikon. Die

offene Blockrandbebauung wird durch die wesent¬

lich dichtere geschlossene Blockbauweise abge¬
löst und ergänzt. Das Strassennetz wird weitma¬

schiger (Wiedikon) und die Blockgevierte analog
grösser. Der private Wohnungsbau blüht und macht

mit ausnützungsintensiven geschlossenen Ueber-

bauungen profitable Geschäfte, die Bauspekula¬
tion ist in vollem Gange und treibt die Stadt¬

erweiterung entsprechend rasch voran. Im Zeit¬

raum zwischen 1888 bis 1920 nimmt die Stadtbe¬

völkerung um 130'946 Einwohner zu. 6) Trotz der

spekulativen Wohnungsbauwelle ist der private
Wohnungsbau nicht in der Lage, entsprechend der

Geschwindigkeit des Bevölkerungszuzugs Wohnraum

zu schaffen, Wohnungsnot und prekäre Wohnver-
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hältnisso sind die Folge. Nachdem bereits seit

1860 vereinzelte gemeinnützige Wohnbaugesell¬

schaften in Zürich entstanden (z.B. die 1979

abgerissenen Actienhäuser an der Badenerstrasse),

beginnt sich um die Jahrhundertwende der ge¬

meinnützige Wohnungsbau in Zürich zu etablieren.

So wurde von 1907 - 1908 die erste städtische

Wohnkolonie an der Limmatstrasse gebaut, die

auf eine Initiative der Sozialdemokraten von

1895 zurückging.

Orundri < <> diT Siedlung

Limnicit fit rast.o

entnommen aus: Die schwei¬

zerische Baukunst, Heft

11, 10.9.1909

Ciibtn

rM. I
..
JT^

«a^ ii iT^^r^fZTv.
• •/•«•*• ttoibtn

etäbtififte H)o$nb,4u|rt im 3n-
buftritquarttM tn 34ric$ m

~\

»ntnbrlfi Dom (irbjtfdioft btt

Jpäultr tt<tr$tinrtd)- unb «af»'
mtitrfttaSe — äRafcflab l . 400
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7) "Billige Wohnungen in < Die Siedlung Limmatstrasse wurde in geschlosse-

Zürich", Artikel in "Die ner Blockrandbebauung realisiert, wobei auf

Schweizerische Baukunst", eine Freihaltung der Höfe Wert gelegt wurde,

Heft 11, 10.9.1909, s.145 und einige Teilbereiche gegen die Strasse Vor¬

gärten erhielten. Sie wurde schliesslich zum

8) Jost Ruedi, "Vom wohl- Vorbild für den gemeinnützigen Wohnungsbau

tätigen Bauen zum Schöner allgemein, der nach Offenlegung der damaligen
Wohnen", Artikel in Werk, Wohnverhältnisse durch eine erste Untersuchung
Heft 3, 1975, S. 238 des statistischen Amtes der Stadt Zürich in

ihrem Jahrbuch von 1908 7) und vor allem auf-

9) Siehe auch: Jost Ruedi, grund des stetigen Erstarkens der Arbeiterbewe-

a.a.O., S. 240 gung sich zu organisieren begann. 8) oie wohn-

baugenossenschaften entstanden; 1910 die Eisen¬

bahnergenossenschaft mit 2 Kolonien im Indu¬

striequartier (Röntgenstrasse und Röntgenhof),
1915 die ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft

Zürich), die grösste Baugenossenschaft in Zü¬

rich, die bis heute auf dem ganzen Stadtgebiet
tätig ist.

Die Wohnkolonien dieser Zeit blieben, entspre¬
chend dem Vorbild Limmatstrasse, eindeutig im

Rahmen der stadträumlichen Zielvorstellungen
(geschlossene Blockrandbebauung entlang der

Erschliessungsachsen). Sie unterschieden sich

von den privaten Baublöcken durch ihre ein¬

heitliche äussere Gestaltung über die ganze

Blockabwicklung (keine Gliederung in Einzelbau¬

ten zwischen Brandmauern), durch eine konsequen¬
te Freihaltung der Höfe und die Ausbildung von

Vorgärten entlang der Strassenräume.

Die sozialpolitischen Ziele der Baugenossen¬
schaften hat der Basler Genossenschaftstheore¬

tiker Walter Ruf folgendermassen umschrieben:

"Eine gemeinnützige Baugenossenschaft ist eine

solche Baugenossenschaft, deren Mitgliedschaft
von jedermann erworben werden kann und die ohne

Gewinnabsicht den zeitgemässen hygienischen
Anforderungen entsprechende, möglichst unkünd¬

bare und der Spekulation für immer entzogene

Wohnungen schafft." 9)

Während also vor der Jahrhundertwende der pri¬

vate Wohnungsbau vor allem das Langstrassen-

iquartier mit seinen dichten grösstenteils inho¬

mogenen, stark gegliederten Blockrandbebauungen

|*pra"gte, werden die räumlichen Strukturen der

lQuartierteile Röntgenstrasse Kreis 5, Sihlfeld

Kreis 4 und Teile von Wiedikon Kreis 3 ab 1910

durch grosse, zusammenhängende und homofxonp

'Blöcke dos (jimikm nnüL/.i qen Wohnungsbau:; qcpr'irfl.

Interessant ist auch die Feststellung, die in

der Folge noch öfters zu machen sein wird, dass

| die Weiterentwicklung der Wohnbaustrukturon und
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damit die stadträumliche Entwicklung der Wohn¬

quartiere immer wieder durch den gemeinnützi¬

gen, insbesondere den kommunalen Wohnungsbau

vorangetrieben wird; das erste Beispiel liefert

die bereits diskutierte Wohnkolonie Limmat-

strasse.

6.13 Typologie der Blockrandbebauung in Zürich

(Ueberblick)

Bei der Betrachtung der Zürcher Blockrandbebau¬

ungen nach stadträumlichen Kriterien auf Unter¬

scheidungsmerkmale der Grundmuster lassen sich

in generalisierter Form sechs Typen unter¬

scheiden.

- Engmaschiges, lineares Erschliessungs- und

Raumnetz, dichte halb-offene Blockrandbebau¬

ung auf der Strassenflucht, die Höfe sind

teilweise überbaut.

Beispiele:
. Langstrassenquartier
. Gewerbeschulquartier
. Teilbereiche im Seefeld

. Teilbereiche in Unterstrass

. Teilbereiche in Oerlikon

- Engmaschiges, lineares Erschliessungs- und

Raumnetz, geschlossene Blockrandbebauung auf

der Strassenflucht, aufgrund der kleinen Höfe

meist keine Hofüberbauung möglich.

Beispiele:
. Thalackerquartier (City)
. Enge

. Langstrassenquartier

. Teilbereiche Sihlfeld

. Inneres Seefeld

. Teilbereiche Unterstrass

. Teilbereiche Oerlikon

- Weitmaschiges, lineares Erschliessungs- und

Raumnetz, geschlossene Blockrandbebauung auf

der Strassenflucht, Ueberbauung der Höfe.

Beispiele:
. Wiedikon

. Teilbereiche Seefeld

. Teilbereiche Industriequartier

. Teilbereiche Quartier Hard

. Teilbereiche Sihlfeld

. Teilbereiche Unterstrass



Weitmaschiges, lineares Erschliessungs- und

Raumnetz, geschlossene Blockrandbebauung auf

der Strassenflucht, Freihaltung der Höfe aus

wohnungshygienischen Gründen.

Beispiele: insbesondere gemeinnütziger Woh¬

nungsbau in den Quartieren

. Industriequartier

.
Sihlfeld

.
Hard

. Wiedikon

. Unterstrass

Weitmaschiges, nach formalen Prinzipien ge¬

plantes Erschliessungs- und Raumnetz (radiale

Raumführung, konvexe und konkave Raumaus- und

-einbuchtungen) weitgehend geschlossene Block¬

randbebauung auf gekrümmten Strassenlinien,

Freihaltung der Höfe.

Beispiele:
. Unterstrass

. Oberstrass

. teilweise Bereich Hardplatz

. teilweise Bereich Röntgenplatz

Weitmaschiges, lineares Erschliessungs- und

Raumnetz, offene Blockrandbebauung auf der

Strassenflucht, grüne Hof- und Gebäudezwi¬

schenbereiche. Bei der offenen Blockrandbe¬

bauung ist die Ausbildung von Sekundärelemen¬

ten wie Einfriedungen und Bepflanzung von ge¬

steigerter Bedeutung, da sie die über die

aufgelockerte Gebäudeflucht gebildeten Räume

weiter definieren.

Beispiele:
.
Teilbereiche Unterstrass

.
Oberstrass

. Enge

.
Teilbereiche Seefeld

.
Teilbereiche Wjpkinqen

.
Oerlikon

. Hottingen
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Beispiele räumlicher Strukturbilder

Räumliches Strukturbild

Kreis 4, Langstrassen-

quartier

Luftbild Kreis 4, Langstrassenquartier und

Teile Sihlfeld

Die ältesten Teile des Langstrassenquartiers

(beidseitig der Langstrasse gelegen) entspre¬
chen dem Strukturbild der engmaschigen, dich¬

ten halboffenen Blockrandbebauung. Die Blöcke

liegen in einem annähernd orthogonalen Stras-

senraster eingebettet, der durch die in

Schräglage durchführende Langstrasse angeschnit¬
ten wird. Nördlich der Stauffacherstrasse und

direkt angrenzend an die Seebahn wechselt das

Strukturbild. Diese etwas jüngeren Quartier¬

teile entsprechen der räumlichen Struktur der

engmaschigen geschlossenen Blockrandbebauung,
wobei eine völlig orthogonale Gliederung an¬

nähernd quadratischer Blöcke vorherrscht.
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Seefeld..: *.* \:§&&

Quartier City,-

Kreis 1

Ueberbaut, östlich des

Schanzengraben vor 1833,

westlich des Schanzengra¬

ben ab 1834. (Die ur¬

sprünglichen Bauten sind

zu einem grossen Teil aus¬

gewechselt oder stark um¬

gebaut worden.)

Engmaschige, durch die Geo¬

metrie der Schanzen stark

beeinflusste Blockrand¬

bebauung ,
Gebäudehöhe

5-6 Geschosse (z.T. mehr),

AZ bis 3,0. Die Dichte der

baulichen Struktur und ihre

lineare Abwicklung im vor¬

gegebenen Erschliessungs-

raster führt zu strengen

städtischen Raumstruktu¬

ren. Mit wenigen Ausnahmen

(z.B. Hochhaus zur Palme)

wurde trotz zahlreicher

baulicher Veränderungen

der raumstrukturelle Rahmen

erhalten.
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Quartier Langstrasse,

Aussersihl Kreis 4

Mehrheitlich überbaut ab

1880 bis 1900, dichtes Er-

schliessungsnetz, relativ

kleine, vielfach langge¬

streckte Baugevierte, äus¬

serst dichte Ueberbauung

der Gevierte (Ränder und

Höfe) , Blockrandbebauung

geschlossen und offen, Ge¬

schosshöhen variieren zwi¬

schen durchschnittlich 4

bis 6 Geschossen, durch¬

schnittliche AZ 1,4. Auch

in den Bereichen mit offe¬

ner Randbebauung entsteht

aufgrund der Dichte, der

kleinen Gebäudeabstände

und der durchgehenden Bau¬

flucht ein geschlossener

Raumeindruck.
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Räumliches Strukturbild,

Kreis 5, Industriequartier

Luftbild, Kreis 5, Industriequartier

Das Strukturbild des Industriequartiers ent¬

spricht der räumlichen Struktur der weitma¬

schigen geschlossenen Randbebauung. Die Haupt¬
achse des abgebildeten Quartierteiles ist die,
in einer weitgestreckten Krümmung, diagonal
durch das Quartier verlaufende Röntgenstrasse.
Das annähernd orthogonale Raumnetz ist durch

die Richtungen der Bahnanlage und der Limmat

sowie durch die senkrecht dazu verlaufende

Langstrasse gegeben. Die ausgedehnten gemein¬

nützigen Wohnungsbauten an der Röntgen- und

Limmatstrasse geben dem Quartier ein architek¬

tonisch-räumlich einheitliches Gepräge und

fallen durch ihre freien Innenhöfe auf.



93

»«

Quartier Industriequartier,

Kreis 5

mehrheitlich überbaut von

1900 bis 1920, weitmaschi¬

geres Erschliessungsnetz

als im Kreis 4, grossere

Baugevierte, weitgehend ge¬

schlossene Randbebauung,

Hofuberbauungen (mit Aus¬

nahme einiger Genossen¬

schaftshofe) , Gebaudehohe

zwischen 4 und 6 Geschos¬

sen variierend, durch¬

schnittliche AZ 1,4. Stren¬

ger, geschlossener Raum¬

eindruck, teilweise noch

gesteigert über einheitlich

gestaltete Blockabwicklun¬

gen bei den Genossen¬

schaftssiedlungen. Die

verschiedentlich vorhande¬

nen Vorgartenzonen und die

Alleebepflanzunq der Ront-

genstrasse als Hauptachse

des Quartiers bewirken

eine angenehme und wohnli¬

che Raumgliederung.
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Räumliches Strukturbild, Luftbild, Teilbereich Kreis 3, Wiedikon

Kreis 3, Wiedikon

Das Strukturbild von Wiedikon entspricht der

räumlichen Struktur der weitmaschigen, ge¬

schlossenen Randbebauung. Das weitgehend or¬

thogonale Raumnetz wird durch die Sihlfeld-

strasse schräg angeschnitten. Die Sihlfeld-

strasse entspricht dem ehemaligen Verlauf des

sogenannten Schrägweges, der bereits die land¬

wirtschaftliche Parzellenstruktur schräg ange¬

schnitten hatte und dadurch seinen Namen er¬

hielt. 10) Die ebenfalls vorgegebene Achse der

Badenerstrasse bewirkt einen zusätzlichen An¬

schnitt und ein Abdrehen der Struktur im süd¬

lichen Teil des Ausschnittes. Interessant ist

weiter die planmässige Einfügung des Idaplat¬
zes mit der parallel zur Sihlfeldstrasse ver¬

laufenden Idastrasse. Bei einigen kommunalen

Wohnungsbauten ist ebenfalls eine Freihaltung
der Höfe festzustellen.

10) Siehe auch Generalplan

der Gemeinden Wiedikon und

Aussersihl, sowie den Hy-
4

drantenplan der Feuerwehr

Aussersihl von 1886

H •
.

*J l^^l
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Quartier Wiedikon,

Kreis 3

'
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E Seefeld

l
I Strandhad
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Quartier Aesseres Seefeld,

Kreis 8

Mehrheitlich überbaut von

1900 - 1920, strenges li¬

neares Erschliessungsnetz,
relativ grosse Baugevierte

häufig Ueberbauung der

Hofparzellen, Gebaudehohe

zwischen 3 und 6 Geschos¬

sen variierend, durch¬

schnittliche AZ 1,8. Ge¬

schlossene Raumwirkung ent¬

lang der Seefeldstrasse

und der Querachsen, offe¬

ner Raumeindruck im Be¬

reich der Dufourstrasse

aufgrund verschiedener

(vor allem seeseitiger)
Durchbruche und Oeffnungen.
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Räumliches Strukturbild,

Kreis 6, Unterstrass

Luftbild, Teilbereich Kreis 6, Unterstrass

Das Quartier Unterstrass besitzt kein einheit¬

liches Strukturbild, wie dies bei den vorher¬

gehend diskutierten Beispielen weitgehend der

Fall war. Es zerfällt in drei deutlich unter¬

scheidbare Strukturtypen: engmaschige geschlos¬
sene Randbebauung, weitmaschige, formal (Radien)

abgewickelte, geschlossene Randbebauung und

weitmaschige, aufgelockerte, offene Randbebau¬

ung. Das gesamte Strukturbild wird beeinflusst

durch die Hanglage des Quartiers, den Verlauf

der Limmat und die Richtung der beiden Haupt¬
achsen Kornhausstrasse und Schaffhauserstrasse.

Interessant und von den räumlichen Grundprin¬
zipien her einmalig für Zürich ist die einheit¬

liche Raumstruktur der gemeinnützigen Wohnbau¬

siedlung westlich der Kornhausstrasse. Die räum¬

liche Durchgestaltung ist bewusst geplant und

bewirkt eine komplexe, symmetrisch angelegte,
radiale Raumführung.
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Quartier Unterstrass,

Kreis 6

Mehrheitlich überbaut von

1905 bis ca. 1925, eng¬

maschiges, lineares Er-

schliessungsnetz in den

alteren Teilen, weitma¬

schigeres formal durchge¬

bildetes Netz (Radien) m

den neueren Teilen, ge¬

schlossene Randbebauung,
im Zwischenbereich der bei¬

den Strukturen, entlang
der Nordstrasse offene

Randbebauung, Gebaudehohe

zwischen 3 und 6 Geschos¬

sen variierend, durch¬

schnittliche AZ 1,0 (in

Teilbereichen hoher).

Wahrend die dichte lineare

Struktur strenge, stadti¬

sche Räume definiert, ist

die formal durchgebildete
und bis ins Detail einheit¬

lich geplante Siedlung mit

Radialstrukturen räumlich

stark aufgelockert.
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Räumliches Strukturbild,

Kreis 2, Enge

Luftbild, Teilbereich Kreis 2, Enge

Das Strukturbild des Quartiers Enge zerfällt in

zwei deutlich unterscheidbare räumliche Struk¬

turen: engmaschige geschlossene Blockrandbe¬

bauung im Anschluss an die City und weitmaschi¬

ge, aufgelockerte, offene Blockrandbebauung
oberhalb der Seestrasse in Hanglage.
Die Richtungen der beiden Raumstrukturen sind

durch den Verlauf des Seeufers und der Hang¬
neigung gegen den See gegeben. Interessant ist
die formal räumliche Anlage des Bahnhofs Enge
mit dem vorgelagerten durch das Rondell des

Bahnhofbaus abgeschlossenen Tessinerplatzes,
der über eine, zur Baustruktur diagonal ver¬

laufende Querachse direkt mit dem See verbunden

wird.
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Quartier Enge,

Kreis 2

Mehrheitlich überbaut von

1900 bis 1920, langge¬

strecktes lineares Er-

schliessungsnetz, vorwie¬

gend offene Blockrandbe¬

bauung, Gebäudehöhe zwi¬

schen 3 und 5 Geschossen

variierend, durchschnitt¬

liche AZ 1.1.

Trotz der offenen Randbe¬

bauung entstehen geschlos¬

sene Raumwirkungen. Verant¬

wortlich dafür ist die enge,

dichte Stellung der Einzel¬

bauten entlang durchgehen¬
der Fluchtlinien. Typisches
Element der baulichen Struk¬

tur ist das Bürgerhaus, das

Stadthaus.

%i a

i I 1 >•..' »••!..." •' .1

I^V:-:':-.!
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v. '



101

,.
ZÜRICH itet'^-

Seefe/d-
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Quartier Hottingen,

Kreis 7

Mehrheitlich überbaut von

1900 bis 1920, langge¬

strecktes, weitmaschiges

Erschliessungsnetz, vor¬

wiegend offene Blockrand¬

bebauung, Gebäudehöhe um

vier Geschosse, durch¬

schnittliche AZ 0,7 (in

Teilbereichen mehr). Die

räumliche Struktur ist

stark beeinflusst durch

die topographische Lage,

durchgehende Erschlies-

sungsachsen Senkrecht zum

Hang, Querachsen parallel

zum Hang. Daraus ergibt

sich in Teilbereichen ein

fast orthogonales Grund¬

muster. Der Raumeindruck

wird definiert durch eine

dichte, fluchtende Stel¬

lung einzelner Bürgerhäu¬

ser. Die in den Zwischen¬

bereichen an die Strasse

vorstossenden Gärten be¬

wirken eine wohnliche

Raumgliederung
'.u :••». •-.» » ,t-

mmm

V- J
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11) Siehe auch: Albers G.,

Vom Fluchtlinienplan zum

Stadtentwicklungsplan,

Stuttgart, 1967.

12) Gesetz betreffend das

Strassenwesen, vom 18.

April 1833 (Kanton Zürich),

13) Gesetz betreffend die

Anlegung von Gassen auf

dem Schanzengebiet und

dessen Umgebungen, vom

19. Dezember 1834 (Kanton

Zürich)

14) Gesetz betreffend die

privatrechtliche Befugnis

zu bauen, vom 27. Januar

1835 (Kanton Zürich)

15) Gesetz betreffend eine

Bauordnung für die Städte

Zürich und Winterthur und

für städtische Verhältnis¬

se überhaupt, vom 30. Juni

1863 (Kanton Zürich)

6.2 Das rechtliche Instrumentarium um die

Jahrhundertwende

Sämtliche im 19. Jahrhundert zur Lenkung der

städtebaulichen Entwicklung geschaffenen

Rechtswerkzeuge gingen primär von der Zielvor¬

stellung der Aufrechterhaltung von Sicherheit

und Ordnung aus. Die stadtplanerischen Tages¬

aufgaben waren klar und eindeutig definiert:

die Städte wuchsen und für dieses Wachstum war

Vorsorge zu treffen. Das Wachstum selber wurde

durch den Praktiker nicht in Frage gestellt
und als natürliche Gesetzmässigkeit hingenom¬

men, wenngleich auch die Kulturkritik vom

"unorganischen Wuchern" der Städte sprach, für

den Stadtplaner konnte es sich nur darum han¬

deln, für die neuen Bedürfnisse den geeigneten
räumlichen Rahmen zu entwickeln. H'

Die stärksten Impulse in der Entwicklung zum

raumgestaltenden Bau- und Bodenordnungsrecht
gehen von der Baulinien- oder Fluchtlinienge¬
setzgebung aus. Ihre Herausbildung ist reprä¬
sentativ für die Gestaltung des modernen Bau-

und Planungsrechts. Die Festlegung von Stras-

senlinien und,damit verbunden, verschieder Be¬

bauungsprinzipien war bereits in der ersten

Hälfte des Jahrhunderts Grundlage der stadt¬

räumlichen Entwicklung. 12) 13) 14)

6.21 Die Baugesetzgebung des Kantons Zürich

Ab 1863 ergehen in mehreren mitteleuropäischen
Ländern neue Baugesetze, die das Baurecht den

sich wandelnden Anforderungen des Städtebaus

anpassen sollen: Zürich 1863 15), Sachsen

1863/69, Bayern 1863/64 (für einzelne Landes¬

teile), Baden 1868, Württemberg 1872.

Das Zürcher Gesetz vom 30. Juni 186 3 geht in

seinen Bestimmungen teilweise weiter als die

zitierten deutschen Gesetze. Das preussische
Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung
von Strassen und Plätzen in Städten und länd¬

lichen Ortschaften vom 2. Juli 1875, beschränkt

sich ausschliesslich auf den bereits im Titel

angeführten Zweck. Entscheidend ist die Flucht¬

linie als Instrument der Raumbildung, der

städtebaulichen Entwicklung und der Organisation
des städtischen Verkehrs sowie die Regulierung
der r.nndabtrrtunq und Entschädigung für öffent¬

liche Anlagen (Strassen und Plätze). Nicht ent¬

halten sind Instrumente zur Einflussnahme auf
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16) siehe dazu: Kap. 5.22 das Mass der baulichen Ausnützung der privaten
Parzellen. Demgegenüber geht das Zürcher Ge¬

setz von 1863 in einigen Teilbereichen bereits

weiter. Während die Definition der Baulinie -'"'

in etwa der Fluchtlinien-Gesetzgebung des

preussischen Rechts entspricht, sind im Gesetz

von 1863 bereits einige Festlegungen zur Ge¬

bäudehöhe in Abhängigkeit zur Strassenbreite

enthalten, die die Ausnützbarkeit der Baupar¬
zelle bereits einschränken.

"Die Gebäude dürfen nachstehende Höhe nicht

übersteigen:
60 Fuss an den öffentlichen Plätzen, den Quais

und den Strassen von wenigstens 40'

Breite.

50 Fuss an den Strassen unter 40, aber über

25' Breite;

40 Fuss an den Strassen unter 25, aber über

15' Breite;

30 Fuss an den Strassen unter 15 Fuss Breite.

Bei Gebäuden, welche hinter der Strassenlinie

angelegt werden dürfen, wird die Höhe unter

Anwendung obiger Vorschrift nach der Entfer¬

nung geregelt, die sich zwischen ihnen und

den gegenüberliegenden Häusern befindet.

Gebäude, welche unter keine der obigen Be¬

stimmungen fallen, dürfen keine grössere Höhe

als 60 Fuss erhalten.

Ausnahmsweise kann der Stadtrath Höhen ge¬

statten, welche über die obigen hinausgehen,

wenn sich dieses durch die Wichtigkeit der

Bauwerke und die Schönheit ihrer Architektur

rechtfertigt."

Ebenfalls novitär und wegweisend ist der sech¬

ste Abschnitt des Gesetzes vom 30. Juni 1863.

Die Paragraphen 65 bis 68 stellen ein erstes

Ausnahmeinstrumentarium zur Verfügung, das die

"Anlegung neuer Quartiere" bezweckt. Im Rahmen

von Quartierbauordnungen sollen zusammenhän¬

gend ganze Quartiere nach einheitlichen Plänen

gestaltet werden. Solche Bauordnungen müssen

lediglich hinsichtlich der Sicherheit (feuer¬

polizeilich und sanitarisch) im Rahmen des

vorliegenden Gesetzes bleiben, in stadträum¬

licher Beziehung bleiben durchaus Ausnahmen

und Ueberschreitungen der" gesetzlichen Vor¬

schriften möglich.

"Von der Anlegung neuer Quartiere

§ 65. Die Stadtgemeinde ist befugt, neue

Quartiere anzulegen oder bestehende Quartiere

nach neuen Plänen umzugestalten und für die-
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selben besondere Bauordnungen aufzustellen,
welche jedoch der Genehmigung des Regierungs-
rathes unterliegen.

Diese Bauordnungen dürfen keine Vorschriften

enthalten, welche in sicherheits- oder feuer¬

polizeilicher oder sanitarischer Beziehung
hinter den Anforderungen dieses Gesetzes zu¬

rückstehen.

§ 66. Für Durchführung solcher Quartieranla¬

gen findet das Gesetz über die Abtretung von

Privatrechten Anwendung.

§ 67. Wenn die Pläne und die Bauordnung für

eine solche Quartieranlage die Genehmigung
des Regierungsrathes erhalten haben, so fin¬

den auf die in die Anlage fallenden Gebäude

die Bestimmungen des § 8 Anwendung. Wird je¬
doch nicht binnen zwei Jahren nach der Ge¬

nehmigung des Regierungsrathes zur Ausführung
der Anlage geschritten, so erlöscht diese Be¬

schränkung.

§ 68. Grössere Komplexe von Gebäuden, welche

von Privaten ausgeführt werdne, sind mit

einem zweckmässigen Strassen- und Dolensystem,
das sich demjenigen der Stadt passend anzu-

schliessen hat, zu versehen, sowie nach An¬

leitung der Bestimmungen des vorliegenden Ge¬

setzes zu erbauen. Die Pläne und Baubestim¬

mungen für solche Gebäudekomplexe sind von

den Unternehmern dem Stadtrathe zur Genehmi¬

gung vorzulegen, bevor mit deren Ausführung

begonnen wird."

Das Zürcher Gesetz vom 30. Juni 1863 ist vor

allem mit den Abschnitten "Höhenbestimmung in

Abhängigkeit zur Strassenbreite und Spezial-

bauordnungen für Quartiere" vergleichbaren Bau¬

gesetzgebungen seiner Zeit voraus.

Es ist interessant, aber zugleich auch ver¬

ständlich, dass diese beiden Abschnitte auf¬

grund eindeutiger Forderungen des Zürcher In¬

genieur- und Architektenvereins ins Gesetz

aufgenommen wurden. Die in Kap. 5.2 2 bereits

zitierte Petition der Bürgergemeinde Zürich an

den Grossen Rath des Kantons Zürich 17) wurde

auf Drängen und unter Berücksichtigung der

Vorstellungen des ZIA abgefasst. 18) jn der

Petition enthalten sind die Forderungen nach

der Ermöglichung quartierspezifischer Ausnah¬

meformulierungen, sowie der Gebäudehöhenbe¬

schränkung. Gleichzeitig wird abgelehnt, den

Behörden über gesetzliche Formulierungen Ein-

flussnahme auf die architektonische Erschei¬

nung der Gebäude zu gewähren.

17) Petition an den Grossen

Rath des Kantons Zürich um

Erlassung eines städtischen

Baugesetzes, vom 21. Novem¬

ber 1861

18) ZIA = Abkürzung für Zür¬

cher Ingenieur- und Archi¬

tektenverein
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"... Vorerst halten wir diesfalls für wünschbar,

dass für die in der Stadt zur Ausführung ge¬

langenden Bauten das Bauen der Hauptfronte an

die Strassenlinie als Regel vorgeschrieben,
daneben aber den städtischen Behörden die Be¬

fugniss eingeräumt werde, da, wo besondere

Verhältnisse es als wünschbar erscheinen las¬

sen, von der Strasse zurücktretende Flucht¬

linien für die Gebäude zu bestimmen, sowie

auch in einzelnen Fällen, wo dies nach der Be¬

stimmung oder der Architektur des Gebäudes,

nach der Grösse des zu überbauenden Grundstüc¬

kes oder aus andern Gründen als wünschbar oder

zulässig sich darstellt, Abweichungen von je¬

ner Regel zu gestatten. Der Mangel einer sol¬

chen Vorschrift und seine Folgen liegen klar

zu Tage in den eines wirklich städtischen Cha¬

rakters grösstentheils entbehrenden Stadtquar¬
tieren auf dem ehemaligen Schanzengebiet, und

es dürften diese vor Augen liegenden Ergeb¬

nisse am besten geeignet sein, die Notwendig¬

keit der erwähnten Bestimmung darzuthun."

"... Neben Bestimmungen in den bisher bespro¬
chenen Richtungen enthalten die meisten städ¬

tischen Bauordnungen mancherlei weitere Vor¬

schriften, welche bezwecken, den an die Stras¬

sen gebauten Facaden ein schönes Aeusseres zu

geben und geschmacklose Bauten zu verhindern.

In der That mögen im Laufe der Jahre in jeder
Stadt mancherlei bauliche Erscheinungen vor¬

kommen, welche als grobe Fehler gegen Ge¬

schmack und Anstand erscheinen und auf ganze

Strassen entstellend einwirken; allein wir

könnten doch auf ein derartiges Eingreifen der

Behörden in das bestrittene Gebiet des Ge¬

schmackes nicht antragen, weil wir Mannigfal¬

tigkeit mit einzelnen Verstössen dem Vorherr¬

schen einer einseitigen Geschmacksrichtung
vorziehen und gerne jedem Eigenthümer auch in

baulicher Hinsicht die Befugniss zu guter oder

schlechter Anwendung seines Eigenthumsrechtes

belassen, so lange daraus nicht für das Allge¬

meine wirkliche Nachtheile erwachsen. Wir

stellen daher kein Begehren, dass irgend wel¬

che Bestimmungen erlassen werden möchten, durch

welche den Behörden ein Einfluss auf das ar¬

chitektonische Aeussere der Privatgebäude ge¬

öffnet würde; dagegen scheinen uns sowohl Rück¬

sichten des allgemeinen Wohles es zu rechtfer¬

tigen, als eine Reihe gefahrvoller Bauten, wel¬

che im Laufe der letzten Jahre in unserer

Stadt ausgeführt worden sind und immer zahl¬

reichere Nachahmer finden, gebieterisch zu

verlangen, dass für sämmtliche Strassen im

Verhältniss zu ihrer Breite ein Maximum der

Häuserhöhe bestimmt wird, ..."
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Eine erste Quartierbauordnung wird in Zürich

am 13. Januar 1863 erlassen, also bereits vor

Inkrafttreten des Baugesetzes vom 30. Juni

1863. 19) Der Inhalt des Reglements ist äus¬

serst differenziert und greift sehr weit in

die Baufreiheit der Eigentümer ein. Die städ¬

tebaulich-räumliche Vorstellung ist in einem

Plan dokumentiert, der als Teil des Reglements
Verbindlichkeit erhält. Das Quartier wird zwar

nur in Teilbereichen entsprechend der Planung

realisiert, trotzdem ist dieses frühe Beispiel
einer neuen Quartieranlage interessant, nicht

zuletzt deshalb, weil aus dem Baureglement die

städtebaulichen Leitvorstellungen und Ansprü¬
che der Zeit ablesbar werden und gleichzeitig
die Art und Weise ihrer Festlegung ersicht¬

lich wird.

Die städtebaulich wichtigen Artikel sind im An¬

hang, Abschnitt I, im Wortlaut widergegeben.
Sie betreffen die Vorschriften zur

- Bauweise

- Bauflucht

- Gestaltung des Vorgartens
- Gebäudehöhe

- architektonischen Qualität der Bauwerke als

Voraussetzung zu deren Bewilligung

19) Baureglement für das

neue Stadtquartier im Sta¬

delhofen, Zürich, 13. Ja¬

nuar 1863
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/()) h.iiii c(|l cnu'til I i\t (I.im

neue StadLqu.irt icr beim

Bahnhof und die Bauten an

der Bahnhofstrasse, Zürich,

den 11. Oktober 1864, vom

Regierungsrat genehmigt

am 3. Dezember 1864

- GchL a i tun*) durchcjchondor Gesimse und

Dachlinien

- Wahl der Materialien

- zeitlich gebundenen Baupflicht

Das Baureglement für das neue Stadtquartier
beim Bahnhof und die Bauten an der Bahnhof¬

strasse wird am 11. Oktober 1864 erlassen '

und basiert bereits auf dem Gesetz vom 30. Juni

186 3, Abschnitt 6, § 65 ff (von der Anlegung

neuer Quartiere). Die ersten beiden Artikel

grenzen das Geltungsgebiet ab und differenzie¬

ren es in 7 Teilgebiete.

Für diese Teilgebiete werden unterschiedliche

Vorschriften erlassen, die eine äusserst klare

und eindeutige, bis in Details definierte,

stadträumliche Vorstellung für das Quartier

entwerfen.

Die städtebaulich wichtigsten Artikel sind im

Anhang, Abschnitt II, im Wortlaut widergegeben.

Sie betreffen die Vorschriften zur

- Bauflucht

- Gestaltung des Vorgartens
- verbindlichen Bauflucht auch für rück¬

wärtige Gebäude

- zeitlich gebundenen Baupflicht
- Geschlossenen Bebauung
- Raumdefinition auch über

Sekundärbauten

- Gebäudehöhe

- Aesthetik

- Dachrichtung
- Wahl des Materials

- Einheitlichkeit des architektonischen

Ausdrucks der Baublöcke

- Tiefenbeschränkung
- rückwärtige Baulinie

- Freihaltung der Höfe

Diese beiden speziellen Baureglemente für die

Planung und Realisierung von neuen Stadtquar¬

tieren spiegeln in sehr differenzierter Form

die städtebaulichen Grundauffassungen ihrer

Zeit wider. Es handelt sich um für die Stadt-
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21) Vorlage der vom Zürche¬

rischen Ingenieur- und

Architektenverein bestell¬

ten Kommission, Entwurf

für ein Gesetz betreffend

eine Bauordnung für Ort¬

schaften mit städtischen

Verhältnissen, Zürich

12. September 1877

22) Gesetz betreffend die

Anlegung und Veränderung

von Strassen und Plätzen

in Städten und ländlichen

Ortschaften, vom 2. Juli

1875

23) Artikel 4 bis 6 des

Entwurfes vom 12. September

1877

entwicklung sehr bedeutsame Stadtteile und

zwar infrastrukturell sowie stadttopographisch

(Bahnhof, Verbindung Bahnhof - See, Anschluss

der Stadt an das Seeufer). Von daher gesehen

ist es einleuchtend, dass die planenden Stadt¬

behörden vermehrten Einfluss auf die Entwick¬

lung solcher Quartiere nehmen wollten, als

ihnen dies im Rahmen des allgemein für die

Stadt Zürich geltenden Rechtes vom 30. Juni

186 3 möglich gewesen wäre. So hat man sich ent¬

schlossen, über die Ausnahmeparagraphen 65 - 68

des Gesetzes differenzierte und klar definier¬

te Vorschriften zu erlassen, mit dem Ziel, in

den wichtigen und exponierten Quartieren der

Stadt hohe städtische und räumliche Qualitäten

zu erreichen. Die Kriterien einer solchen

stadträumlichen Qualität finden sich in den

Baureglementen als:

- geschlossene Bebauung
- durchgehende Bauflucht

- weitgehend lineare,streng geometrische

Raumabwicklung
- Einheitlichkeit der Bauflucht, durchgehende

Gesimse und Dachlinien

- Einheitlichkeit und Qualität des architek¬

tonischen Ausdrucks

- rasche und zusammenhängende Realisierung

Im Jahr 1877 ist es wiederum der Zürcher Inge¬

nieur- und Architektenverein, der einen Vor-

stoss zur Neuformulierung des Baugesetzes un¬

ternimmt. Eine Kommission des ZIA arbeitet

einen Entwurf für ein Gesetz betreffend eine

Bauordnung für Ortschaften mit städtischen

Verhältnissen aus.
21) Bei Durchsicht des Ent¬

wurfes fällt eine relativ starke Verwandschaft

zum preussischen Fluchtliniengesetz 22) von

1875 auf. Es ist anzunehmen, dass die ZIA-Kom-

mission von diesem Gesetz, das 2 Jahre zuvor

erlassen wurde, Kenntnis hatte und verschiede¬

ne Instrumente weitgehend analog übernommen

wurden. Diese Behauptung gilt vor allem für

die Aufnahme des Bebauungsplanes sowie für die

ausführliche Definition der Fluchtlinie. In

beiden Fällen wurden nicht nur die Begriffe,

sondern auch die wesentlichsten Inhalte über¬

nommen, wobei die Ausformulierung im einzelnen

bereits weiter geht. Der Bebauungsplan 2 3) als

neues Institut des Gesetzes signalisiert einen

entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung

der Rechtsgrundlagen der Stadtentwicklung. Er

ist aus dem Bedürfnis entstanden, der bauli¬

chen Entwicklung der Stadt vorausschauend einen

planerischen Rahmen zu geben. ..." Dieser Be¬

bauungsplan bestellt einerseits in der Fest-
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Stellung des Netzes der Hauptverkehrslinien
und der bei fortschreitender Bebauung noth-

wendigon freien Plätze, andererseits in der

Eintheilung der zwischen diesen Strassenlinien

verbleibenden Flächen." ..."Die weitergehende
Eintheilung ist jeweils nach dem Bedürfniss

der näheren Zukunft vorzunehmen." Mit dem Be¬

bauungsplan sollen weiter die Probleme der

interkommunalen Planungskoordination, die sich

in jener Zeit mit den Zürcher Stadrrandgemein-
den bereits abzeichnen (Aussersihl, Wiedikon)

angegangen und gelöst werden.

"Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist

auf den Zusammenhang der verschiedenen anstos-

senden Gemeinden volle Rücksicht zu nehmen und

haben sich die betreffenden Gemeinden über die

Feststellung der Anschlussverhältnisse zu ver¬

ständigen, widrigenfalls solche vom Bezirksrath

nach Anhörung der Gemeinden und aufgrund eines

technischen Gutachtens festgesetzt würden."

Der Bebauungsplan sieht über Artikel 5 auch

bereits eine Differenzierung der Grundsätze

zur Gebäudehöhenentwicklung vor, wobei die Mei¬

nung offensichtlich dahingeht, die Dichte und

Höhe in den Stadtrandlagen sowie in verschie¬

denen weniger dicht bebauten Gebieten der In¬

nenstadt zu reduzieren. 24)

Das zweite Instrument, das sich an das preus-
sische Recht von 1875 anlehnt, ist die Flucht¬

linie. 25) unter dem Begriff "Baulinie" war

es zwar bereits im Baugesetz vom 30. Juni 1863

enthalten, wird aber weiter definiert und mit

dem Bebauungsplan verknüpft. Erst über diese

Verknüpfung wird der Bebauungsplan nicht zum

nur reinen Verkehrs- und Strassenplan, sondern

eben zu einem Plan der - wie der Name sagt -

die Bebauung regelt.

"Für die Stellung der Gebäude und das Verhält-

niss der Grundstücke zum öffentlichen Grunde,
soweit es die örtliche Lage und die Höhe be¬

trifft, sind einerseits die Strassengrenzen,
auf welche die Einfriedungen zu stellen sind,
andererseits die Fluchtlinien, Baulinien,
massgebend, welch' letztere mit den Strassen¬

grenzen zusammenfallen, oder aber auch hinter

denselben liegen können. Es sind demnach in

dem Bebauungsplan für alle schon vorhandenen,
sowie die neu in Aussicht genommenen Strassen,
die Strassenlinien und Fluchtlinien festzu¬

stellen.
"

...

,'A) !V\ohn auch Artikel 4(>,

<17 (]<" Rnl wurf <
, 7,]/\

?r>) Artikel 7 Raugesetz-

ontwurf ZIA, vom 12. Sep¬

tember 1877
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25) Baugesetz für Ortschaf¬

ten mit städtischen Ver¬

hältnissen, vom 23. April

1893

26) Gesetzesentwurf des

Regierungsrathes vom 11.

Februar 1889

27) Siehe auch: Art. 4, 46

und 47 des Gesetzentwurfes

vom 12. September 1877 vom

ZIA

Im Anhang, Abschnitt III, werden die wichtig¬
sten städtebaulichen Vorschriften im Wort¬

laut widergegeben. Es handelt sich um die

Vorschriften zur Definition und Bedeutung der

Fluchtlinie für Neubauten sowie für bereits

bestehende Gebäude und die Vorschriften zur Be¬

stimmung der Haushöhen, die - neben Maximal¬

festlegungen - aus dem Fluchtlinienabstand er¬

mittelt werden.

Von besonderem Interesse ist das Instrumenta¬

rium zur Anlegung neuer Quartiere, das gegen¬
über dem Baugesetz vom 30. Juni 1863 stark er¬

weitert wurde und zum ersten Mal unter dem

Namen Quartierplan geführt wird.

Die Vorlage der vom Zürcherischen Ingenieur-
und Architektenverein bestellten Kommission für

einen Gesetzesentwurf betreffend eine Bauord¬

nung für Ortschaften mit städtischen Verhält¬

nissen, vom 12. September 1877, ergab schliess¬

lich eine wesentliche Grundlage für das neue

Baugesetz des Kantons Zürich 25) und fand über

weite Teile Eingang in das Gesetz, das bis 1975
den Rahmen der Stadtentwicklung absteckte.

Auf dieser Grundlage arbeitete der Regierungs¬
rat einen Gesetzesentwurf aus 26)

f $er ^n &er

Folge von der Kantonsrätlichen Kommission in

Zusammenarbeit mit dem Zürcherischen Ingenieur-
und Architektenverein behandelt wurde. Die Kom¬

mission des Kantonsrates bemerkt in ihrer Wei¬

sung zur Vorlage vom 30. März 1892 ausdrück¬

lich, dass die Vorschläge und Wünsche des ZIA

"thunlichste Berücksichtigung" gefunden haben.

Aus der folgenden Kurzanalyse geht eine zuneh¬

mende Konkretisierung und Detaillierung der

räumlich wirksamen Festlegungen der verschiede¬

nen Entwürfe und Vorlagen hervor.

Schon im ersten Abschnitt der Vorlage des Kan¬

tonsrates wird der regierungsrätliche Entwurf

von 1889 durch eine Ausnahmeformulierung er¬

gänzt, und in dem Sinne abgeändert, "...dass

die Anwendung des Gesetzes vorgesehen ist, mit

Ausnahme von abgelegenem Gebiet in den Städten

Zürich und Winterthur". Die ländlichen Gebiete

in den Stadtrandlagen sollen von der Durchfüh¬

rung aller Bestimmungen des Gesetzes ausgenom¬
men werden. 27) q-j^ Kommission formuliert fol-

gendermassen: "... Deshalb wird eine Ausschei¬

dung zwischen innern und äussern Baurayon nicht

zu vermeiden sein. Natürlich muss es Sache der

betreffenden Gemeinde sein, die Begrenzung
dieser Gebiete mittelst Plan genau festzustel¬

len, wobei die Genehmigung seitens des Regie¬

rungsrathes vorbehalten wird."
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2R) HO Stadt Zürich, Vor¬

schriften für offene Be¬

bauung einzelner Gebiets-

teile, vom 2. November

1901

29) Zum Bebauungsplan siehe

auch Art. 4 ZIA Gesetzes¬

entwurf von 1877, dort war

der Bebauungsplan direkt

mit der Festlegung der

Bau-, resp. Fluchtlinien

verknüpft, was bei der

Formulierung vom 30.3.1892

unterblieben ist

30) Richtig geformte Bau¬

plätze heisst in erster

Linie bebaubare Grundstücke

und zweitens mit senkrecht

zur Strassenachse verlau¬

fender Seitengrenze

Es handelt sich also eindeutig um eine erste

Ueberlegung zu einer Einteilung der Stadt in

unterschiedliche Bauzonen, wie sie dann ab 1901

tatsächlich vorgenommen wird. 28)

Der zweite Abschnitt behandelt die Einteilung
des Gebietes in Quartiere. Die Grundlage für

eine solche Einteilung soll das Instrument des

Bebauungsplanes liefern 29)f diese voraus¬

schauende Planung über das ganze Stadtgebiet
soll "... suedessive je nach dem Bedürfnisse

für einzelne Quartiere und Strassen weiter

ausgebildet werden und endlich für das zwischen

den öffentlichen Strassen gelegene Land Quar¬

tierpläne aufgestellt werden. ...
Auch Grenz¬

regulierungen zur Erzielung richtig geformter

Bauplätze 30) sollen durch Abtausch von Land

ermöglicht werden."

Es handelt sich also um ein zweistufiges Pla¬

nungsverfahren, das im Rahmen der Realisierung
konkretisiert wird.

31) Beleuchtender Bericht

des Regierungsrates zur

Abstimmungsvorlage von

28. Dezember 1892

32) Dies kommt allerdings

im Gesetzestext selbst

nicht zum Ausdruck

Unter dem Titel "Verwendung des Baugrundes"
wird im vierten Abschnitt die Bedeutung der

Bau- und Niveaulinien definiert. Die zulässige
Gebäudehöhe wird mit der Strassenbreite gleich¬

gesetzt, das Maximalmass wird von 18 auf 20 m

heraufgesetzt.

Die Wirkung der Baulinie wird bei geschlosse¬
ner und offener Bauweise unterschiedlich behan¬

delt:

"Bei zusammenhängenden Gebäuden soll in der Re¬

gel die Strassenfront auf der Baulinie stehen,

während freistehende Gebäude hinter die Bau¬

linie gestellt werden dürfen."

Wenn man nun die Weisung aus der Vorlage der

Kommission des Kantonsrates vom 30.3.1892 mit

der Abstimmungsvorlage 31) vergleicht, so fal¬

len vor allem im vierten Abschnitt einige in¬

teressante Aenderungen auf. Dies beginnt be¬

reits mit dem Titel: Statt "Verwendung des Bau¬

grundes" steht neu "Anlage der Bauten". Der

Unterschied ist nicht unwesentlich, denn aus den

nachfolgenden Formulierungen geht eindeutig her¬

vor, dass es nicht nur um eine optimale Ver¬

wendung des Baugrundes geht, sondern dass die

Anlage, die Stellung der Bauten und damit die

Entwicklung der Räume stärker definiert wer¬

den soll.

Erstens ist wieder davon die Rede, dass die Bau¬

linie im Bebauungsplan festgesetzt werden soll

32), weiter wird auch hier ausgeführt, dass
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33) Damit wird das Instru¬

mentarium zur Anlegung

neuer Quartiere aus dem

Baugesetz vom 30. Juni 1863,

§ 65 - 68, wieder aufge¬
nommen

34) Baugesetz für Ortschaf¬

ten mit städtischen Ver¬

hältnissen, vom 23. April

1893

35) Stüssi H., Das neue

Baugesetz des Kantons

Zürich, Zürich 1893

36) Entwurf für ein Zür¬

cherisches Baugesetz vom

12. September 1877, Zürcher

Ingenieur- und Architekten¬

verein

37) Vorlage der Kommission

des Kantonsrathes vom 30.

März 1892

freistehende Gebäude hinter die Baulinie zu¬

rückgesetzt werden können, aber - und das ist

neu - die Gebäudefront soll parallel mit der

Baulinie verlaufen. Zusätzlich aufgenommen und

im vierten Abschnitt ausgeführt wird die Mög¬
lichkeit Quartierbauordnungen aufzustellen:

"Sowohl einer Gemeinde als auch Privaten steht

das Recht zu, besondere Bauordnungen für neu

anzulegende Quartiere aufzustellen, welche je¬
doch dem Regierungsrath zur Genehmigung vor¬

zulegen sind." 33)

Die für die stadträumliche Entwicklung wesent¬

lichen Abschnitte des Baugesetzes von 1893 34)

sollen anhand der mit Anmerkungen versehenen

Fassung von Staatsschreiber H. Stüssi disku¬

tiert werden. 35)

Der erste Abschnitt des Gesetzes def

Geltungsgebiet. Absatz a) § 1 enthäl

mulierung, dass für abgelegene Teile

meindegebietes der Städte Zürich und

die Anwendung des Gesetzes ausgeschl
den kann. Eine differenzierte Anwendu

setzes, wie sie der ZIA-Entwurf von

vorgesehen hatte, und eine Einteilun

rayons, wie sie die Kantonsrätliche

37) vorgeschlagen hatte, wurde also

Gesetz aufgenommen.

iniert das

t die For-

des Ge-

Winterthur

ossen wer-

ng des Ge-

1877 36)

g in Bau-

Kommission

nicht ins

Abschnitt 2 behandelt die Einteilung des Ge¬

bietes und die Quartiere. Wichtigstes Instru¬

ment ist der bereits diskutierte Bebauungsplan.

"§ 7. Der Bebauungsplan ist in reduziertem

Massstabe anzulegen. Durch denselben wird das

weiter erforderliche Strassennetz bestimmt.

Er soll zunächst die Hauptverkehrslinien nebst

den bei fortschreitender üeberbauung erforder¬

lichen öffentlichen Anlagen und Plätze ent¬

halten. Die weitere Ausgestaltung hat nach

Massgabe der baulichen Entwicklung zu erfol¬

gen.
"

Es fällt auf, dass die Baulinie nicht mehr als

Teilinstrument des Bebauungsplanes enthalten

ist. Stüssi bemerkt dazu:

"7. Sowohl nach dem Entwurf des Regierungsra-
thes als nach demjenigen der Kommission soll¬

te der Bebauungsplan auch die Baulinien ent¬

halten und es war eine öffentliche Auflage
desselben vorgeschrieben, während welcher Ein¬

sprachen sowohl gegen die Festsetzung der Bau-

und Niveaulinien als gegen die projektirten
neuen Strassenzüge und Entwässerungsanlagen
erhoben werden konnten (Komm.). Nach dem
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38) stüssi h., Das neue Gesetz sind in den Bebauungsplan Bau- und Ni-

Baugesetz, a.a.O., s. 7 veaulinien und Entwässerungsnetz nicht mehr,

einzuzeichnen; es ist in Wirklichkeit kein

Bebauungsplan mehr, sondern ein Strassenplan."
38)

Dass es sich tatsächlich um einen Strassenplan
im eigentlichen Sinne handelt, kommt auch in

§ 8 zum Ausdruck:

"§ 8. Die Strassen sollen durchgehend angelegt

werden; Ausnahmen sind nur aus ganz besonderen

Gründen statthaft.

Bei der Anlage des Strassennetzes ist auch auf

den Zusammenhang mit anstossenden Gemeinden

Rücksicht zu nehmen."

In Art. 9 ff wird das Instrument der Baulinie

definiert. Entscheidend ist die Formulierung,
dass die Baulinien Stellung und Richtung der

Bauten bestimmen. Aus diesem Satz geht eindeu¬

tig hervor, dass die Baulinie das eigentliche
raumwirksame Instrument des Gesetzes ist. Mit

ihr lassen sich die linearen, geometrischen
Raumstrukturen der Jahrhundertwende planerisch
exakt definieren, sie bildet das Rechtswerk¬

zeug des Städtebauers. In § 54 wird diese

Grundlage weiter differenziert:

"§ 54. Gebäude, welche mit einer oder beiden

Seitenfronten an die Eigenthumsgrenze gestellt
oder zum Anschlüsse an andere Gebäude des

gleichen Grundstückes bestimmt sind, sollen

mit der der Strasse zugekehrten Front in der

Regel an der Baulinie stehen.

Gebäude mit freistehenden Seitenfronten dürfen

hinter die Baulinie zurückgesetzt werden. Der

Gemeindrath ist befugt, ausnahmsweise auch

andere Bauten hinter der Baulinie zu gestat¬

ten, insbesondere wenn mehrere unter sich zu¬

sammenhängende Gebäude nach einem einheitli¬

chen Plane erstellt werden. Die Gebäudefront

muss mit der Baulinie parallel laufen."

Interessant ist die üeberlegung, dass die räum¬

lich stark wirksame geschlossene Bebauung "in

der Regel" durch die Baulinie in Lage und Rich¬

tung festgelegt werden soll, während die locke¬

rere offene Randbebauung hinter die Baulinie

zurück gesetzt werden darf, nicht allerdings in

freier Anordnung, sondern auf die Raumachse

ausgerichtet.

Durch die ins Gesetz aufgenommene Verknüpfung
der Baulinienabstände mit der Höhenentwicklung,
lässt sich über die Ziehung von Baulinien (vor

allem bei geschlossener Randbebauung) faktisch
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mit planerisch-rechtlichen Mitteln ein Raum¬

profil definieren, das sich im Rahmen der Be¬

bauungsplanung und Quartierplanung zu einem

räumlichen Strukturnetz entwickelt.

"§ 62. Bei Gebäuden auf der Baulinie darf die

Höhe nicht mehr betragen als

20 Meter an Strassen von wenigstens 15 Meter

Baulinienabstand

13 Meter an Strassen von wenigstens 12 Meter

Baulinienabstand

10 Meter an Strassen von wenigstens 10 Meter

Baulinienabstand

9 Meter an Strassen von weniger als 10 Meter

Baulinienabstand.

Unter der Höhe wird verstanden der Abstand von

der Niveaulinie, in der Mitte der Fassade ge¬

messen, bis zur Oberkante des Dachgesimses,
bei gegen die Strasse gekehrtem Giebel bis zur

halben Höhe des letzteren.

Bei Gebäuden hinter der Baulinie wird zum Bau-

linienabstande die Hälfte der Entfernung von

der Baulinie hinzugerechnet und hienach die

zulässige Höhe ermittelt, welche indessen 20

Meter nicht übersteigen darf."

Aus der Anmerkung 32 von Stüssi geht allerdings
bereits hervor, dass die dargestellte Verknüp¬
fung von Strassenbreiten zu Bauhöhen zu Ziel¬

konflikten führen kann, insbesondere dann, wenn

man eine breite Strasse und zugleich niedere

Bauhöhen bekommen will.

"32. In einem Falle hatte der Stadtrath die

Verschmälerung einer projektierten Quartier¬

strasse von 7,5 auf 7 m verlangt, um dadurch

auf die zulässige Höhe der Häuser einwirken zu

können. Der Regierungsrath erklärte dies als

unzulässig: Wenn auch gesagt werden muss, dass

die Bestrebungen des Stadtrathes als richtig
anzuerkennen sind, wonach derselbe in dem

ohnehin engen und stark überbauten Stadtquar¬
tier (ob der Blauen Fahne) allzu hohe Häuser¬

anlagen zu verhindern sucht, so muss anderseits

doch betont werden, dass das Mittel, dessen

er sich bedienen will, sehr unglücklich ge¬

wählt ist, da ja namentlich auch breite Stras¬

sen, in Verbindung mit nicht allzu hohen Häu¬

sern, lichte, luftige und freundliche Quartie¬

re zu schaffen geeignet sind. Dazu kommt, dass

dem Vorgehen des Stadtrathes die gesetzliche
Grundlage mangelt, indem § 68 des (frühern)

Gesetzes durchaus nicht in der Weise inter-

pretirt werden kann, als stehe der Baubehörde

das Recht zu, breite Strassenprojekte zu ver¬

schmälern, um hiedurch geringere Bauhöhen zu

bezwecken. RR. 14. XI. 89." 39)

39) Stüssi H., Das neue

Baugesetz, a.a.O., S. 16
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40) Siehe auch: Stüssi H.,

Das neue Baugesetz, a.a.O.

S. 14

41) Stüssi H., a.a.O, S.15

"§ 19. Für die Eintheilung des zwischen Haupt-

strassenzügen liegenden Landes zum Zwecke der

Ueberbauung und für die Anlegung von Quartier¬

strassen, welche das Innere des Geländes mit

den Hauptstrassen verbinden, haben die be¬

theiligten Grundeigentümer einen Quartierplan
aufzustellen."

Damit wird ein zweistufiges Planungsverfahren

definiert, das die nach § 7 vorgesehene weitere

Ausgestaltung des Bebauungsplanes auf zweier¬

lei Weise ermöglicht: 1. Durch Aufstellen von

für Lage und Richtung der Bauten massgebende
Bau- und Niveaulinien seitens der Gemeindebe¬

hörde, 2. durch Aufstellen von Quartierplänen
durch die Grundeigentümer oder auf Verlangen
der Grundeigentümer durch den Gemeinderat. 40)

Stüssi führt in der Anmerkung 27 weiter aus,

dass der Regierungsrat das "Bauquartier" wei¬

ter definieren wollte:

"Der Entwurf des Regierungsrathes hatte in die¬

ser Richtung etwas bestimmtere Grundlagen
schaffen und vorschreiben wollen, dass bei Auf¬

stellung des Bebauungsplanes für die einzelnen

zwischen den bestehenden oder projektirten

Strassenzügen liegenden Bauquartiere zu bestim¬

men sei, ob daselbst nur eine geschlossene Be¬

bauung mit vereinzelt stehenden Gebäuden oder

eine Bebauung nach Gutfinden des einzelnen

Grundbesitzers stattfinden dürfe. Derselbe An¬

trag war auf Veranlassung des technischen Ve¬

reins Winterthur im Kantonsrathe wieder auf¬

genommen worden, unterlag aber. In Folge hie-

von war der Regierungsrath in der Lage, un¬

mittelbar nachher in einem Rekursfalle, in

welchem ein Gemeindrath für ein von jeher ver¬

schiedenen Eigenthümern gehörendes Bauterrain,

das bereits mit genügenden Strassen und Dolen

und genehmigten Baulinien versehen war und

für welches es sich in der Hauptsache nur noch

um Bestimmung, ob geschlossene oder offene

Ueberbauung handelte, einen Bebauungsplan mit

Baubestimmungen gefordert hatte, mit dem Aus¬

druck des Bedauerns dieses Begehren als un¬

zulässig erklären zu müssen. 31.XII.1892." 41)

Eine dritte Möglichkeit der Planung auf der

zweiten Stufe, der Quartierebene, ist über § 68

umschrieben:

Zur eigentlichen Quartierplanung innerhalb des

Gesamtrahmens (Bebauungsplan) enthält das Ge¬

setz zwei wesentliche Instrumente im Rahmen

derer ein grosser Teil der Zürcher Quartiere

entstanden sind. Es handelt sich um den Quar¬

tierplan und die Quartierbauordnung nach § 68.
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"§ 68. Die Gemeinde ist befugt, für die Anlage
neuer und die Umgestaltung bestehender Quar¬

tiere besondere Bauordnungen zu erlassen.

Wenn Private über eine Quartieranlage besonde¬

re Bauvorschriften aufstellen, so dürfen die¬

selben mit Bezug auf Gesundheits-, Sicher-

heits- oder Feuerpolizei nicht hinter den An¬

forderungen dieses Gesetzes zurückstehen.

Solche Vorschriften unterliegen der Genehmi¬

gung durch den Gcmcindrath, welcher Ix-ruchtigt

ist, die Eintragung in das Grundprotokoll zu

Gunsten der Gemeinde anzuordnen (§ 239 Satz 2

des privatrechtlichen Gesetzbuches).

In beiden Fällen ist die Genehmigung durch den

Regierungsrath einzuholen."

Gebiete, die nach § 6 8 beplant werden, können

entweder mit weitergehenden Vorschriften, als

sie das Gesetz enthält, belegt werden, oder

mit weniger einschränkenden Vorschriften. Bei

beiden Richtungen liegt die Schranke in der

Genehmigung des Regierungsrates einerseits und

andererseits in § 68, Absatz 2 (Gesundheits-,
Sicherheits- und feuerpolizeiliche Aspekte).42)

Dass § 68 für die Planung und Neugestaltung zu¬

sammenhängender grösserer Gebiete gedacht war,

geht aus der Anmerkung 68 von Stüssi hervor:

"Für eine kurze, fast ganz überbaute Strassen-

strecke, an welcher nur noch 2 Baustellen of¬

fen waren, wollte der Gemeindrath eine Spe-

zialbauordnung mit beschränkenden Bestimmun¬

gen aufstellen. Diese wurde zurückgewiesen,
da es sich da gar nicht um ein Bauquartier
handle. RR. 7.XI.1889." 43)

Dies ist insofern von besonderem Interesse, als

der § 68 im Sinne einer gesamthaften Quartier¬

gestaltung weiterentwickelt wurde und basierend

darauf verschiedene konkretere Instrumente im

Rahmen der städtischen Bauordnungen entstanden,

die baulich und räumlich relativ grosse Bedeu¬

tung erhielten. 44)

Aus den Ausführungen wird ersichtlich, dass

mit den Instrumenten

- Bebauungsplan
- Bau- und Niveaulinien

- Quartierplan
- und Quartierbauordnung
die für die stadträumliche Entwicklung im Rah¬

men der Blockrandbebauung notwendigen Rechts¬

werkzeuge durch das Baugesetz vom 23. April
1893 gegeben sind.

42) Siehe auch: Stüssi H.,

a.a.O., Anmerkung 65,

S. 36, 37

43) Stüssi H., a.a.O.,

S. 38

44) Beispielsweise die

Areal- oder Gesamtüber-

bauung
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6.22 Die ersten Bauvorschriften der Stadt

Zur Ich

•1')) Stadl zürcherische

Vorschriften für offen«1

Bebauung einzelner Gebiets¬

teile, vom 2. November 1901

46) Siehe auch: Jagmetti

R., Planungsrecht und

Staatsorganisation als Be¬

gleiter des Urbanisations-

prozesses, Artikel in

Festschrift für Walter

Custer "Urbanisationsprob-

lerae", Zürich 1979, S. 130

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeich¬

net sich eine starke Reaktion auf die gestal¬
terischen Resultate der Stadtentwicklung Ende

des 19. Jahrhunderts ab, was in der Folge zu

grundlegenden Neuerungen im Bereich der bau¬

rechtlichen Instrumente führte. Die dichten,

räumlich prägnant strukturierten Siedlungen,
die im Cityrandbereich der Stadt Zürich ent¬

standen waren, wurden als grundsätzliche Be¬

bauungsform für das ganze, dem Baugesetz unter¬

stellte Gebiet der Stadt abgelehnt, ausschlag¬

gebend dafür waren vor allem hygienische, wirt¬

schaftliche und siedlungstopographische Kri¬

terien. Die teilweise extrem städtische Raum¬

struktur der geschlossenen Blockrandbebauung
sollte in gewissen Bereichen einer eher länd¬

lichen Siedlungstypologie der offenen Rand¬

bebauung Platz machen.

Zu diesem Zweck erlässt die Stadt Zürich am

2. November 1901 Vorschriften, die die offene

Bebauung bestimmter Gebietsteile festlegen und

regeln sollen. 45)

Planerische Umsetzung der

Zonierungsvorschriften,

entnommen aus: Weisung des

Stadtrates an den Gemeinde¬

rat zur Revision der Bau¬

ordnung vom 9. September

1931, 1. März 1946. Durch

diese Massnahme erfährt das

Stadtgebiet über weite Teile

eine Abzonung auf max. 3,'S

Geschosse in offener Bau¬

weise (Grenzabstand min.

3,5 m).

Die Baulinie als ursprünglich zentrales Insti¬

tut der Stadtplanung wird zwar beibehalten,

verliert aber in hohem Mass an Bedeutung. Ne¬

ben den über die Baulinie definierten Strassen-

raster tritt zum ersten Mal der Zonenplan als

bestimmendes Mittel zur Beeinflussung der

Stadtstruktur. In seiner ersten Gestalt im

Rahmen der Stadtzürcherischen Vorschriften

für offene Bebauung einzelner Gebietsteile, |
vom 2. November 1901, hat er noch ausschliess¬

lich normativen Charakter, d.h. er wurde nicht

über eine planerische Darstellung definiert,

die Grenzen der beiden Zonen werden durch Nen¬

nung von Strassenzügen über die Vorschriften

selbst festgelegt. 46)

ZONENEINTEILUNG 1901—1919

B889 Zone geschlossener Be¬

bauung (Kernzone) .

QZ51 Zone offener Bebauung

Bauzonen zusammen

Nloht unter Baugesetz

Zusammen

Ge¬ Grenzab¬ Zonen

schoß¬ stande flächen

zahlen min m ha

8 —e 3,5 1984,7

3V. 3,5 1231,0

3215,7

1209,1

4424,8
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Ihre gesetzliche Grundlage finden die neu

erlassenen Vorschriften über den § 68 des

kantonalen Baugesetzes von 1893:

"Die Gemeinde ist befugt, für die Anlage neuer

und die Umgestaltung bestehender Quartiere

besondere Bauordnungen zu erlassen.
... In

beiden Fällen ist die Genehmigung durch den

Regierungsrat einzuholen."

Dank einer vorsichtigen Formulierung und zu¬

rückhaltenden Anwendung der neuen Vorschriften

wurde die damit verbundene Abzonung ^''durch
die Grundeigentümer mehrheitlich hingenommen.
Es gab lediglich 4 Rekurse gegen die Vorschrif¬

ten, von denen einer ans Bundesgericht weiter¬

gezogen wurde. Im 12. Urteil vom 10. März 1904

in Sachen Fröbel und Genossen gegen Regierungs¬
rat Zürich 48) werden durch das Bundesgericht
einige wesentliche Feststellungen getroffen,
die für die weitere Entwicklung des Städtebau¬

rechts entscheidend waren. Die Rekurrenten

fechten die Bauordnung bezüglich einer Ver¬

letzung der Rechtsgleichheit und der Eigentums¬

garantie an. Der Rekurs wird in beiden Punkten

mit folgender Begründung abgewiesen:

Der Tatbestand einer Missachtung der Rechts¬

gleichheit ist nicht gegeben, da die Vor¬

schriften für offene Bebauung alle Grundeigen¬
tümer, deren Grundstücke sich in gleichen Ver¬

hältnissen befinden, gleichmässig betreffen.

Das Bundesgericht hält fest, dass die Rechts¬

gleichheit nicht absolut zu verstehen ist,

"sondern nur unter den gleichen tatsächlichen

Verhältnissen" gegeben ist und dem steht die

Formulierung besonderer Vorschriften für ein¬

zelne Gemeinden oder innerhalb einer Gemeinde

für einzelne Quartiere nicht entgegen. 49)

Das Bundesgericht hält weiter fest, dass die

Garantie des Eigentums in ständiger Praxis

dahingehend erläutert wurde, "dass der Inhalt

des Eigentums nur durch das objektive Recht

bestimmt werden kann, und dass daher eine Be¬

schränkung der im Eigentum liegenden Befugnis¬
se nicht durch blosse Verwaltungsanordnung, so

sondern nur durch eine auf gesetzlicher Grund¬

lage ruhende allgemeinverbindliche Norm zu¬

lässig ist. Und wenn hiobei für derartige

Eigentumsbeschränkungen, abgesehen natürlich

von Fällen, da eine vom Eigentümer aufgrund
der früheren Rechtsordnung bereits ausgeübte

Befugnis entzogen wird, keine Entschädigung

gewährt wird, so Verstosst dies weder gegen

die Eigentumsgarantie, noch speziell gegen den

Satz des Art. 4 der Zürcher Verfassung, dass

47) Abzonung = weitere Be¬

schränkung der Ausnutzbar¬

keit der Bauparzelle

48) BGE 30 I 59.

49) BGE 30 I 59.
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Zwangsabtretungen nur gegen volle Entschädi¬

gung zulässig sind." Vom Standpunkt der Eigen¬

tumsgarantie bleibt also /.u prüfen, ob für die

angefochtene Bauordnung eine gesetzliche Grund¬

lage vorhanden ist.

Eine ausreichende gesetzliche Grundlage ist

aber über den § 68 50) des Baugesetzes von 1893

tatsächlich gegeben. Bei dieser Sachlage könn¬

te dann von einer Verletzung der Eigentumsga¬

rantie die Rede sein, wenn der Inhalt von § 68

sich bei näherer Prüfung als verfassungswidrig

erweisen würde. Bei dieser Prüfung wird das

Argument ins Feld geführt, dass eine Differen¬

zierung über gesetzlich ermächtigte Vorschrif¬

ten "geradezu unentbehrlich ist", weil von Ort

zu Ort wechselnde Verhältnisse und Bedürfnisse

vorliegen, die nur durch lokale Vorschriften,

welche nicht über das formelle Gesetz festzu¬

stellen sind, geregelt werden können.

Aufgrund des Bundesgerichtsentscheides vom

10. März 1904 wurde somit die gesetzliche

Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung

der Zürcher Bau- und Zonenordnung geklärt und

als gegeben erachtet.

Die Vorschriften für offene Bebauung werden

in der Weisung des Stadtrates ausführlich be¬

gründet. 51) Den Ausgangspunkt gibt folgende

für die Bauweise entscheidende Feststellung:

"Als das Ursprüngliche erscheint die offene

Bebauung, denn die Einsicht, dass von jeder

Behausung Einflüsse auf die Umgebung ausgehen,

durch Erzeugung eines Schattenwurfes, Abhal¬

tung von Luftströmungen, Verunreinigung der

Luft und des Untergrundes, Verbreitung von

üblem Gerüche und von Geräusch, treibt natur-

gemäss die Menschen dazu, mit ihren Ansied-

lungen Abstand voneinander zu nehmen."

Die offene Bebauung wird also neben der ge¬

schlossenen Bebauung als grundsätzliches Prin¬

zip städtischer Bauweise eingeführt.

Die Entscheidungskriterien für die Wahl eines

offenen Bebauungstypus ergeben sich wie folgt:

"Licht und Luft" als grundsätzliche Vorausset¬

zung des Wohnens.

"Die wellenförmige Gestalt der Berghänge setzt

der Errichtung langer gerader Häuserreihen

Hindernisse entgegen und begünstigt die Auflö¬

sung einer solchen Ordnung in frei gruppierte
Einzelhäuser."

SO) Inhalt, § f>8 r, i oho vur-

henjehendo ,'Joi.to.

M ) Wo i suikj (Jos i'A ..uJ( r.il os

.in (Ion Crosson üll.idl.rat.

bot-cof l'ciid Vorschrif t.on

für offene Bebauung vom

27. Juni 1900.

Hygiene

Topographie
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Stadtgestalt

Verkehr

Spekulation

"Dem Gesamtbilde werden einige schwere Gebäude¬

massen, welche die Menge vereinzelter Häuser¬

massen unterbrechen und dem Auge Ruhepunkte
bieten, sehr zustatten kommen."

"Ausser Betracht (für die offene Bebauung) fal¬

len von vornherein die innern Stadtteile und

ferner sind die grossen durchgehenden Strassen

im allgemeinen eher der geschlossenen Ueber-

bauung zu überlassen."

"Indem ferner das Verbot der geschlossenen

Ueberbauung der Ausnutzung des Baugrundes
Schranken setzt, entzieht es diesen der mass¬

losen Spekulation, die den Preis des Bodens

mittels übertriebener Ertragsberechnungen in

die Höhe treibt....".

Der Stadtrat bleibt jedoch berechtigt, inner¬

halb der Zonen für offene Bebauung begründete
Ausnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zu

bewilligen. Ausnahmegründe sind in Artikel 7

der Vorschriften formuliert:

a) öffentliche Gebäude und gemeinnützige An¬

stalten

b) der Zusammenbau von mehr als zwei Wohnhäu¬

sern, vorausgesetzt, es liegt ein einheit¬

licher Plan vor und der Charakter des Quar¬

tiers wird nicht gestört

c) die Erstellung von Wohnhäusern mit 4 Voll¬

geschossen an Strassen mit einem Baulinien-

abstand von 18 m und mehr, sofern es sich

um gemeinnützige Bestrebungen zur Befriedi¬

gung des Wohnungsbedürfnisses handelt.

In der stadträtlichen Weisung, nicht aber in

den Vorschriften selbst, kommt auch bereits der

Wunsch nach einer Zonierung nach Nutzungsarten
zum Ausdruck:

~~
*

"In den äusseren Stadtteilen sind überhaupt
grössere Gebiete freizugeben, die dank ihrer

Lage und Zugänglichkeit sich zu gewerblichen
Niederlassungen eignen, andere Ländereien auch

nur zu dem Zwecke, damit die Nachfrage nach

Wohnungen Auswahl hat."

52) Bericht des Stadtrates

über die Eingabe der Quar¬

tiervereine zu den Vor¬

schriften für offene Be¬

bauung vom 3. April 1901

Zum Entwurf der Vorschriften wird von den Quar¬
tiervereinen eine Eingabe an den Stadtrat ge¬

macht, die in einem Bericht des Stadtrates be¬

handelt wird. 52)

Die Quartiervereine schlagen in Art. 1 eine

Formulierung der allgemeinen Grundsätze, nach

denen die Ausscheidung der Zonen für offene

Bebauung stattzufinden hat vor:
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'. t) n.r. lu'iii i' IidcImI.i u<• I

]c Problem des Wegzuges

guter Steuerzahler aus der

Stadt, aufgrund mangelnder

Wolmqucil 1 Laien oder unge¬

eigneter Wohnform, war al¬

so bereits um die Jahrhun¬

dertwende als mögliches

Problem der Stadtentwick¬

lung erkannt worden.

54) Siehe: Bundesgerichts-

entschoid vom 10. März 1904

(BGE 30 I 59) .

"Der of h'niHi Bebauung sind zu reservieren:

1. Die Halden mit erheblicher Steigung,

2. Die nächste Umgebung der Seeufer und Quai-

anlagcn,

3. Diejenigen Gebiete und Strassen, welche be¬

reits den Charakter der offenen Bebauung

an sich tragen."

Die Quartiervereine bemerken dazu, dass der

vorliegende Entwurf dem Grundsatz 2 und 3 nicht

Rechnung trage, die Stadt jedoch solle "in er¬

ster Linie dafür sorgen, dass ihr die in sol¬

chen Quartieren bereits vorhandene kapitalkräf¬

tige Einwohnerschaft nicht wegzieht. 53)

Der Stadtrat hält jedoch an seiner Formulierung

fest, da er eine Bezeichnung allgemeiner Grund¬

sätze im Rahmen der Vorschriften für unnötig

und gefährlich hält. Bezüglich der Grundsätze

verweist er auf die Weisung vom 27. Juni 1900.

Eine weitere Ausdehnung der neuen Bauvorschrif¬

ten längs der Seeufer und Quais lehnt der

Stadtrat mit verschiedenen Begründungen ab:

1. sind die stadteinwärts gelegenen Seeufer be¬

reits geschlossen überbaut,

2. sind die Grundstückspreise am Seeufer so

hoch, dass an eine Erzwingung der offenen

Bebauung nicht mehr gedacht werden kann,

3. ist im Bereich der Seeufer die Erstellung

monumentaler Bauten der Erstellung von frei¬

stehenden kleinen Häusern und Villen vorzu¬

ziehen.

Eine weitere Ausdehnung der Vorschriften für

offene Bebauung über eine kleinmassstäblichere

Ausscheidung lehnt der Stadtrat mit dem Hinweis

auf die daraus entstehenden Probleme der Rechts¬

ungleichheit ab, in weiser Voraussicht, wie der

Rekurs von 1904 54) zeigt.

Unter Ziffer 3 der Eingabe fordern die Quar¬

tiervereine eine Festlegung minimaler Abstände

der Quartierstrassen in Gebieten der offenen

Bebauung.

"Jener Art der offenen Bebauung, wo alles Land

in Quadrate eingeteilt wird, die es ermögli¬

chen, je ein Haus hineinzustellen, das auf

allen Seiten genau die gesetzlichen Abstände

innehält, ist eine vernünftige geschlossene

Bebauung, wobei inmitten der Häuservierecke

grössere Höfe mit Anlagen vorgesehen sind,

noch vorzuziehen. ..."
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55) Siehe dazu: Kapitel

6.13 Zürcher Baublocktypo¬

logie im Ueberblick

56) Weisung des Stadtrates

an den Grossen Stadtrat

betreffend Vorschriften

für offene Bebauung, vom

27. Juni 1900

Der Stadtrat hat zum geschilderten Problem die

gleiche Meinung, lehnt aber die Aufnahme von

minimalen Abstandsvorschriften für Quartier¬

strassen untereinander ab, da "die Behörde es

bei der Aufstellung der Quartierpläne in der

Hand habe, darauf hinzuwirken, dass die Anlage
der Quartierstrassen eine unzweckmässige Ueber-

bauung der umschlossenen Baublöcke verhindert."

Wenn man nun die Argumente aus der Weisung des

Stadtrates sowie dem Bericht zur Eingabe der

Quartiervereine mit den in verschiedenen Tei¬

len der Stadt kurz nach der Jahrhundertwende

entstandenen offenen Ueberbauungen vergleicht
55), so fällt auf, dass die städtebauliche

Grundstruktur des Baublocks nicht nur die ge¬

schlossene sondern auch die offene Bebauung

I prägt. Die rasterartige, weitgehend Lineare

Anlage der Quartierstrassen, ausgeschieden
nach wie vor über das Instrument der Baulinie,

hat zur Folge, dass der entstehende Raum nach

wie vor stark geometrisch definiert erscheint,

wenngleich er auch weniger dominant und städ¬

tisch wirkt, da die Höhenentwicklung reduziert

ist und die seitlichen Oeffnungen den Charakter

der geschlossenen Raumwand verunmöglichen.

Gegensätze zwischen den Argumenten aus den Ma¬

terialien zur Vorschrift von 1901 und der tat¬

sächlich realisierten Raumstruktur sind inso¬

fern nicht vorhanden, als Formulierungen wie

Baublock, Baugeviert und Blockrandbebauung in

der Erläuterung zu den Vorschriften für offene

Bebauung häufig vorkommen. Lediglich in einem

Abschnitt der Weisung des Stadtrates 56) müsste

man aus der Formulierung eigentlich schliessen,
dass der Stadtrat ein weniger strenges, weniger
linear ausgerichtetes Grundmuster einer offenen

Siedlungsstruktur vor Augen hatte:

"
. . . . die wellenförmige Gestalt der ESerghänge
setzt der Errichtung langer, gerader Häuser¬

reihen Hindernisse entgegen und begünstigt
die Auflösung einer solchen Ordnung in frei

gruppierte Einzelhäuser. Die abwechslungsrei¬
chen Bilder, die dergestalt besiedelte Stras¬

sen dem Blicke der Vorübergehenden bieten,
unterhalten den Sinn und die Ansicht eines

Stadtteiles, der sich aus solchen Strassen zu¬

sammensetzt, erregt im Beschauer den freund¬

lichen Kindruck eines Otles an dem gut wohnen

ist.
"

Und dort wo die Gestalt des Zürichberges "wel¬

lenförmig" ist, sind tatsächlich, nahezu zwangs¬

läufig, freier gruppierte Gebäude in einem
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58) Siehe dazu: Weisung des

Stadtrates an den Grossen

Stadtrat betreffend die

Ausdehnung des Baurayons

und die Revision der Vor¬

schriften über offene Be¬

bauung, vom 22. Juli 1911

lockeren S iodl ungsvcrband entstfindon, im Be¬

reich der flacheren Hangnoigungen hingegen

wird die Kaumstruktur des Baublocks auch zur

Grundstruktur der offenen Bebauung.

Die ersten allgemeinen Bauvorschriften der

Stadt Zürich von 1901 wurden 1912 weiter ent¬

wickelt. 57) Gründe für die Neuformulierung

der Bauordnung waren einerseits der Wunsch

nach einer weiteren Differenzierung der Zonen¬

ordnung, andererseits die Ausdehnung des Gel¬

tungsgebietes über das gesamte Stadtgebiet.

Die entscheidende Erweiterung ergibt sich für

die peripheren (ländlichen) und topographisch

exponierten Baugebiete mit der Einführung einer

zusätzlichen Zone für offene Bebauung, die

eine "niedrigere und offenere Bauweise" vor¬

schreibt. 58)

Neben der bereits bestehenden ersten Zone (Ge¬

schosszahl 3V2, Grenzabstand 3,5 m) wird eine

zweite Zone mit einer Gebäudehöhe von 21/2 Ge¬

schossen und Grenzabständen von 6 m definiert.

Die Zonengrenzen werden wiederum über die

Nennung der Strassenzüge, im Rahmen der Vor¬

schriften selbst, bestimmt.

PI ,nu>r Lf'>ch<' Umsot xunq der

Zoniorungsvorschrifton,

entnommen aus:

Weisung des Stadtrates an

den Gemeinderat zur Revi¬

sion der Bauordnung vom 9.

September 1931, 1. März 1946

ZONENEINTEILUNG 1912-1922

Zone gesohl Bebauung'
1 B8HH Kernzone . .

Zonen offener Bebauung:

2 Vm Bisherige Zone .

3 H5D Neue Zone . . .

Bauionen zusammen .

Ge- Grenzftb- Zonen«

«choB- stande flächen

zahlen min. m he

5— 8 3,5 1046,9

3'/. 3,5 1003,5

2'/, 6,0 2375,4

4424,8

(im Jahre 1922 bringt eine Verordnung für die

Eierbrecht eine weitere Zone offener Bebauung)

59) A. Isler: Die Grundlage

städtischer Baugesetzgebung,

Thesen des Schweizerischen

Städtetages in Basel vom

26. September 1903, Winter-

thur 1903

Im Jahre 1902 fand in Basel ein schweizerischer

Städtetag statt, der einen Katalog von Thesen

zuhanden der städtischen Baugesetzgebung formu¬

lierte. ' Verschiedene Thesen haben teilweise

Eingang in die Vorschriften vom 29. September

1912 gefunden.

So wurde vor allem die allgemeine Eingangsthese

zur Ausbildung und Lage städtischer Bebauungs¬

typen als Grundidee in die Vorschriften von 1912
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übernommen:

"Das Ideal der städtischen Bebauung ist nament¬

lich in den äusseren Quartieren in offener

oder geschlossener Bauweise (Reihenhaus) das

Einfamilienhaus.

Die Errichtung von Einfamilienhäusern oder

kleineren Gebäuden mit je zwei Wohnungen in

gruppenweiser, geschlossener Bebauung von höch¬

stens 3 Häusern ist sanitarisch der offenen

Bauweise gleichzustellen (Geräumige Bauweise).

Bei grossen durchgehenden Verkehrslinien ist

die Frage der geschlossenen Bauweise in Ver¬

bindung mit rückwärtiger offener Bebauung ins

Auge zu fassen."

Grundsätzlich geht es darum, vom Uebereinander-

wohnen in Mietskasernen (was als negativ empfun¬
den wird), zum Nebeneinanderwohnen in kleinen

Einheiten mit Bodenkontakt zu kommen..

Die Forderung, dass auch in Zonen mit offener

Bebauung langgestreckte Reihenhäuser möglich
sein sollen, wird in den Zürcher Vorschriften

von 1912 über eine Ausnahmeregelung indirekt

eingebaut. Aus der Sorge, das Reihenhaus könnte

lediglich als Bauweise missbraucht werden, die

gegenüber der Bebauung mit freistehenden Ein¬

zelhäusern eine gewisse Mehrausnützung des Bau¬

grundes ermöglicht, formulierte der Gesetzgeber
verschiedene Zusatzforderungen 60).

- Die Vorlage eines einheitlichen Planes,

- Eine ästhetisch befriedigende Lösung, ohne

Beeinträchtigung des Quartiercharaktors,

- Achtung nachbarschaftlicher Interessen,

- Eine Zurücksetzung der Bauten hinter die Bau¬

linie, die sich in Relation zur Mehrlänge der

Bauten ergibt.

Damit versucht der Stadtrat rein spekulative

Aspekte der Reihenbebauung zu eliminieren. 61)

Der Städtetag von 1903 formulierte auch bereits

den Wunsch, eine Zonenordnung nach Nutzungsarten

anzustreben 62)
_
Er bezieht sich dabei auf die

Bauordnung der Stadt Frankfurt von 1897 respek¬
tive 1901, die cinr nicht nur nach Bauweisen,

ßondern auch nach Nutzunqsarten differenzierte

,'Zoneneinteilung vorsieht:

1. Innenstadt

2. Wohnviertel

3. Fabrikviertel

4. Gemischte Viertel
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M) üiclic «l.i/.u: a. i::]ot, Dor Städtetag zeigt sich der Schwierigkeiten
Th.'i.rn de; i't "uit ft-.irjr.j; bowusst, die eine Ausarbeitung und Durchfüh-

l )().), a.a.O., s. sc, r>7
runq solcher Zononordnungen mit sich bringen

würde, insbesondere bezüglich dem Eingriff in

64) Das Problem ist vor die Eigentumsrechte der damit verbunden wäre,

allem im Rahmen der ge- So ist es auch verständlich, dass eine Gliede-

schlossenen Bauweise rele- rung nach Nutzungsarten in den Vorschriften

von 1912 noch keinen Eingang finden konnte.vant

S. 47

65) A. isler, Thesen des Ein weiteres Problem, das mit den Vorschriften

StädLetages 1903, a.a.O., von 1912 nicht gelöst werden kann, ergibt sich

aus der Mischung geschlossener und offener Be¬

bauungstypen. 63)

"Es wird darauf Bedacht zu nehmen sein, dass

die verschiedenen Bauweisen einander nicht

schädigend in den Weg treten, wie dies im

Kanton Zürich der Fall ist. Wenn ein freiste¬

hendes Gebäude mehr als 7 m Abstand von der

Grenze hat, so darf der Nachbar mit einer

Brandmauer auf die Grenze rücken. ...
mit dem

Recht auf die Grenze zu bauen ist eine Art

Faustrecht ausgeübt worden. Ein Grundbesitzer,

der sich ein schönes Heim geschaffen hat und

dabei im Interesse der Gartenanlage grosse Ab¬

stände von den Grenzen beobachtete, ist nie

sicher, wenn ein Nachbar auf der Grenze ein

Gebäude errichten will."

Ein zweites Problem, das zwar in den Vorschrif¬

ten selbst nicht aufgegriffen wird, aber im

Quartierplanverfahren zumindest teilweise beach¬

tet wird, ergibt sich aus der Höhenbestimmung

der Gebäude in Abhängigkeit zur Strasse. 64)

Die These des Städtetages verlangt eine mög¬

lichst geringe Breite der Wohnstrassen. 65)

Damit soll einerseits vermeiden werden, dass

ein teurer Strassenbau den Landpreis in die Höhe

treibt und damit günstigen Wohnungsbau verun-

möglicht, andererseits soll über die kleine

Strassenbreite die Möglichkeit zur Erstellung

hoher Bauten ("Mietskasernen") verhindert wer¬

den.

Wesentliches neues Recht bringt schliesslich

der Artikel 29 der Vorschriften für offene Be¬

bauung vom 6. Juli 1912. Der Bausektion I wird

darin das Recht zugebilligt, Bauten, die das

Strassenbild oder die landschaftliche Umgebung

verunstalten könnten, die Genehmigung zu ver¬

weigern. Der Beschluss ist auf ein Gutachten

einer Sachverständigenkommission abzustellen.

Die Formulierung ist äusserst interessant, da

es sich nicht um einen allgemeinen Aesthetik-
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66) A. Isler, Thesen des

Städtetages 1903, a.a.O.,

S. 4

67) Protokoll des Regie¬

rungsrates 1913, Sitzung

vom 30. Oktober 1913

68) Regierungsratsbeschluss

Nr. 298, vom 9. FVbruar

1899, in Sachen Endemann

69) Regierungsratsbeschluss

Nr. 1637, vom 3. November

1904, in Sachen Geissberger

70) § 57, Kantonales Bauge¬

setz vom 23. April 1893

Paragraphen handelt, der z.B. unschöne Bauten

zu verbieten trachtet, sondern um eine Beurtei¬

lung solcher Bauwerke im Zusammenhang mit ihrer

Umgebung. Unter Umgebung ist der räumliche Kon¬

text der Bauten zu verstehen, also das Strassen-

bild, der Strassenraum oder die Landschaft, der

Grünraum.

Auch der Artikel 29 basiert bereits auf einer

These des SLÜdLetaqes, die in gonnu dem selben

Sinne, den ästhetischen Fragen des Städtebaus

mehr Gewicht verleihen möchte. 66)

Wenn man nun das Prinzip der offenen Bebauung,
wie es die stadtzürcherischen Vorschriften von

1901 und 1912 vorschreiben, mit den kantonal-

zürcherischen Rechtsgrundlagen vergleicht, so

ist ein regierungsrätlicher Beschluss vom 30.

Oktober 1913 äusserst aufschlussreich. "') Aus¬

gangspunkt ist ein Rekursverfahren, das von der

Firma M. Caflisch Söhne gegen die zürcherische

Strassenbahnverwaltung angestrengt wird. Das

konkrete Streitobjekt ist hierbei weniger von

Interesse, als die allgemeinen Begründungen,
die der Regierungsrat für seinen Entscheid

zur Ausführung bringt. Zum Prinzip der

offenen Bebauung wird festgestellt, dass der

Regierungsrat bereits im Jahre 1899 in Ueber-

einstimmung mit dem Kassationsgericht die offe¬

ne Bebauung gegenüber der geschlossenen als

die durch das Baugesetz bevorzugte Bauweise be-

I zeichnete, d.h. konkret, "im Zürcherischen Bau-

'recht sei das Bauen mit Abstand als Regel zu

betrachten." 68) oas Zusammenbauen hingegen
werde vom Prinzip her nur für Häuser an der

Baulinie zugelassen. Die Tendenz des Gesetzes

gehe demnach in Richtung auf eine weiträumige
Bebauung. Weiter wird auf § 54, Absatz 2 ver¬

wiesen, wonach der Gemeinderat befugt ist, aus¬

nahmsweise (die Betonung liegt auf ausnahmswei¬

se) mehrere, unter sich zusammenhängende Gebäu¬

de auch hinter der Baulinie zu bewilligen. Al¬

lerdings müssen die Gebäude "längs der Baulinie

als zusammenhängend erscheinen, und die Gebäu¬

defront muss mit der Baulinie parallel verlau¬

fen."

Aus dem Umstand, dass über die Möglichkeit des

rückwärtigen Zusammenbauens nichts gesagt ist,
wird der Schluss gezogen, dass das Gesetz diese

Bauweise nicht habe zulassen wollen. '

Die Bemessung der Grundstücksausnutzung wird so

definiert, dass für ein Haus auf der Baulinie

der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand

von 7 Metern 70) für eine "den üblichen Bedürf¬

nissen ausreichende Tiefe eines Hauses ge-
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Rt a t- te t wird. ' ' > Dies gehe auch daraus hervor,

"das;; der (leset zgeber nur die Abstände der Ge¬

bäude unter sLch und von der Grenze geordnet

hat, dagegen über das Verhältnis der bebauba¬

ren zur unbebaubaren Grundstücksfläche sich

ausschweigt, während die Festsetzung eines so

wichtigen Grundsatzes unumgänglich gewesen

wäre, wenn man an die Möglichkeit der Flächen¬

bebauung gedacht hätte."

Im weiteren definiert der Regierungsrat eine

Bautiefe von max. 20 m als Norm für das Einzel¬

haus
.

Mit dieser Auslegung des geltenden zürcherischen

Baurechts kurz nach der Jahrhundertwende er¬

gibt sich eine klare Definition der rechtlich

möglichen Bebauungstypen. Es handelt sich um

die verschiedenen Arten der Blockrandbebauung,
wie sie bereits im Rahmen der Typologie der

Blockbauweise beschrieben wurden. 72)

Bestimmendes und wesentlichstes Instrument der

Blockrandbebauung ist und bleibt vorläufig die

Baulinie, wenngleich sie über die stadtzürche-

rischen Vorschriften über offene Bebauung, von

1901 und 1912, an Bedeutung eingebüsst hat.

Diese Einbusse beschränkt sich primär auf die

Abhängigkeit - Höhenentwicklung des Gebäudes zu

Baulinienabstand - für die Stellung und Rich¬

tung der Bauten bleibt die Baulinie weiterhin

bestimmend.

Der Städtetag von 1903 in Basel vertritt dazu

die Meinung, dass der Baulinie, namentlich in

Zürich, eine zu grosse ästhetische Bedeutung

beigelegt wurde. Er wehrt sich dagegen, dass

die Bauflucht auch im Rahmen der offenen Be¬

bauung in allen Fällen mit der Baulinie paral¬
lel zu verlaufen habe, und zwar mit der Begrün¬

dung, dass dies insbesondere bei schiefwinkligen

Ecken eine vernünftige bauliche Lösung vielfach

verunmögliche. 73) Grundsätzlich hingegen wird

auch in diesem Gremium von Städtebaufachleuten

die Baulinie als entscheidendes Instrument der

Raumbildung nicht angezweifelt.

/1 ) Ni'<| i ( r um) .r.i I .'.!>< •'.( h I uss

Nr .
') )H, vom .'. ,Junl 1 'MO

/.') .'; i olic dn/.u : K.i|> i tel

1. I und (.. 1 1

73) A. Isler, Thesen des

Städtetages 1903, a.a.O.,

S. 50, 51
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74) Kantonales Baugesetz

vom 23. April 1893, § 8

75) Siehe auch: Weisung

des Stadtrates an den

Grossen Stadtrat betref¬

fend Beschaffung eines

Planes des Gebietes von

Zürich und seiner Vororte,

vom 12. Juni 1912, S. 1

76) A. Isler, Thesen des

schweizerischen Städteta¬

ges in Basel, vom 26. Sep¬

tember 1903, Winterthur

1903, S. 42

77) A. Isler, Thesen des

schweizerischen Städteta¬

ges, a.a.O., S. 42, 43

78) Siehe Kap. 7, Verände¬

rungen und Auflösungser¬

scheinungen der Blockbau¬

weise

6.23 Bebauungsplan der Stadt Zürich

Das Baugesetz vom 23. April 1893 schreibt den

ihm unterstellten Gemeinden die Aufstellung
eines allgemeinen Bebauungsplanes vor, der das

weiter erforderliche Strassonnetz bestimmen und

die öffentlichen Anlagen und Plätze enthalten

soll. 74)

Dadurch dass der Erlass des kantonalen Gesetzes

von 1893 mit der Stadtvereinigung einerseits

und einem gewaltigen Bauboom andererseits zu¬

sammenfiel, waren die Behörden ständig unter

Druck und mussten für zahlreiche Strassen Bau-

und Niveaulinien im Quartierplanverfahren er¬

lassen, bevor ein allgemeiner und zusammenhän¬

gender Bebauungsplan erlassen werden konnte.

Ein erster Bebauungsplan vom Jahr 19 01 kam des¬

halb stark verspätet und war bereits weitgehend

präjudiziert, d.h. er war nicht zukunftsorien¬

tiert, die eigentliche Idee des Instruments,

vorausschauend die Stadtentwicklung zu lenken

war nicht enthalten. 75)

Das selbe Problem wird auch bereits am schwei¬

zerischen Städtetag 1903 in Basel beklagt. In

der Thesenschrift des Städtetages wird gefor¬
dert, dass der Bebauungsplan sämtliche Stras-

senprojekte enthalten soll, "... denn man kann

sich über die künftige Bebauung doch am besten

Rechenschaft geben, wenn das ganze Strassen-

netz, wie es sich in absehbarer Zeit gestaltet,

eingezeichnet wird." 76) Diese Folgerung ist

insofern interessant, als daraus hervorgeht,
dass über das Strassennetz auch die Bebauung
bestimmt wird, was nur für die Blockrandbebau¬

ung zutrifft. Der Bebauungsplan, der von seiner

Definition her eigentlich ein Strassenplan ist,

ist also insofern doch ein "Bebauungsplan" als

über den Verlauf der Strassen gleichzeitig die

baulich-räumliche Struktur bestimmt wird.

Bereits im nächsten Abschnitt desselben Thesen-

papieres wird jedoch die durchgehende Idee der

Blockrandbebauung für die Eckbereiche ein er¬

stes Mal eingeschränkt: "Oft sind Strassen im

Zickzack mit Gegenbrücken geführt, nur um

rechtwinklige Bauplätze zu bekommen, weil eine

unsinnige Bauordnung striktes Einhalten der

Richtung der Baulinien auch von Eckplätzen ver¬

langt." 77)

Diese Bemerkung ist insofern bedeutungsvoll,
als das Problem der Ecklösungen der Blockrand¬

bebauung tatsächlich grundsätzliche Veränderun¬

gen der baulich-räumlichen Entwicklung einlei¬

tete. 78)



1 29

70) A. Jslot, Thesen dos

scliwc i /.er Lachen St r'kitct a-

<)<••., a.a.O., :;. 4')

MO) Siehe auch Weisung des

Stadtrates an den Grossen

Stadtrat betreffend Be¬

schaffung eines Planes des

Gebietes von Zürich und

seiner Vororte, vom 12.

Juni 1912

Ol) Siehe dazu: Schlussbe¬

richt über den Internatio¬

nalen Wettbewerb für einen

Bebauungsplan der Stadt

Zürich und ihrer Vororte,

Zürich, 1919

Die Diskussion um die Aufstellung eines Bebau¬

ungsplanes für die Stadt Zürich wird durch

verschiedene städtebauliche Ausstellungen in

Deutschland ständig angeregt und aktualisiert.

Zu einer ersten Ausstellung in Dresden wird

vom Schweizerischen Städtetag 1903 bemerkt:

"Die Ausstellung in Dresden zeigt zur Genüge,

dass der Bebauungsplan die Grundlage aller

städtischen, baulichen Entwicklung ist. Sie

zeigt aber auch, dass dieser Plan ein Kunst¬

werk ist oder sein soll. Durch die technischen

Mittel muss hier ein ethischer Gedanke zur

Darstellung gelangen und eine ästhetische Wir¬

kung erzielt werden." 79)

Weitere Anregungen gingen von Städtebauaus¬

stellungen 1910 in Berlin und Düsseldorf aus,

deren wichtigstes Material schliesslich 1911

in einer Städtebauausstellung in Zürich ge¬

zeigt wurde.

Daraufhin sprach sich das Baukollegium der

Stadt Zürich a. 16. Februar 1911 einstimmig

dafür aus, einen Ideenwettbewerb zur Erlangung

eines Bebauungsplanes für das Gebiet von Zü¬

rich und Vororten zu veranstalten.

Eine Resolution des Zürcher Ingenieur- und Ar¬

chitektenvereins vom 19. Februar 1911 fordert

die Behörden auf, "für die Veranstaltung eines

Wettbewerbes für einen Bebauungsplan besorgt

zu sein." 80)

Dieser Wettbewerb wurde von 1915 bis 1918 unter

der Leitung der städtischen Bauverwaltung I

durchgeführt. Einige, für die weitere stadt¬

räumliche Entwicklung interessante Beiträge

sollen im Folgenden diskutiert werden. 81)

Die meisten Verfasser hielten sich an das be¬

stehende Baugesetz von 1893, sowie an die Vor¬

schriften der Stadt Zürich für offene Bebauung

von 1912. Das Preisgericht hebt diejenigen

Projekte lobend hervor, die von einer periphe¬

rischen Entwicklung der Vororte ausgehen und

die den Bebauungscharakter dieser Orte wahren,

sowie in Rücksicht auf das Stadtbild die Höhen¬

ränder und Waldränder von einer Bebauung frei¬

halten. Die dichte, 5-6 geschossige, geschlos¬

sene Blockbauweise wird lediglich in der City

und einigen Kernbereichen (Oerlikon und Alt-

stetten) akzeptiert, als weiterführender Be¬

bauungstypus wird sie abgelehnt. Auch die ge¬

schlossene Bebauung der Ausfallstrassen er¬

scheint dem Preisgericht zu schematisch und
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vom Strassenbild her unerfreulich. Gewünscht

wird, "dass die hohe (geschlossene) Bebauung

auf angemessene und entsprechend verteilte

Strecken durch eine andere Bauform unterbro¬

chen würde".

Vorschläge und Ergänzungen zum Baugesetz von

1893 und zum Baugesetzentwurf von 1913 haben

vor allem zum Ziel, das Reihenhaus, insbeson¬

dere das Kleinreihenhaus zu fördern. Damit

soll der Flachbau den Hochbau ablösen, die

Wohnung im Klagenbau soll durch das kleine

Einfamilienhaus in der Reihe ersetzt werden.

Der Verfasser des Entwurfes Nr. 19 führt seine

Vorschläge in graphischer Darstellung aus; ver¬

schiedene Reihenbebauungstypen, eine weitere

Differenzierung der Bauzonen und einige Vor¬

schläge zur wohnhygienischen Verbesserung der

dichten Zonen geschlossener Bebauung (Freihal¬

ten der Höfe und der Blockecken).

Aus dem Bericht der Jury geht weiter hervor,
dass das freistehende Etagenhaus, sowie es die

1. Zone der offenen Bebauung definiert, als Be¬

einträchtigung für das Stadtbild empfunden
wird, insbesondere wenn es in grosser Zahl an

den Hanglagen entsteht. Bevorzugt wird eindeu¬

tig das flachere Reihenhaus und zwar aus Städ¬

tebau lieber wie1 auch aus wirtschaftlicher Sicht.
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Es wird auch bereits erkannt, dass die Anlage

und Gestaltung der Strassenführung für die

städtebauliche und räumliche Qualität der Rei¬

henbebauung von besonderer Bedeutung ist.

Als interessante Lösung wird ein Entwurf be¬

wertet (Nr. 8) der eine Kombination verschie¬

dener Bebauungsarten versucht, der also die

gemischte Bauweise 82) gewissermassen vorweg¬

nimmt.

Bei der Bearbeitung der Baulinienpläne für die

Altstadtviertel erachtet es die Jury als Vor¬

aussetzung, dass trotz einer allmählichen Er¬

neuerung und teilweisen Verbreiterung der

Strassen, der Gesamtcharakter des Stadtbildes

gewahrt bleibt. Weiter sei ein Verzeichnis der

erhaltenswerten Bauten aufzustellen, die durch,

Veränderungen und Strassenkorrekturen nicht \

betroffen werden dürfen. Die damaligen Auffas¬

sungen einer weitgehenden Bewahrung des Alt¬

stadtkernes entsprechen ziemlich genau den heu¬

tigen Bemühungen der Stadtbildpflege und sind

weit entfernt von jenen Verhaltensweisen, die

während der 30iger und 40iger Jahre einen voll-,

ständigen Umbau der mittelalterlichen Kern¬

stadt forderten.

Einige Entwurfsbeispiele:

Zum Thema Strukturerhaltung und städtebauliche

Gestaltung und Weiterentwicklung im City- und

Kernbereich der Entwurf Nr. 18 von Konrad

Hippenmeier und Albert Bodmer, Zürich:

82) Sxohc Kap. 10 Die ge¬

mischte Bauweise in Zürich
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Zum Thema städtebauliche Gestaltung der Vor-

ortsgemeinden über eine Kombination unter¬

schiedlicher Bebauungsarten (geschlossene
Blockbauweise, Zellenbauweise, Reihenbebauung)
der Entwurf Nr. 8 von Rittmeyer und Furrer,
Wmterthur und K. Zöllig, Flawil:
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Zum Thema Reihenbebauung in den Stadtrandge¬
bieten (insbesondere an den Hanglagen) kontra

offene Bebauung mit freistehenden Einzelhäu¬

sern der fnlwurf Nr. 4 von Kundig und Oetikcr,

Zürich und W. Zollikofer, Thalwil:
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Gart enstadt Letchworth,

Stand der Planung und Be¬

bauung 1903, Architekten:

Unwin und Parker
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Ein weiteres Beispiel zum Thema Reihenbebauung
zeigt eine deutliche Verwandschaft zu den eng¬
lischen Gartenstadtvorstellungen und weist über

die Anlage der Bauten und die Ausbildung von

Achsen und grünen Raumfolgen sowie deren Ab¬

schlüsse über Crescents starke Aehnlichkeiten

mit der Gartenstadt Letchworth auf. Entwurf

Nr. 3 von Gebrüder Bräm, Zürich:
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stadtidee als städtebauliche ZielvoiStellung
für die Entwicklung der Vororte, hat die Stras¬

se immer noch räumliche Bedeutung °~'>
,

ist

strukturierendes Element der Bebauung. Dies

lässt sich aus verschiedenen Grundrissen sowie

auch aus einer ganzen Reihe von Strassenprofll-
schnitten ableiten.
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83) Der Strassenraum

scheint in einer ganzen

Reihe von Vorschlagen

mehr Bedeutung zu erhal¬

ten, als dies 1901 im

Zuge der Formulierung der

Vorschriften für offene

Bebauung der Fall war

84) § 19 ff.

6.24 Beispiele von Quartierbauordnungen und

Quartierplänen

Eine ganze Reihe von Baureglementen und Quar¬

tierbauordnungen versuchen, basierend auf

§ 68 des kantonalen Baugesetzes von 1893, die

Bebauung zusammenhängender Gebiete zu regeln.
Dabei sollen die Inhalte und Bestimmungen des

Baugesetzes weiter ausgeführt, konkretisiert

und allenfalls ergänzt werden.

Dasselbe gilt für die Quartierpläne. Der ge¬

setzliche Rahmen ist durch das Baugesetz von

1893 gegeben °4) « ziel des Quartierplanes ist

es, ehemaliges Landwirtschaftsland in bebau¬

bare Parzellen umzuformen und die Erschliessung
des Baugrundes zu regeln. Gleichzeitig mit der

Einteilung in Parzellen und der Festlegung der

Erschliessungsstruktur zeichnet sich die zu¬

künftige bauliche Struktur des Gebietes ab,
da die Baulinien für die Lage, Richtung und

Tiefe der Bauten massgebend sind, eine freie

Flächenbebauung also ausgeschlossen ist und

das Resultat fast zwangsläufig auf die Bebau¬

ung der Blockränder hinführt.
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Im Anhang, Abschnitt IV, sind einige Bauregle-

mente, Quartierbauordnungen und Quartierpläne

aus der Zeit von 1890 bis 1925 dokumentiert.

- Baureglement für das Villenquartier Neumünster,

vom 30. April 1894

- Bauordnung für den Block II des Werdmühle-

quartieres, zwischen der Uraniastrasse, der

Bahnhofstrasse, der Werdmühlegasse und dem

Werdmühleplatze, vom 15. August 1906

- Bauordnung für das Stampfenbachquartier,
vom 14. März 1908

- Quartierplan Nr. 53 im Bereich Zurlinden-,

Zweier-, Birmensdorfer-, Aemtler- und Kalk¬

breitestrasse, vom 25. März 1922

- Quartierplan Nr. 140 im Bereich Hardstrasse,

projektierter Bäcker- und Aargauerstrasse

und Hardplatz, vom 6. September 1923

- Quartierplan Nr. 54 im Bereich Zschokke-,

Rosengarten-, Nord- und Waidstrasse,

vom 29. Oktober 1924

- diverse weitere Quartierpläne (ohne Reglement)

Diese Beispiele mögen die städtebaulichen Vor¬

stellungen und ihre Umsetzung in rechtlich

verbindliche Vorschriften und Pläne belegen.
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7. VERAENDERUNGSTENDENZEN UND AUFLÖSUNGS¬
ERSCHEINUNGEN DER BLOCKBAUWEISE

Stadtraumdefinition im

Rahmen der Blockbauweise

1) Le Corbusier verlangt

am V. Kongress der CIAM

in Paris, 1937, die

"Schaffung eines neuen

Wohnstils für die moder¬

ne Gesellschaft"

Wie sich aus den Untersuchungen in Kapitel 6
ableiten lässt, ist die Blockrandbebauung, die

geschlossene, halboffene und offene Blockbau¬
weise das durchgehende Bebauungsprinzip der

Epoche um die Jahrhundertwende bis ca. 1920.

Die Regeln der Bebauung, die die städtebaulich¬
räumliche Erscheinung bestimmen, sind über eini¬

ge wenige gestalterisch stark wirksame Instru¬
mente gegeben. So bezeichnet der Bebauungsplan
zusammen mit den Quartierplänen das räumliche

Strukturnetz, über die Bau- und Niveaulinien
wird die Raumabwicklung definiert und die Fest¬

legung der Geschosshöhen in Abhängigkeit zur

Strassenbreite bestimmen den Raumeindruck über
ein Raumprofil. Diese einfache und strenge Raum¬

struktur bildet einen durchgehenden Rahmen, der
über eine vielfältige Geometrie und einen Reich¬
tum stark differenzierter Einzelarchitekturen
schliesslich zur Gestaltung lebendiger Stadt¬
räume führte. Die vielfältige Nutzung dieses Ge-

fässes erscheint uns heute, nach einer ganzen
Reihe von eher negativen Erfahrungen mit mono¬

funktionalen und gestalterisch monotonen Sied¬

lungsbildern, durchaus erhaltenswert, die Pfle¬

ge und Erneuerung der Quartiere der Jahrhundert¬
wende inklusive ihrer gemischten Nutzungsstruk¬
turen stehen im Vordergrund der aktuellen Städ¬

tebaudiskussion. In der Zeit jedoch von ca.

1920 bis in die 60iger Jahre hinein waren gera¬
de diese Quartiere verketzert, sie wurden prak¬
tisch nicht unterhalten und gepflegt, in der

Meinung, dass sie gelegentlich total umgebaut
und den Bedürfnissen einer "modernen Stadtge¬
sellschaft" -*-)

angepasst werden sollen.

Insofern machten sich ab ca. 1920 Tendenzen be¬

merkbar, die in Ablehnung und negativer Beur¬

teilung der Blockrandbebauungen nach neuen

städtebaulichen Strukturen, nach einem besseren
städtischen Bebauungstypus suchten.

7.1 Städtebauliche Forderungen der 20iger und

30iger Jahre

Die Blockrandbebauung, insbesondere die geschlos¬
sene Blockbauweise wurde bereits kurz nach der

Jahrhundertwende, zunehmend aber nach dem 1.
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Weltkrieg, durch eine Gruppe fortschrittlicher

Architekten, Städtebauer und Sozialkritiker

mit verschiedenen Argumenten bekämpft. Ansatz¬

punkte zur Kritik ergaben sich aus den Proble¬

men: Verkehr, Wohnhygiene und soziale Aspekte
des Wohnens.

7.11 Aspekte des Verkehrs

Bereits nach dem ersten Weltkrieg machen sich

erste negative Auswirkungen des ständig zuneh¬

menden Verkehrs in den Quartierstrassen bemerk¬

bar. Einerseits wächst das Verkehrsvolumen

durch die kontinuierliche und zusammenhängende

Ausdehnung der Stadt, andererseits bringt die

dichte Ausnützung des Baulandes im Rahmen der

5-geschossigen Blockrandbebauung und einer ge¬

werblichen Nutzung der Hofgrundstücke ein be¬

achtliches Verkehrsaufkommen mit sich. So wird

das zusammenhängende Raumnetz der Quartiere der

Blockbauweise mehr und mehr vom Verkehr bean¬

sprucht, primär die Hauptachsen, nach und nach

aber auch die weiteren Strassen im Netz. Da die

Gebäude nahezu ausschliesslich auf die Strasse

orientiert sind, d.h. ihre Hauptfassade und

Eingänge sowie die wichtigsten Räume der Woh¬

nungen und die Balkone sind auf den Strassen-

raum bezogen, machen sich die vom Verkehr aus¬

gehenden Immissionen schon sehr früh negativ
bemerkbar.

Trotz dieser ersten Feststellungen, dass vom

Verkehr auch negative Folgewirkungen auf die

angrenzenden Nutzungen ausgehen können, wollte

man in jener Zeit die reibungslose Abwicklung

des Verkehrs ermöglichen und fördern. In der

Konsequenz bedeutete dies eine Verbreiterung

der Strassen und die Entwicklung von Bebauungs¬

typen, die strassenabseitig orientiert sind.

7.12 Aspekte der Wohnhygiene

Die wohnhygienischen Verhältnisse, vor allem

der geschlossenen Blockbauweise, waren und sind

teilweise bis heute in einiger Beziehung unbe¬

friedigend. Durch die allseitige strikte Haupt¬

orientierung gegen die Strasse entstanden in

allen Fällen eine ganze Reihe von Wohnungen,
deren wichtigste Räume gegen Norden orientiert

sind und deren Balkone zumindest nicht zum Ge-

nuss der Sonne zu benützen sind. Die gesetzli¬
che Definition der maximalen Gebäudehöhe in Ab¬

hängigkeit zur Strassenbreite liess ein Raum-
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2) Nach Baugesetz minimal profil von Gebäudehöhe zu Strassenbreite von

7 Meter ]_. ]_ (teilweise sogar mehr) zu, was für eine

ausreichende Belichtung und Besonnung der Erd-

3) Vorteile der Nutzungs- geschosswohnungen zumindest während der Winter¬

mischung: kurze Arbeits- monate nicht genügte. Durch geringe Hoftiefen

wege, städtische Vielfalt, ocjer die dichte Bebauung der Höfe in minimalem

Erlebnisdichte Abstand 2) vom Randgebäude war auch eine rück¬

wärtige Besonnung kaum gewährleistet. Besonders

problematisch stellten sich die Verhältnisse

bei der Nutzung der Blockecken, da die Belich¬

tung sich fast ausschliesslich auf die Block-

aussenseite reduziert, was im Falle der nord¬

orientierten Ecken zu extrem schlechten wohn¬

hygienischen Verhältnissen führt.

Ebenfalls unter den wohnhygienischen Kriterien

anzuführen sind die Probleme der Wohnumgebung.
Die strassenseitigen Immissionen und Gefahren

wurden bereits erwähnt, wichtig in diesem Zu¬

sammenhang ist noch der Vorgarten als Pufferzo¬

ne zwischen dem öffentlichen Raum Strasse und

dem privaten Raum innerhalb des Gebäudes. Er

'

. wurde jedoch über weite Quartierteile vergessen,

weggelassen zu Gunsten einer maximalen Bau-

grundausnützung oder auch später als Flächenre¬

serve für Strassenverbreiterungen oder Auto¬

abstellplätze verwertet. Dadurch aber wird die

Wohnqualität von allfälligen Erdgeschosswohnun¬

gen stark reduziert. Die Blockinnenseite, der

Hof, wurde primär der Ansiedlung von Gewerbe¬

betrieben vorbehalten. Obwohl eine solche Nut¬

zungsmischung auf kleinem Raum aus planerischen
Ueberlegungen gerade heute wieder hochaktuell

ist 3)
f
darf nicht vergessen werden, dass die

unmittelbare Nachbarschaft der Betriebe im Hin¬

terhof die Benutzbarkeit der Höfe für Wohn¬

zwecke drastisch reduziert und auch optisch ein

häufig unerfreuliches Vis ä vis bildet. Zudem

entstehen eine ganze Reihe von Immissionen,

durch den Betrieb selbst und durch seine Er¬

schliessung.

Aus den verschiedenen hier aufgelisteten Prob¬

lemen der Wohnhygiene erwuchsen der Blockrand¬

bebauung die nachteiligsten Argumente. So ver¬

wundert es auch nicht, dass vor allem aus wohn¬

hygienischen Ueberlegungen heraus neue Bebau¬

ungstypen gesucht und entwickelt wurden. Das

Ziel war das reine Wohnquartier (ohne Gewerbe

und Industrie), und die optimale Besonnung und

Belüftung jeder einzelnen Wohnung.
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4) Vergleiche dazu: Bene-

volo L., Die sozialen Ur¬

sprünge des Städtebaus,

Gütersloh 1971

5) Siehe dazu: Posener J.,

Hrsg., Ebenezer Howard,

Gartenstädte von morgen,

Das Buch und seine Ge¬

schichte, Frankfurt a.M./

Berlin, 1968

6) Artaria P., Die Ent¬

wicklung des Wohnungsbaus

von 1908 bis 1930, Arti¬

kel in Werk Nr. IX, 1958,

S. 300 ff.

7.13 Soziale Aspekte

Die Sozialkritik des Wohnens in geschlossenen
Baublöcken gipfelt im Schlagwort "Kampf den

Mietskasernen". Sie wendet sich gegen die "un¬

menschliche Anhäufung" der Stadtbevölkerung
auf kleinem Raum in den Geschosswohnungen der

dichten Blockbauquartiere.

Sozialkritiker und -Utopisten wie Charles

Dickens, Charles Fourier, Ebenezer Howard und

sozialbewusste Unternehmer wie Baptiste-Andre

Godin, der Textilfabrikant Robert Owen und der

Schokoladenfabrikant George Cadbury fordern

seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in

England aber auch in Frankreich nach neuen For¬

men der Stadtentwicklung im Zusammenhang mit

der Industrialisierung und nach neuen Wohn¬

formen, insbesondere für die Arbeiter und auch

für die Stadtbevölkerung schlechthin. 4)

Nach der Jahrhundertwende gelangten vor allem

die Gartenstadtvorstellungen Ebenezer Howards 5)

auf den Kontinent, ebenso auch die städtebauli¬

chen Reformvorschläge und Konzepte, die der

Architekt Unwin im Rahmen der Gartenstadtidee

entwickelte und in England auch verwirklichte.

Weiter wurde man auf das behördlich gelenkte

Wohnungswesen von Holland aufmerksam, das das

dort seit jeher üblich gewesene kleine Einfa¬

milienhaus bevorzugt. ®>

GAHTCM5TAOT UTJ31W0HTX- BtBAWflCS-PftQjeCT.
•N'2.—

Ooar r«i"On

Letchworth, Plan von 1903,

Architekten unwin und

Parker
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Diagramme der Gartenstadt, 1898

Alle diese aus primär sozialen Ueberlegungen
heraus entstandenen Konzepte zielten auf eine

Ablösung der Geschosswohnungen durch Kleinhäu¬

ser, die dem Bewohner direkten Bodenkontakt und

damit ein minimales selbst zu bewirtschaftendes
Grünland sicherten. Da man weniger an eine völ¬

lig aufgelockerte Einzelbebauung dachte, son¬

dern immerhin noch von der Gartenstadt sprach,
wurden Bebauungstypen aktuell, die eine gewisse
Dichte mit den Vorteilen des Kleinhauses ver¬

knüpfen, und das ist in erster Linie die Reihen¬

bebauung, das Reihenhaus.

Auf diese Art entstanden bereits kurz nach der

Jahrhundertwende in Deutschland die ersten

"Gartenstädte", meist als Werksiedlungen grosser

Industriebetriebe, so in Essen die Siedlungen
der Krupp-Werke, z.B. "Kronenberg", gegründet
1873 und die "Margaretenhöhe", die 1906 erbaut

wurde.
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Plan der Arbeitersiedlung

Kronenberg bei Essen, ent¬

nommen aus: L. Benevolo,

Die sozialen Ursprünge des

modernen Städtebaus
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7) Zu erwähnen ist in die¬

sem Zusammenhang vor allem

die Siedlung Friesenberg,

die erst von 1943-45 ent¬

standen ist

8) Vgl. P. Artaria, Die

Entwicklung des Wohnungs¬

baus von 190B bis 1930,

Artikel in Werk Nr. IX,

1958, S. 300

Als 1912 Hans Bernoulli seine Tätigkeit von

Deutschland nach der Schweiz verlegte, stellte

er sich mit seinen reichen Erfahrungen an die

Spitze der Bewegung, gefolgt von einer ganzen

Reihe jüngerer Architekten-Kollegen. Allerdings
waren die Widerstände gross, und eine rasche

und durchgreifende Verbreitung von Bebauungs¬

typen, die das Kleinhaus bevorzugten, erfolgte

in Zürich erst kurz vor dem 2. Weltkrieg. 7>

Die Behörden hielten vorläufig an den auf die

Randbebauung zugeschnittenen Gesetzen fest,

die Strassen wurden weiterhin nach dem Block¬

bauschema angelegt und das Baugewerbe stand

neuen Methoden der Baurationalisierung noch

misstrauisch und ablehnend gegenüber. Selbst die

Arbeiterführer machten vorläufig nicht mit. Ein

sozialistischer Regierungsrat erklärte deutlich:

"Wir wollen das Kleinhaus und die Kleinwohnung

nicht. Unser Ziel ist die bürgerliche Etagen¬

wohnung mit 5-6 Zimmern." 8)

Neben den zuletzt genannten sozialen Zielen des

Wohnungsbaus, die eine Förderung des Kleinhau¬

ses für die Familie anstreben, sind es also die

vom Verkehr ausgehenden Probleme (Emmissionen

und Gefahren), sowie die wachsenden Verkehrs¬

bedürfnisse und die Anforderungen der Wohnhygie¬

ne, die einen mehrstufigen Veränderungsprozess
der städtischen Bauweise einleiten. Als Beleg
für die Bedeutung der genannten Entwicklungs¬

faktoren noch ein Zitat aus dem Jahre 1911: Der

Redaktor der Zeitschrift "Die schweizerische

Baukunst", Albert Bauer, schreibt, "...Das wich-



142

tigste Kapitel des Städtebaus ist die Strassen-

führung nach den Bedürfnissen des Wohnens und

des Verkehrs in neuangelegten Vierteln. Hier

hat man bis heute am meisten Sünden begangen;
hier heisst es einsetzen, damit die Erweite¬

rungen von Städten, die noch gebaut werden

müssen, ökonomisch und ästhetisch besser ge¬

staltet werden." Bauer fordert weiter, dass die

"Schablone verlassen werde" und die städtebau¬

lichen Entwürfe "der Technik des modernen Ver¬

kehrs und weiten Wohnbedürfnissen" zu dienen

haben. 9)

7.2 Beispiele des Veränderungsprozesses in

Zürich

Die Beispiele des Veränderungsprozesses lassen

sich grundsätzlich in zwei unterschiedliche

Graduierungsstufen und Arten gliedern.

In Erweiterung der Quartiere der Blockbauweise

in den Zonen der geschlossenen Bebauung las¬

sen sich nur graduelle Veränderungen feststel¬

len, die über einen allmählich ablaufenden

Prozess zu einer neuen Bau- und Raumstruktur

führen.

Parallel dazu entstehen zur gleichen Zeit

siedlungstypologisch völlig neue Bebauungsty¬
pen für die Stadt Zürich in den Zonen der of¬

fenen Bebauung. In diesen Fällen ist die Ver¬

änderung abrupt passiert, es handelt sich um

verschiedene Versuche der Reihen- und Zeilen¬

bebauung, die statt der Geschosswohnung das

Wohnen im kleinen Einfamilienhaus in der Reihe

propagieren. Während solche Beispiele in den

20iger Jahren im Verhältnis zur Blockbauweise

noch relativ selten sind, nimmt ihre Häufigkeit
dann ab 19 30 ständig zu. Neben der Veränderung
städtebaulicher Vorstellungen ist für diese

Entwicklung ein weiterer sehr einfacher Faktor

verantwortlich, ab 1930 waren nämlich die Zo¬

nen der geschlossenen Bebauung in Zürich weit¬

gehend überbaut.

7.21 Kriterien der strukturellen Veränderung
der geschlossenen Bebauung

Die Veränderungen passierten auf drei unter¬

schiedlichen Ebenen, raumstrukturell, baustruk-

truell und nutzungsstrukturell. Die räumlichen
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11) Max. 5 Geschosse, z.B.

Erismannhof, die meisten

Gebäude haben jedoch nur

noch 4 Geschosse, z.B.

ABZ-Siedlung Sihlfeld und

Bullingerhof

12) Mindestens auf die

Breite des gesetzlichen

Minimalabstandes von 7 m

Veränderungen betreffen die Strasse und die

direkte Wohnumgebung Hof und Vorgarten. Die

Strassen werden tendenziell breiter, was vor

allem hinsichtlich der Bedürfnisse des bereits

zunehmenden Verkehrs zu verstehen ist. Die

Höfe werden grösser und in vielen Fällen von

einer Ueberbauung freigehalten, auf der Stras-

senseite entstehen Vorgärten als Uebergangs-

zone vom öffentlichen Strassenraum zu den pri¬
vaten Räumen. Das Verhältnis von Gebäudehöhe

zur Strassenbreite hat sich drastisch verändert

einerseits haben die Gebäudehöhen abgenommen
11) und andererseits sind die Strassen, wie

bereits erwähnt, breiter geworden, es entstehen

Raumprofile, die - Gebäudehöhe zu Strassenbrei¬

te - ca. 1:2 betragen. Der Strassenraum selbst

wird in vielen Fällen über Alleebepflanzungen
zusätzlich gegliedert. Unverändert bleiben al¬

lerdings die räumlichen Grundprinzipien der

Blockbauweise. Bestimmend wirkt immer noch das

geometrisch, weitgehend linear angelegte, ra¬

sterartige Raumnetz mit langgestreckten, ge¬

schlossenen Gebäudeabwicklungen entlang der

Bebauungsfelder.

Die baustrukturellen Veränderungen betreffen

die Orientierung der Wohnungen, die nahezu

ausschliesslich entsprechend einer optimalen

Besonnung ausgerichtet werden. Das bedeutet ent

lang mindestens einer, allenfalls zwei Block¬

abwicklungen, eine strassenabseitige Lage der

Hauptfassade (z.B. Balkone gegen den Hof).

Weiter wurden die problematischen Ecklösungen

umgangen, indem der Eckbereich einfach freige¬

halten wurde.^2) Typisch ist die Ecklösung beim

Erismannhof, der ersten Bebauung mit freien

Eckbereichen. Um trotz des freien Zwischenbe¬

reiches einen völlig geschlossenen Gesamtein¬

druck zu erzielen, wurde im Erdgeschossbe¬
reich eine Mauer mit torartiger Oeffnung durch¬

gezogen. Solche verbindenden Sekundärelemente

fehlen bei späteren Blöcken.

Eine zusätzliche Veränderung der baulichen Er¬

scheinung bewirken neue Architekturen. An die

Stelle der reich geschmückten und differenzier¬

ten Jugendstilfassaden der Jahrhundertwende

treten eher nüchternere, einheitlichere und

glatte Fassadengestaltungen. 13) Ein interes¬

santes Beispiel wie versucht wurde, auch mit

einfacheren und billigeren Mitteln Gestaltung,

Identifikationselemente und eine gewisse Pla¬

stizität in die Fassade zu bringen, bildet die

ABZ Siedlung Sihlfeld.

* X\c
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13) Gründe dafür sind auch

im damals aktuellen Spar¬

willen zu suchen, die ge¬

meinnützigen oder kommu¬

nalen Bauträger wollen

primär billige Wohnungen

vor allem für die Arbeiter¬

klasse erstellen.
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\)
Die nutzungsstrukturellen Veränderungen zielen

primär darauf hin, reine Wohnblöcke zu gestal¬
ten und damit eigentliche Wohnzonen zu schaf¬
fen. Insofern werden die Höfe freigehalten und

wohnbezogenen Zwecken wie Kinderspielmöglich¬
keiten, Wäschetrockenanlagen und weitere re¬

serviert. Damit wird bereits die zukünftige Zo-

'nierung nach Nutzungen vorweggenommen, da die

Entwicklung von weitgehend reinen Wohngebieten
andererseits nach der Ausweisung von entspre¬
chenden Gebieten für die weitere Entwicklung
des Gewerbes verlangt.

Die relativ konsequente Anwendung solcher neuer

städtebaulicher Zielsetzungen war vor allem da¬
durch gewährleistet, dass die Bautätigkeit wäh¬
rend der 2 0iger Jahre primär im Rahmen des ge¬

meinnützigen und kommunalen Wohnungsbaus pas¬
sierte

.

7.22 Beispiele der strukturellen Veränderung
der geschlossenen Bebauung

Verschiedene gemeinnützige und städtische Wohn¬
kolonien (Wohnhöfe) in Zürich aus der Zeit von

1925 bis 1931 folgen auf den nächsten Seiten.
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Wohnkolonie Birkenhof der

Stadt Zürich, Kreis 6

Baunähr 1925/26

Architekt: Kündiq und

Ootiker

3 und 4 Geschosse

16 Mehrfamilienhäuser

(Zweispänner)

8 2-Zimmerwohnungen

68 3-Zimmerwohnungen

25 4-Zimmerwohnungen

Grosse öffentliche Grünan¬

lage
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Wohnkolonien: Erismannhof, Baugenossenschaft des Eidg. Personals und

Teile Baugenossenschaft ABZ

Swissair Photo vom 26.7.1971
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Wohnkolonie Erismannhof

der Stadt Zürich, Kreis 4

Baujahr 1927

Architekt: Kündig und

Oetiker

5 Geschosse

17 Mehrfamilienhäuser

10 2-Zimmerwohnungen

130 3-Zimmerwohnungen

30 4-Zimmerwohnungen

Oeffentliche Grünanlage mit

Kindergarten im Hof
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Wohnkolonie Erismannhof

der Stadt Zürich, Kreis
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Wohnkolonie der Baugenos¬

senschaft ABZ, Zürich,

Kreis 4

Baujahr 1929/30

Architekt: Otto Streicher

4 Geschosse

21 Mehrfamilienhäuser

28 2-Zimmerwohnungen
79 3-Zimmerwohnungen
49 4-Zimmerwohnungen
3 Verkaufsladen

1 Kindergarten



150

Wohnkolonie der Baugenos¬

senschaft des Eidgenös¬

sischen Personal, Zürich,

Kreis 4

Baujahr 1930

Architekt: Giumini

4 Geschosse

16 Mehrfamilienhäuser

23 2-Zimmerwohnungen
62 3-Zimmerwohnungen
25 4-Zimmerwohnungen
3 5-Zimmerwohnungen
2 Verkaufsläden

Oeffentliche Grünanlage
im Hof T i T 1 r f f r t f ,r*
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Wohnkolonie Bullingerhof, Zürich, Kreis

Swissair Photo vom 6.9.1960
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Wohnkolonie Bullingerhof

der Stadt Zürich, Kreis 4

Baujahr 1930/31

Architekt: Kündig und

Oetiker

4 Geschosse

28 Achtfamilienhäuser

(Zweispanner)

8 2-Zimmerwohnungen
212 3-Zimmerwohnungen

4 4-Zimmerwohnungen
1 Quartierburo und Poli¬

zeiposten

Die ca. 150 a grosse inne¬

re Grünflache ist öffent¬

lich und über die Block¬

ecken direkt zugänglich



153

Wohnkolonie Bullmgerhof,

Zürich, Kreis 4

Fassaden und Grundrisse

m

m

mrmi!

ITT) fflffl

m

LS

H

im rxrj

n

im eng

rTTBT

ffl

^ i rrp rxn

TYP 3/3

jrrTi ST

TYP 2/2

tvp 3/4
01lS<J6?t»K MTO



154

14) Durch die Abänderung

und Ergänzung der Vor¬

schriften für offene Be¬

bauung der Stadt Zürich

vom 29. September 1912

war die Reihenbebauung er¬

möglicht worden

15) Eine der ersten Sied¬

lungen des Neuen Bauens

entsteht in Stuttgart-

Weissenhof, 1927, trotz

hoher architektonischer

Qualitäten mag sie bei

einer Beurteilung der

räumlichen Gesamtanlage
nicht genügen

16) Vgl. auch Rob Krier,

Stadtraum, Stuttgart,

1975, S. 62

7.23 Beispiele neuer stadträumlicher Struktu¬

ren, "Reihenbebauung"

In den Zonen der offenen Bebauung enbstanden
ab 1912 14) uncj vermehrt nach 1920 die ersten

Zeilenbautypen in Form einfacher Reihenhausbe¬

bauungen.

Auch in diesen Fällen waren es primär gemein¬
nützige Bauträger und die Stadt, die Schritt¬
macherdienste leisteten und mit neuen Bau- und

Wohnformen experimentierten. Die Bewegung "Neu¬
es Bauen" griff den Typus der Reihenbebauung
ab 1925 in breitem Rahmen auf und entwickelte
ihn funktionell und architektonisch weiter.

Seitens der architektonischen Gestaltung wur¬

den dabei Ergebnisse von einer erstaunlichen

Einheitlichkeit und Qualität erzielt; städtebau¬
lich zerfallen solche Siedlungen in vielen Fäl¬

len in Einzelbauten, d.h. der Stadtraum wird

zum relativ zufälligen Sekundärprodukt. ^--'' ^"'



Baugenossenschaft "Vrene-

lisgärtli", Zürich, Kreis 6

Baujahr 1912

Architekt: Otto Gschwind

2 Geschosse

59 Häuser (4 Zimmer/Haus)

Reihenbebauung, gemischte

Orientierung, Südtypen und

Ost/West-Typen
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Reihenhaussiedlung Hard-

turmstrasse, Zürich,

Kreis 5

H AR0TUHM-5TR.ASSE

Baujahr 1924-28

Architekt: Hans Bernoulli

Bauleitung: Kündig und

Oetiker

2 Geschosse

62 Häuser 56 ä 4 Zimmer

6 a 5 Zimmer

Reihenbebauung Ost/West

orientiert (back to back),

in drei Bauetappen erstellt
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UiHjijciioMsc'nüC'haf L Hot ach-

strasse, Musterhüuser an

der Wassorwerkstrasse,

Zürich, Kreis 6

Baujahr 1928

Architekt: Max Ernst Haefeli

2l/2 Geschosse

2 Einfamilien, 1 Mehrfami¬

lienhaus mit 2 3-Zimmer-

wohnungen

Reihenbebauung, südorien¬

tiert
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Wohnkolonie Heuried der

Stadt Zürich, Kreis 3

Baujahr 1929

Architekt: Kündig und

Oetiker

2 Geschosse

60 Häuser, 3- und 4-Zimmer

/Haus

Süd- und Ost/West-Typen

Oeffentliche Grünanlage

mit Kindergarten
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Hi<iniqi'nos.';erific;haf t" Sc:hw<> iij-

hof, Zürich, Kreis 1

Baujahr 1930

Architekt: Gebrüder Bräm

2 Geschosse

72 Häuser (4 Zimmer/Haus)

Reihenbebauung, süd- und

ost/west-orientiert, in

2 Etappen entstanden,

öffentlicher Spielplatz

im Zentrum der Siedlung

*<_
5CHWEICH0F - STRASSE

CARTCNFASSADE STÄASSENFASSADt

SCHNITT

•CELLE«
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Werkbundsiedlung Neubühl,

Gemeinnützige Baugenossen¬

schaft, Zürich, Kreis 2

(Wollishofen)

Baujahr 1931

Architekten: Paul Artaria

und Hans Schmidt, Basel,

Max Ernst Haefeli, Huba-

cher und Rudolf Steiger,

Werner Moser und Emil

Roth, Zürich

2 Geschosse

195 Wohneinheiten

Reihenbebauung südorien¬

tiert, senkrecht zur

Strasse

10 Garagen, 4 Läden, Kin¬

dergarten

Fernheizung
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17) Insbesondere die; Vor¬

schriften für offene Be¬

bauung, der Stadt Zürich,

vom 29. September 1912,

ermöglichten eine ganze

Reihe von Neuentwicklungen

im Wohnungsbau, so z.B.

die Reihenbauweise (Zeile).

18) P. Artaria, H. Schmidt,

M.E. Haefeli, Hubacher +

R. Steiger, W. Moser und

E. Roth

19) Die Werkbundsiedlung

Neubühl in Zürich-Wollis-

hofen, Artikel in Werk,

1931, S. 257 ff.

3 Einfluss der Veränderungstendenzen auf das

Baurecht

Die Diskussion um eine Weiterentwicklung und

Veränderung der baurechtlichen Grundlagen ging
in den Jahren von 1910 bis ca. 1930 nahezu un¬

unterbrochen weiter. So wurde vor allem für die

kantonale Ebene ein neues Baugesetz gefordert
und erwartet. Verschiedene Verbände, Kommissio¬

nen und Fachleute unterzogen das Gesetz vom

23. April 1893 einer fortwährenden Kritik. Die

sichtbaren Veränderungen, die spätestens nach

dem 1. Weltkrieg die baulich-räumliche Entwick¬

lung der Stadt entscheidend zu prägen begannen,
waren zwar im Rahmen des geltenden Rechts mög¬
lich 17)f wurden aber entsprechend der damali¬

gen Vorstellungen der Städtebauer durch ver¬

schiedene Vorschriften des Gesetzes behindert

und in einer freieren und optimaleren Entwick¬

lung eingeschränkt.

Als Beispiel für die Kritikansätze seien die

Erbauer der Werkbundsiedlung Neubühl zitiert -*-°'
,

die die Probleme, die für den damals modernen

Wohnsiedlungsbau aus der geltenden Gesetzgebung

resultierten, pointiert formulierten 19)
m p^s

Nachteile der Blockbebauung werden genannt:
"- die unvermeidlichen Eckwohnungen ohne Quer¬

lüftung
- die ungünstige Orientierung von zweien der

vier Blockseiten

- und die Lage von Wohn- und Schlafräumen ge¬

gen die lärmige Verkehrsstrasse."

Um solche Probleme zu vermeiden, wird das Block¬

bausystem durch eine Zeilenbebauung ersetzt,
die verschiedene Ziele gewährleisten sollte.

Einerseits sollen alle Wohntypen in Bezug auf

Orientierung, Organisation des Grundrisses und

innere und äussere Ausstattung möglichst gleich
behandelt werden. Andererseits soll, bei wohn¬

hygienisch und wirtschaftlich günstiger Orien¬

tierung der Zeilen, eine "scharfe Trennung von

Wohnverkehr und Durchgangsverkehr" erreicht wer¬

den. Daraus resultierte eine systematisch ange¬
wendete Stellung der Hausreihen (Zeilen) senk¬

recht zur Verkehrsstrasse. Diese Gebäudestellung
fällt allerdings unter den Begriff des bauge¬
setzlich verbotenen rückwärtigen Zusammenbauens

und wird nur mit regierungsrätlicher Ausnahmebe-

willigung zugelassen.

"Das baugesetzliche Verbot bezieht sich natür¬

lich auf ganz andere Voraussetzungen, nämlich
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20) Vorschriften für offe¬

ne Bebauung, der Stadt

Zürich, vom 29. September

1912

21) Siehe auch: Baugesetz

für den Kanton Zürich,

Vorlage dc>s Re<}ieruri<j:;-

rates vom 28. November

1929, S. 49

auf das früher allgemein übliche System der

vierseitigen Blockrandbebauung, die nach den

heutigen Erfahrungen günstigste AufSchliessung

von Grundstücken wird also von einem auf ganz

andere Verhältnisse zugeschnittenen Baugesetz

künstlich erschwert."

Die Siedlung NeubUhl liegt zum grösslen TcLJ in

der damals in Rechtskraft befindlichen zweiten

Zone offener Bebauung 20) (zwei Stockwerke,

ausgebautes Dachgeschoss, Blocklänge 20 m,

Hausabstand 12 m, für grössere Gebäudelängen
Mehrabstand ein Fünftel der Mehrlänge). Damit

sind Ausdehnung und Abstände der Reihen fest¬

gelegt.

"Mit ausländischen Beispielen verglichen, sind

die Reihen sehr kurz und die seitlichen Abstän¬

de sehr gross, die Distanz zwischen den Er¬

schliessungsstrassen ist gering und die gros¬

sen seitlichen Abstände bewirken eine Mehrbe¬

lastung der Eckwohnungen gegenüber solchen in

der Reihe mit 2-3 mal grösseren Gartenflächen

und entsprechend höheren Mietzinsen. Auf glei¬
chem Areal und bei gleichen Zeilenabständen

wäre eine Aufteilung mit längeren Hauszeilen

wirtschaftlich bedeutend günstiger gewesen und

sie hätte ausserdem weniger Aufschliessungs-

strassen erfordert, doch das Baugesetz hat

eine bessere Lösung verhindert."

Die Architekten der Siedlung Neubühl hofften,

mit ihrer Siedlung und solchen nachfolgenden,

kritischen Analysen, die seit Jahren laufende

Diskussion um ein neues Baugesetz für den Kan¬

ton Zürich mit konkreten Beiträgen weiterzu¬

führen und zu ergänzen.

7.31 Entwürfe für ein neues kantonales Bauge¬

setz

Am 20. November 1913 genehmigte der Regierungs¬

rat Entwurf und Weisung für ein neues Baugesetz

für den Kanton Zürich und leitete die Vorlage

an den Kantonsrat weiter. Die leitenden Ge¬

sichtspunkte für die Revisionsarbeit waren Be¬

schränkung der Bodenspekulation in den Zentren,

Begünstigung des Kleinhausbaues und Berücksich¬

tigung der speziellen Bedürfnisse der Gemeinden

durch Einräumung vermehrter Selbständigkeit in

Baufragen. 21)
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22) Vorbilder sind der

<jros5?(» Berliner Tlweckver-

brind und die; Verbünde rhei-

ii i «eher Indus tri eorte

23) § (>0 der; HaurjesoLzcsB

von 1893, Die Vorschriften

für offene Bebauung, der

Stadt Zürich basieren auf

§ 68

24) Vorbehaltlich der re-

gierungsrätlichen Bewilli¬

gung

25) Siehe dazu: Baugesetz

für den Kanton Zürich, An¬

trag des Regierungsrates
auf Totalrevision, vom 20.

November 1913, Weisung,
S. 42, 43

Die Bebauungspläne wurden durch den Titel Orts-

gcstaltungsplänc ersetzt. Damit soll der ur¬

sprüngliche Bebauungsplan, der mehr und mehr

zum reinen Verkohrsplan wurde, Inhal blich er¬

weitert werden. Neben den Strassen sollen auch

Bahnlinien, Wasserstrassen, Hafenanlagen und

Kanäle im Plan bezeichnet werden. Darüber hin¬

aus sollen öffentliche Anlagen und freizuhal¬

tende Grünflächen in den Ortsgestaltungsplan

aufgenommen werden. Ebenfalls neu ist der

Grundsatz, dass sich mehrere politische Gemein¬

den zur Erlangung eines Ortsgestaltungsplanes

vereinigen können, womit ein erster Ansatz zur

Regionalplanung gegeben ist, für die der Regie¬

rungsrat die Bildung von Zweckverbänden

empfiehlt. 22'

Das geltende Gesetz von 1893 erlaubt den Gemein¬

den, die dem Baugesetz unterstehen, den Erlass

von Bauvorschriften und Bauordnungen für be¬

stimmte Quartiere 23). Der Entwurf von 1913

sieht nun über den Titel "Bauordnungen" vor,

dass alle politischen Gemeinden solche Bauord¬

nungen aufstellen können, ganz gleich, ob sie

dem Baugesetz unterstellt sind oder nicht. 2/*'

Weiter werden Gemeinden mit städtischem Charak¬

ter (d.h. Gemeinden mit dichter geschlossener

Ueberbauung) verpflichtet, solche Bauordnungen
aufzustellen. Die Bauordnungen sollen die

Grundsätze des Gesetzes weiter differenzieren

und konkretisieren (so z.B. die Bebauung an den

Baulinien, die Stellung der Gebäude zu den Ni¬

veaulinien, die Behandlung des Vorgartenge¬

biets, die Ausnützung der Gebäude, die Anlage
der Entwässerungseinrichtungen, die Festsetzung
der Abstände usw.) ")

m

Besonders entscheidend für die stadträumliche

Entwicklung sind die Aenderungs- und Ergän¬

zungsvorschläge für den Titel "Bau- und Niveau¬

linien". Der Entwurf verlässt den Grundsatz

der Parallelstellung der Gebäude zur Baulinie.

"Die Gemeinden sind befugt, über die Stellung
der Gebäude zu den Baulinien Vorschriften zu

erlassen. Die Absicht dieser Vorschriften geht
dahin, im allgemeinen über die Stellung der

Gebäude keine Vorschriften zu machen, dagegen
den Gemeinden das Recht zu wahren, für Stras¬

sen und Plätze an denen ein geschlossenes Bild

der Ueberbauung, namentlich aus ästhetischen

Rücksichten wünschbar ist (es können aber auch

gesundheitliche Rücksichten sein, Vermeidung
von Schmutzwinkeln), die Abweichung von der

Baulinie zu verbieten. Ausserdem haben nach

dem Wortlaute der Vorschrift die Gemeinden das
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26) Baugesetz für den Kan¬

ton Zürich, Weisung vom

20. November 1913, S. 44

27) Unter Ausnützung wird

das Verhältnis von überbau¬

ter zu Gesamtfläche ver¬

standen

Recht, auch sonst die parallele Stellung der
Gebäude zur Baulinie zu verlangen. Die Ein¬

sicht, dass die zwangslose Stellung, die Rich¬

tung nach der Sonne besser und auch ästheti¬
sch richtiger sei, gewinnt aber immer mehr

an Boden, so dass eine allzu starke Beengung
der Baufreiheit aus dieser Kompetenz der Ge¬

meinden nicht zu befürchten ist." 26)

28) Siehe dazu: Gesetzes¬

entwurf vom 20. November

1913, Weisung S. 61/62

Eine vollkommene Neuregelung erfahren über den
Titel "Anlage der Bauten" die Gebäude- und

Grenzabstände. Während die Bestimmungen von 1893
über Grenz- und Gebäudeabstand auf einem Min¬
destabstand von 3,5 beziehungsweise 7 m basie¬

ren, der sich bis zu einer maximalen Gebäude¬
höhe von 20 m stufenweise erhöht bis 13V2 und
23 m, geht der Entwurf von 1913 von einem mi¬

nimalen Grenzabstand von 5 m und einem minima¬
len Gebäudeabstand von 10 m aus, die bei Hoch¬
bauten zwangsläufig um das halbe Mehrmass über
10 m Gebäudehöhe hinaus, vergrössert worden.
Eine Vergleichsreohnung ergibt dabei

,
dass die

Abstände in dichten, hoch überbauten Zonen klei¬

ner werden als bisher, dass sie aber in flachen,
niedrig überbauten Zonen zunehmen. Grundsatz
für die Abstandsdefinition bildet die Annahme,
dass der Lichteinfallswinkel zwischen zwei Ge¬

bäuden mindestens 45° betragen müsse. Da die

Bestimmung der Ausnützbarkeit der Grundstücke
über reine Abstandsregelungen äusserst komplex
geworden ist und "niemals restlos erfasst wer¬

den kann", hat der Gesetzgeber die in Deutsch¬

land damals bereits verwendete Ausnützungs-
ziffer in den Entwurf aufgenommen. Nach § 86 des
Entwurfes dürfen anstelle der Abstandsvor¬
schriften Bestimmungen über das Mass der Aus¬

nützung des Bodens erlassen werden. ' Die

Ausnützung darf ty4 des Bodens bei der offenen
- und V2 bei der geschlossenen Bauweise in

Wohnquartieren nicht übersteigen. In Geschäfts¬
und Industriequartieren darf die Ausnützung
bis auf 2/3 des Bodens gehen und es darf in
diesem Fall auf alle Grenzen gebaut werden. Der

§ 89 schreibt weiter vor, dass solche Quartiere
besonders auszuscheiden sind. 28) me Meinung
solcher Vorschriften tendiert dahin, dass für
die offene wie für die geschlossene Bauweise
eine Staffelung ermöglicht werden soll, wobei
über die Bauordnungen in Verbindung mit den

Ortsgestaltungsplänen die Bauweise gemäss den

Anforderungen der Wohnhygiene abgestuft werden
soll.

Der Gesetzesentwurf vom 20.11.1913 wurde, vom

Kantonsrat einer Spezialkommission überwiesen,
deren Arbeit allerdings durch den 1. Weltkrieg
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29) Bauämter Zürich und

Winterthur, BSA, SIA Zürich,

Schweizerischer Verband zur

Förderung des gemeinnützi¬

gen Wohnungsbaues usw.

30) Aenderungsvorschläge

des Zürcher Ingenieur- und

Architektenvereins zur

Vorlage der kantonsrätli-

chen Kommission, vom 8.

Juli 1919, für das Bauge¬

setz für den Kanton Zürich

31) Baugesetz für den Kan¬

ton Zürich, Vorlage des

Regierungsrates vom 28.

November 1929

nur stockend vorankam. Erst am 10. Oktober

1921 ging der Kommissionsentwurf dem Kantons¬

rat zu, aber die Weiterbearbeitung wurde ver¬

schoben. Der zeitliche Abstand seit der Aus¬

arbeitung der regierungsrätlichen Vorlage war

zu gross und es machte sich eine zunehmende

ünstetigkeit von Anschauungen und Wünschen be¬

merkbar. Am 15. November 1925 ging die Geset¬

zesvorlage zur nochmaligen Ueberarbeitung an

den Regierungsrat zurück. Die Baudirektion

überarbeitete die Kommissionsvorlage daraufhin

vollständig, wobei vor allem die Nachkriegs¬
erlasse im Ausland, sowie die beim genossen¬

schaftlichen und kommunalen Kleinhausbau gemach¬
ten Erfahrungen einbezogen wurden. Ein Entwurf

vom August 1925 wurde einer Reihe von sachkun¬

digen Kollegien zur Vernehmlassung überwiesen.
2"J Aus diesem Entwurf und den gesammelten Gut¬

achten und Vorschlägen 30) wurde bis zum 28.

November 1929 eine neue Gesetzesvorlage ent¬

wickelt. 31)

Einige Stichworte zur Weiterentwicklung der

Gesetzesinhalte:

Der Begriff "Ortsgestaltungsplan" wurde zugun¬
sten des ursprünglichen Begriffes "Bebauungs¬
plan" wieder verlassen. Die Bebauungsplanin¬
halte wurden weiter ergänzt, so kam in der Vor¬

lage von 1929 die Vorschrift nach einer "klaren

Aufteilung des Baugebietes in Wohn- und Indu¬

striequartiere" hinzu.

Neben den Grundsätzen im Gesetz, die allgemei¬
ne Verbindlichkeit besitzen, "ist eine grosse
Zahl von Einzelbestimmungen über die Anwendung
der gesetzlichen Grundsätze notwendig, die in

der "Bauordnung" zusammenzufassen sind." Es

handelt sich dabei um Vorschriften über die Art

der Bebauung einzelner Gemeindegebiete (Bauwei¬
se) ,

über bau-, feuer-, gesundheits- und ver¬

kehrspolizeiliche Vorschriften, über Bestimmun¬

gen für den Ausbau von Strassen- und Entwässe¬

rungsanlagen und die Erhaltung von Bau- und Na¬

turdenkmälern im Sinne von Schutzmassnahmen für

Landschafts-, Orts- und Strassenbild.

Die Parallelstellung der Baufront zur Baulinie

wird nicht mehr als absolut bindend, sondern

nur noch als Regel bezeichnet.

"Diese Lockerung der bisherigen starren Vor¬

schrift, wobei nur noch vorgeschrieben bleibt,
dass die Baulinien die Grenzen bestimmen, bis

zu denen die Grundstücke an den Strassen über¬

baut werden dürfen, gibt einerseits die Freiheit,
die Gebäude so zu stellen, dass Luft und Licht
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32) § 23, Vorlage vom 28.

November 1929

33) Eine wesentliche Neue¬

rung bringt § 31, wonach

auf Verlangen der Gemeinde

im Quartierplan Grünanlagen

und Spielplätze vorzusehen

sind

34) Der durchschnittliche

Lichteinfallswinkel liegt

für die geographische Brei¬

te von Zürich bei ca. 37°

35) Geschossfläche zu Grund¬

fläche

36) Nach Baugesetz bis max.

5 Geschosse, in der Stadt

Zürich bis max. 6 Geschosse

37) Siehe dazu: Weisung zur

Vorlage des Regierungsrates,

vom 28. November 1929, Bau¬

gesetz für den Kanton Zü¬

rich; die Zitate in Anfüh¬

rungszeichen sind direkt

der Weisung entnommen

ungehinderten Zutritt haben, andererseits aber

auch die Kompetenz, für schöne, städtebaulich

einwandfreie Platz- und Frontengestaltung in

dicht bebauten Quartieren vorzusorgon." Weiter

werden die über die Praxis entstandenen Innen¬

oder Hofbaulinien zur Vermeidung störender

Hofüberbauungen ebenfalls ins Gesetz aufgenom¬
men. 32)

Während also die Baulinie als Instrument zur

städtebaulich-formalen Durchbildung der Stadt¬

erweiterung an Bedeutung verloren hat, hat sie

als Mittel zur Bestimmung der baulichen Aus¬

nutzbarkeit des Bodens entsprechend Bedeutung

gewonnen.

Das Quartierplan- und Grenzbereinigungsverfahren
wird ebenfalls weiterentwickelt und erfährt

verschiedene Neuerungen. 33)

Die Grenz- und Gebäudeabstände werden im Ent¬

wurf von 1929 abermals erweitert, um einen ver¬

besserten Lichteinfallswinkel unter 45° zu er¬

halten und damit die Wohnverhältnisse in ge¬

sundheitlicher Hinsicht zu verbessern. 34)

Die Regelung, anstelle von Abstandsvorschriften

Bestimmungen über das Mass der Ausnützung des

Baugrundes vorzuschlagen, wurde als Grundsatz

im Titel "Bauordnungen" untergebracht. Es han¬

delt sich dabei noch nicht um die heute geläu¬
fige Ausnützungsziffer, sondern um eine Bebau¬

ungsziffer, die das Verhältnis von überbauter

- zu Grundfläche angibt. Das eigentliche Mass

der baulichen Ausnützung 35) wird über die zu¬

sätzliche Festlegung der Geschosszahlen be¬

stimmt. 36)

Soweit zu den Inhalten des Entwurfes von 1929.

37)

Obwohl auch dieser Gesetzesentwurf im Entwurfs¬

stadium steckengeblieben ist, d.h. keine Rechts¬

kraft erlangte, sind doch eine ganze Reihe der

darin formulierten Neuerungen indirekt in die

städtebauliche Entwicklung und Veränderung der

Stadt eingeflossen.

Die Veränderung der Bedeutung der Baulinie, die

Vergrösserung der Bau- und Grenzabstände, die

Reduktion der baulichen Ausnützung und die För¬

derung freigestellter Reihen- rosp. Tloilenbau-

typen lassen sich als eindeutige Merkmale der

städtebaulichen Entwicklung über die Realisie¬

rung neuer Quartiere und Quartierteile ab 1925
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38) Siehe dazu Kapitel 7.1,

Veränderungstendenzen

39) Vorschriften für offe¬

ne Bebauung, der Stadt Zü¬

rich, vom 2. November 1901

und vom 29. September 1912

40) Bauordnung der Stadt

Zürich für das Eierbrecht¬

quartier, vom 12. Juli 1922

41) Bauordnung der Stadt

Zürich für das Milchbuck¬

gebiet, vom 18. Februar

1925

42) Siehe auch: Weisung des

Stadtrates an den Grossen

Stadtrat betreffend Bau¬

ordnung für die Stadt Zü¬

rich, vom 7. Februar 1931

tatsächlich ablesen. 3^) ihre gesetzliche Grund¬

lage erhielten solche Neuerungen zwar nicht di¬

rekt durch neues kantonales Baurecht, sondern

indirekt durch die städtischen Bauordnungen,
die weiterhin basierend auf § 68 des Baugeset¬
zes von 1893 entstanden.

7.3 2 Bauordnung der Stadt Zürich, vom 9. Sep¬
tember 19 31

Nach den beiden "Vorschriften für die offene

Bebauung einzelner Gebietsteile" 39) erhält die

Stadt Zürich mit der Bauordnung vom 9. September
1931 ein erstes umfassendes städtisches Bauge¬
setz und Zonenordnung. Voraus gingen jedoch
2 Erlasse für besondere Bauvorschriften 40),41)/
von denen vor allem die Bauordnung für das

Milchbuckgebiet von 1925 die Formulierung und

Ausgestaltung der Bauordnung von 1931 wesentlich

beeinflusste
.

42)

43) Artikel 4, S. 3 der

B.O. für das Milchbuckge¬

biet, vom 18. Februar 1925

entnommen aus: Weisung zur

Bauordnungsrevision, vom

1. März 1946

sa

ZONENEINTEILUNG 1026-1931

fr* Ge- Qrenzab- Zonen.
ecJioS- etlnde Motten

Zone geachf. Bebauung:
zahlen min. m he

5 — 6 3,5 1000,6
Zonen offener Bebauung:

2 VZZ Bisherige Ztna . . . 3'/. 3,8 879,t
8LJ Bliherlge Zone

. . , 2'/. 6,0 2330,8
4 CT*1 Mllohbuckzone (neu) . a'/i 7,0 171,1
6 EE3 Eierbrechtzone (neu) . a'/> 8,0 60,2
Bauzonen zuaammen

. . . 4424,8

Mit der Bauordnung für das Milchbuckgebiet wird
der Versuch unternommen, eine städtebaulich be¬
friedigende Lösung für den Uebergang der höhe¬
ren, dichten Baumassen des Stadtinneren zu den
noch ländlichen Charakter aufweisenden Bebau¬

ungen der Vororte zu gewährleisten.

Der dafür in Frage kommende zeitgerechte Bebau¬

ungstypus ist eindeutig die Reihen-, respektive
Zeilenbebauung. Dabei soll ein noch städtischer
Strassenraum insofern gesichert werden, dass die
Reihen oder Zeilen die Längsseite der Strasse
zukehren müssen. 43) £>ie Gebäudehöhe wird auf 2

Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss
festgelegt. Die Bemühungen, den Uebergang von

der Zone geschlossener Bebauung zu den Zonen
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44) 1. Zone offene Bebau¬

ung 3,5 m, 2. Zone offene

Bebauung 6 m

45) Artikel 11 der B.O.

für das Milchbuckgebiet

46) Der Plan ist der Zeit¬

schrift Städtebau XXIV,

Jahrgang 1929, Hrsg. W.

Hegemann, entnommen; Plan¬

verfasser ist K. Hippen¬

meier

der offenen Bebauung herzustellen, gehen aus

Artikel 4, Absatz 2, hervor, indem entlang der

wichtigen Strassenzüge (Schaffhauser- und Ir-

chelstrasse) ein zusätzliches Vollgeschoss er¬

laubt wird.

Unter der Voraussetzung, dass über einen ein¬

heitlichen Gesamtplan ästhetisch befriedigende

Lösungen erwartet werden können, kann entlang
der Strassen auf eine Gesamtlänge bis zu 45 m

zusammengebaut werden. Der min. zulässige
Grenzabstand liegt mit 5 m (Gebäudeabstand 10m)

zwischen den Abständen, die 1912 für die 2 Zo¬

nen offener Bebauung festgelegt wurden. ^'

Weiter ist die Bausektion I berechtigt, Projek¬
ten, die das Strassenbild oder die landschaft¬

liche Umgebung verunstalten, die Genehmigung
zu verweigern. 45) Ein Bebauungsplan, dessen

genaue Datierung nicht festzustellen war, zeigt
deutlich die städtebauliche Umsetzung der Vor¬

stellungen, die hinter der Bauordnung für das

Milchbuckgebiet standen.

Plan siehe nächste Seite
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g£w

55? ;/toi
Bebauungsplan für das Milchbuckgebiet
entnommen aus: Zeitschrift Städtebau XXIV, Jahrgang 1929, Hrsg. W.

Hegemann; Planverfasser ist K. Hippenmeier
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47) Weisung des Stadtrates

an den Grossen Stadtrat be¬

treffend Bauordnung der

Stadt Zürich, 7. Februar

1931

48) Geschlossene Bebauung,
max. 6 Geschosse

49) Siehe auch: Kapitel

7.22

Nachdem durch die Kumulation verschiedener Vor¬

schriften und Bauordnungen die Uebersichtlich-

keit der jeweils geltenden Vorschriften nicht

mehr ohne weiteres gewährleistet war, und nach¬

dem mit neuen Ueberbauungstypen erste Erfahrun¬

gen gesammelt werden konnten, entschloss sich

der Stadtrat zu einer einheitlichen Neuformu¬

lierung im Rahmen der Bauordnung von 1931. '

Die Bauordnung sieht eine Neueinteilung des

Baugebietes der Stadt Zürich in sieben Bauzonen

vor, wobei die zwei ersten Zonen das Gebiet der

geschlossenen, die fünf anderen das Gebiet der

offenen Bauweise bezeichnen.

entnommen aus: Weisung zur

Bauordnungsrevision, vom

1. März 1946

r

ZONENEINTEILUNG 1931-1934

Zonen geschl Bebauung:
1 EHa Kernzone

20 Neue Zone . . . ,

Zonen offener Bebauung:
3 ß£3 Bisherige Zone 2 . .

4rW3 Neue Zone . . . .

BECTBIsh M.Ichbuckzone 4

6E23 Bisherig« Zono 3 . .

7 niTtfl Blsh Elerbreohtzone B

Bauzonen zusammen . . .

Ge¬ Grenzab- Zonen-

schoß¬ standa flaohen

zahlen min m ha

B —6 3,5 713,8
4 3,8 284,3

3'/. 3,8 881,6
a 4,0 135,8

2'/. 7,0 252,8

2'/i 8,0 2432,8

2'/. 8,0 B4.g

4434,8

Zum ersten Mal, wiederum wegen der Uebersicht-

lichkeit, wird dabei darauf verzichtet, eine

komplizierte verbale Abgrenzung der Zonen nach

Strassengevierten anzugeben, sondern eine plan¬
liche Darstellung, ein Zonenplan erarbeitet.

Die erste Zone umfasst alle Gebietsteile, die

nur den Bestimmungen des Kant. Baugesetzes von

1893 unterstellt sind. ^8) jn ^er zweiten Zone

gelten ebenfalls die Bestimmungen des Bauge¬

setzes, mit der Einschränkung aber, dass max.

4 Geschosse zugelassen sind. Die zu Grunde lie¬

genden Bestrebungen sind einmal mehr die Ueber-

leitung der hohen Bebauung im Stadtinnern zur

flacheren Bebauung der Randgebiete. Als Vorbild

werden in der Weisung die gemeinnützigen Wohn¬

bebauungen im Quartier Sihlfeld erwähnt. '

Die Vorschriften für die dritte Bauzone entspre¬
chen jenen für die ursprüngliche erste Zone of¬

fener Bebauung, d.h. freistehende Gebäude mit

max. 3 Vollgeschossen und ausgebautem Dachge-
schoss. Allerdings wird bei vorliegendem ein-
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heitlichem Gesamtplan der Zusammenbau zu Rei¬

henhäusern (resp. Zeilen) ermöglicht.

Die vierte Bauzone entspricht der Bauordnung

für das Milchbuckgebiet, mit der Ausnahme, dass

statt 21/2, 3 Vollgeschosse erlaubt sind.

Die fünfte Bauzone schliesslich entspricht den

Vorschriften für das Milchbuckgebiet, auch was

die Geschosszahl anbelangt.

Beide, die vierte und fünfte Bauzone, erlauben

die Erstellung von Reihen, resp. Zeilenbauten

bis auf max. 60 m Länge. Die Gebäude sollen da¬

bei ihre Längsfront der Strasse zukehren, wobei

Art. 14, Abs. 2, sogleich die Möglichkeit von

Ausnahmen formuliert:

"In den Fällen, in denen durch Querstellung der

Häuser bessere Verhältnisse geschaffen werden

können, wird die Bausektion II die Ausnahme¬

bewilligung erteilen."

Dieser Ausnahmeparagraph wird schliesslich in

den 40iger Jahren für die Ueberbauung der Quar¬

tiere Schwamendingen und Friesenberg in grossem

Umfang benützt und nach und nach wird die Quer¬

stellung zur Regel.

Die sechste Bauzone entspricht den Vorschriften

für die ursprüngliche zweite Zone der offenen

Bebauung und erlaubt 21/2 Geschosse. Ihre städte¬

bauliche Funktion ist nach wie vor den Ueber-

gang vom Baugebiet der Stadt zu den ländlichen

Vororten und zum freien Umland zu gewährleisten.
Im Gegensatz zu früheren Epochen, die ausge¬

sprochen harte Grenzen zwischen Stadt und Land

hervorbrachten, möchte man den Stadtkörper in

seine Umgebung integrieren, indem die Uebergänge
möglichst fliessend ausgebildet werden.

Die siebente Bauzone schliesslich betrifft das

Eierbrechtquartier, die wesentlichen Bestimmun¬

gen der Bauordnung für dieses Gebiet wurden in

die Bauordnung von 1931 übernommen.

Die Bauordnung vom 9. September 1931 hat der

Entwicklung der Stadt Zürich ganz entscheidende

Impulse gegeben, mit ihr wurden die Vorausset¬

zungen geschaffen, die während der 40iger Jahre

grosse zusammenhängende Quartiere der Zeilen¬

bauweise entstehen Hessen.
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1) 50 Jahre Wohnungspoli¬
tik der Stadt Zürich, 1907-

1957, Herausgegeben vom

Finanzamt der Stadt Zürich,

Zürich 1957, S. 27

2) 1942-46 ausschliesslich

gemeinnütziger Wohnungs¬

bau, 1946-56 kommunaler

und (vorwiegend) gemein¬

nütziger Wohnungsbau

3) Eine solche Mangelsi¬
tuation trat schliesslich

ab 1942 in zunehmendem

Masse auf

4) Erhöhung bis max. 15%

in besonderen Fällen sozi¬

alen Charakters

5) 50 Jahre Wohnungspoli¬

tik der Stadt Zürich, a.a.

O.
, S. 27-36

8. DIE ZEILENBAUWEISE IN ZUERICH

In der Zeit zwischen 1931/32 bis zum Jahr 1942

trat allgemein im Wohnungsbau der Stadt Zürich

ein Stillstand ein, weil in dieser Zeit der

Wohnungsmarkt weitgehend gesättigt war.
1) Ab

1942 änderte diese Situation äusserst rasch.

Ausschlaggebend waren vor allem zwei Wohnbau-

förderungsgesetze, die insbesondere den kommu¬

nalen und gemeinnützigen Wohnungsbau ankurbel¬

ten. 2) oer Kanton Zürich darf für sich in An¬

spruch nehmen, als erster eine gesetzliche

Grundlage für die Unterstützung des Wohnungs¬

baus geschaffen zu haben. Am 6. Dezember 1931

stimmte das Zürchervolk dem Gesetz über die

Förderung des Wohnungsbaus zu, wonach der Kan¬

ton die Erstellung von einfachen und gesundheit¬
lich einwandfreien Wohnungen für minderbemittel¬

te und kinderreiche Familien unterstützt, vor¬

ausgesetzt, es besteht ein Mangel an solchen

Wohnungen. 3) Aufgrund des Gesetzes können jähr¬
lich 2 Millionen Franken an Beiträgen oder Dar¬

lehen ausgerichtet werden. Während den Jahren

1943-50 reichte dieser Betrag jedoch bei weitem

nicht aus, so dass der Kanton weitere Kredite

beim Volk einholen musste.

Eine weitere Unterstützung des Wohnungsbaus

erfolgte aufgrund des "Bundesratsbeschlusses

betreffend Massnahmen zur Milderung der Woh¬

nungsnot durch Förderung der Wohnbautätigkeit"

vom 30. Juni 1942. Dieser sah Beiträge vor für

Private bis 5% der Anlagekosten (ohne Lander¬

werb) und für gemeinnützige Unternehmungen bis

zu 10%. Kanton und Stadt setzten ihre Beiträge

in gleicher Höhe fest, wobei die Landerwerbs¬

kosten mit eingeschlossen wurden. Die Beiträge
des Bundes wurden über weitere Bundesratsbe¬

schlüsse von 1942 und 1943 sowie die Verfügung

Nr. 3 des Eidgenössischen Militärdepartementes,
"zur Regelung der Arbeitsbeschaffung in der

Kriegskrisenzeit" vom 5. Oktober 1945 successi-

ve weitergeführt und erhöht. ^) oer Kanton und

die Stadt passten sich an die neue Ordnung an

und setzten ihre Beiträge für den allgemeinen

Wohnungsbau bis zu 10% und für den sozialen

Wohnungsbau auf 12-15% fest. Diese Wohnbaupoli¬
tik von Bund, Kanton und Stadt wurde über ver¬

schiedene weitere Bundesbeschlüsse bis gegen

Ende der 50iger Jahre gewährleistet. 5)
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(i) Siehe: Vorschriften für

ofrone Bebauung der Stadl

Zürich, vom 2l). September

7) In Zürich insbesondere

die Quartiere Schwamendin-

gon und Frienonberg

8) Siehe Kapitel 7.23,

Beispiele neuer stadträum¬

licher Strukturen, "Reihen¬

bebauung"

Aus dieser kurzen Situationsbeschreibung geht

hervor, dass die weitere Stadtentwicklung wäh¬

rend der 40igor und 50iger Jahre durch verschie¬

dene Faktoren wesentlich beeinflusst wurde.

Einerseits löste die ab 1940 wieder zunehmende

Wohnungsverknappung eine umfangreiche Wohnbau¬

tätigkeit aus, andererseits wurde im Zuge des

angespannten Wohnungsmarktes eine umfassende

Subventionierungspolitik von Bund, Kanton und

Stadt wirksam, die vor allem den gemeinnützigen,
aber auch den kommunalen Wohnungsbau auf neu

zu erschliessendem Land am Stadtrand ankurbel¬

te.

Die städtebaulichen Zielsetzungen eines solchen

Wohnungsbaus ergaben sich direkt aus den Zielen

des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und aus

den Kriterien der Subventionierung. "Einfache,

gesundheitlich einwandfreie Wohnungen für min¬

derbemittelte und kinderreiche Familien" war

bereits im Zweckartikel des kantonalen Gesetzes

über die Förderung des Wohnungsbaus, vom 6. De¬

zember 1931, formuliert worden.

Da um 1940 die Zonen der geschlossenen Bebauung
in der Stadt Zürich bereits weitgehend überbaut

waren, entstanden ausgedehnte Genossenschafts¬

siedlungen in der damaligen Stadtrandlage um die

Ortskerne der 1934 eingemeindeten ehemaligen
Vororte. Die rechtliche Grundlage bleibt für die

Zeit bis 1946 die Bauordnung vom 9. September
1931, mit den für diese Gebiete geltenden ver¬

schiedenen Zonen der offenen Bebauung.

Da aber die offene Bebauung im Prinzip seit 1912

die Erstellung von Gebäudezeilen, insbesondere

von Reihenhäusern nicht ausschliesst 6), ist der

Zweck, wohnhygienisch einwandfreie, einfache

Wohnungen und Häuser für Familien zu schaffen,
in naheliegender Weise über die Entwicklung von

Reihen-, von Zeilenbauquartieren verfolgt worden.

Insofern entstehen folgerichtig ab 1940 ausge¬

dehnte Zeilenquartiere 7)f ü±e anknüpfend an

die ersten allgemein positiv gewerteten Versuche

mit diesem Bautypus °> eine ganze Epoche der

Stadtentwicklung bestimmen.
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9) Siehe Kapitel 7.23 8.1 Typische Zürcher Quartiere der Zeilenbau¬

weise

Darstellung der stadträumlichen Grundprinzipien
der Zeilenbauweise am Beispiel verschiedener

Quartiere aus den Jahren 1942 bis ca. 1950.

8.11 Siedlungstypologische Entwicklung der Zei¬

lenbauweise

Der Bautypus der Zeile, der Häuserreihe hat sei¬

nen Ursprung vor allem in England und Holland.

Während die ersten Beispiele in der Schweiz, in

Zürich sich auf die Anwendung in Form des Rei¬

henhauses, des kleinen Einfamilienhauses konzen¬

trieren 9)
f
ist die Zeile vor allem in England

später auch in Holland im Geschosswohnungs¬

bau angewendet worden.

Lageplanausschnitt von

North Kensington in London,

Verwendung des Reihenhau¬

ses als Stadthaus (teilwei¬

se in Geschosswohnungsbau)

zu Ende des 19. Jahrhun¬

derts, entnommen aus:

"Städtebau", Herausgeber:

Werner Hegemann, Heft 12,

Berlin 1926
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ErwiM t''run<jsp]nn Amstordnrn-

Süd. Planung des Stadtpla¬

nungsamtes unter C. van

Eesteren von 1934

Entnommen aus: R. Krier,

Stadtraum, Stuttgart 1975

L. Hilberseimer

Hochhauszeilen

Entnommen aus: R. Krier,

Stadtraum, Stuttgart 1975

Für Berlin entwirft der Architekt L. Hilbers-

eimer 1919-24 einen Bebauungsvorschlag für die

City (Friedrichstadt), den er als vollständig
neuen Stadttypus versteht, "der mit der räumli¬

chen Geschlossenheit, unter welchem Begriff wir

uns bisher eine Stadt vorstellen, aufräumen

wird". Bei ihm wachsen die Hauszeilen zur Hoch¬

hausstadt, statt weiterer Ausdehnung in

der Ebene, fordert er Konzentration, eine

Zusammenballunq in der offenen Form der Zei¬

lenbebauung unter gleichzeitigem Einschluss

einer funktionellen Trennung verschiedener

Stadtelemente in der Vertikalen.

Einige andere deutsche Beispiele waren zwar we¬

niger spektakulär als die Ideen Hilberseimers,

wurden dafür aber realisiert und international

diskutiert.

Berlin, Grosr.sicdlung Sio-

monf.ül ,ull ,
Architekt llnns

Scharoun, 1029/30



Die drei Abbildungen sind Solche ausländischen Versuche, sowie die ver¬

entnommen aus Werk-Archi- schiedenen schweizerischen Ansätze, vorallem

these, Heft Nr. 31-32 in Zürich und Basel, führten während der 4 0iger
Jahre zu grossflächigen Siedlungen im Rahmen

der Zeilenbebauung. Die zweite Eingemeindung
von 1934 brachte eine Erweiterung des Stadtge¬
bietes über die Vorortgemeinden
- Albisrieden

- Altstetten

- Höngg
- Oerlikon

- Schwamendingen und

- Witikon.

Damit waren die grossflächigen freien Baugcbio-
te für die Stadtentwicklung der folgenden Jahr-
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10) Die Unterschiede der

einzelnen Zonen waren teil-

wi'iM' im nun, sie unl er-

•.('liiecJen i.jc-li praktisch

kaum von den 7 Zonen der

Stadt Zürich, wie sie die

Bauordnung von 1931 defi¬

nierte.

zehnte gegeben. Mit der Eingemeindung erweiter¬

te sich der Zononplan der Stadt Zürich auf ins¬

gesamt 32 Zonen, wovon 2"3 Zonen von den einge¬

meindeten Vororten übernommen wurden. -*-^'

ZONENEINTEILUNG SEIT 1934

Zur Vereinfachung von Plan

und Tabelle sind Zonen mit

gleichen GeschoBzahlen und

gleichen Mlndestgreniabttän-

den Jeweils zusammengefaßt

Quelle: Weisung zur Bau¬

ordnungsrevision der Stadt

Zürich, vom 1. März 1946

Zonen g»Bchtos*f*ner Bebauung*

E8S3 Zonen 1 Zürich, 1 Oerllkon .

BE35 Zone 2 Zürich ....

ET3 Zone 1 Altstetten

Zonen offener Bebauung

K38ä Zone 3 Oerltkon

tZvi Zonen 3 Zürich t Seebach, Dorfkern Höngg . . .

ES Zone 2 Altatetton

Jim Zone 2a Senbach .

T"^3 Zonen 8 und 8a Atblsrleden *. .

VT\ Zono 3 Altstetten

t ] Zonon 4 Zürich, 2b Seebach, 4 Altstetten, 1 Hongg

I 1 Zonen 4 und 5 Oerllkon

T*!3 Zonen 5 Zürich, 2 Hongg, 3, 4 und 5 Seebach . .

VS~3 Zonen 6 Zürich, 3 Hongg

E7I3 Zonen 7 Zürich, 4 Hongg

(I 11'] Zone 5 Altstetten

Zonen für Industrie- brw Wohnbau"

Wl Zonen ß Altatetton, 6 Seebach, 3 Oerllkon ....

Bauionen zusammen .

GeMrtn nuBerhalh der ßauronen

r ] Grunn^hletn Altstetten, Alblarleden

CCS Wnlil nlnyemelnriXnr Vororte ...

hTTTI Bahngebiete Altstetten, Oerllkon

Festes Land, Inbegriffen kleine GewBsaer

Gewässer Seen und Flüsse ohne kleine Gewässer . , .

Ganzes Stadtgebiet ....

Go- Grenrab Zonan-

•choß- Stande flächen

tahlen min m ha

8 —e 33 740,1

4 3,6 254,3

4 3,3 40,9

4 6,0 130,8

3V< 3,5 698,3

3'/l 3,5 39,0

3V. 6,0 3,0

3 4,0 269,3

•3 4,3 31,9

3 60 233,1

3 6,0 57,9

a'/i 6,0 1014,0

2'/' 6,0 3595,5

a'/> 8,0 530,5

2 6,0 105,9

b—e

bzw3u4

3,5
bjw 6,0

327,1

7071,6

37,0

633,6

30,0

8872,2

615,9

9188,1

11) Genau genommen handelt

es sich bei den Zeilenquar¬

tieren nur noch begrenzt

um städtische Quartiere,

wenn man sie mit den urba-

nen Siedlungstypen der

Jahrhundertwende vergleicht,

so besitzen sie eher länd¬

lichen Charakter.

12) Zonenordnung ab 1934,

basierend auf der Bauord¬

nung der Stadt Zürich vom

9. September 1931

Besonders einheitlich gestaltete Siedlungen im

Rahmen der Zeilenbauweise bildeten sich in

Schwamendingen und auf dem noch freien Gelände

Friesenberg des Quartiers Wiedikon heraus. Aber

auch in anderen Quartieren der Stadt, so im

Milchbuck, im Bereich des Bucheggplatzes, in

Altstetten und Albisrieden ist die neue städti¬

sche Wohnform H) primär die Hauszeile.

Die Baugelände Friesenberg und Schwamendingen
sind in den Wohnzonen W 3 vorwiegend aber W 21/2

eingezont. Die minimalen Grenzabstände betra¬

gen 5 respektive 6 m. 12)



178

13) Siehe dazu: Weisung
des Stadtrates an den

Grossen Stadtrat betref¬

fend Bauordnung der Stadt

Zürich, vom 7. Februar

1931

14) Zitat Stadtbaumeister

Albert Hehr. Steiner, ent¬

nommen aus einem Artikel,

"Sozialer Wohnungsbau und

Städtebau" in "Der soziale

Wohnnungsbau und seine

Förderung in Zürich 1942-

45", Hrsg: Hochbauamt der

Stadt Zürich, 1946, S. 11

Wenn man nun insbesondere das Siedlungsgebiet
in Schwamendingen mit den Gegebenheiten des

Zonenplanes vergleicht, so fällt auf, dass ein

grosser Teil der Ueberbauung nicht eindeutig
zonenkonform ist. Neben einer grossen Zahl 2-

geschossiger Reihenhäuser finden sich häufig

3-geschossige Hauszeilen, die im Durchschnitt

30-60 m lang sind, durch einen ca. 1 m hohen

Sockel vom Gelände abgehoben sind und auf 3

Etagen Geschosswohnungen mit 3-4 Zimmern be¬

inhalten. Nach der Zone W 2V2 wären aber nur

Gebäude mit 2 Vollgeschossen und einem ausge¬

bauten Dachgeschoss erlaubt, und es geht be¬

reits aus der Weisung zur Bauordnung von 1931

hervor, dass der Gesetzgeber für die Ueberbau¬

ung dieser Zone primär an die Reihenbebauung
dachte, 13) -pur die nicht zonenkonformen 3

Geschoss-Blöcke waren also Ausnahmen von der

geltenden Bau- und Zonenordnung (B.O. vom 9.

September 1931) erforderlich. Solche Ausnahmen

wurden tatsächlich gewährt, "wenn es sich um

die einheitliche Ueberbauung eines grösseren
Geländes nach einem Gesamtplan handelte und

wenn durch die Ausnahmen hygienisch und städte¬

baulich bessere Lösungen erzielt werden konn¬

ten. Dabei durfte jedoch die Ausnützungsziffer,
die sich für das Gebäude aus der bauordnungs-

gemässen Planung vergleichsweise berechnen

Hess, nicht überschritten werden." 14) D.h.

also, die Mehrausnützung, die sich für die

W 2V2 Zone durch die Errichtung von 3-geschos-

sigen Hauszeilen ergab, wurde über den Bau von

lediglich 2-geschossigen Reihenhäusern oder

über grössere Abstände und Grünflächen wieder

kompensiert.

Wenn man nun den Kriterien nachgeht, die für

die Erteilung der Ausnahmebewilligung gegeben
sein mussten - "einheitliche Ueberbauung, hy¬

gienisch und städtebaulich bessere Lösung" -

und sie an den Argumenten ihrer Zeit misst, so

kann man sie als tatsächlich gegeben erachten.

Zur Einheitlichkeit der Ueberbauung lässt sich

sagen, dass diese über eine Einheitlichkeit der

Nutzung (nahezu ausschleisslich "Wohnen"), über

eine gleichartige, annähernd genormte Architek¬

tur bei Verwendung einheitlicher Materialien

und Stilelementen und über absolut gleichartige

Erschliessung, Stellung der Bauten und Gestal¬

tung der Freiräume als gegeben erachtet werden

kann. Der Begriff "Einheitlichkeit" erwies sich

allerdings im Laufe der Zeit als äusserst ge¬

fährlich und an sich als Qual itätsmorkmal reclil

fragwürdig, insbesondere wenn die städtebauliche

Einheit lediglich und primär über die stän-
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15) Siehe auch: R. Krier,

Stadtraum, Stuttgart 1975,

S. 62, 63

16) A. Hch. Steiner,

Sozialer Wohnungsbau und

Städtebau, a.a.O., S. 11

17) Siehe auch: R. Krier,

Stadtraum, a.a.O., S. 63

dige Addition gleicher Teile angestrebt wird.

Solche zwar einheitliche aber gleichzeitig auch

nahezu langweilige, monotone Strukturen, er¬

schweren die Orientierung und Identifikation der

Bewohner. 15^ Im bereits zitierten Artikel 16^

äussert sich A. Hch. Steiner zum Thema Einheit¬

lichkeit - das ihm und seiner Zeit offensicht¬

lich ein grosses Anliegen war- wie folgt:

"Die äussere Erscheinung der einzelnen Häuser

ist - mit Ausnahme von geschmacklichen Einzel¬

heiten - weitgehend wesensverwandt und bemer¬

kenswert einheitlich Es fällt einem die

Verschiedenartigkeit und die oft in sich ge¬

schlossene, lebendige Einheit der einzelnen

Siedlungen wohltuend auf; besonders ausländi¬

sche Besucher machen uns hierauf immer wieder

erstaunt und erfreut aufmerksam." Steiner be¬

merkt aber bereits auch, "in einzelnen Fällen

ist die bekannte Gefahr der Monotonie nicht

gemieden worden."

Aus der zweiten Bemerkung, "Verschiedenartigkeit
der einzelnen Siedlungen, die dann aber in sich

geschlossen und einheitlich gestaltet werden"

geht die Grundabsicht hervor, dass die Stadt und

ihre Quartiere nicht mehr als gesamtheitlicher
Organismus in Erscheinung treten sollten - wie

dies ein erstrebtes Ziel im Rahmen der räumli¬

chen Strukturen der Jahrhundertwende war - man

möchte die Quartiere bewusst in einzelne ein¬

heitliche Siedlungsteile gliedern.

Neben der Tatsache, dass diese Situation der

Gliederung, der Teilung über die Addition von

gleichen oder ähnlich ausgebildeten Einheiten,
ein städtebauliches Ziel ihrer Zeit war, ist

sie auch bis zu einem gewissen Grad struktur¬

immanent. D.h. die abstrakte Struktur der Zei¬

len, die an ihren Rändern jeweils abrupt ab¬

bricht, kann über die Randbereiche hinaus nicht

fortgeführt werden, eine Antwort auf historische

Vorgaben ist damit nur sehr begrenzt möglich.17)

Das Kriterium einer Verbesserung der wohnhygie¬
nischen Situation der Siedlungen ist oberstes
Leitmotiv der stadträumlichen Entwicklung der
Zeilenbauweise. Im Hintergrund steht die Ab¬

lehnung der "Mietskasernen", der "Renditenvier¬
tel" der Jahrhundertwende, mit einem knapp be¬

messenen grünen Freiflächenangebot und einer
städtischen Nutzungsdurchmischung, die damals

lediglich nach ihren negativen Aspekten beur¬
teilt wurde.
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18) A. Hch. Steiner, Sozi¬

aler Wohnungsbau und

Städtebau, a.a.O., S. 10,

11

19) Gemeint sind vor allem

die Quartiere in Schwamen-

dingen und Friesenberg,
sowie Quartierteile in

Oerlikon, Seebach, im Be¬

reich des Bucheggs und

Letzigraben

20) Unter der damaligen

Annahme, dass mehr Grün

gleich mehr Wohnhygiene

bedeutet

21) A. Hch. Steiner, Sozi¬

aler Wohnungsbau und

Städtebau, a.a.O., S. 10

und 11

A. Hch. Steiner zum Thema Wohnhygiene 18):

"Nach einheitlichen, gesunden Richtlinien sind

ganze Quartiere erstellt worden. 19) Trotz in¬

tensiver Nutzung des Bodens konnten die erfor¬

derlichen Frei- und Grünflächen ausgespart
werden. Die Gebäudeabstände sind ausreichend.

Wir finden keine schattigen ungeordneten In¬

nenhöfe Grünstreifen trennen die Wohn¬

flächen unter sich und teilweise auch gegen
die Industriezonen. Einzelne Grünflächen sind

als ideale Schulwege aufzufassen. In den Sied¬

lungen wurden Kindergärten mit verkehrsarmen

Zugängen eingebettet Wir können die Ein¬

gliederung der öffentlichen Bauten, wie der

Schulhäuser, in Verbindung mit den Grünflächen

erkennen, die ihrerseits wieder überleiten zu

den von einer Bebauung freigehaltenen Wald¬

rändern und Flussufern."

Das Hauptanliegen, die wohnhygienische Forde¬

rung war demnach mehr Grünflächen in die Sied¬

lungen zu integrieren, schattige und unordent¬

liche Ecken und Höfe zu vermeiden und indu¬

strielle Nutzungen über einen "grünen Schutz¬

wall" abzudämmen.

Aus den Ausführungen geht weiter hervor, dass

die Grünräume primär Trennfunktionen besitzen.

Sie sollen nicht a priori genützt werden, wie

es z.B. bei den Reihenhäusern der Fall ist, sie

stellen Aussichts-, Abstands- und Trenngrün
dar. Folgerichtig sind bei den 3-geschossigen
Wohnzeilen die Erdgeschosswohnungen in den al¬

lermeisten Fällen vom Niveau abgehoben. Die an-

sich vorhandene Möglichkeit einer Nutzung der

Grünfläche über die EG-Wohnungen wird nicht

wahrgenommen, zugunsten einer Gleichbehandlung
aller Etagen und einer einheitlichen, land¬

schaftlichen Durchgestaltung der Grünflächen.

Die Begründung der Ausnahme von 3-Geschossbauten

in der Zone W 2V2 über wohnhygienisch bessere

Lösungen ist somit gegeben, in dem bei gleich¬
bleibender Ausnützung grössere Abstände und das

heisst wiederum grössere Grünflächen entstehen.

20)

Somit verbleibt als drittes Kriterium die Forde¬

rung nach städtebaulich besseren Lösungen. Dazu

sei ein weiteres Mal A. Hch. Steiner zitiert 21):

"Wesentlich ist, dass den Bebauungen ein städte¬

baulicher Gedanke zugrunde liegt, und dass da¬

bei nicht nur der Zufall den Ausschlag gab."
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22) ciam = congros inter- Der "städtebauliche Gedanke" lässt sich über

nationaux d'Architecture die folgenden Ausführungen in drei Hauptaspekte
Moderne gliedern:

- Eingliederung der öffentlichen Bauten, in

Verbindung mit Grünflächen

- Erschliessung des Siedlungsgeländes nicht von

der Hauptstrasse aus, sondern von internen

Wohnstrassen

- und eine Differenzierung und Gliederung der

Baumassen.

Zum letzten, für die weitere stadträumliche

Entwicklung äusserst aufschlussreichen Aspekt,
bemerkt A. Hch. Steiner im Wortlaut:

"Einzelne Genossenschaften haben es verstanden,

ihrer Bebauung eine einprägsame Struktur zu ge¬

ben, sei es durch die Bildung eines Kerns mit

Bauten für die Allgemeinheit, oder sei es durch

die Einstreuung von höheren Baumassen."

In diesem Zusammenhang gerät die Argumentation

allerdings in einen argen Kreislauf. Die Dif¬

ferenzierung der Baumassen verlangt nach Aus¬

nahmen von der Bauordnung und für die Erlan¬

gung der Ausnahmebewilligung werden unter ande¬

rem höhere städtebauliche Qualitäten gefordert.
Ein wesentlicher Faktor städtebaulicher Quali¬

tät ist nach der damaligen Meinung aber wiede¬

rum die Differenzierung der Baumassen. Der Fak¬

tor der die Ausnahme vom allgemein geltenden
Recht verursacht, dient - neben anderen -

gleichzeitig als rechtliche Begründung der Aus¬

nahmebewilligung .

Die gesamtstädtischen Ziele, die Ziele der

Stadtentwicklung wie sie in der Zeit von 1940-

50 in Zürich diskutiert und über die Quartiere

der Zeilenbauweise in bauliche Realität umge¬

setzt wurden, waren allerdings von den ideolo¬

gischen Vorstellungen einiger international be¬

kannter Städtebauer noch relativ weit entfernt.

1928 entstand aus dem Zusammenschluss verschie¬

dener Architekten aus 8 Ländern die CIAM 22',
die primär die Forderungen und Ideen des "Neuen

Bauens" feststellen und vertreten sollte, die

schliesslich aber, auf dem 2. Kongress 1933 ge¬

samtstädtische Ideen und städtebauliche Forde¬

rungen vertrat, die weit über den ursprünglich
gesteckten Rahmen hinausführten. In diesem Zu¬

sammenhang seien vor allem die Stadtvorstellun¬

gen Le Corbusiers erwähnt, wie er sie im "Plan

voisin" für Paris und allgemeiner in der "Ville

radieuse" formulierte. Die Konzepte der städte¬

baulichen Avantgarde sahen bereits in den 30iger
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23) Siehe dazu: 50 Jahre

Wohnungspolitik der Stadt

Zürich, Hrsg. Finanzamt

der Stadt Zürich, Zürich

1957

24) Weisung des Stadtrates

an den Grossen Stadtrat

betreffend Bauordnung der

Stadt Zürich, vom 7. Feb¬

ruar 1931

25) Bauordnung der Stadt

Zürich, vom 4. September

1946

20) A. Hch. Sl-.t'lnur, Sozi¬

aler Wohnungsbau und

Städtebau, a.a.O., S. 12

Jahren einerseits einen Totalumbau der Stadt

der Jahrhundertwende vor und andererseits den

Bau von Quartieren, respektive Satellitenstäd¬

ten von riesigen Dimensionen, mit einer abso¬

luten Nutzungstrennung und einer gewaltigen

Verdichtung in die Höhe zugunsten von grossen

zusammenhängenden grünen Freiflächen.

Die Zürcher Quartiere der Zeilenbauweise kön¬

nen eindeutig als Zwischenstufe auf dem Weg zur

Entwicklung von stadträumlichen Strukturen, die

eine enge Verwandtschaft mit den Stadtvorstel¬

lungen der Ville Radieuse haben, eingeordnet

werden. Anders jedoch, als die Grossüberbau-

ungen der 60iger Jahre, die dem Gedankengut der

Villa Radieuse sehr nahe stehen, versuchen sie

eine "gesunde Stadtentwicklung" insofern zu ge¬

währleisten, indem sie von den Kernzonen höhe¬

rer Bauweise, über die Zeilenbebauung im Rahmen

offener Bauzonen mit niedrigerer Bauweise und

mit höheren Abständen zu den dörflichen Sied¬

lungen der Vororte und zum Umland überleiten.23)

Damit entsprechen sie dem Gedanken des Gesetzes,

der beispielsweise aus der Weisung zur Bauord¬

nung von 19 31 ganz eindeutig hervorgeht:

"Es ergab sich, dass eine harmonische Bebauung
der nordwestlichen Grenzgebiete der Stadt und

der anstossenden Vorortsgemeinden mit befrie¬

digendem Uebergang von den höheren Baumassen

des Stadtinnern zu der mehr oder weniger noch

ländlichen Charakter aufweisenden Bebauung der

Vororte nur durch eine entsprechende Abände¬

rung der bestehenden Bauvorschriften gesichert
werden kann." 2/*)

Und diese Abänderung der Bauvorschriften sah

im Prinzip eine Differenzierung der Zonenord¬

nung in der Weise vor, dass sich in der Ge¬

schosszahl abnehmende und in den Abstandsvor¬

schriften zunehmende Zonen rindenförmig von in¬

nen nach aussen um die Stadt legten. Die daraus

resultierende, über die B.O. gesicherte Abzo-

nung des Baugeländes von innen nach aussen ist

weitgehend für die relativ lockere Ueberbauung

der Quartiere in Stadtrandlage, wie z.B. Frie¬

senberg und Schwamendingen verantwortlich.

Die Bedeutung der Quartiere der Zeilenbauweise

aus den Jahren 3940 - ca. 50 ist auch insofern

gegeben, als sie als "hervorragendes Studien¬

material für die neue Bauordnung 2^) und den

neuen Zonenplan gedient haben." 26)

Mit den bereits erwähnton als besondere Quali¬

täten erachteten Strukturmerkmalcn dieser Sied-
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lungen,

- einheitliche, zusammenhängende Planung ge¬

schlossener Siedlungseinheiten

- Trennung und Gliederung unterschiedlicher

Funktionen

- Trennung von Fahr-, Wohn-/ und Fussgänger-
verkehr

- Wohnhygienische Verbesserung über grössere,
grüne Abstands- und Freiflächen

- und Differenzierung der Baumassen nach unter¬

schiedlichen Gebäudehöhen

wurde die Weiterentwicklung des Baurechts und

der stadträumlichen Entwicklung in Richtung der

differenzierten Bauweise vorbereitet.

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass

diese Quartiere, als erste Zürcher Quartiere,
im Rahmen einer weitgehend freien Flächennut¬

zung entstanden sind.

Sie stehen dabei in starkem Gegensatz zu den

Quartieren der Blockrandbebauung, die über ein

baupolizeiliches Instrumentarium eine räum- und

baustrukturelle Ordnung erfuhren, in deren

Rahmen die Entwicklung rechtlich klar und ein¬

deutig definiert war.

Für die Quartiere der Zeilenbauweise war die

Baulinie, als stärkstes rechtliches Gestaltungs¬
mittel der Vergangenheit, nur noch von unter¬

geordneter Bedeutung. Die Baulinie diente le¬

diglich zur Ausscheidung der Strassenflachen

und Führung der Hauptverkehrs- und Erschlies¬

sungsstrassen. Für das Baugelände hinter und

zwischen den Baulinien war lediglich die Aus¬

nützung gegeben, und zwar über die Festlegung
von Gebäudehöhen und Abstandsvorschriften, und

selbst davon waren, im Rahmen der Ausnützungs-
ziffer, Ausnahmen möglich.

Für die Zusammenhänge zwischen städtebaulicher

Entwicklung und baurechtlicher Festlegung ist

diese Feststellung von enormer Tragweite. Kon¬

kret bedeutet dies, dass zwar über die Rechts¬

vorschriften ab 1940 eine ganze Reihe wesent¬

licher Festlegungen getroffen werden können,
so das Mass und die Art der Nutzung des Bau¬

geländes. Auf die stadträumliche Gestaltung,
auf die Durchbildung der baulich-räumlichen

Struktur konnte hingegen nur noch in unwesent¬

licher Weise Einfluss genommen werden. Die

Stadtraumgestaltung entzieht sich mehr und mehr

einer rechtlichen Definition, sie wurde auf die
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rechtsunverbindliche Ebene der Planung einzel¬

ner zusammenhängender Quartier- und Siedlungs¬
teile verlagert.

8.12 Beispiele von Quartieren der Zeilenbau¬

weise in Zürich (insbesondere Schwamen-

dingen und Friesenberg)

Die folgenden Beispiele möchten die stadträum¬

lichen Strukturmerkmale der Zeilenbauweise, wie

sie in Zürich während der 40iger Jahre zur An¬

wendung kamen, dokumentieren und illustrieren.
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Teilgebiet von Schwamen

dingen, Swissair Photo,

vom 1.7.1976

27) Siehe auch: Kapitel

4.21, Räumliches Grundmuster

der Zeilenbauweise

Ab 1940 bis in die 50iger Jahre hinein entstan¬

den in Schwamendingen ausgedehnte Siedlungen,
die nahezu ausschliesslich auf den räum struk¬

turellen Prinzipien der Zeilenbauweise basie¬

ren. Dabei lassen sich in zweierlei Weise un¬

terschiedliche Typen definieren; einerseits

finden sich neben einem (in Relation zum ge¬

samten Bauvolumen) kleineren Anteil von Rei¬

henhäusern, vor allem 3-geschossige Wohnzeilen,
die Familienwohnungen auf 3 Ebenen nach den

Erschliessungsprinzipien des Zweispänners be¬

inhalten; andererseits lassen sich räumliche

Verschiedenheiten über die Anordnung und Lage
der Zeilen zueinander und zur Strasse ableiten.

- Zeilen parallel zur Strasse

- Zeilen senkrecht zur Strasse

- Zeilen schräg zur Strasse und

- Zeilen in freier Anordnung 27)
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Nutzungen und Eigentumsverhältnisse
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Siedlungsgebiet in

Schwamendingen

Ueberbaut in den Jahren

1944 bis ca. 1950.

Weltraumige durchgrunte

Wohnsiedlung, geprägt

durch 2-geschossige Rei¬

henbauten mit Gärten und

3-geschossigen Zeilen auf

der "grünen Wiese". Wah¬

rend der 50iger Jahre ent¬

standen im selben Gebiet

die ersten "gemischten" Be¬

bauungen mit Wohnhoch¬

haus, eine Entwicklung,
die in den ersten Pla¬

nungskonzepten noch nicht

enthalten war. Interes¬

sant ist die vielfach zur

Strasse spitzwinklig ver¬

laufende Anordnung der

Zeilen und die Realisie¬

rung zusammenhängender

Grünzüge mit Integration
der Schulbauten.
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Uebersichtsplan über das

Siedlungsgebiet an der

Wallisellenstrasse

Die Planung wurde nur teil¬

weise in der dargestellten

Weise ausgeführt.

8 Gemeinnützige Baugenos¬

senschaft "Glattal",

Siedlung an der Saat-

lenstrasse

9 Baugenossenschaft "Zur-

linden", Wohnkolonie

an der Wallisellen¬

strasse

10 Baugenossenschaft "Zen¬

tralstrasse", Wohnbau¬

ten an der Wallisellen¬

strasse

11 Baugenossenschaft "Vita¬

sana", Wohnkolonie Ried¬

grabenweg/Wallisellen-
strasse

12 Arbeiter-Siedlungsge¬

nossenschaft "Asig",

Wohnkolonie an der Wal¬

lisellenstrasse

13 Baugenossenschaft des

Schweizerischen Verban¬

des evangelischer Ar¬

beiter und Angestellter,

Siedlung an der Herzo-

genmühlestrasse

14 Baugenossenschaft "Lueg

is Land", Wohnkolonie

am Riedgrabenweg

15 Baugenossenschaft "Süd-

Ost", Siedlung an der

Ueberlandstrasse

Planungskonzept der Arbei¬

ter-Siedlungsgenossen¬

schaft "Asig", Wohnkolonie

an der Wallisellenstrasse

3 Etappen (nur zum Teil in

dieser Form ausgeführt)

Architekten: G. Leuenberger

und J. Flückiger, J. Schütz,

M. Steiger

4+5 Zimmer Reihenhäuser

Baujahre:

1. Etappe 1944/45

2. Etappe 1945

3. Etappe 1945/46

1 J^ ji--v/i -m- ts

ii-ir
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Siedlungsgebiet in

Schwamendingen

Ueberbaut in den Jahren

1944 bis ca. 1950.

Weiträumige durchgrunte

Wohnsiedlung, geprägt

durch vorwiegende 3-ge-

schossige Zeilenbebauung
(in Teilbereichen bis 4

Geschosse) mit einigen

wenigen 2-geschossigen
Reihenbauten durchsetzt.

Interessant ist die weit¬

gehend freie, vom Verlauf

der Strasse unabhängige

Anordnung der Zeilen in

einer durchgrunten "Wohn¬

landschaft", die aber nur

sehr begrenzt benutzbar

ist. Auch in diesem Quar-

tierteil findet sich ein

Grunzug als Querverbin¬

dung zwischen Wmterthu-

rer- und Dubendorferstras-

se.
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Planungskonzept Siedlungs¬

gebiet an der Dübendorf-

strasse

1 Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", Siedlung

im Riedacker und Möösli

2 Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", Siedlung

an der DübendorfStrasse

3 Stiftung zur Förderung

des Baues von Eigenheimen,

Wohnkolonie "Eigenheim

am Stettbach"

4 Baugenossenschaft "Bau¬

freunde", Zürich, Sied¬

lung an der Dübendorf-

strasse

5 Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", Siedlung

im Mattenhof, Schwamen-

dingen

Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", I. Etappe,

Siedlung im Riedacker und

im Möösli, Schwamendingen

Architekt: Karl Kündig

Baujahr: 1943

Die einzelne Reihe umfasst

sowohl zwei- als auch drei¬

geschossige Häuschen in

verschiedener Zahl, die

gestaffelt, mit versetzten

Fronten aneinandergebaut

sind

Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", 4. Etappe,

Siedlung im Mattenhof,

Schwamendingen

Architekten: O. Becherer

und W. Frey, Otto Dürr,

Karl Kündig

Baujahr: 1946/47
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Teilgebiet von Friesenberg

Swissair Photo, vom 9.

September 1975

28) Siehe auch: Kapitel

4.21, Räumliches Grund¬

muster der Zeilenbauweise

Stadträumliche Strukturen der Zeilenbauweise

in Friesenberg

Während der 40iger Jahre entstanden in Friesen¬

berg ausgedehnte Wohnsiedlungen, die eindeutig
dem Gedankengut der Gartenstadt entsprechen
und bis auf wenige Ausnahmen, die aus den 60iger
Jahren datieren, ausschliesslich auf den raum¬

strukturellen Prinzipien der Zeilenbauweise ba¬

sieren. Im Gegensatz zu den Siedlungen in

Schwamendingen handelt es sich in Friesenberg
vorwiegend um 2-geschossige Reihenbebauungen
mit einer intensiven Nutzung der grünen Zwi¬

schenräume als Gärten.

Die Anordnung der Zeilen nimmt in den meisten

Fällen Bezug auf den Verlauf der Strasse:

- Zeilen parallel zur Strasse

- Zeilen senkrecht zur Strasse

In einigen wenigen Fällen verlaufen die Zeilen

spitzwinklig zur Strasse. Der Fall einer völlig
freien Anordnung der Zeilen kommt praktisch
nicht vor. 28)
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Siedlungsgebiet in Friesen¬

berg

Ueberbaut in den Jahren

1943 bis ca. 1946.

Flache Bebauung, 2 Geschos¬

se (teilweise IG.), enge

stark gerichtete Anordnung
relativ langer Reihenhaus¬

zeilen, teilweise parallel,

teilweise senkrecht zur

Strasse. Intensive Garten¬

nutzung der grünen Zwi¬

schenbereiche. Räumliche

Eindrücke entlang der

Strassen entstehen über

lange parallel geführte Ge¬

bäudeabwicklungen und Al-

leebepflanzungen der wich¬

tigeren Achsen (Schweig¬
hofStrasse) .

Interessant ist der quer

durchlaufende Grünzug zur

Verbindung des Uetliberg-

hanges und des Quartiers

mit dem Stadtquartier

Wiedikon.
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Siedlungsgebiet in Friesen¬

berg

Ueberbaut in den Jahren

1943 bis ca. 1946 (mit

Ausnahme einer neueren

Siedlungsemheit aus den

60iger Jahren).

Vorwiegend 2-geschossige

Reihenbebauung, an der

Wasserschopfi 3-geschossi-

ge Zellenbauten. Anordnung

der Zeilen längs oder senk¬

recht zur Strasse, im Ge¬

biet Doltschiweg spitz¬

winklig zur Strasse ver¬

laufende Ausrichtung der

Reihenbauten.

Die Neuuberbauung des Be¬

reichs Friesenberg-,

Schweighof-, Bolistrasse

mit ihrer differenzierten,

gestaffelten Abwicklung

3-geschossiger Flachdach¬

bauten ist typologisch ge¬

sehen ein Fremdkörper und

stört die einheitliche

Siedlungsstruktur.
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Uebersichtsplan über das

Siedlungsgebiet Friesenberg

Stand der Planung und Rea¬

lisierung 1945

38 Familienheimgenossen-
schaft Zürich, Wohnbau¬

ten an der Schweighof-

strasse

39 Familienheimgenossen-
schaft Zürich, Siedlung

im Rossweidli

40 Familienheimgenossen-

schaft Zürich, Siedlung

Bachtobelstrasse/Arbental

41 Familienheimgenossen-
schaft Zürich, Siedlung

im Döltschi

Familienheimgenossenschaft

Zürich, 12. Etappe: Sied¬

lung Rossweidli

Architekten: A. Mürset,

A. u. H. Oeschger, R. Wink¬

ler; Kindergarten: Architekt

R. Winkler

Baujahr 1943

eingeschossige Zeilenhauser
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1'amil1cnhoimgenossenschaft

Zürich, M. Rtnppn: Sied¬

lung im Dölt schi

Architekten: F. Sommerfeld,

K. Zink, H. Landolt?

Kindergarten: Architekt F.

Sommerfeld

Baujahre 1944 und 1945

2-geschossige Reihenhäuser

^
**
&

•4>'

Ul liLLUIXf l

Familienhoimrjonossonschaf t

Zürich, 13. Etappe: Sied¬

lung Bachtobelstrasse/Ar-

bental

Architekten: A. Mürset, A.

u. H. Oeschger, R. Winkler

Bauhahr 1944

2-geschossige Reihenhäuser
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Uebersichtsplan über das

Siedlungsgebiet an der

Wehntaler- und Regensberg¬

strasse in Oerlikon

23 Baugenossenschaft

"Heimeli", Siedlung an

der Hürst- und Binzmühle-

strasse

24 Allgemeine Baugenossen¬

schaft Zürich, Siedlung

an der Oberwiesenstrasse

25 Baugenossenschaft
"Brunnenhof", Wohnkolonie

an der Wehntalerstrasse

26 Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", Siedlung

an der Wehntalerstrasse

Siedlungsgenossenschaft

"Sunnige Hof", Siedlung an

der Wehntalerstrasse

Architekten: J. Schütz, H.W.

Hauser

Baujahre 1943 und 1944

2-geschossige Reihenhäuser

Baugenossenschaft "Brunnen¬

hof", Wohnkolonie an der

Wehntalerstrasse

Architekten: 0. Gschwind

und H. Begert

Baujahr der 1. Etappe: 1945

3-geschossige Mehrfamilien¬

häuser
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Uoborsichtsplan über das

Siedlungsgebiet am Letzi-

graben, Planungskonzept,
nur zum Teil in der darge¬

stellten Form realisiert

30 Baugenossenschaft

"St. Jakob", Wohnbauten

an der Albisriedenstras-

se

31 Baugenossenschaft

"Limmattal", Wohnkolonie

an der Feilenbergstrasse
32 Baugenossenschaft

"Limmattal", Wohnbauten

am Hubertusplatz

33 Baugenossenschaft

"Eigengrund", Wohnkolo¬

nie am Letzigraben

Baugenossenschaft

"St. Jakob"

Architekt: E. Kündig

Baujahre: 1. Etappe 1943

2. "
1944

3. "

1945

4. "

1946

4-geschossige Zeilenbe¬

bauung (in der Zone 2 be¬

findlich)
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29) Baugesetz für den Kan¬

ton Zürich, Vorlage der

Kommission, vom 24. Okto¬

ber 1934

30) Siehe auch: Kapitel

7.21, Entwürfe für ein

neues kantonales Baugesetz

8.2 Das rechtliche Instrumentarium während der

40iger Jahre

8.21 Die weitere Entwicklung des kantonalen

Baugesetzes

Im Jahr 1934 legt die kantonsrätliche Kommission

einen weiteren Entwurf für eine Totalrevision

des Baugesetzes von 1893 vor. 29) Es handelt

sich dabei um eine Weiterentwicklung der Vorla¬

ge des Regierungsrates vom 28. November 19 29. 30)

Verschiedene Teile der Vorlage von 1934 bilden

die Grundlage für die kommende Teilrevision von

1943.

Im Entwurf vom 24. Oktober 1934 sind die Bauord¬

nungen der Gemeinden von grosster Bedeutung,
eine Entwicklung, die - bezogen auf die Stadt

Zürich - durchaus den bereits eingetretenen
Realitäten entspricht. Der Gesetzesentwurf

sieht vor, sämtliche dem Gesetz unterstellten

Gemeinden zur Aufstellung von Bauordnungen zu

verpflichten und damit das Bauen nach ihren

Bedürfnissen zu regeln.

Für die stadträumliche Entwicklung von Bedeutung
ist die Neudefinition der Baulinien. Sie sollen

vermehrt den örtlichen Verhältnissen angepasst
werden können und die Stellung der Bauten nur

noch begrenzt bestimmen, was ja in der Stadt

Zürich bereits seit längerer Zeit der Fall war.

Neu ist ferner die Möglichkeit der Aufstellung

rückwärtiger oder Innenbau-Linien, mit denen in

Wohnquartieren Höfe und Zwischenbereiche frei¬

gehalten werden können.

Weiter wird die Zahl der zulässigen Geschosse

für das ganze Kantonsgebiet auf drei festgesetzt,
wobei jedoch über die Bauordnungen der Gemein¬

den Strassen und Quartiere bezeichnet werden

können mit vier oder fünf-geschossiger Bebau¬

ung, oder auch mit weniger als 3 Geschossen. In

der Stadt Zürich dürfen wie bisher unter gewis¬

sen Bedingungen 6-geschossige Bauten zugelassen
werden. Anstelle der Bezeichnung von Abstands¬

vorschriften können die Gemeinden auch das pro¬

zentuale Mass der zulässigen Ausnützung des Bau¬

grundes bestimmen. Abgegangen wird auch vom

Verbot des rückwärtigen Zusammenbauens, weiches

die Erstellung von Reihen und Zeilen senkrecht

zur Strasse gänzlich verhindert hätte, wenn

nicht eine rege Praxis der Erteilung von Aus¬

nahmebewilligungen entstanden wäre. In der Mei¬

nung, dass sich daraus städtebaulich und wohn-
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31) Siehe dazu: Bericht zur

Kommissionsvorlage vom 24.

Oktober 1934

32) Weisung zum Gesetz über

die Abänderung und Ergänzung

des Baugesetzes für Ort¬

schaften mit städtischen

Verhältnissen, vom 23.

April 1893, Antrag des Re¬

gierungsrates, vom 11. De¬

zember 1941

33) Siehe dazu: Weisung zum

Antrag des Regierungsrates

vom 11. Dezember 1941, a.a.

O. ,
S. 22

hygienisch gute Lösungen ergeben, soll das

rückwärtige Zusammenbauen erlaubt werden. 31)

Wenn man die hier aufgelisteten Neuerungen des

Gesetzesentwurfs von 19 34 mit der städtebauli¬

chen Situation vergleicht, so zeigt sich, dass

darin die Forderungen der Jahre 1925-30 enthal¬

ten sind, und dass die formulierten Vorstel¬

lungen ziemlich genau der städtebaulichen Ent¬

wicklung entsprechen, die während der 40iger
Jahre Quartiere wie Schwamendingen oder Frie¬

senberg entstehen Hess.

Die Totalrevision kommt jedoch nicht zustande,
und

"nach eingehender Prüfung weiterer Beratungs¬
ergebnisse hat sich der Regierungsrat ent¬

schlossen, die Einstellung der Totalrevision

und die Durchführung einer Teilrevision zu

beantragen." 32)

Ueber die Teilrevision soll das Gesetz aktua¬

lisiert werden, d.h. es soll der städtebauli¬

chen Entwicklung angepasst werden, die seit

dem Erlass 1893 wesentliche Veränderungen ge¬

bracht hat. Das Baugesetz von 1893 war zwar in¬

sofern durchaus flexibel, als eine Anpassung
an die jeweiligen Bedürfnisse über die Ertei¬

lung von Ausnahmebewilligungen (unter gewissen
Voraussetzungen) möglich war. Recht typisch ist

in dieser Beziehung das Anschwellen der Zahl

der regierungsrätlichen Ausnahmebewilligungen
im Zeitraum ab 1920 und eine Anpassung der

Rechtsnormen an die aktuellen städtebaulichen

Zielsetzungen scheint aus diesem Blickwinkel

durchaus opportun.

1893-1900: durchschn. 7,1 Ausnahmebewilligungen
pro Jahr (Max. 11

im Jahre 1898)

1901-1910: "

34,4 Ausnahmebewilligungen

pro Jahr (Max. 68

im Jahre 1910)

1911-1920:
"

78,9 Ausnahmebewilligungen
pro Jahr (Max. 134

im Jahre 1920)
1921-1930: "

189,1 Ausnahmebewilligungen
pro Jahr (Max. 280

im Jahre 1927)

1931-1940 "

198,2 Ausnahmebewilligungen
pro Jahr (Max. 237

im Jahre 1931)

33)
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34) Beleuchtender Bericht

des Regierungsrates zum

Gesetz über die Abänderung

und Ergänzung des Bauge¬

setzes für Ortschaften mit

städtischen Verhältnissen,

vom 23. April 1893, Abstim¬

mungsvorlage vom 22. Feb¬

ruar 1943

35) § 54, Absätze 2 und 3

In der Abstimmungsvorlage zum Gesetz über die

Abänderung und Ergänzung des Baugesetzes, vom

22. Februar 1943 werden die Neuerungen wie

folgt begründet: 34)

In Abschnitt 1 wird neu ein sogenannter Ver¬

bands- oder Gesamtplan eingeführt. Er ist

übergeordnetes Instrument zum Bebauungsplan zu

verstehen und entspricht dem zunehmenden Be¬

dürfnis vorausschauender und vor allem zusam¬

menhängender Planung. Die Aufnahme des § 8 b)
ist ein erster eindeutiger Schritt in Richtung
einer umfassenden Regional- und Landesplanung.
Ziel des Planes ist es, die wichtigen Trans¬

port- und Versorgungsachsen auszuscheiden und
eine Abgrenzung und Grobgliederung des Sied¬

lungsgebietes in Nutzungsbereiche (Wohn- und

Industriequartiere) vorzunehmen.

§ 54 Absatz 2 und 3 ermöglichen für die Zukunft

eine freiere Stellung der Bauten zur Baulinie.

Von der ursprünglichen Parallelstellung der

Bauten zur Baulinie kann in Zukunft abgegangen
werden, ohne deshalb eine Ausnahmebewilligung
einholen zu müssen.

"Gebäude mit freistehenden Seitenfronten dürfen

hinter die Baulinie zurückgesetzt werden. Der

Gemeinderat ist befugt, ausnahmsweise auch an¬

dere Bauten hinter der Baulinie zu gestatten,
insbesondere wenn mehrere unter sich zusammen¬

hängende Gebäude nach einem einheitlichen

Plane erstellt werden.

Die Gebäudefront muss mit der Baulinie paral¬
lel laufen. Wenn die Sonnenlage oder andere

Verhältnisse es rechtfertigen, kann ausnahms¬

weise von dieser Bestimmung abgewichen wer¬

den." 35)

In diesem Zusammenhang ist auch die Einfrie¬

dung des Vorgartens zu erwähnen. Der Zwang zur

Einfriedung über Sockel und Geländer wird als

lästig und unnötig empfunden und eine Umformu-

lierung des § 67 lässt die Gestaltung der Vor¬

gärten weitgehend offen.

Mit solchen Abänderungen wird die räumliche De¬

finition urbaner Strassenräume über die Instru¬

mente des Baugesetzes weitgehend aufgelöst. Im

Vordergrund der stadtgestalterischen Anliegen
steht nicht mehr die Ausbildung klar geformter
Stadträume, als vielmehr die Optimierung wohn¬

hygienischer Aspekte der einzelnen Gebäude und

Wohnungen.

Weitgehende und wesentliche Veränderungen brach¬

te schliesslich die vollständige Abänderung und

Umformulierung des § 68.
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36) § 68, Absatz 1 Neu ist die Forderung, die bereits im Entwurf

von 1934 enthalten war, dass Gemeinden die dem
37) Privatrechtliche Ein- kantonalen Baugesetz unterstellt sind, ver¬

sprachen von Grundeigen- pflichtet sind, für ihr Gebiet Bauordnungen auf-
tümern gegen Bauten auf zustellen. Weiter dürfen auch für Gebiete, die
Nachbargrundstücken dem Gesetz im Sinne des § 1 Abs. 2 unterstellt

sind, Bauordnungen aufgestellt werden. Die Bau-
38) § 68, Absatz 2 Ordnungen "dürfen nicht hinter den Anforderun¬

gen des Baugesetzes zurückstehen, ausgenommen
für Zonen, die in den Bauordnungen als Indu¬

striegebiete ausgeschieden sind." 36)

§ 68 Absatz 2 schliesslich schafft die Grundla¬

ge für Gesamtplanungen und Arealuberbauungen im

Rahmen derer während der 50iger und vor allem

der 60iger Jahre grosse und komplexe Siedlungs¬
einheiten entstanden.

"Um eine zweckmässige Ueberbauung einzelner Ge¬

biete nach einheitlichen Plänen zu ermöglichen,
können in den Bauordnungen an Stelle der Ab¬

standsvorschriften Bestimmungen über das Mass

der Ausnützung des Baugrundes aufgestellt wer¬

den. Dabei muss die planmässige Ueberbauung
ohne Vermehrung der Wohndichtigkeit gesichert
sein. Die sich aus § 104 3')

ergebenden Rechte

der an derartigen Gebieten nicht beteiligten
Grundeigentümer bleiben vorbehalten." 38)

Damit werden die ursprünglichen, eine gewisse
städtebauliche Kontinuität garantierenden bau¬

polizeilichen Ordnungsbestimmungen (Baulinie
(= Richtung der Bauten, Bauflucht), einheitli¬

che Höhen- und Abstandsregelung, Bautiefe) zu¬

gunsten einer freien Flächennutzungsplanung ver¬

lassen. Es wird ermöglicht, im Rahmen der durch

die genannten Instrumente möglichen Ausnützung,
gebietsbezogen die Anordnung und kubische Glie¬

derung der Bauten über einen einheitlichen Plan

zu bestimmen. Bestimmte (teilweise zeit- und

modegebundene) städtebauliche Zielsetzungen kön¬

nen also die Bauweise einzelner Gebiete definie¬

ren. Die Gefahr, dass dabei die Optik zu stark

auf das einzelne Gebiet und dessen Nutzung aus¬

gerichtet ist, ist dieser Regelung immanent. Für

die Wahrung gesamtstädtischer und stadtstruktu¬

reller Interessen verbleibt neu nurmehr das

weitgehend technische und funktionale Instrumen¬

tarium des Bebauungs- und Zonenplanes. Die In¬

strumente zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
der stadträumlichen Struktur können über § 68

Abs. 2 ohne Schwierigkeit umgangen werden.
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39) Gemeinderatsbeschluss

vom 4. Oktober 1944 über

die Genehmigung einer

kleinen Erweiterung und

Differenzierung der In¬

dustriezonen

40) Siehe dazu: Revision

der Bauordnung der Stadt

Zürich, vom 9. September

1931, Weisung des Stadt¬

rates an den Gemeinderat,

Nr. 439, vom 1. März 1946,

S. II

8.22 Die Bauordnung der Stadt Zürich von 1946

Die erste umfassende Bauordnung der Stadt Zürich

von 1931 wird durch die Eingemeindung von 1934

durch die Bauordnungen der Vorortsgemeinden er¬

gänzt, wobei ein Zonenplan mit 4 Zonen Geschlos¬

sener Bebauung, 25 Zonen Offener Bebauung und

3 Zonen für Industrie bzw. Wohnbau entsteht.

1944 kommen weitere 3 Zonen für Industrie und

Gewerbe hinzu. 39) Dadurch ist eine minimale

Uebersichtlichkeit und Verständlichkeit der

Bau- und Zonenvorschriften nicht mehr gewähr¬
leistet. Zudem entspricht die Bauordnung und

Zonenplanung nicht mehr den damals als richtig
anerkannten Forderungen des Städtebaus.

"Nur durch eine neue Zoneneinteilung, die den

verschiedenen Funktionen der Stadt, vor allem

dem Wohnen, der Arbeit und der Erholung unter

selbstverständlicher Berücksichtigung des Ge¬

wordenen und der topographischen Besonderheiten

gerecht wird, kann in der Zukunft eine nachtei¬

lige Entwicklung vermieden werden." 40)

Ausgehend von diesem Grundsatz werden die An¬

forderungen an eine neue Bau- und Zonenordnung
der Stadt Zürich formuliert. Sie sind für die

weitere Stadtentwicklung von erheblicher Bedeu¬

tung und sollen hier im Wortlaut zitiert wer¬

den:

"1. Die Nutzung der Stadtfläche ist dem Zufall

und einer störenden Bewerbung zu entziehen,
nach ihrer topographischen oder sonstigen Eig¬

nung und nach den Bedürfnissen der Bevölkerung
in ihrer Gesamtheit unter gerechter Wahrung
wohlerworbener Rechte der Einzelnen zu bestim¬

men. Nach der schon erfolgten Ausscheidung der

Industrie- und Gewerbezonen sind daher auch die

Wohnzonen und die Freiflächen voneinander zu

trennen und in ihren Unterteilungen und Einzel¬

heiten festzulegen.
2. Der Stadt Zürich sind der landschaftliche

Rahmen ihrer Höhenzüge und die nötigen Frei¬

flächen im Innern zu erhalten und wo nötig wie¬

der zu verschaffen.

3. Die gesunden Bestrebungen, die Eigenart der

Quartiere zu erhalten oder gar wieder zu er¬

wecken, sind durch Erhaltung und Bildung von

Quartierzentren und Wahrung einer gewissen räum¬

lichen Selbständigkeit der Quartiere zu unter¬

stützen.

4. Die veraltete Vorstellung, als wäre die zu¬

fällige Verwaltungsgrenze einer Stadt gleichbe¬
deutend mit der Abgrenzung eines Baugebietes

gegen die freie Natur, ist zugunsten der neuen

Stadtgestaltung aufzugeben, die eine mit ihrer
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41) Weisung zur Bauordnungs

revision, vom 1. März 1946/

d.O., S. 13,14a

42) Siehe auch: Weisung zur

Bauordnungsrevision, vom

1. März 1946, a.a.O., S. 14

Umgebung verflochtene, sich nach aussen zu ge¬

genseitig durchdringende Einheit zwischen Stadt

und Landschaft vorsieht. Die Vergrösserung
Zürichs hat nicht durch eine Panzerung mit

aufeinander folgenden kompakten Baugürteln zu

geschehen, sondern durch Ausstrahlung von Bau¬

zonen in die umgebende Landschaft unter gleich¬
zeitiger grosszügiger Lösung der Verkehrsfrage.
5. Die Bebauung hat in viel stärkerer Anpassung
an die topographischen Eigentümlichkeiten der

einzelnen Gebiete und Punkte zu erfolgen.
6. Bei der Zonung schon bebauter Quartiere ist

nicht nur auf den Bestand, sondern auch auf

die Notwendigkeiten einer künftigen Sanierung
dieser Quartiere abzustellen." 4^)

Um diese Zwecke zu gewährleisten, wird eine

neue Gliederung des Stadtgebietes in Nutzungs¬
zonen aufgestellt, denen allgemeine und zonen¬

spezifische Bauvorschriften überlagert werden.

Als grundsätzliche Nutzungszonen des städtischen

Bodens lassen sich unterscheiden:
- Wohngebiete (verschiedener Bauweise)
- Industrie- und Gewerbegebiete
- Grüngebiete
- Landwirtschaftliche Gebiete

Der Bebauung entzogen werden Waldbestände, See-

und Flussufer sowie Bachläufe. Im Innern der

Stadt sollen ausreichende Freiflächen im Rahmen

von Grünzonen, notfalls auf dem Enteignungsweg,
ebenfalls einer Bebauung entzogen werden. Die

äusseren, d.h. die neuen Quartiere sollen - be¬

reits über den Aufbau des Zonenplanes - als selb¬

ständige Einheiten mit eigenen Zentren entwik-

kelt und gestaltet werden. Ihr Zusammenwachsen

mit der Stadt oder untereinander soll über Grün¬

züge oder Zwischenstreifen stark aufgelockerter
Bebauung verhindert werden, damit sie äusserlich

sichtbar als eigenständige Quartiereinheiten in

Erscheinung treten. Weiter sind die Beziehungen
zwischen der Stadt und ihrem Umland auf dem We¬

ge der Regionalplanung zu klären. Gemeint ist

die Abklärung der Verkehrsbeziehungen, die Or¬

ganisation der Infrastruktur und die Durchdrin¬

gung von Bau- und Landwirtschaftsgebieten im

Sinne eines allmählichen Uebergangs von Stadt

zu Umland, zur freien Landschaft. ^2)
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Planungskonzept des kanto¬

nalen Regionalplanungsbüros,
für die Stadt Zürich und

umliegende Gemeinden

entnommen aus:

Revision der Bauordnung
der Stadt Zürich vom

9. September 1931, Weisung
des Stadtrates an den Ge¬

meinderat, Nr. 439, vom

1. März 1946

DER VORGESEHENE AUSBAU DES STADTGEBIETES VON ZÜRICH
IM RAHMEN SEINER UMGEBUNG

Grundgerüst der Stadtentwicklung bildet der

neue Zonenplan, der eine Gliederung des Stadt¬

gebietes nach Nutzungen und Bauweise vorsieht.

Er beinhaltet neu:

- Industriezonen
- die Kernzone

- Wohnzonen, gegliedert nach Geschosszahlen,
W 5, W 4, W 31/3, W 3

- Wohnzonen niederer Bebauung, W 21/3, W 11/3
- Wohnzonen weiträumiger Bebauung, W 2ty3, 17%

W 1V3, 6%

- und zusätzlich Landwirtschafts- und Forst¬
zonen

- sowie Grünzonen.
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Die Grünzonen sind aus städtebaulichen und

wohnhygienischen Gründen in die Zonenplanung
aufgenommen worden. Sie sollen die physischen
Voraussetzungen für die Gesundheit der Gross¬

stadtbevölkerung gewährleisten und als Trenn¬

elemente unterschiedliche Funktions- und Sied¬

lungsbereiche gliedern. Integriert in die Grün¬

bereiche sollen die öffentlichen Bauten und An¬

lagen, wie Kirchen, Schulen und Sportanlagen
erstellt werden, eine Forderung und Vorstellung,
die in Schwamendingen bereits zu Anfang der

40iger Jahre realisiert wurde.

Dabei ging der Stadtrat davon aus, dass der Be¬

hörde über das geltende Expropriationsgesetz
das Recht gegeben sei, die im Interesse der

Allgemeinheit liegenden Freiflächen, gegen ange¬

messene Entschädigung, dem öffentlichen Grund¬

besitz zuzuschlagen oder mit den entsprechen¬
den Baubeschränkungen zu belegen. In der Folge
sollten sich jedoch daraus einige rechtliche

Probleme ergeben.

Zonenplan zur Bauordnung der Stadt Zürich

siehe nächste Seite.
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4 3) Artikel 'j3 der Bauord¬

nung der Stadt Zürich, vom

4. September 194f>

44) Siehe auch: Kap. 0.21

Die weitere Entwicklung
des kantonalen Baugesetzes

45) Der Artikel 57 der Bau¬

ordnung Zürich nimmt die

Vorstellungen auf, die be¬

reits im kantonalen Bauge¬

setz im abgeänderten § 54

formuliert sind, wobei in

der Bauordnung weitergehend

die Voraussetzungen angege¬

geben werden, die für eine

Abwicklung gegeben sein

müssen

Eine wichtige Bestimmung, die die weitere

stadträumliche Entwicklung entscheidend be¬

einflussen sollte, ermöglicht die freie Flä¬

chennutzungsplanung in allen Zonen. Sie knüpft
an den Vorstellungen 43^

an, die in § 68, Abs.
2 des Kantonalen Baugesetzes bereits 1943 for¬

muliert wurden 44^ und besagt, dass die Bau¬

sektion II in allen Zonen die Ueberschreitung
der zonengemässen Geschosszahl gestatten kann.

Voraussetzungen für die Bewilligung einer sol¬

chen Abweichung sind, dass

"a) dadurch eine städtebaulich und architekto¬
nisch bessere Lösung erzeilt wird;" (wo¬
bei die Beurteilung in einem grösseren
städtebaulichen Rahmen zu erfolgen habe)

"b) die Ausnützungsziffer, die sich bei einer

zonengemässen Bebauung ergeben würde, nicht

überschritten wird."

"c) die Grenzabstände für jedes weitere Voll-

geschoss in den Zonen W5 und W4 um einen

Fünftel, in den Zonen W3, W2V3 und W2V3 17%

um drei Zehntel vergrössert werden."

Neben dieser Ermöglichung einer freien Gestal¬

tung über Gliederung der Geschosshöhen wird in
Artikel 57 die gestalterische Freiheit bezüg¬
lich der Stellung der Bauten formuliert, indem
von der Parallelstellung der Bauten zur Bau¬
linie entbunden wird, sofern eine bessere Ge-

samtüberbauung nach einheitlichen Ueberbauungs-
plänen nachgewiesen werden kann. 4 5)

Damit sind in den Artikeln 53 und 57 die recht¬
lichen Grundlagen formuliert, die als Voraus¬

setzung für die Entwicklung des neuen, kommen¬
den Bebauungstypus der "Differenzierten Be¬

bauung" oder "Gemischten Bauweise" notwendiger¬
weise vorhanden sein mussten.

Die Bauordnung vom 4. September 194 6 wird, mit

Abänderungen vom 20. Oktober 1948 und 28. Ja¬
nuar 1953, mit Stadtratsbeschluss Nr. 1640 vom

7. August 1953 auf den 15. August 1953 weitge¬
hend in Kraft gesetzt (ausgenommen Land- und
Forstwirtschafts- und Grünzone).
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1) Siehe auch: Kapitel

7 und 8, Städtebauliche

und rechtliche Entwicklung

2) insbesondere § 68,

Abs. 1

3) insbesondere

§ 57

§ 53 und

VERAENDERUNGSTENDENZEN UND NEUE STAEDTE-

BAULICHE ZIELSETZUNGEN WAEHREND DER

50iger JAHRE

Wie bereits festgestellt wurde und aus der Un¬

tersuchung auch abzuleiten ist, hat sich im

Rahmen der Zeilenbauweise die ursprüngliche,
starke Definition der Bebauung über ein baupo¬
lizeiliches Ordnungsinstrumentarium zu einer

wesentlich freier definierten "modernen" Flä¬

chennutzungsplanung entwickelt. Die neuen Frei¬

heiten bezogen sich gegen Ende der 40iger Jahre

vor allem auf Stellung, Anlage und Erschlies¬

sung der Bauten und in einem beschränkten Rah¬

men war auch bereits eine Differenzierung der

Gebäudehöhe, der Geschosszahlen möglich. '

Ueber die Abänderung und Ergänzung des kanto¬

nalen Baugesetzes vom 16. Mai 1943 2)
, und über

die Entwicklung des städtischen Bauordnungs¬
recht bis zur Bauordnung der Stadt Zürich vom

4. September 1946 3), wurden die ständigen For¬

derungen der Architekten und Städtebauer nach

siedlungsplanerischen Gestaltungsfreiheiten
nach und nach in die baurechtlichen Grundlagen

integriert und auf eine tragfähige gesetzliche
Basis gestellt. Damit waren die Voraussetzun¬

gen für eine wesentlich freiere städtebauliche

Weiterentwicklung der Stadt gegeben. Gleich¬

zeitig allerdings wurde die kontinuierliche

stadträumliche Planung und Entwicklung unter¬

brochen, grossflächig wirksame räumliche und

städtebauliche Strukturprinzipien als Rahmen

der Stadtentwicklung verloren an Bedeutung. Das

entsprach allerdings durchaus dem Geist der

Zeit, mit jeder Siedlungseinheit sollte "Neues"

und "Besseres" geschaffen werden, Kontinuität

war schon deshalb nicht gefragt, als man auch

davon ausging, dass das Alte, so z.B. die

Stadt der Jahrhundertwende im Laufe der Zeit

gänzlich entfernt und durch eine den neuen Ge¬

staltungsprinzipien entsprechende Stadt er¬

setzt werden sollte.

9.1 Städtebaulich ideologische Voraussetzun¬

gen der Veränderung

So wie die Zeilenbauweise der 40iger Jahre in

ihren Grundsätzen bereits von den Vertretern

des Neuen Bauens während der 20iger Jahre pro-
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4) ciam Con'jrnt, ml orn.i- puqlcrt und entwickelt wurde, wird auch der
t lonrjux d'Arrhj Loci uro neue, kommende Bebauungstypus der gemischten
Moderne Bauweise in seinen Gruncl/üqen bereits während

der JOiqcr J.ihre entworfen.

Wie bereits erwähnt schlössen sich 1928 in La

Sarraz die Vertreter der neuen Architektur zur

CIAM zusammen. 4) Es handelte sich um die Archi¬

tekten des Neuen Bauens, die den Zweck der CIAM

wie folgt formulierten:

"1. Die Forderungen des Neuen Bauens festzu¬

stellen,
2. die Forderungen des Neuen Bauens zu vertre¬

ten,
3. die Idee des Neuen Bauens in technische,

wirtschaftliche und soziale Kreise zu tra¬

gen und

4. zu sorgen, dass Bauaufgaben im heutigen
Sinne gelöst werden."

Die erste Periode der CIAM dauerte von 1928 -

1939 und war gekennzeichnet durch eine schritt¬

weise Ausweitung der Problemstellung und Unter¬

suchungen von der einzelnen Wohnung zur ganzen
Stadt. Für den 4. Kongress der CIAM, der 1933

während einer Schiffsreise von Marseille nach
Athen und zurückabgehalten wurde, wurden von

verschiedenen Landesgruppen mehr als 30 Städte

untersucht.

Aus einem Vergleich dieser Stadtuntersuchungen
wurden eine Reihe städtebaulicher Forderungen
abgeleitet, die 10 Jahre später in bearbeiteter



210

5) Le Corbusier, An die

Studenten: Die "Charte

d'Athenes", erstmals 1943

in Paris erschienen,

deutsche Ausgabe, Hamburg

1962

6) Le Corbusier, Charte

d'Athenes, a.a.O., S. 86,

87

Form durch Le Corbusier unter dem Titel "Charte

d'Athenes" veröffentlicht wurden. 5) Dieses

Buch, zusammen mit städtebaulichen Plänen und

Entwürfen Le Corbusiers, hat die räumliche Ent¬

wicklung der Stadt Zürich während der 50iger
und 60iger Jahre stark beeinflusst.

Die Forderungen der "Funktionellen Stadt", so

wie sie in der Charte d'Athenes formuliert

sind, knüpfen an den bereits bekannten und dis¬

kutierten wohnhygienischen Forderungen an, ge¬

hen aber im städtebaulich konzeptionellen Be¬

reich wesentlich weiter als die ursprünglichen

Konzepte des Neuen Bauens. Von besonderer Be¬

deutung sind die Forderungen 27, 28 und 29 der

Charte d'Athenes 6)r aa sie ganz eindeutig auf

neue Stadtentwicklungskonzepte hinweisen, die

schliesslich während der 50iger und 60iger
Jahre im Rahmen der Differenzierten Bauweise,

zumindest ansatzweise realisiert wurden.

Forderung Nr. 27:

"Die Baulinie der Häuser die Verkehrsstrassen

entlang muss verboten werden."

Es wird gefordert, dass ein schneller, gut or¬

ganisierter Verkehr (öffentlich und privat)
in den Strassen ermöglicht wird, was in der

Konsequenz eine Trennung der Fusswege vom Fahr¬

verkehr und eine Nichtbebaubarkeit der Stras-

senränder (zumindest mit Wohnhäusern) bedeu¬

tet. Damit wird der ursprüngliche Stadtraum

"Strasse" zum reinen Funktionsobjekt im Sinne

eines Transportbandes reduziert.

Forderung Nr. 28:

"Man muss auf die Hilfsmittel der modernen

Technik zurückgreifen, um hohe Bauten zu er¬

richten. "

Eine durch Stahl- und Eisenbetonkonstruktionen

möglich gewordene Verdichtung der Stadt in die

Höhe, soll das "Ausufern" der Städte verhindern

und eine nach den Kriterien Besonnung, Aussicht

und Durchlüftung optimale Unterbringung von

vielen Menschen auf relativ kleinem Raum er¬

möglichen.

Forderung Nr. 29:

"Hohe Bauwerke, in grosser Entfernung vonein¬

ander aufgeführt, sollen den Boden zugunsten
weiter Grünflächen freigeben."

Es wird gefordert, dass eine städtische Bauland¬

verordnung das Verhältnis zwischen bebaubarer

und freizulassender Fläche bestimmen soll, das

Bauland abgrenzen soll und die Besiedlungsdichtc
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7) So z.B. die Forderung

nach Erhaltung und Schutz

städtischen und architek¬

tonischen Kulturgutes,

bestimmte Forderungen zur

Integration neuer Bauten

in bestehende Quartiere

u.a.

festsetzen soll. In den Grenzen solcher Ge¬

setze soll der "Initiative und der Freiheit

des Künstlers" jeder Spielraum gewährt werden.

Auf den freizuhaltenden Flächen zwischen den

hohen Bauten sollen grüne Landschaften, eine

Art Stadt-Natur, gestaltet werden und ver¬

schiedene Kollektiv-Institutionen angesiedelt
werden.

Diese drei speziell herausgegriffenen Forderun¬

gen der Charte d'Athenes verkörpern eine grund¬
sätzliche und rigorose Neuauffassung des Städte¬

baus. Sie stehen in einem grossen Rahmen wei¬

terer Forderungen, die in differenzierter Wei¬

se die Entwicklungskriterien der "Funktionel¬

len Stadt" abstecken.

Es muss, der Vollständigkeit halber, ebenfalls

erwähnt werden, dass die Charte d'Athenes auch

eine ganze Reihe von Forderungen enthält, die

heute aus aktueller städtebaulicher Sicht be¬

trachtet, immer noch ihre Gültigkeit besitzen

und teilweise ständig an Bedeutung gewinnen. ?)

Bereits 1935 entwirft Le Corbusier seine

"Strahlende Stadt", die "Ville Radieuse". Sie

ist als Versuch zu verstehen, die Forderungen
des 4. CIAM-Kongresses von 1933 in ein räumli¬

ches Stadtmodell umzusetzen. Er kann bei die¬

sem Modellentwurf auf seinen früheren Arbeiten

aufbauen, auf der "Stadt der Gegenwart, für

3 Millionen Einwohner" aus dem Jahr 1922 und

auf dem "Plan Voisin" für Paris aus dem Jahre

1925

Diarama und Strukturschema

der Stadt der Gegenwart für

3 Millionen Einwohner aus

dem Jahr 1922

entnommen aus: T. Hilpert,

Die funktionelle Stadt,

Braunschweig 1978, S. 120,

121 und 124
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Plan Voisin für Paris, 1925

Grossräuraiger Sanierungs¬

plan für das Zentrum von

Paris. Der bestehenden

Stadt wird eine Geschäfts-

City mit Hochhaustürmen

und eine Wohnstadt mit

mäanderförmigen Hochhaus¬

blöcken überlagert. Auf

hochgelagerten Stadtauto¬

bahnen soll das neue Paris

mit "Rennwagengeschwindig¬
keit" durchquert werden

können.

entnommen aus: T. Hilpert,

Die funktionelle Stadt,

a.a.O., S. 129, 131
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La Ville Radieuse, die

strahlende Stadt,

Plan von 1935

entnommen aus: T. Hilpert,

Die funktionelle Stadt,

a.a.O., S. 155

1 Xtannnffr rinrfrif cri"

iP#J^[ Siran

Räumliche Vorstellung

der Wohnstadt (Skizze

von Le Corbusier)

Die Ville Radieuse von Le Corbusier ist als

funktionelles und räumliches Gliederungs- und

Strukturierungsschema der neuen Stadt für eine

neue moderne Stadtgesellschaft aufzufassen.

Funktional gliedert sie sich in drei "Teilstädte",
die in sich rein monofunktionalen Charakter be¬

sitzen, eine Geschäftsstadt, mit einem Stadtbe¬

reich für Bahnhof, Flughafen und Hotels, eine

Wohnstadt und eine Arbeitsstadt, die sich in

Bereiche für Fabriken, Lager und Schwerindu¬

strie untergliedert. Die Teilstädte "Geschäft"

und "Wohnen" weisen eine erhebliche vertikale

Verdichtung auf und sind räumlich stark geglie¬
dert. Zwischen den Stadtbereichen bestehen ex¬

trem ausgebaute Verkehrsachsen, um die notwen¬

dige hohe Mobilität der Stadtbevölkerung in der

funktionellen Stadt zu gewährleisten.
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Während der Plan Voisin für Paris ähnliche

stadträumliche und funktionelle Merkmale im

Rahmen eines Sanierungsmodelles für bestehende

Städte bezeichnet, ist die Ville Radieuse das

Modell für die "Neue Stadt" auf der grünen Wie¬

se. Das Modell der strahlenden Stadt liegt in

auffallender Weise zwei Stadtplanungen für neue

Hauptstädte zugrunde, der Stadt Chandigarh (Pla¬

nung 1951 durch Le Corbusier) und der Stadt

Brasilia (Planung durch Lucio Costa) und wurde

bei diesen beiden Städten weitgehend und zusam¬

menhängend realisiert. Auch die Entwürfe für

die "Neue Stadt im Furttal" (siehe Kap. 9.34,
Die neue Stadt) entsprechen eindeutig den Struk-

turierungsprinzipien der Ville Radieuse.

Plan von Brasilia, Lucio

Costa

entnommen aus: E.N. Bacon,

Stadtplanung von Athen bis

Brasilia, a.a.O.
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Plan von Chandigarh, Le

Corbusier, 1951

entnommen aus: T. Hilpert,

Die funktionelle Stadt,

a.a.O., S. 175
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Im Vergleich dazu nochmals

der Originalplan der Ville

Radieuse von Le Corbusier,

1935

Quelle: Institut für Ge¬

schichte und Theorie der

Architektur, ETH Zürich
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Louis Kahn, Städtebauli¬

ches Konzept für die Neu¬

gestaltung Philadelphias

Quelle: Institut für Ge¬

schichte und Theorie der

Architektur, ETH Zürich

Die Ideen der CIAM, insbesondere die städte¬

baulichen Denkmodelle Le Corbusiers begannen
gegen Ende der 4 0iger und vor allem während der

50iger Jahre wirksam zu werden und beeinfluss-

ten die damals aktuelle städtebauliche Diskus¬

sion in breitem Masse.

Das vom Kriege zerstörte Europa, aber auch die

teilweise sanierungsbedürftigen amerikanischen

Städte, orientierten sich mehr und mehr am

Gedankengut der funktionellen Stadt und an den

stadträumlichen Vorstellungen, wie sie die Kon¬

zepte und Modelle Corbusiers bereits 10-20 Jah¬

re früher bestimmt hatten. Die Pläne und vor

allem die realisierten Beispiele erreichten

allerdings nur selten die relativen Qualitäten

der Konzepte Le Corbusiers, in den meisten

Fällen handelte es sich um Satellitengebilde
bereits bestehender Städte, oder gar nur um

die stückweise Realisierung einzelner Siedlungs¬
einheiten ringsum die bestehende Stadt. Ent¬

scheidend war, dass die Thesen der Charte

d'Athenes und die Konzepte Le Corbusiers für

die Städte der Nachkriegszeit einen Weg auf¬

zeigten, wie eine Verdichtung auf beschränkter

Fläche, unter Beibehaltung wohnhygienischer

Anforderungen, im Rahmen einer für die damali¬

ge Ze±t grossartigen und neuen städtebaulichen

Vision ^u realisiere1" sei.

Stadtvision Le Corbusiers

entnommen aus: E.N. Bacon,

Stadtplanung von Athen bis

Brasilia, a.a.O.
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B) K.R. Loronz, Das Hoch¬

haus, Artikel in der Zeit¬

schrift "Plan", 1951, S. 8

9.2 Argumente für eine gemischte Bebauung mit

Einbezug von Hochhäusern

Während der 50iger Jahre setzt auch in der

Schweiz eine breite städtebauliche Diskussion

ein. Die vorausgegangene Entwicklung, die Zei¬

lenbebauungen zusammenhängender Quartiere wer¬

den in Frage gestellt. Die Suche nach einer

städtebaulichen Neuorientierung wird begründet
mit ökonomischen, gesellschaftspolitischen und

städtebaulichen Argumenten.

Das zusehends knapper werdende Bauland für eine

immer noch zunehmende Stadtbevölkerung muss

rationell eingesetzt werden. Nach einer Phase,
in der den Anliegen der Stadtentwicklung und

den wohnhygienischen Forderungen über eine weit¬

räumige, offene, durchgrünte und flache Bau¬

weise Rechnung getragen wurde, soll - unter

Beibehaltung der neugewonnenen wohnhygienischen
Qualitäten - eine Verdichtung durch Steigerung
der Geschosszahlen versucht werden.

"Die Idee des pyramidalen Aufbaues der Stadt

mit hohen Bauten im Zentrum und nach aussen

abnehmenden Bauhöhen, mit gestreuten Einfa¬

milienhaussiedlungen in der Landschaft endend,
hat mehr und mehr der Auffassung Platz gemacht,
dass auch in den Stadtrandsiedlungen konzen¬

trierte Baugruppen erwünscht sind, freilich

nur dann, wenn sie über genügend Freifläche

verfügen. Es stellt sich die Frage, ob im

Interesse sparsamer Landverwertung auch sechs-,
acht-, zehn- oder zwölfgeschossige Vielfami-

lienhäuser ohne Nachteil zugelassen werden

könnten." 8)

Der Flächengewinn der Hochhausbebauung, der

u.a. von Serini und Roland Rainer als allen¬

falls äusserst bescheiden berechnet und einge¬
stuft wird, ergibt sich für die Verfechter des

Hochhauses aus der Siedlungsanlage selbst, in¬

dem eine optimale Kombination von Flach- und

Hochbauten angestrebt werden soll, sowie aus

weiteren Flächengewinnen durch eine vorteil¬

hafte VerkehrsaufSchliessung und die Verkürzung
der Verkehrswege.

Neben den zwar umstrittenen aber an sich klaren

Argumenten einer ökonomischen Baulandauswer¬

tung, sind die gesellschaftspolitischen Argu¬
mente wesentlich differenzierter und viel¬

schichtiger. Der ungebrochene Fortschrittsglau¬
be der 50iger und 60iger Jahre geht davon aus,
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9) Siehe auch Kap. 9.1, dass eine nach funktionellen Gesichtspunkten
insbesondere die Charte organisierte Stadt am ehesten dem Menschen der

d'Athenes Zukunft entspricht. Es ist aus diesem Grund

auch typisch, dass die Diskussionen über eine

Veränderung der Stadt viel weitgreifender sind,

als bei vorausgegangenen Veränderungsphasen.
Während die Städtebauer bei der Einführung der

offenen Bebauung und der Zeilenbauweise sich

primär die Elimination der Missstände der Ver¬

gangenheit zum Ziel setzten und die Forderung
nach Wohnhygiene zu einem siedlungsplanerischen

Grundprinzip erhoben, orientiert sich die Dis¬

kussion um die gemischte Bebauung und das Wohn¬

hochhaus primär in eine noch vage Zukunft und

argumentiert auf verschiedensten Ebenen. Die

"Neue Stadt" soll in jeder Beziehung optimiert
werden, sie soll bis in die einzelne Wohnung
hinein nach den modernen Gesichtspunkten der

Technik (Schnellbahnen, Stadtbahnen, Automobil-

Aufzüge) erschlossen werden, sie soll durch

Trennung von Funktionen und grosszügig gestal¬
tete Grünräume eine durchgehende Wohnhygiene

i für alle Stadtbewohner gewähren und sie soll

kollektive und individuelle Wohnformen neben¬

einander ermöglichen. 9)

Die städtebaulichen Argumente für eine gemisch¬
te Bebauung werden schliesslich mit Nachdruck

und Ueberzeugung vertreten, die Architekten

und Städtebauer scheinen sich damals ziemlich

einig gewesen zu sein, dass die bisherige

Stadtentwicklung an einem vorläufigen Endpunkt

angelangt sei, und dass mit den Mitteln ge¬

mischter Stadtraumstrukturen die "Neue Stadt"

geschaffen werden müsse. Als Nachweis für die

Gläubigkeit der Fachleute an die bessere Stadt

von morgen sei nochmals K.R. Lorenz zitiert:

"Für eine kommende Architekturgeschichtsschrei¬

bung wird die Mitte unseres Jahrhunderts zwei¬

fellos zu den interessantesten Zeitpunkten der

Betrachtung gehören - vorausgesetzt, dass der

gegenwärtige geistige Gärungsprozess einer

neuen Architektur in grossen Ausführungen tat¬

sächlich ihren Niederschlag findet.

Im Verlaufe der vielhundertjährigen Geschichte

der abendländischen Architektur ist in solchem

Ausmasse noch nie das architektonische Einzel¬

objekt vom Gesamten bestimmt worden - vom

Städtebau und der Regionalplanung - wie gegen¬

wärtig.
"Die Stadt" ist, entwicklungsgeschichtlich ge¬

sehen an einem Endpunkt angelangt. Von clor

frühmittelalterlichen Stadt bis zu den C.ross-

und Weltstädten dos 19. und 20. Jahrhundert«

mit ihrem System der Korridorstrassen geht
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10) K.R. Lorenz, Das Hoch¬

haus, a.a.O., S. 8

11) Siehe auch: Artikel

aus der Zeitschrift "Plan",

E.F. Burckhardt, Bemerkun¬

gen zur Hochhausfrage,

1951, S. 3

12) E.F. Burckhardt, Be¬

merkungen zur Hochhausfra¬

ge, a.a.O., S. 3

eine einheitliche Entwicklung. Die oft radika¬

len Veränderungen, die sie im Verlaufe der

Jahrhunderte erfährt, sind trotzdem nichts an¬

deres als Entwicklungsstadien innerhalb eines

fortschreitenden Prozesses.

Uebervölkerung, Entwicklung des Verkehrs, Ent¬

wicklung der Konstruktionsmethoden, Entwicklung

der Hygiene, die Zerstörung des Zweiten Welt¬

krieges und die Entwicklung von Zerstörungs¬

waffen grössten Ausmasses machen eine grundsätz¬

liche Neuorientierung der Stadt und damit ihrer

Urzelle, des Wohnhauses, nötig." 10)

Aus diesem, lediglich vertretend für viele an¬

deren, zitierten Kommentar spürt man deutlich

den Glauben an das Neue und die Begeisterung für

die kommende Stadt, der Städtebau befindet sich

in einer totalen Aufbruchstimmung, man will sich

von den überkommenen Strukturen lösen und völlig

neuorientieren.

Städtebau sollte in Zukunft als eine grossräumi- \
ge, dreidimensionale Landschaftsveränderung auf-

gefasst werden H), der englische Begriff "Town-

scape", direkt übersetzt "Stadtlandschaft" wur¬

de zum Grundprinzip der modernen Stadtplanung.
Die Integrationsbemühungen der vorhergegangenen

Epoche, die Verflechtung von Stadt und Land¬

schaft wurden zugunsten einer mit architektoni¬

schen Mitteln durchgestalteten Stadtlandschaft

verlassen. Während bis in die 40iger Jahre hin¬

ein ständig nach Ausgleich, nach Anpassung, nach

nahtlosen Uebergangen gesucht wurde, wird nun im

Gegensatz dazu Abwechslung, Auflockerung und

Kontrast als neue städtebauliche Qualität pro¬

pagiert.

"Die Gleichmässigkeit unserer Städte mit ihren

durch Regelung festgelegten Bauhöhen und den

gleichförmigen Strassenschluchten bedarf einer

Auflockerung. Besonders die Geschäftsquartiere
wirken trostlos und unübersichtlich. Besucht

man im Ausland durch Bomben teilweise zerstör¬

te Quartiere, so zeigt es sich, wie wohltuend

überraschende Durchblicke auf fernliegende

Strassenzüge sein können. Auch die Abwechslung
von niederen Notbauten und hohen stehengeblie¬
benen Baumassen wirkt städtebaulich als Berei¬

cherung. Warum sollen wir nicht, auch wenn wir

von den Problemen des Wiederaufbaus verschont

sind, uns diese Erfahrung zunutze machen?" 12)

Dabei wird darauf Wert gelegt, dass die ange¬

strebten gemischten Bauformen im Rahmen von

räumlich verstandenen Konzeptionen über zusammen-



220

13) K.R. Lorenz, Das Hoch- hängende Gebiete entwickelt werden. Die Postu-

haus, a.a.O., s. 22, 23 late lauten, räumliche Beziehungen über stark

differenzierte Baukuben in einem komplexen geo¬

metrischen Gebilde herzustellen und Einförmig¬
keit im Einzelnen und Bewegung im Ganzen zu

erzeugen. Damit ist der direkte Gegensatz zu

den Grundprinzipien der Blockrandbebauung for¬

muliert, damals lautete das städtebauliche An¬

liegen, räumliche Kontinuität und zusammenhän¬

gende Form im Ganzen und Differenzierung und

Bewegung im Einzelnen am Einzelobjekt.

K.R. Lorenz schreibt dazu:

"Die exakten und klaren, modernen Bauformen

schliessen im Städtebau alle romantischen

Willkürlichkeiten aus. Der Sinn für die geo¬

metrische Proportion ist das Werkzeug, mit dem

der moderne Städtebauer ans Werk geht. Jede

gewollte "Zufälligkeit" würde unfehlbar den

Eindruck wirklicher Zufälligkeit, also der Un¬

ordnung hervorrufen. Ordnung muss aber auch

für den Städtebau oberstes Prinzip sein.

Die Wiederholung der Formen im Städtebau be¬

deutet eine Gefahr: wenn es sich um eine Sied¬

lung kleiner, einheitlich gebauter Häuser han¬

delt, dann kann gerade deren grosse Anzahl

dieser Siedlung Eintönigkeit und langweiligen
Charakter verleihen. Diese Gefahr besteht beim

Hochhaus, da ihre Zahl im allgemeinen klein

gehalten ist, in geringem Masse. In den ver¬

tikalen, horizontalen oder diagonalen Gliede¬

rungen der Gebäude - durch verschiedene An¬

ordnung und Verteilung der einzelnen Wohn¬

zellen - wird eine ausserordentliche Berei¬

cherung und Abwechslung der Ausdrucksformen

erreicht, ohne dabei auf denselben Massstab,

denselben Modul - die Einheitswohnzelle - als

Träger der Einheit in der ganzen Raumordnung,

verzichten zu müssen.

Das monotone, ruhige Aneinanderreihen unzähli¬

ger Zellen wird sich in grossen Architektur¬

bewegungen auswachsen, Bewegungen, die ganz

etwas anderes vorstellen, als die dürftige

Strasse in Gestalt eines Korridors. Der Städ¬

tebau wird die heutige Korridorstrasse ab¬

schaffen und nach dem Grundriss der neuen

Häuserblocks in einem viel weiteren Massstabe

die architektonische Symphonie schaffen, die

verwirklicht werden soll." 13)

Um diese Neuorientierung, die neuen ökonomi¬

schen, gesellschaftspolitischen und vor allem

städtebaulichen Ziele in die Realität umzuset¬

zen, sind entsprechende rechtliche Vorausset¬

zungen herzustellen. Ein Umdenkprozess im Rah¬

men der baurechtlichen Verfahren wird notwendig,
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14) K.R. Lorenz, Das Hoch- eine Veränderung der Instrumente inhaltlich oder

hmi1--., a..i.o., s. 9 zumindest ihrer Bedeutung nach lässt sich län¬

gerfristig nicht umgehen. Die Gesamtüberbauung
grösserer Gebiete, als Instrument der Gemisch¬

ten Bauweise, gewinnt zunehmend an Bedeutung,
mit ihr lassen sich fürs erste die unerwünsch¬

ten Festlegungen von Bauordnung und Zonenplan
elegant umgehen. Und unerwünscht sind vor allem

die Festlegung gleichmässiger Gebäudehöhen pro

Zone ung^ie~^äuli'nl¥~äls ^^adt^estaltüngsin-
strjHnen^~Dxc?vEe"einerseits und weite7~gr~üne
Freiräume andererseits, sollen sich in Zukunft

nicht mehr gegenseitig ausschliessen (nicht
mehr "entweder oder", sondern "sowohl als auch").
Die Dichte und Durchgrünung des Quartiers soll

in Zukunft nicht mehr über Gebäudehöhen und

Abstandsvorschriften, sondern direkt mit städ¬

tebaulich-räumlichen Konzepten definiert werden.

K.R. Lorenz bemerkt dazu folgendes:

"Gegenwärtig sind oder waren noch bis vor kur¬

zem die Zonenunterschiede in den Bauordnungen
der meisten europäischen Grossstädte von dem

grotesken Grundsatz bestimmt, dass ein Grund¬

stück um so dichter bebaut werden darf, je
höher, und um so lockerer überbaut werden muss,

je niedriger die Bebauung ist." 14)

Ernst F. Burckhardt weist einen ersten mögli¬
chen Weg, wie mit bereits bestehenden Rechts¬

grundlagen der Stadt Zürich die Ziele der Dif¬

ferenzierten Bauweise über die rechtlichen Hür¬

den gebracht werden können und die starre Ord¬

nung der Bauzonenregulierung umgangen werden

kann:

"....Die schon erwähnte Einförmigkeit in den

Geschäftsquartieren einer modernen Stadt wie¬

derholt sich auch in den Aussen- und Wohnquar¬
tieren. Die gesunde Regelung durch Bauzonen

hat vorerst wohl eine gewisse Ordnung ge¬

bracht. Die hohen Mietshäuser mit toten Brand¬

mauern, umgeben von niedrigen Häuschen treten

zurück gegenüber einheitlichen, gleichstöcki-
gen Wohnquartieren, den Wohnkolonien. Heute

reiht sich aber Wohnkolonie an Wohnkolonie,
und es entsteht ein gleichmässiges Meer von

Gärtchen und Häuschen, in dem jede Orientie¬

rung und Zusammenfassung grösserer Baumassen

fehlt.

In der neuen Bauordnung der Stadt Zürich ist

diese Entwicklung vermutlich vorausgesehen
worden. Jedenfalls enthält sie einen wertvol¬

len Ausnahme-Paragraphen, der wie folgt lau¬

tet:

Art. 77 Die Bausektion II kann von den Vor¬

schriften dieser Bauordnung Ausnahmen bewil-
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15) E.F. Burckhardt, Bemer¬

kungen zur Hochhaus Frage,

a.a.O., S. 5

16) A. Meili, Braucht Zü¬

rich Hochhäuser?, Artikel

in der Neuen Zürcher Zei¬

tung, Nrn 2681, 2685 und

2714, vom 8., 9. und 11.

Dezember 1950

ligen, soweit sie den Zwecken der Bauordnung
nicht widersprechen, und sofern besondere

Verhältnisse es rechtfertigen.
Dies gilt insbesondere:

Wenn es sich um eine einheitliche Ueberbauung
eines grösseren Geländes nach einem Gesamt¬

plan handelt, und durch die Ausnahmen eine

hygienisch und städtebaulich bessere Lösung
erzielt werden kann. Dabei darf jedoch die

Ausnützungsziffer, die sich für das Gelände

aus der bauordnungsgemässen Planung berechnen

lässt, nicht überschritten werden.

Durch das Gestrüpp der Worte hindurch sieht

hier der Architekt die Möglichkeit, die Bau¬

höhen einer Wohnsiedlung zu variieren, bis

zum extremen Fall des Hochhauses. Denn es han¬

delt sich ja nicht darum, Wohnhochhaus an

Wohnhochhaus zu reihen, sondern niedere und

hohe Bauten einander gegenüberzustellen, d.h.

die Möglichkeit, der Siedlung ein architekto¬

nisches Gesicht zu geben, durch eine Gruppie¬

rung liegender und stehender Bauelemente." 15)

Die Festlegung allerdings, dass auch bei höhe¬

rer Bebauung zusammenhängender Gebäude die Aus¬

nützungszif fer letzlich gleichbleiben muss,

widerspricht den ökonomischen Zielen, über

eine Steigerung der Bauhöhe grössere Dichten

und damit Baulandersparnis zu erreichen. Armin

Meili schreibt in einem mehrteiligen Artikel

in der Neuen Zürcher Zeitung 1*>) :

"Im Hinblick auf die Mangellage an Terrain wird

man die Differenzierung der Nutzungsziffer
einer erneuten Prüfung unterziehen müssen.

Nach der heute geltenden Praxis ruft nämlich

eine Vergrösserung der Wohnfläche durch Ver¬

mehrung der Stockwerke einfach einer Kompen¬
sation an Terrain und damit entsprechend grös¬
seren Bauabständen. Damit wird zwar eine Auf¬

lockerung, aber keine Ersparnis erzielt. Bei

der Beurteilung der Bauabstände für Hochhäu¬

ser wird man in Zukunft die Hypotenuse durch

eine Parabel ersetzen müssen. Die starre

Reglementierung, wie sie heute in Zürich und

anderswo zu Recht besteht, birgt eine Menge

von Gefahren in sich. Sie sollte durch eine

elastischere und den tatsächlichen Erforder¬

nissen unserer Zeit angepasste Ordnung ersetzt

werden. ...

...Wir werden den Ausweg in die Höhe suchen

müssen. Flächeneinsparungen werden nicht er¬

zielt, wenn die Zulassung von Hochhäusern

nach dem Wortlaut der Vorschriften mittels

einer proportionalen Freihaltung der Umgebung
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orkauft werden muss. Damit würde wohl eine Auf¬

lockerung erzielt, aber die Nutzungsziffer fürs

Ganze gerechnet würde bleiben, wie sie war,

und die Stadt bliebe weiterhin der Parasit an

der "guten Erde".

Für gewisse Zonen bietet daher die Zulassung
von Hochhäusern nicht nur eine raumsparende Zu¬

flucht, sondern darüber hinaus ein bereichern¬

des Element im räumlichen Bilde einer Stadt.

Eine Stadt ist eine plastische Schöpfung, die

auch sichtbare Dimensionen und Proportionen
der Höhe aufweist. Wir meinen damit selbst¬

verständlich nicht die Propagierung eines ins

Kraut schiessenden Dschungels von Wolkenkrat¬

zern, wie sie uns aus amerikanischen Städten
bekannt sind. Bis zum Erlass von 1915 konnte

in New York jeder beliebig hoch bauen. Es er¬

übrigt sich festzustellen, dass aus einer sol¬

chen Entwicklung ein Chaos entsteht, das mit

Städtebau nichts zu tun hat. Die plastische
Gestaltung einer Stadt muss auf Grund einer

ausserordentlich sorgfältig erwogenen Auswahl

der Standorte für vereinzelte Gebäude, deren

Höhe die üblichen Limiten überschreitet, ent¬

worfen werden. Zuerst sollen sie harmonisch in

das bestehende Stadtbild eingefügt werden, so

dass die Silhouette der modernen Stadt, in der

das horizontale Element dominiert, durch verti¬

kale Akzente bereichert wird.

Es besteht keine Ursache dafür, die Stockwerk¬

zahl auf fünf zu beschränken. Immerhin sind

für Wohnzwecke die praktischen Grenzen gegeben.
Dabei denken wir an Wohnungen für höhere An¬

sprüche. Bei diesen können die Nachteile der

weiteren Entfernung von der Erde durch reicher

ausgestaltete Verkehrseinrichtungen ausgegli¬
chen werden.

Aber nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile

sprechen für höheres Bauen, sondern auch ästhe¬
tische Erwägungen. Das kantonale Baugesetz li¬
mitiert in den Paragraphen 6 9 bzw. 62 die Bau¬

höhe für städtische Verhältnisse auf fünf und
sechs Geschosse. Immerhin lässt Paragraph 149

Abweichungen zu. Von diesen hat der Kanton

selbst beim Walcheturm und am Kantonsspital Ge¬

brauch gemacht.
Es ist angezeigt, einen kritischen Blick auf
die Auswirkungen unserer Bauordnung zu werfen!
Die "Harmonie" der heutigen Bauordnung hat uns

eine ziemlich langweilige, jeder Spannung bare

Entwicklung gebracht. Wer manche der "wohlge¬
ordneten" Wohnquartiere anschaut, der wird

einer müden Uniformität gewahr. Ein Haus

gleicht dem andern wie ein Ei dem andern:
"Drei ausgebaute Vollgeschosse mit 30°-Dächern"
und in Zeilen von gleichartiger Länge sind die
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17) Die zitierten Para¬

graphen 62, 69 und 149

entsprechen dem Kantona¬

len Baugesetz, Stand nach

der Volksabstimmung vom

16. Mai 1943

18) Es handelt sich dabei

um Standorte, für die,

teilweise bis Anfang der

70iger Jahre, eine diffe¬

renzierte hohe Bebauung

untersucht und diskutiert

wurde.

Norm. Der Sprung von der gestrigen Eigenbröte¬
lei in die gebundene Gleichmacherei geht zu

weit! Ausser Schulhäusern und Kirchen - auch

diese werden schon Konfektion, wie die neue¬

sten Wettbewerbsentscheide beweisen - gibt es

ausser dort, wo das Gelände einige wohltuende

Abwechslung in das städtebauliche Konzept

bringt, nur noch selten raumgestaltende Poin¬

ten. Offenbar aus ähnlichen Erwägungen haben

die zuständigen Instanzen von Kanton und Stadt

Zürich grundsätzlich, wann auch spät, dem Bau

von Hochhäusern die Tore geöffnet." 17)

Armin Meili beschränkt sich nicht nur auf das

Propagieren von Hochhäusern, von differenziert

verdichteten, stadträumlichen Vorstellungen,
er versucht seine Vision eines Zürichs mit

Hochhäusern konkret zu skizzieren. Dabei be¬

schränkt er sich auf einige stadtgestalteri¬
sche Versuche, im Cityrandbereich hohe Baukuben

zu plazieren, und zwar beim Bahnhof, auf dem

Kasernenareal und im Bereich der Sihlporte. 18)

Fliegerbild des Stadtzen¬

trums. Links: Hochhäuser

an der Sihlporte. Mitte:

"Zentrum an der Sihl" mit

Parkanlagen auf der über¬

deckten Sihl. Rechts: Bahn¬

hofneubauten mit Hochhäu¬

sern
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Gesamtplan über die Ver¬

teilung von Hochhäusern

von der Sihlporte bis zum

Bahnhof, Verfasser :

A- Meili

Eine weitere Skizze von A. Meili zeigt den Ein¬

bau der differenzierten Bebauung mit Hochhäu¬

sern in die Stadtraumstruktur der Jahrhundert¬

wende. Es wird aus dieser Skizze sofort er¬

sichtlich, dass der neue Bebauungstypus völlig
anderen räumlichen Grundprinzipien folgt, als

die umgebende Struktur der Jahrhundertwende.

Die bauliche Abwicklung der Struktur nimmt

praktisch keinen Bezug zur bestehenden räumli¬

chen Anlage des Quartiers, das vorhandene, für

das Quartier noch weitgehend geltende Instru¬

mentarium mit Baulinien, Geschosshöhen- und

Abstandsvorschriften, ist gänzlich ungeeignet,
die Ideen der neuen Stadtraumkonzeption umzu¬

setzen und zu gewährleisten, mehr noch, eine

Realisierung wäre lediglich über Ausnahmerege¬

lungen möglich.

i^feuyyu
nun
/er

\UL
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19) Hans Marti, Zürich

wird Grossstadt, Neue

Zürcher Zeitung, 1952,

Nr. 920, 977, 1095, 1207,

1404, 1524, 1705, 1713,

1925, 2743

20) Hans Marti, Zürich

wird Grossstadt, a.a.O.

Im Rahmen einer Artikelserie, ebenfalls in der

Neuen Zürcher Zeitung erschienen, diskutiert

der Stadtplaner Hans Marti die Planungsprob¬
leme der "werdenden Grossstadt Zürich." 19)

Seine städtebauliche Analyse führt über sieben

unterschiedliche Bebauungstypen von der Ge¬

schlossenen Bauweise bis zur Siedlung der Zu¬

kunft, die er selber wie folgt beschreibt:

"Für die zukünftige Entwicklung des Wohnungs¬

baus ist durch die bereits in einem früheren

Aufsatz geschilderte, nun einsetzende Hoch¬

hausbebauung der Weg vorgezeichnet. Das Wohn¬

hochhaus mit Klein- und Kleinstwohnungen für

kinderlose Ehepaare und Alleinstehende wird

in Verbindung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern

gebaut werden; diese Wohngruppen werden zu

Quartieren vereinigt, die das grosse amorphe

Stadtgebiet gliedern. Leider - für diesen Fall

nun leider - steht hier die Kleinparzellierung
des Baugrundes hindernd im Wege. Wir sind noch

auf den Zufall angewiesen, der es vielleicht

ermöglicht, da und dort mehrere Grundstücke

zusammenzulegen, mehrere Bauherren zu einem

Baugedanken zu bewegen, mehrere Architekten

auf eine Idee zu verpflichten. Diesen Zufall

müssten wir ausschalten können; denn es ist

nicht angängig, städtebauliche Dominanten -

und das sind Hochhausgruppen und Baugruppen

mit Hochhäusern ohne Zweifel - von Zufällig¬
keiten oder gar von willkürlichen Entscheiden

abhängig zu machen. Hier öffnet sich ein

grosses Arbeitsgebiet für alle, die ihre

Stadt und im weiteren Sinne auch das Land in

ihr Herz geschlossen haben." 20)

Typologie der Bauweisen

(von 1900-1950) von Hans

Marti

1. Geschlossene Bauweise

'-»
—. *-.

2. Offene Bauweise

W I1

i. A^^I— -

;
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Das Massenhaus

Wohnkononie mit Innen¬

höfen

Zeilenbebauung

:!> 1 >l

Lockerung des Zeilen¬

prinzips

Die Siedlung der Zu¬

kunft
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21) Siehe auch: Kap. 9.2 9.3 Erste Versuche mit der gemischten Bebauung

22) Werner M. Moser, Das

vielgeschossige Mietshaus

im neuen städtischen Wohn¬

quartier, Artikel in

"Werk", 1949

23) Giselher Wirth, Der

Zeit voraus, Artikel in

"Plan" Nr. 11/12, 1955

9.31 Ueberbauungsvorschlag Prilly,Lausanne

Im Januar 1945 schlagen die Architekten Haefeli,
Moser und Steiger in Prilly, Lausanne, die er¬

ste gemischte Bebauung in der Schweiz vor.

Die Zielvorstellungen der Architekten decken

sich mit den Argumenten der Verfechter der ge¬

mischten Bebauung 21):

- Sparsamer Einsatz der beschränkten Bauland¬

reserven

- Aufbau in sich geschlossener Quartierorganis¬
men (gestalterisch verstanden)

- Differenzierte räumliche Wirkung (im Gegen¬
satz zur monotonen Wiederholung gleicharti¬

ger Zeilen)

- Vielgestaltige grüne Freiflächen (Wohnhygiene)

- Unterschiedliche Wohnformen und -typen für

verschiedene Benutzer (damit eine nicht

gleichförmige Zusammensetzung der Bevölke¬

rungsstruktur)

- Förderung zusammenhängender Ueberbauungskon-

zepte für städtebaulich einheitlich gestalte¬
te Siedlungen. 22)

"Auf einem relativ kleinen Gebiet von 110'000

Quadratmeter sind fünf Haustypen, die den ver¬

schiedenartigsten Ansprüchen bezüglich Art und

Grösse der Wohnungen Rechnung tragen, sowie

Kindergärten, ein Restaurant, Läden und Garagen

harmonisch verteilt. Bei der Gesamtgruppierung
und der Stellung des einzelnen Baues ist auf

die durch das Gelände bedingten Faktoren, wie

Aussicht, Besonnung, Beziehung zur Landschaft

und räumliche Wirkung Rücksicht genommen wor¬

den. Der höchste Punkt des Hügelzuges mit der

schönsten Aussicht ist öffentliche Freifläche."

23)
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Bebauungsvorschlag eines

Geländes in Prilly bei

Lausanne, Wohnbebauung

für 1800 Einwohner

Architekten:

Haefeli, Moser und Stei¬

ger

Modell und Situations¬

plan

Quelle:

Plan Nr. 1, 1951
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24) Siehe auch: Giselher

Wirth, Der Zeit voraus,

a.a.O

Das Projekt wird schliesslich nicht in der vor¬

geschlagenen Form ausgeführt. Die Architekten

betreiben zwar über Vorträge und Zeitungsarti¬

kel eine intensive Oeffentlichkeitsarbeit und

propagieren den von ihnen vorgeschlagenen neu¬

en Bebauungstypus mit Erfolg, insofern als die

Behörden den Bau der Hochhäuser bewilligen.

Daraufhin sieht allerdings der Grundbesitzer die

Möglichkeit eine noch rationellere und insbe¬

sondere dichtere Ueberbauung zu realisieren,

indem'die Hochhäuser weiter vermehrt und ver-

grössert werden und damit eine absolute Voll-

ausnützung des Bodens erzielt wird. Die ur¬

sprüngliche städtebauliche Idee pervertiert al¬

so aufgrund rein spekulativer Absichten. 24)

Modell des Ausführungs¬

projektes, Prilly, Lau¬

sanne

Quelle: Plan Nr. 11/12,

November/Dezember 1955

9.32 Bebauung des Gellert-Areals in Basel

Die Ortsgruppe Basel des Bundes Schweizer Archi¬

tekten begann ab 1949 mit kritischen Augen das

Ergebnis der ca. fünfjährigen Wohnungsbauperi¬

ode zu prüfen. Dabei kristallisierten sich zwei

Problempunkte heraus, einerseits die Wohnung

selbst und andererseits die Form der Bebauung,

das Quartier. Es wurde daraufhin beschlossen,

zu beiden Themen eine Untersuchung durchzufüh¬

ren.

" Im Mai 1950 legte Architekt Paul Artaria im

Auftrage des Vorstandes der Ortsgruppe ein Ex¬

pose vor, in dem als erste Etappe der Unter¬

suchung die Frage der Bebauung vorgeschlagen
wurde. Dabei wurde einmal der Wunsch formuliert,

das für Basel typische kleine und billige Ein¬

familienhaus, dessen Anteil am Wohnungsbau der

letzten Zeit immer mehr zurückgegangen ist,

stärker zu fördern. Als zweites sollte die

Frage einer weniger monotonen und räumlich aus¬

drucksvolleren Gestalt der Quartiere <;tudiorl
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werden, als sie sich aus den Zonenvorschriften

mit einheitlicher Geschosszahl und aus dem üb¬

lichen Zeilenbau ergibt. Auch die Wünschbarkeit

und Anwendung der gemischten Bebauung - des

Wechsels von Hochbau und Flachbau - sollte un¬

tersucht werden.

Um diese Untersuchungen an einem praktischen

Beispiel durchführen zu können, musste ein ge¬

eignetes, noch unüberbautes Terrain von genügen¬
dem Ausmass gesucht werden. Es wurde in der Ge¬

stalt des der Merianschen Stiftung gehörenden
Geliertareals im östlichen Randgebiet der Stadt

Basel gefunden.

Der bestehende Zonenplan weist das Terrain

westlich des Bahneinschnittes der 3. Zone (3

Geschosse), dasjenige östlich davon der 2. Zone

(2 Geschosse) zu.

An der Arbeit beteiligten sich folgende Mit¬

glieder der Ortsgruppe Basel des BSA: P. Artaria,
Dr.h.c. H. Bernoulli, F. Bräuning, H. Leu, A.

Dürig, E. Egeler, A. Künzel, E. Mumenthaler,
0. Meier, G. Panozzo, 0. und W. Senn, H. Schmidt,
H. von der Mühll, P. Oberrauch.

Das gemeinsam beratene Arbeitsprogramm sah eine

Bebauung vor, die mindestens die im städtischen

Bebauungsplan vorgesehene Ausnützungsziffer 0,65
erreichen und zirka 25% Einfamilienhauswohnungen
enthalten sollte.

Bei der Lösung der Aufgabe spielte der Grad der

Ausnutzung, ausgedrückt im bekannten Verhältnis

der Nutzflächen zur Landfläche, eine wichtige
Rolle. Der gewünschte bedeutende Anteil an Ein¬

familienhäusern sollte nicht etwa dadurch erzielt

werden, dass die bei durchgehend dreigeschossi¬
ger Bebauung mögliche Anzahl Wohnungen redu¬

ziert worden wäre. Es wäre dies weder im Inte¬

resse des Landbesitzers, noch auch im Interesse

der an Knappheit des Baulandes leidenden Stadt

Basel gewesen. Die durch das Einfamilienhaus

bedingte Minderausnutzung musste also durch

höhere Bauten, allenfalls selbst bescheidene

Hochhäuser, kompensiert werden. Dies führte von

selbst zur gemischten Bebauung.

Im Verlaufe einer ersten Arbeitsetappe wurden

acht Projekte von sieben Arbeitsgruppen oder

Verfassern vorgelegt.
" ")

Einige Projekte sind im Folgenden kurz darge¬
stellt.

25) siehe dazu Hans Schmidt,

Bebauung des Gellert-Areals

in Basel, Artikel in "Werk"

1951, S. 292 ff.
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Projekt 2 von Paul Artaria,

Ernst Egeler, Ernst Mumen-

thaler und Otto Meier, Ar¬

chitekten BSA

Mischung von

- Einfamilienhäusern

- 3-4 geschossigen Zeilen¬

bauten (Mehrfamilien¬

häuser)

- 8-14 geschossige Hoch¬

häusern

Ausnutzungsziffer 0,68
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Projekt Hans Bernoulli,

August Künzel, Architekten

BSA

Mischung von

- Einfamilienhäusern

- und 3- und 6-geschossi-

gen Mehrfamilienhäusern

in Zeilenanordnung

Ausnutzungsziffer 0,69
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Projekt Otto H. Senn,

Architekt BSA

Mischung von

- Einfamilienhäusern

- Mehrfamilienhäusern 3-

und 4-geschossig
- Hochhausern 12-geschos-

sig

Ausnutzungsziffer 0,76
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Plane und Modellphotos ent¬
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9.33 Ucbungen an der ETH Zürich, Architektur¬

abteilung, Beispiele Seefeld, Langstrasse,

Bahnhofstrasse, Löwenstrasse, Sihlporte
in Zürich

Bereits im Artikel, "Bemerkungen zur Hochhaus¬

frage" veröffentlicht im "Plan", 1951, stellt

Ernst F. Burckhardt fest:

"Es ist erfreulich, dass an unsern Hochschulen

die Probleme der liegenden und stehenden Bau¬

massen als Uebungen behandelt und in Modell¬

form studiert werden. Wenn auch dabei oft for¬

male Spielereien entstehen, darf nicht verges¬

sen werden, dass die real durchführbare Aus¬

arbeitung doch späteren Jahren überlassen wer¬

den muss." 26)

1953 vorörfentlicht Professor Hans Hofmann eine

Reihe solcher Uebungen im Werk. Seine Vorbemer¬

kungen zu den Studenten-Projekten entsprechen
der gedanklichen Vorstellung, der Stadtvision

der neuen gemischten Stadt.

"Schon seit vielen Jahren werden die Quartiere

in gemischter Bauweise mit Hochhäusern, mittel¬

hohen, ein- und zweistöckigen Häusern projek¬
tiert. Dadurch erzielt man bei gleicher Aus¬

nützung, besonders wenn noch Kindergärten,
Schulen, Ladenzentren, sogar Kirchen mit der

Wohnbebauung räumlich kombiniert werden, ge¬

genüber der üblichen Ueberbauung nach Zonenvor¬

schriften spannungsvolle und weiträumige Wohn¬

quartiere. Dadurch wird auch ein landschaft¬

licher Charakter der Neuüberbauung erreicht.

Möglichst viele Wohnungen in den Hochhäusern

und in den mehrgeschossigen Häusern sollen von

dem grossen Raum zwischen der Bebauung profi¬
tieren. Entweder ist der grosse Raum zwischen

der hohen Randbebauung eine Grünfläche mit

Spielplätzen, Kindergärten, Schulen usw., oder

er wird mit ein- und zweistöckigen Einfamilien¬

häusern mit eigenem Garten überbaut. Diese nie¬

drige Ueberbauung gibt ebenfalls den Wohnungen

der hohen Randbebauung eine Weitsicht. In den

Hochhäusern werden nur Kleinwohnungen projek¬
tiert. Dadurch soll vermieden werden, dass im

Hochhaus Kinder wohnen. Drei- und Vierzimmer¬

wohnungen sind im allgemeinen in drei- bis

fünfgeschossigen Wohnbauten untergebracht. Die

ein- oder zweistöckigen Einfamilienhäuser mit

eigenem Garten sind in erster Linie für kinder¬

reiche Familien vorgesehen. Die Hochhäuser sol¬

len als Dominanten in der Ueberbauung so ge¬

stellt werden, dass die Weitsicht der oberen

Geschosse gewährleistet ist.

Der durchgehend schnelle Verkehr wird mit brei¬

ten Strassen peripher der Wohnquartiere geführt.

2G) K.P. Hurckhardt, Be¬

merkungen zur Hochhausfra¬

ge, a.a.O., S. 6
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27) H. Hofmann, Sechstes

und siebentes Semester,

Artikel in "Werk", 1953,

S. 50 ff.

Die Wohnstrassen werden so angelegt, sei es mit

Kehrplätzen oder in Schleifenform, dass ein

durchgehender Verkehr vom Wohnquartier fernge¬

halten wird. Die Fussgängerwege sind von den

Strassen getrennt." 27)

Die Konzepte werden der bestehenden Stadt über¬

lagert, entweder als grossflächiger Totalumbau

ganzer Quartiere (Seefeld und Langstrasse) oder

als partieller Einbau gemischter Baustrukturen

und hoher Baumassen in bestehende Stadtquartiere

(Bereich Sihl, Schanzengraben).

Ueberbauung des Seefeldquartiers in Zürich, Modell

Hohe weiträumige Randbebauung und Erdgeschosswohnhäuser

Wohnquartier zu beiden

Seiten der Langstrasse,

Zürich, Modell

8-stöckige Randbebauung,

Hochhäuser mit Kleinwoh¬

nungen, Einfamilienhäuser,

Quartierzentrum, Schulen,

Kirchen. Modellstudie

.•»— *~vi«-
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Wohnquartiere beidseits

der Langstrasse (mit Unter¬

führung) in Zürich,

Grünfläche mit Quartierzen¬

trum. Ausschnitt Modell¬

studie .

Ueberbauung Bahnhofstras-

se-Löwenstrasse-Sihlporte
in Zürich

Laden- und Geschäftsquar¬

tier. Fussgängerverkehr auf

erhöhtem Niveau, Löwenstras-

se vertieft.

Ueberbauung zwischen

Schanzengraben und Bahn¬

hofstrasse in Zürich

Trennung von Fussgänger-

und Fahrzeugverkehr auf

verschiedenen Geschossen.

Randbebauung mit Bürohäu¬

sern.

Modellphotos entnommen

aus: Werk 1953
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28)' H. Hofmann, sechstes Professor Hofmann bemerkt abschliessend zu den

und siebentes Semester, vorgestellten Konzepten:

a"a" " "

"Diese Studienarbeiten sind nicht so utopisch,
wie sie im ersten Moment erscheinen mögen.
Früher oder später wird der zunehmende Verkehr

Massnahmen erzwingen, welche diesen Prinzipien

entsprechen, sei es durch Sperrung von Stras¬

sen der Altstadt oder der City für den Auto¬

verkehr, unterirdische Parkierung oder Raumge¬

winnung durch Hochhäuser usw." 28)

9.34 Die Neue Stadt (Neue Stadt im Furttal)

Im Januar 1955 erscheint die Broschüre "Achtung:
die Schweiz". Sie ist das Ergebnis einer Dis¬

kussion zwischen Lucius Burckhardt, Max Frisch

und Markus Kutter, unter Zuzug der Architekten

Rolf Gutmann und Theo Manz sowie zweier Vertre¬

ter der Wirtschaft, eines Staatsbeamten und

eines kantonalen Parlamentariers.

Nach einer kritischen Lagebeurteilung von Poli¬

tik und Städtebau stellen Frisch und seine Dis¬

kussionspartner die Forderung auf, für die Lan¬

desausstellung von 1964 eine "Neue Stadt" zu

planen und zu realisieren.

Die Idee und ihre Konkretisierung sei aus¬

schnittsweise im Wortlaut zitiert:

"Fangen wir an - wir, das heisst: alle, welche

die Schweiz nicht für eine Mumie halten - zum

Beispiel: Irgendwo in der Schweiz, wo heute

noch kein Haus steht oder nur eine alte Scheu¬

ne, aber keine Siedlung, die den trügerischen
Anschein erweckt, dass hier bereits etwas

Städtebauliches geschehen sei, irgendwo in ei¬

nem nicht allzu nassen Ried oder in einem

nicht allzu engen Tal, irgendwo jedenfalls,

wo es keine historischen Heiligtümer hat und

wennmöglich auch keine Gletscher, irgendwo in

unserem.lieben Land der Freiheit stecken wir

vier Stecken, die etwa drei oder vier Quadrat¬

kilometer umzirken, und bauen endlich die

Stadt, die der Schweizer braucht, um sich in

diesem Jahrhundert einzurichten.

Im Ernst: gründen wir eine Stadt.

Genauer gesagt: Versuchen wir es. Denn darin

besteht das Wesentliche: dass es ein Experi¬

ment ist. Es soll uns zeigen, ob wir noch eine

lebendige Idee haben, eine Idee, die eine Wirk¬

lichkeit zu zeugen vermag, eine schöpferische

Vorstellung von unserer Lebensform in dieser

Zeit.
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Jahr für Jahr werden in unserem Land, einem

materiellen Bedürfnis entsprechend, Tausende

von neuen Bauten, Siedlungen und Fabriken und

Kindergärten und Schulen und Geschäftshäuser

in einer planlosen, geistlosen und für den

Kampf um die beste Lebensform durchaus wertlo¬

sen Art erstellt. Die Stadt, die wir wollen,

ist nicht grösser als dieses Bauvolumen, das

jährlich vertan wird, ohne dass es den Wert

einer Manifestation haben kann und zu einer

geistigen Leistung kommt; denn es kann (wer

immer da als einzelner Architekt oder Bauherr

wirken mag) nicht diesen Wert haben, weil es

unter dem Zwang von Gesetzen und unter dem

Zwang der Gewöhnung verbaut wird, die von vorn¬

herein ausschliessen, dass die dringendsten
Probleme einmal grundsätzlich gestellt und

einer verbindlichen Lösung entgegengeführt wer¬

den. Wie soll man die Baugesetze, die den

Kitsch nicht verhindern, aber die Entwicklung,
ändern können, ohne eine Musterstadt zu haben,

die einmal ohne diese Bindungen erstellt wor¬

den ist und die neuen Gesetze ergibt?

Unsere heutige Situation, was den Städtebau

und das Wohnen betrifft, ist bei aller Hoch¬

achtung vor den Fachleuten, die in dieser Si¬

tuation arbeiten, eigentlich grotesk: Wir woh¬

nen in lauter Städten, die alt sind, die vor

der Motorisierung und Technisierung angelegt
wurden; das ist als Tatsache nun einmal unab¬

änderlich, und es fragt sich bloss, wie man

sich dazu verhält. Was tun wir? Wir passen uns

der Stadt an, die nicht für unsere Bedürfnisse

geplant ist, mindestens im Stil, wir unterwer¬

fen uns einem Massstab, der die Lösung unserer

akuten Probleme erschwert, wenn nicht verun-

möglicht. Hier ist nicht die Rede von den al¬

ten Innenstädten, die nicht nur aus Pietät zu

erhalten sind, sondern von dem Unfug, den wir,

unter dem Diktat unserer offenbar ewigen und

von keiner menschlichen Einsicht zu erschüt¬

ternden Baugesetze, ringsum bauen, nämlich: wir

bauen im dörflichen Massstab, bis das Dorf

eben eine Stadt ist, aber eine Stadt mit dörf¬

licher Bauweise - ohne zu fragen, wie den ei¬

gentlich unsere Städte aussähen, wenn wir sie

als Städte bauen würden. Sie würden sehr an¬

ders aussehen. Das Groteske: wir wohnen gar

nicht, wie wir wohnen möchten, sondern wie die

Baugesetze es wollen, die veralteten. Wie

möchten wir denn wirklich wohnen in dieser

Zeit, die sehr viel Menschen auf engem Räume

vereinigt, wie?

Darauf antwortet unsere Stadt.

Die Frage ist brennend, und zwar für alle,
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29) Burckhardt L., Frisch

M., Kutter M., Achtung: Die

Schweiz, Basel/Zürich, 1955

30) Die Gesellschaft wurde

von der VLP getragen und

unterstützt. Siehe dazu:

J. Hunziker, Bauen wir

eine neue Stadt, Artikel im

"Plan'", Nr. 11/12, November

/Dezember 1955

Karrikaturen von Oswin

nicht für die Fachleute allein; die Stadt, die

wir gründen wollen, gründen wir nicht für die

Architekten und Ingenieure und Verkehrspoli¬

zisten, sondern für uns, für die Schweiz: als

Prüfung, ob wir wissen, was für eine Zukunft

wir wollen, und ob die schweizerische Idee

noch die vitale Kraft hat, ihre Manifestation

zu wagen." 29)

Nachdem bereits Ende 1955 eine Gesellschaft

"Neue Stadt" gegründet wurde, die den Auftrag

hatte, die Ideen aus "Achtung: Die Schweiz" le¬

bendig zu halten und wenn möglich die Neue Stadt

in die Realität umzusetzen 30), wurde schliess¬

lich am 5. Mai 1957 ein Arbeitsprogramm für ein

konkretes Studienprojekt "Neue Stadt" aufge¬

stellt. Wichtiger Programmpunkt war die Auswahl

eines geeigneten Standortes, der dann im Furt¬

tal zwischen Regensdorf, Oetelfingen und Hütti-

kon gefunden wurde.

Für die städtebauliche Gestaltung wird auf die

Prinzipien der aktuellen gemischten Bebauung

zurückgegriffen, wobei sie für dieses Mal ge¬

samthaft für eine ganze, neue und moderne Stadt

zur Anwendung kommen sollen. Das angestrebte
Stadtbild wird kubisch differenziert "model¬

liert" und zeichnet sich durch eine Gliederung

in einzelne Nachbarschaften, eine durchgestal¬

tete grüne Freiraumlandschaft und eine Trennung

von schnellem Fahrverkehr (Stadtautobahnen) vom

Erschliessungs- und Fusswegnetz aus.

Situntionsplan der Neuen

Stadt im Furltal



Modellansicht der Studien¬

stadt von Süden (Ausschnitt)

vorne: das Industriequar¬

tier, im Mittelgrund: City

und Kulturzentrum, oben:

Wohnquartiere

Modellansicht der Studien¬

stadt von Nordwesten, im

Vordergrund ein Teil des

Quartiers West, im Hinter¬

grund: das Industriequar¬

tier

Quelle: Sonderdruck der

Fachzeitschrift Bauen und

Wohnen, "Die Neue Stadt",

1957/58
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31) Siehe dazu: Kapitel

8.2, Das rechtliche In¬

strumentarium während der

40iger Jahre

32) W. Vollenweider,

Stadtgestaltung durch

Bauvorschriften, Artikel

in "Rechtsprobleme von

Stadtgemeinden, Zürich,

1961, S. 139 ff.

33) Gebäudehöhe, Abstands¬

vorschriften, Stellung der

Bauten, Vorschriften über

Zusammenbau usw.

9.4 Veränderungen und Ergänzungen der Rechts¬

grundlagen während der 50iger und 60iger
Jahre

Die Entwicklung des Baurechtes hat nach dem

zweiten Weltkrieg drei entscheidende Neue¬

rungen gebracht: Erstens die Ablösung der

Bauzonenordnung durch eine umfassende Nut¬

zungsordnung für Grund und Boden, sowie deren

Einfügung in den grösseren Zusammenhang der

Regional- und Landesplanung, zweitens die Ko¬

ordination der Nutzungsordnung mit der Infra¬

struktur und drittens eine weit stärkere Be¬

tonung der architektonisch-städtebaulichen

Durchbildung und Gestaltung des Siedlungskör¬

pers, der Stadt und ihrer Quartiere.

Eingeleitet wurden die baurechtlichen Verände¬

rungen durch die Abänderung und Ergänzungen vom

16. Mai 1943 des Baugesetzes für Ortschaften

mit städtischen Verhältnissen vom 23. April
1893 sowie durch die Bauordnung der Stadt Zü¬

rich vom 4. September 1946, die am 23. Februar

1947 vom Stimmbürger gutgeheissen wurde. 31)

Für die Untersuchung der stadträumlichen Ent¬

wicklung und den entsprechenden gesetzlichen

Grundlagen sind vor allem die Veränderungen und

Rechtsinstitute von Bedeutung, die die gemisch¬
te Bebauung oder differenzierte Bauweise als

neuen städtischen Bebauungstypus ermöglichten
und immer noch ermöglichen. Der Jurist Walter

Vollenweider hat in einem Artikel mit dem The¬

ma "Stadtgestaltung durch Bauvorschriften" die

wesentlichsten Instrumente zusammengestellt und

analysiert. Im folgenden soll eine kurze Zusam¬

menfassung dieser Analyse gegeben werden. 32)

Entsprechend der bestehenden Rechtslage wird

die gemischte Bebauung erst ermöglicht, wenn

die klassische Bauzone als gebietsbezogene Zu¬

sammenfassung verschiedener Instrumente '
re¬

lativiert oder aufgehoben wird. An ihre Stelle

tritt entweder die Bauzone, die für das Gebiet

ilediglich gleiche Nutzweise und gleiche Aus¬

nützung vorschreibt aber ungleiche Bauweisen

zulässt, oder ein System von örtlichen Sonder¬

regelungen verschiedener Ausprägung und Inten¬

sität.

In jedem Fall ist eine solche Erweiterung der

Bau- und Gestaltungsfreiheit an gewisse städte¬

bauliche Qualitätsanforderungen und die Einhal¬

tung öffentlicher Interessen zu knüpfen, um

städtebauliche, gesamtplanerische und wohnhygie¬

nische Ziele zu gewährleisten. Für die Sicherung
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14) Kiolio auch: Kap. 6.24,

Beispiele von Quartierbau-

ordnungon und Quartier¬

plänen

35) W. Vollenweider,

Stadtgestaltung durch

Bauvorschriften, a.a.O.,

S. 159

solcher Belange sieht der Gesetzgeber verschie¬

dene Wege vor.

Sonderbauvorschriften:

Durchgehende, allgemeine Regeln für die ganze

Stadt, bleiben notwendigerweise verhältnismässig

grob und wirken egalisierend. Es wurde deshalb

schon relativ früh nach einer Ergänzung und ge¬

bietsbezogenen speziellen Formulierungen gesucht,

um besonderen Verhältnissen wie z.B. Topogra¬

phie, Landschaft, bestehender Bebauung und Ver¬

kehrslage Rechnung tragen zu können. 34)

Selbstverständlich muss für solche Anordnungen

ein öffentliches Interesse nachgewiesen werden

können. Nachdem der städtebauliche Rahmen in¬

zwischen wesentlich weiter gesteckt ist als

zur Zeit der ersten Sonderbauvorschriften und

das Ziel einer durchgehenden kubischen Diffe¬

renzierung angestrebt wird, werden mehr und

mehr umfassende kubische Gestaltungsvorschrif¬
ten gefordert. Je differenzierter allerdings

die Sonderregelung ausfällt, desto eher führt

sie zu starken Unterschieden in der baulichen

Ausnützung der einzelnen Grundstücke und damit

zu Rechtsungleichheiten, die nur schwerlich

vertretbar sind. Möglich werden solche gestal¬

terisch, kubisch differenziert formulierten

Sonderbauvorschriften deshalb nur dann, wenn es

sich um eine einheitlich geplante Ueberbauung

eines zusammenhängenden Gebietes handelt, das

einem Grundeigentümer oder einer Grundeigentü¬

mergemeinschaft gehört. Das Problem, das aber

auch in diesem Fall bestehen bleibt, ist die

Frage nach der städtebaulichen Gültigkeitsdauer
solcher fest formulierter Gestaltungsvorstel¬

lungen.

Ueberbauungsziffer:

Mit der Ueberbauungsziffer lassen sich die Ab¬

standsvorschriften bis zu einem gewissen Grad

ersetzen, sie ist Mittel zur Festlegung be¬

stimmter Ueberbauungsdichten. Festgelegt wird

dabei die überbaubare Fläche in Prozenten

(oder Brüchen) zur Landfläche.

"Dadurch gewinnt der einzelne Bauherr die Mög¬
lichkeit freierer Plazierung der Bauten inner¬

halb des Grundstückes; das erlaubt ihm nicht

nur, gegebenenfalls die Ausnützung zu steigern,
sondern - was für die Oeffentlichkeit von hö¬

herem Nutzen ist - sich baukörperlich den to¬

pographischen Gegebenheiten, den Besonnungsver-

hältnissen, der Grundstücksform oder anderen

lokalen Besonderheiten anzupassen." 35)



244

36) Vgl.: BO Zürich 1946, Besonders wirksam werden die gestalterischen

Art. 53, Abs. 1 Möglichkeiten, die sich durch die Ueberbauungs-

ziffer ergeben, wenn es sich um eine Mehrzahl

von Bauten auf dem gleichen Grundstück handelt.

Allerdings bemängelt auch W. Vollenweider, dass

die Ueberbauungsziffer legislatorisch nicht so

ausgebildet werden kann, dass die gestalteri¬
schen Vorteile auch wirklich ausgenützt werden,

d.h. dass möglicherweise mit der selben gleich-

massigen Aneinanderreihung der Bauten gerechnet

werden muss, wie sie sich aus den gleichartigen
Abstandsvorschriften ergibt und damit die ge¬

wünschte Differenzierung der Bauabstände eben

nicht eintritt.

Wenn man zudem mit der Ueberbauungsziffer eine

gewisse Weiträumigkeit der Siedlungen gewähr¬

leisten möchte, so ist mit einer vollen Aus¬

schöpfung der möglichen Geschosszahl zu rechnen,

d.h. das parallele Ziel nach einer Differenzie¬

rung der Bauhöhen geht dabei verloren.

Ausnützungsziffer:

Die Ausnützungsziffer erfasst nicht nur das Ver¬

hältnis von Gebäudegrundfläche zur Landfläche,

sondern die gesamte Nutzfläche und damit die

Kubatur des Gebäudes zu einer bestimmten Areal¬

fläche.

Sämtliche Bauvorschriften, welche den Umfang der

Baukörper, deren Höhe und die Stellung zu uden

Nachbargrundstücken und -gebäuden regeln, haben

teilweise zum Zweck oder mindestens zur Folge,

dass dadurch die bauliche Ausnützung des Bodens

bestimmt und beschränkt wird. Bei einer Ueber-

prüfung einer sich ergebenden Ausnützungsziffer

zeigt sich jedoch, dass für die Grundstücke in

ein und derselben Zone sehr unterschiedliche

Ausnützungen resultieren. Dies erklärt sich vor

allem aus der Tatsache, dass neben dem Inhalt

auch die Form des Grundstückes die Ausnützbar-

keit massgeblich mitbeeinflusst. Eine Gleich¬

schaltung solcher Unterschiede über die Aus¬

nützungsziffer wäre nur dann zu vertreten, wenn

die Areale unbebaut sind, eine bestimmte Grösse

haben und einem Grundeigentümer oder einer

Grundeigentümergemeinschaft gehören.

Mit der Zunahme des Gesetzesdispens, der Aus¬

nahmeregelungen im modernen Baurecht, spielt

die Frage der Ausnützung der Baugrundstücke und

damit die Ausnützungsziffer eine immer grössere

Rolle. Das nicht zonenkonforme Einzelgebäude

oder die Ucbcrbauung darf nach Zürcher Bau¬

recht die Ausnützung bei Innehaltung der ordent¬

lichen Bauvorschriften nicht überschreiton. 36)

Die Ausnützungsziffer muss also für jedes ein¬

zelne Bauprojekt ermittelt werden. Im Normal-
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37) W. Vollenweider,

Stadtgestaltung durch

Bauvorschriften, a.a.O.,

S. 167

38) Ernst Schindler,

Ueberbauungsvorschlag bei

der Sihlbrücke in Zürich,

Artikel in "Werk" Nr. 8,

1954

falle geschieht dies, da die AZ nicht für die

einzelnen Zonen deklariert ist, über sogenannte

Vergleichsprojekte, d.h. fiktive, vorschrifts-

gemässe Projekte, die dem Nachweis dienen, dass

die Ausnützung des eigentlichen nicht zonen¬

konformen Projektes nicht höher ist als jene

des Vergleichsprojektes. Die daraus entstehen¬

den Probleme beschreibt Vollenweider wie folgt:

"Nicht selten spotten die Vergleichsprojekte

jeder Beschreibung, weder der Bauherr noch vor

allem sein Architekt würden je daran denken,

wirklich so zu bauen. Auch liegt die Bewilli¬

gungsfähigkeit des Vergleichsprojektes arg im

Zweifel, sei es, dass es seinerseits Ausnahmen

bedarf, oder sei es, dass die ästhetische Ge¬

neralklausel es zu Fall bringen könnte." 37)

Das Hauptziel bei der Erarbeitung des Vergleichs¬

projektes ist es also, die Ausnützung, die dann

für das eigentliche Projekt verbindlich wird,

so hoch wie möglich anzusetzen.

Zwei Beispiele für Vergleichsprojekte und deren

Ausführungsprojekte in der City belegen diese

Tendenz eindeutig, was auch vom planenden
Architekten zugegeben wird.

"Man wird einwenden, dass der Bauherr ja nicht

die baugesetzlich maximale Ausnützung wählen

muss und dass es ihm freisteht, innerhalb der

äussersten Grenzen einen gutgeformten Bau pla¬
nen zu lassen. Man übersieht allerdings, dass

er durch die hohen Bodenpreise in der City ge¬

radezu gezwungen wird, die maximal zulässige

Ausnützung vom Architekten bei der Projektie¬

rung zu verlangen." 38)

Bebauung nach Vorschriften

an Stauffachorquai und

Badenerstrasse
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Projekt für das Geschäfts¬

haus "Zur Palme" in Zürich

Architekten Haefeli, Moser

und Steiger

Vergleichsprojekt, Randbe¬

bauung 6 Geschosse mit

Innenhof

Realisierungsprojekt 2-ge-

schossige Ladenbauten ent¬

lang der Baulinie, darüber

11-geschossiges Geschäfts¬

hochhaus

(Quelle: Werk Nr. 3, 1957)

Die Ausnützungsziffer ist also ein gerade für

die differenzierte oder gemischte Ueberbauung
wesentliches Instrument, ist aber selbst nur

beschränkt gestaltungsrelevant. Sie bleibt le¬

diglich Hilfsmittel zur Bestimmung und Stabi¬

lisierung der Bebauungsdichte und bietet die

Möglichkeit freierer kubischer Gestaltung. Die

AZ muss immer von minimalen Vorschriften be¬

gleitet sein, um polizeiliche (Gesundheit,

Feuer) und nachbarrechtliche Anliegen zu ge¬

währleisten.

Die Ausnahmeklausel;

Wie bereits bei der Erläuterung der Ausnüt-

zungsziffer angesprochen, ist die Realisierung
nach Lage und Höhe der Bauten differenzierter

Ueberbauungen nur über Dispensrecht, über Aus¬

nahmeregelungen durchführbar. Die Statistik be¬

legt diese Behauptung recht deutlich, insofern

als nach dem Kriege mit zunehmender Aktualität

der differenzierten Bauweise die Ausnahmebe¬

willigungen sprunghaft anstiegen:
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3(J) E. Zimmermann, Der Bau¬

dispens in der Stadt Zü¬

rich, Winterthur 1958,

S. 38

40) Grenz- und Gebäudeab¬

stände, Stellung der Bau¬

ten, Bauhöhe und -tiefe

41) Art. 53, Abs. 1 der

Nciuordminq der Stadt Zü¬

rich vom 4. September 1946

/</iisLite-{--K^c-

Jahr Städti¬ Städti¬ Kantonale Total kanto-

sche sche Ausnahme- nale Ausnahme-

Baube- Ausnah- bew. Stadt bew. (in Klam-

will. mebew. Zürich mer: Gesuche)

1903 526 _ 11 12 ( 27)

1913 1208 19 46 79 (109)

1923 1211 50 58 167 (218)

1933 1625 45 155 236 (300)

Eingemeindung

1934 1929 80 134 198 (227)

1944 1423 98 121 211 (260)

1954 2189 322 234 461 (591)

1955 2205 381 296 566 (638)

1956 2201 378 321 569 (622)

39)

Die Handhabung und Erteilung des Dispenses ist

an gewisse Voraussetzungen gebunden, was schon

insofern nötig ist, als sonst die geltende

Rechtsordnung durch einen Rechtssatz ohne weite¬

re Bedingungen wieder aufgehoben wäre. Dispen¬

siert wird insbesondere von jenen Vorschriften,

die stadtgestalterischer und stadträumlicher

Natur sind. 4°)

Erhalten bleiben solche Vorschriften, die poli¬
zeiliche und nachbarliche Schutzfunktionen be¬

inhalten und allenfalls eine ausnützungsmässige

Gleichbehandlung der Grundeigentümer in dersel¬

ben Zone sichern. Insofern werden vor allem

an die zu erteilenden Gestaltungsfreiheiten Be¬

dingungen geknüpft. In der Bauordnung der Stadt

Zürich von 1946 werden die Bedingungen folgen-
dermassen formuliert:

"Die Bausektion II kann in allen Zonen die Ueber-

schreitung der zonengemässen Geschosszahl ge¬

statten, sofern

a) dadurch eine städtebaulich und architekto¬

nisch bessere Lösung erzielt wird; die Beurtei¬

lung hat in einem grösseren städtebaulichen

Rahmen, gegebenenfalls nach einem Gesamtplan

zu erfolgen;..
417

Daraus lässt sich schliessen, dass man bereits

1946 überzeugt war, dass über eine freiere ku¬

bische Gestaltung im Rahmen von zusammenhängen¬
den Ueberbauungen städtebaulich bessere Lösun¬

gen erzielt werden können, als bei der zonen-

und bauordnungskonformen Normalbauweise.

Die Beurteilung, was nun gut, resp. besser ist,

bleibt allerdings zwangsläufig an den Zeitge¬

schmack, an die jeweils aktuellen städtebauli¬

chen und gestalterischen Ziele gebunden und

diese waren für die Nachkriegszeit im Rahmen

des Bebauungstypus der differenzierten Bauweise

gegeben.
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42) Kanton Zürich, Bauge¬

setz für Ortschaften mit

städtischen Verhältnissen,

vom 23. April 1893

43) Antrag des Regierungs¬

rates vom 9. Juli 1953

Im folgenden soll untersucht werden, wie sich

die besprochenen neuen Stadtgestaltungsinstru¬
mente weiterentwickelt und in den Veränderun¬

gen und Ergänzungen des kantonalen und städti¬

schen Baurechts als konkrete Formulierungen

niedergeschlagen haben.

44) Es handelt sich vor

allem um die Wohnhoch¬

häuser Letzigraben-Heilig-
feld und Dreispitz Schwa-

mendingen

45) Antrag des Regierungs¬
rates vom 28. Juli 1955

9.41 Weiterentwicklung des kantonalen Baurechts

während der 50iger Jahre

Das Kantonale Zürcher Baugesetz 42) erlebte

während der 50iger Jahre seine beiden letzten

Revisionen und Ergänzungen. Mit Gesetz vom

8. April 1956 wurde der § 148 soweit ergänzt,
dass die Errichtung von Hochhäusern unter be¬

stimmten Voraussetzungen gesetzlich zulässig

wurde. Mit einer zweiten Ergänzung durch Ge¬

setz vom 24. Mai 1959 wurde dem ständig zuneh¬

menden Bedürfnis nach Orts- und Regionalplanung

Rechnung getragen, insbesondere wurde die

Rechtsgrundlage für bestimmte Freihaltegebiete
und Bauverbotszonen geschaffen.

Im Sommer 1953 hat der Regierungsrat dem

Kantonsrat einen Antrag betreffend Ergänzung
des kantonalen Baugesetzes vom 23. April 1893

unterbreitet, welcher die Schaffung der gesetz¬

lichen Grundlage für den Bau von Hochhäusern

betraf. Vom Regierungsrat wurden bis dahin im

Sinne eines Versuches bereits einzelne Hoch¬

häuser gestützt auf § 149 bewilligt. 44) Da vor

allem in der Stadt Zürich, aber auch andernorts

im Kanton weitere derartige Projekte vorlagen,

resp. zu erwarten waren, schien der Zeitpunkt
für eine grundsätzliche Regelung gekommen.

Sowohl in der vorberatenden Kommission wie auch

im Kantonsrat selbst war die Stellungnahme zur

Vorlage nicht einheitlich. Dazu wird in der

Weisung zu einem neuerlichen Antrag des Regie¬

rungsrates folgendes bemerkt 45) .

"Die Meinungen teilten sich an der Frage, ob

Hochhäuser entsprechend der Vorlage als Aus¬

nahmefälle zu behandeln seien, oder ob sie

durch das Gesetz grundsätzlich als normale

Bauform zugelassen werden sollten, dem Grund¬

eigentümer also ein Anspruch auf Erteilung der

Bewilligung einzuräumen sei, falls sein Pro¬

jekt gewisse spezielle Anforderungen erfülle.

Von Vertretern der letztern Richtung wurde zum

Teil der Verzicht auf die Beschränkung ver¬

langt, wonach durch Hochhäuser das sich aus

den massgebenden Bauvorschriften ergebende

Mass der Ausnützung des Baugrundstückes nicht

überschritten werden dürfe. Einen weitern Dis-
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4<>) Antrag (l(.'ü RoyicruiKjH-

mU'S vom 20. Juli 1955

47) Siehe dazu: Weisungen

zu den regierungsrätlichen

Anträgen von 1953 und 1955

kussionsgegonstand bildete die vorgesehene Zu¬

ständigkeitsordnung, nach welcher die Ertei¬

lung der Ausnahmebewilligungen Sache des Re¬

gierungsrates war. Von Vertretern der Städte

Zürich und Winterthur wurde die Uebertragung
dieser Kompetenz ah die kommunalen Baupoli¬
zeibehörden, zum Teil auch an eine paritätische
Kommission gefordert. In der vorberatenden

Kommission war ein Antrag durchgedrungen, wo¬

nach zwar grundsätzlich der Regierungsrat zu¬

ständig sein sollte, die Erteilung einer Aus¬

nahmebewilligung durch ihn aber vom Vorliegen
eines befürwortenden Antrages der Behörden der

betreffenden Gemeinde abhängig gemacht werden

sollte."

In seiner Sitzung vom 7. Dezember 1953 beschloss

der Kantonsrat die Rückweisung der Vorlage an

den Regierungsrat. Nach einer neuerlichen Prü¬

fung der Gesichtspunkte formuliert der Regie¬
rungsrat einen weiteren Antrag, der von dem von

1953 nur geringfügig abweicht. 46-)

Während der Gesetzgeber ursprünglich offen- >

sichtlich bestrebt war, ein ebenmässiges Stadt-1
bild sicherzustellen, verlangt der moderne

Städtebau der Nachkriegszeit, der 50iger Jahre,
nach neuen städtebaulichen Ausdrucksmitteln,
er möchte die Differenzierung der Bauhöhen bis

zum Hochhaus als Mittel zur Auflockerung der

Bebauung der Quartiere und zur Gewinnung von i

Frei- und Grünflächen einsetzen. Im Gegensatz \
jedoch zu den Vertretern, die das Hochhaus als

Normalbauform fordern, hält der Gesetzgeber da¬

ran fest, dass Hochhäuser nur aufgrund von Aus¬

nahmebewilligungen zugelassen werden sollen, um

den jeweiligen öffentlichen Interessen Rechnung
tragen zu können und das Hochhaus in vernünfti¬

gem Masse der Ortsgestaltung dienstbar zu ma¬

chen. Solche Interessen ergeben sich als:

- Auflockerung der Bebauung mit Hochhäusern,
insbesondere in den Aussenquartieren der

Stadt, um das nicht selten etwas eintönige
Bild der Wohnkolonien zu bereichern und städ¬

tebauliche Akzente und Dominanten zu schaffen

- Schaffung vermehrter Freiflächen und Grünräu¬

me bei relativ hoher Ausnützung

- Ausschluss ungeeigneter Hochhausstandorte,
z.B. in der Nachbarschaft von alten Stadt¬

teilen, Baudenkmälern und historischen Orts¬

bildern

- Vermeidung der Massierung von Hochhäusern in

dicht überbauten Gebieten wegen der drohenden

Ueberlastung der Verkehrserschliessung. ^7)
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Weiter wird aus wohnhygienischen und verkehrs-

planerischen Ueberlegungen die Forderung zu¬

rückgewiesen, dass bei einer Bebauung mit Hoch¬

häusern die Beschränkung auf die sich nach or¬

dentlicher Bauweise ergebende Ausnützung, fal¬

lengelassen werden soll. ^8)

Die endgültige Formulierung des § 148, Absatz

2,3 und 4, entspricht dem Ergebnis der Bera¬

tungen des Kantonsrates vom 16. Januar 1956

und wird durch das Gesetz über die Ergänzung

des Baugesetzes für Ortschaften mit städtischen

Verhältnissen vom 23. April 1893,vom 8. April

1956 eingeführt:

"Die Errichtung von Gebäuden, deren Höhe oder

Geschosszahl die in den § 62 und 69 festge¬

setzten Grenzen übersteigt und die nicht unter

Absatz 1 fallen, kann vom Gemeinderat bewilligt

werden, sofern sie sich in ihren Standort städ¬

tebaulich und landschaftlich einfügen, keine

polizeilichen Hindernisse im Wege stehen und

die Umgebung nicht wesentlich benachteiligt

wird. Das aus den massgebenden Bauvorschriften

sich ergebende Mass der Ausnützung des Bau¬

grundstückes darf durch solche Gebäude in der

Regel nicht überschritten werden.

Bewilligungen gemäss Absatz 2 unterliegen der

Genehmigung durch den Regierungsrat.

Die Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3 gel¬

ten für das ganze Kantonsgebiet."

Damit sind die in den vorhergehenden Kapiteln

9.1, 9.2 und 9.3 formulierten Forderungen des

"modernen Städtebaus" bereits weitgehend ab¬

gedeckt, selbst die Beschränkung der Ausnützung

auf die zonenkonforme Ausnützungsziffer ist

über die Einfügung "darf in der Regel nicht

überschritten werden" recht flexibel gehalten.

Die zweite Ergänzung während der 50iger Jahre

und wie bereits erwähnt letzte Veränderung,

die das Baugesetz von 1893 erfahren hat, wird

vom Regierungsrat am 15. August 1957 beantragt.

Sie betrifft nur teilweise die Veränderung der

Bauweise, die Entwicklung der stadträumlichen

Struktur, Kernstück der Ergänzung ist der Aus¬

bau planerischer Instrumente. So handelt es

sich primär um die Neuformulierung von § 8b,

"Gesamtplan", und um den Ausbau des Bauord¬

nungsrechts, § 68.

Dem Gesamtplan, der bereits 1943 in das Gesetz

aufgenommen wurde, waren nach bisherigem Wort¬

laut von § 8b die Bebauungspläne der Gemeinden

anzupassen. Während aber dem Gesamtplan ein¬

deutig Richtplancharakter zugedacht war, er

48) Siehe dazu: Weisung

zum regierungsrätlichen

Antrag von 1955, S. 5
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49) Siehe auch: Weisung sollte über eine generelle planliche Darstellung

/.um Antrag des Regierungs- den von den Gemeinden zu berücksichtigenden in-

rates vom 15. August 1957 terkommunalen und regionalen planerischen Ge¬

sichtspunkten Nachachtung verschaffen, waren

50) Siehe dazu: bge 74 I und sind die Elemente des Bebauungsplanes all-

956 gemein verbindlich und konkret. Während des Er¬

lasses des Gesamtplanes können dessen Auswir¬

kungen auf das private Grundeigentum kaum in

allen Einzelheiten überprüft werden, nachträg¬
liche Aenderungen und Konkretisierungen sollten

deshalb z.B. über den Bebauungsplan möglich
sein.

Von daher drängte sich eine Neuformulierung des

§ 8b auf, die den Gesamtplan eindeutig als

Richtplan ohne zwingenden Charakter deklariert

und die direkte Verknüpfung mit dem Bebauungs¬
plan vermeidet:

"§ 8b. Als Richtlinie für die Ortsplanung kann

der Regierungsrat, wo ein Bedürfnis nach zusam¬

menhängender Planung besteht, über das Gebiet

mehrerer Gemeinden unter Fühlungnahme mit de¬

ren Behörden einen Gesamtplan aufstellen. Die¬

ser soll namentlich die wichtigen Verkehrsli¬

nien, die Grundlagen für die Wasserversorgung
und für die Ableitung der Abwasser, die Wohn-

und Industriegebiete, die für öffentliche Wer¬

ke mit Freiflächen erforderlichen Areale, die

von der Ueberbauung freizuhalten und die einst¬

weilen vorwiegend landwirtschaftlich zu be¬

nützenden Gebiete sowie die Wälder enthalten."

49)

Der zweite wesentliche Punkt der Teilrevision,
die Umformulierung und Ergänzung
des Bauordnungsrechts §§ 68 ist sehr viel en¬

ger mit der Entwicklung des "modernen Städte¬
baus" und mit der aktuellen städtebaulichen Dis¬

kussion verknüpft.

Für die Revision des § 68 wurde davon ausgegan¬

gen, dass der § 68 wie er 1943 formuliert und im

Gesetz aufgenommen wurde, als gesetzliche Grund¬

lage für die Bau- und Zonenordnung nicht mehr

genügt und den neuen Bedürfnissen nicht mehr

voll entspricht. Das Problem lag dabei weniger
bei den eigentlichen Bauzonen, als vielmehr bei

den Zonen, in denen ein Bauverbot statuiert wer¬

den sollte. Zu diesen gehört die Landwirtschafts¬

und die Grünzone. Im Entscheid über die Land¬

wirtschaftszone der Gemeinde Uitikon 5°) hat das

Bundesgericht verneint, dass § 68 des Baugeset¬

zes eine genügende gesetzliche Grundlage für

deren Ausscheidung bilde. Weiter ist auch die

Grünzone nach Auffassung des Bundesgerichtes
durch § 68 des Baugesetzes nicht gedeckt. Zwar
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waren bereits im § 8b nach Baugesetz 1943, die

für öffentliche Anlagen erforderlichen Gebiete

erwähnt, der Staatsgerichtshof hat aber in sei-

51) siehe dazu: BGE 77 i nem Entscheid betreffend die Grünzone der Stadt

211 Zürich vom Jahre 1946 51) festgestellt, dass

darunter nur öffentliche Anlagen im Sinne des

52) siehe auch: Weisung gewöhnlichen Sprachgebrauches verstanden werden

zum Antrag des Regierungs- könnten, nämlich solche, die als Park, Spiel¬
rates vom 15. August 1957, platz oder zu ähnlichen Zwecken ausgestaltet
S. 19 und dem Publikum zur Verfügung gestellt werden.

52)

Zwar ist das öffentliche Interesse an solchen

Grünzonen und Freihaltegebieten unbestritten,

jedenfalls hat das Gericht mit Urteil vom 21.

Oktober 1953 unter dem Gesichtspunkt des öffent¬

lichen Interesses die Festlegung verhältnis¬

mässig breite Grünstreifen längs Strassen und

Wegen durch Baulinien in einem zürcherischen

Aussenquartier (Schwamendingen) als hinlänglich

begründet anerkannt, die bestehende Rechtsgrund¬

lage ist jedoch für eine Stadt- und ortsplaneri-
sche Anwendung von Freihalte- und Grünzonen un¬

genügend.

Der neue § 68 versucht nun die orts- und zonen-

planerische Materie vollständig und umfassend

anzugeben. Er statuiert nicht nur eindeutig die

Kompetenz der Gemeinden zur Schaffung reiner In¬

dustrie- und Gewerbezonen, sondern es werden

auch die Möglichkeiten einer weitgehenden Dif¬

ferenzierung der verschiedenen Bauzonen und wei¬

teren Nutzungsarten klargestellt.

"§ 68. Die Gemeinden sind verpflichtet, für das

dem Baugesetz in vollem Umfang unterstellte Ge¬

biet Bauordnungen aufzustellen. In diesen kön¬

nen Bauzonen mit verschiedener Ausnützungs-

möglichkeit, namentlich Wohnzonen sowie Indu¬

strie- und Gewerbezonen mit Bauverbot für Wohn¬

bauten, ausgeschieden werden. Die Bestimmungen
der Bauordnungen dürfen nicht hinter den An¬

forderungen dieses Gesetzes zurückstehen, aus¬

genommen für die Industrie- und Gewerbezone mit

Bauverbot für Wohnbauten."

In der neuen Formulierung des § 68 schlagen sich

die Argumente der Verfechter der "funktionellen

Stadt" nieder, er schafft die Voraussetzungen,

die Stadt nach unterschiedlichen Funktionsbe¬

reichen zu gliedern.

Der neuformulierte § 68 b bildet die Rechts¬

grundlage für die Ausscheidung von Freiflächen,

resp. Grünzonen innerhalb des Baugebietes.
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^3) Für die Einführung des

übrigen Gemeindegebietes

war massgebend, dass dort

Bauten nicht eigentlich

verboten wurden und damit

Entschädigungsansprüche
vermieden werden konnten

" § 68 b. In den Bauordnungen der Gemeinden

dürfen im wesentlichen noch unüberbaute Gebie¬

te mit einem dauernden Bauverbot belegt wer¬

den:

a) zur Wahrung schützenswerter Orts- und Land¬

schaftsbilder und zur Freihaltung von Aus¬

sichtslagen;
b) zur Gliederung grösserer zusammenhängender

Siedlungsgebiete, insbesondere zur Trennung
von Wohn- und Industriegebieten sowie von

Quartieren und Gemeinden;

c) zur Erhaltung von Freiflächen in Wohngebie¬
ten."

Aus der Formulierung spricht wieder die ak¬

tuelle städtebauliche Vorstellung, neben den

Anliegen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes

sind die Stichworte Trennung und Gliederung zu¬

sammenhängender Siedlungseinheiten, sowie

Schaffung und Erhaltung von Freiflächen inner¬

halb der Wohngebiete bereits aus der Analyse
der städtebaulichen Tendenzen und Leitvorstel¬

lungen bekannt.

§ 68c schliesslich schafft die rechtlichen

Voraussetzungen einer Abgrenzung der Siedlung
gegen die Landschaft, er möchte die Streubau¬

weise verhindern und die rechtliche Grundlage
zum Schutz und zur Erhaltung landwirtschaftlich

genutzter Gebiete geben. Es handelt sich dabei

um das sogenannte übrige Gebiet, in dem den

Grundeigentümern der Anreiz zu einer vorzeiti¬

gen baulichen Ausnutzung der Flächen entzogen
werden soll. 53^

"§ 68c. In den Bauordnungen der Gemeinde können
noch vorwiegend land- und forstwirtschaftlich

genutzte Gebiete von der Einteilung in eine

Zone gemäss §§ 68 und 68b ausgenommen werden.
In diesen Gebieten dürfen Bauten, die nicht

im Zusammenhang mit der land- und forstwirt¬

schaftlichen Nutzung oder einer angemessenen

Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetrie¬

bes stehen, nur bewilligt werden, wenn:

a) dem Gemeinwesen aus dem Bau keine eigenen
Aufwendungen erwachsen;

b) keine erhebliche Störung der land- und

forstwirtschaftlichen Nutzung des umlie¬

genden Landes zu erwarten ist;
c) das Quartierplanverfahren durchgeführt und

der Quartierplan vom Regierungsrat geneh¬
migt worden ist und

d) keine wesentlichen Nachteile für eine spä¬
tere Entwicklung der Bauordnung zu befürch¬

ten sind.



254

54) siehe Weisung zum An¬

trag ges Regierungsrates

vom 15. August 1957

55) Das Gesetz über die

Abänderung und Ergänzung

des Baugesetzes für Ort¬

schaften mit städtischen

Verhältnissen vom 23.

April 1893 wurde in der

Fassung vom 16. März 1959

zur Abstimmung gebracht

und am 24. Mai 1959 in

Kraft gesetzt

Die Bauordnungen können bestimmen, dass Bauten

- in diesen Gebieten, soweit sie nicht der Land-

und Forstwirtschaft oder einem bestehenden Ge¬

werbebetrieb dienen, nicht an das öffentliche

Wasserversorgungs- und Kanalisationsnetz ange¬

schlossen werden dürfen.

Vorbehalten bleiben die übrigen gesetzlichen

Baubeschränkungen."

Ein weiterer Hinweis auf den Einfluss der Archi¬

tekten und Städtebauer auf die Entwicklung und

Ergänzung des Baugesetzes findet sich in der

Weisung des Regierungsrates:

"Aus dem Kreise der Architekten wird sodann oft

der Vorwurf erhoben, das Baugesetz verunmögli¬

che die freie kubische Gestaltung der Baukörper,

Auch in dieser Frage ist innerhalb der gesetz¬

lichen Minimal- und Maximalgrenzen in erster

Linie das Recht der kommunalen Bauordnungen

massgeblich. § 68, Abs. 2, des Baugesetzes

sieht auch vor, dass in solchen Gemeindeerlas¬

sen an Stelle der Abstandsvorschriften Bestim¬

mungen über das Mass der Ausnützung des Bau¬

grundes aufgestellt werden können. Eine Rege¬

lung dieser Art bietet dem Architekten denkbar

weitgehende Gestaltungsfreiheit. Schliesslich

sei in diesem Zusammenhang auf die Schaffung

der gesetzlichen Grundlage für den Hochhausbau

durch die Novelle des Jahres 1956 hingewiesen."
54)

Die Gestaltungsfreiheiten für die Realisierung

differenzierter Bebauungen waren also bereits

durch frühere Revisionen, nämlich die von 1943

und 1956, gegeben und wurden aucli in die neue

Teilrevision eingebaut: und übernommen.

Mit den neuerlichen Aenderungen ist das Kantona¬

le Baugesetz vom 23. April 1893 ein weiteres

Mal den aktuellen städtebaulichen und planeri¬

schen Bedürfnissen und Erfordernissen angepasst

worden 55), und ist, wie sich in der Folge im

Laufe der 60iger Jahre zeigt, durchaus in der

Lage, den gewaltigen Bauboom der Nachkriegs¬

zeit in einem rechtlich gesicherten Rahmen und

entsprechend den aktuellen Vorstellungen der Ar¬

chitekten zu regeln.

9.42 Weiterentwicklung des städtischen Baurechts

während der 50iger Jahre

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 4. September

1946 erlassene Bauordnung der Stadt Zürich wird

im Folgenden durch diverse UeKchJUsse drr, Ce-

nie inderat:; abgeändert und erg'in/.L :
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',(,) Siohr> Woi sunq dos

St .idt rMt.os an don Goincin-

(icrat. vom 18. Dezember

19'j3 "Abänderung der Bau¬

ordnung", ...welche Grund¬

lagen dabei in Betracht ge¬

zogen wurden, wird aller¬

dings leider nicht ausge¬

führt.

57) Weisung vom 18. Dezem¬

ber 1953, S. 3 und 5

20. Oktober 1948 (Art. 83 und Zonenplan),
28. Januar 1953 (Art. 4,5,25,57,72,77,77bis,81,
81bis und Zonenplan),
1. April 1955 (Art. 12,17,19bis,21,25,27,30,31,

36,37,39,43,52bis,53,58,61,64-69,71,77,77bis,

82,83 und Zonenplan), angenommen in der Gemein¬

deabstimmung vom 3. Juli 1955 mit 35256 Ja gegen

20839 Nein (fak. Referendum),

24. April 1957 (Zonenplan).

Die relativ umfangreichen Abänderungen von 1955

werden bereits durch Antrag des Stadtrates an

den Gemeinderat vom 18. Dezember 1953 eingelei¬
tet.

Laut Weisung des Stadtrates sind sie nötig ge¬

worden infolge der raschen Entwicklung und Ver-

grösserung der Stadt im Rahmen einer überaus

lebhaften Bautätigkeit.

Einer

eine

Ausnü

gebie
Studi

übera

lagen

der Kernpunkte der Vorlage bringt deshalb

umfangreiche Aufzonung, d.h. eine stärkere

tzung des Baugrundes in nahezu allen Stadt-

ten. Die Aufzonungen wurden aufgrund von

en des Hochbauamts vorgenommen und zwar

11 dort "wo dies ohne Gefährdung der Grund-

der Stadtplanung geschehen konnte." 56^

Weiter beklagt der Stadtrat die Tatsache, dass

das Bundesgericht die Grün-, Land- und Forst¬

wirtschaftszonen nicht gestützt hat und damit

der Tatbestand eingetreten ist, dass jene Zonen

in ihrer Rechtsbeständigkeit nicht gewährlei¬
stet sind. In der Folge konnten die Artikel 44-

47, Landwirtschaftszone und die Artikel 48-52

Grünzone, sowie Artikel 60 betreffend den Wald¬

randabstand von 30 m nicht in Kraft gesetzt
werden. Das bedeutet, dass dadurch ein Zustand

geschaffen wurde, der vom städtebaulichen Stand¬

punkt aus nicht länger verantwortet werden konn¬

te, indem die ursprüngliche Zonierung aus der

Zeit in der grundsätzlich das ganze Stadtgebiet
als Bauland betrachtet wurde, weiter gilt. Dazu

der Stadtrat in seiner Weisung: 57)

"Dagegen führt die neue Bauordnung die Forde¬

rung des modernen Städtebaues nach Gliederung
des Stadtgebietes in Zonen verschiedener Nut¬

zung, nämlich in Wohnzonen, Industriezonen und

Freihaltezonen durch. Diese sehr sorgfältig er¬

wogene Differenzierung wird bei der heutigen

Rechtslage aber dadurch durchbrochen, dass ge¬

rade im Gebiet der vorgesehenen Land- und

Forstwirtschaftszone und der Grünzone Vorschrif¬

ten zur Anwendung gelangen sollen, die von den

veralteten Vorstellungen über städtebauliche

Planung ausgingen. Dazu tritt der empfindliche
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58) Die Zone mit gering¬
ster Ausnützung nach gel¬

tender Zonenordnung

59) Siehe dazu: Kapitel

9.1, 9.2 und 9.3

60)Gemeindeabstimmung vom

3. Juli 1955, Weisung zur

Abänderung der Bauordnung

Nachteil, dass hier nicht weniger als fünf ver¬

schiedene Bauordnungen mit insgesamt 12 ver¬

schiedenen Zonen bestehen, was die Rechtsan¬

wendung äusserst umständlich gestaltet."

".... Die Stadt hat deshalb alles, was in ihrer

Macht steht, zu tun, um die Grün- und die Land-

und Forstwirtschaftszonen bis zu jenem Zeit¬

punkt zu erhalten, in welchem die gesetzlichen

Grundlagen geschaffen sind. Die begrenzten
Rechtsmittel der Gemeinde müssen so weitgehend
wie möglich eingesetzt werden."

Die planerischen Konsequenzen, die aus der Si¬

tuation gezogen werden, ergeben sich als Umzo-

nung jener Gebiete in die Zone W 21/3 17% 58)

und die ausdrückliche Erklärung, dass die bau¬

liche Erschliessung des Gebietes von der Stadt

Zürich weder planerisch noch kostenmässig über¬

nommen wird.

"Zukunftsbild einer Siedlung
mit hoher und niedriger Be¬

bauung. Gute Nutzung des

Bodens und gleichzeitiger
Gewinn von Freiflächen."

Am 3. Juli 1955 wird die Abänderung und Ergän¬

zung der Bauordnung der Stadt Zürich zur Ab¬

stimmung gebracht. Dabei werden die städtebau¬

lichen Vorstellungen, die mit dieser Bauordnung

verfolgt werden, detailliert beschrieben. Sie

decken sich nahezu völlig mit den bereits analy¬
sierten Tendenzen: >9)

- Gliederung der Stadt in unterschiedliche

Funktionsbereiche - Funktionelle Stadt

- Auflockerung und Gliederung der Stadt in zu¬

sammenhängende Siedlungseinheiten über Frei¬

halteflächen und Grünbereiche - Gegliederte
Stadt

- Differenzierung der Bauweise nach Gebäudehöhe

und Stellung der Bauten - Moderne Stadt

Auf Seite 21 der Abstimmungsvorlage findet sich

eine Perspektive mit der diesen Vorstellungen

entsprechenden Stadtvision. 60)
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1) Siehe auch: Kapitel

4.3, Differenzierte Be¬

bauung, Gemische Bauweise

10, DIE DIFFERENZIERTE BAUWEISE IN ZUERICH

2) Zunahme 41-50: 53'625

EW

Zunahme 50-60: 50'150 EW

Höchststand 1962: 440'800

EW

(Statistische Quellenwer-

ke der Schweiz, Bern 1971)

3) Die Gründe für die Ab¬

wanderung sind 3-facher

Natur:

- sinkende Wohnbauproduk¬
tion in der Stadt, wegen

Vollausbau und Zunehmen

des Wohnflächenanteils/

Einwohner

- Umnutzung von Wohnraum

für tertiäre Nutzungen
- Verschlechterung der

städtischen Umweltquali¬

tät

siehe dazu: Jürgensen

Gutachten, Zürich 1972

Neben der zonenkonformen Ueberbauung der noch

freien Baugebiete innerhalb der Stadt, insbe¬

sondere in Stadtrandlage aber auch zunehmend in

den Agglomerationsgemeinden, begannen ab Mitte

der fünfziger Jahre mehr und mehr gemischte Be¬

bauungsstrukturen das Bild der Quartiere mitzu¬

bestimmen. Die räumlichen Grundprinzipien, das

Strukturbild solcher gemischter oder differen¬

zierter Bauweisen, wurde bereits im Rahmen der

eingangs entwickelten generellen Siedlungstypo¬

logie analysiert 1), in Kapitel 10.1 soll es

anhand verschiedener Siedlungen und Siedlungs¬

gebiete der Stadt Zürich mit konkreten Beispie¬

len belegt werden. In Kapitel 10.2 schliesslich

sollen die rechtlichen Instrumente diskutiert

werden, die für die Regelung verschiedener dif¬

ferenzierter Ueberbauungen zum Einsatz kamen.

10.1 Typische Zürcher Quartiere der differen¬

zierten Bauweise

In der Nachkriegszeit, beginnend Ende der vier¬

ziger Jahre,erlebte die Stadt einen weiteren

starken Bevölkerungszuwachs, der bis Anfang der

60iger Jahre anhielt. 2) Hinzu kommt eine stän¬

dige und kontinuierliche Zunahme der Wohnfläche

pro Kopf, respektive pro Einwohner. Dadurch er¬

gab sich ein entsprechend starker Druck auf den

Wohnungsmarkt und auf die Bautätigkeit zur Er¬

stellung neuer Wohnungen. Dementsprechend wurde

auch der gemeinnützige und kommunale Wohnungs¬

bau zu Beginn der fünfziger Jahre wieder äus¬

serst aktiv, hinzu kommt eine rege privatwirt¬
schaftliche Bautätigkeit. Ueber verschiedene

Bundesbeschlüsse und kantonale und kommunale

Wohnbaukredite wurden die Voraussetzungen zur

Erstellung neuer Wohnungen mit tragbaren Miet¬

zinsen geschaffen. Die letzten grossen, zusam¬

menhängenden Baulandroserven der Stadt wurden

auf diese Weise nach und nach überbaut. Während

der 60iger Jahre setzte zudem ein starker Trend

zur Abwanderung in die Agglomerationsgemoinden

ein, der sich in den 70iger Jahren drastisch

verstärkte. 3) Die verschiedenen Gemeinden

am Stadtrand hatten noch grössere freie Bauge¬

biete zur Verfügung, die vorwiegend von Priva¬

ten, insbesondere von grösseren Gesellschaften

teilweise miL hoher Dichte überbaut wurden. Da:;

Stadtgebiet selbst ist schliesslich weitgehend
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4) Ausgenommen wenige Bau-

landrcsorven in Stadtrand-

lagc, z.B. Rütihof

5) Siehe offene Planung

Binz-/Thiergartenareal

6) Greifensee, Adlikon,

Benglen, um nur ein paar

wenige Beispiele zu nennen

7) Siehe auch Kap.

Die Neue Stadt

9.34,

überbaut worden 4)f e±n zusätzlicher Wohnungs¬
bau kann heute fast ausschliesslich über eine

weitere Verdichtung, über die Einzonung von

Freihaltegebieten oder über die Umzonung und

Umnutzung nicht mehr genutzter Industrieareale

5)erfolgen.

Während die Bautätigkeit einzelner kleiner Pri¬

vater sich in den meisten Fällen im Rahmen von

zonenkonformen Ueberbauungen (respektive Einzel¬

bauten) abwickelte, setzte sich, mit Beginn der

50iger Jahre bis zur Gegenwart, für die Ueber-

bauung grösserer zusammenhängender Areale ver¬

mehrt die differenzierte Bauweise als neuer

städtischer Bebauungstyp durch. Dies gilt nicht
nur für die Ueberbauungen in der Stadt selbst,
sondern auch für die Siedlungen in der Agglome¬
ration, zum Teil in direkter Nachbarschaft von

ursprünglichen Bauerndörfern. 6)

Bis zu einem gewissen Grad wurde also ein - zu¬

mindest von der Dichte her - städtischer Bebau¬

ungstyp in ländliche Gebiete hinaus exportiert,
das Wohnen in Grossüberbauungen auf dem Lande,
in grüner Umgebung, wurde zum Wohnstil der Zeit
- eine Idee, die ja bereits der "Neuen Stadt"
und verschiedenen Projekten Le

Corbusiers zugrunde lag. ?)

10.11 Räumliche Strukturen der differenzierten
Bauweise

Generell lassen sich 3 unterschiedliche Situa¬
tionen unterscheiden:

- Die relativ frühen Beispiele (50iger Jahre),
die in Rand- und Zwischenbereichen jener
Quartiere liegen, die wir heute als typische
Cityrandquartiere bezeichnen. Sie wurden auf
noch freien Arealen und grösseren Freiflächen
realisiert und vielfach in bereits bestehende

Siedlungskonzepte integriert oder punktuell
(z.B. als vereinzelte Hochhäuser) in solche

eingefügt. Häufig war die Erschliessungsstruk-
tur, das Netz der Strassen bereits gebaut,
wodurch raumtypologisch indifferente Situatio¬
nen entstanden, indem teilweise die Stellung
der Gebäude der Lage der Strassen angepasst
wurde, andererseits aber entsprechend den

Strukturprinzipien der differenzierten Bebau¬
ung der grösste Teil der Bebauung von der
Strasse abgelöst wurde. Die dabei entstande¬
nen Restflächen wirken unverständlich, häufig
trostlos und sind nahezu gänzlich unbenutz¬
bar. (Typische Beispiele in Zürich: Kreuzung
Gut-/Schaufelbergstrasse, Dreispitz Schwamen-



260

dingen, Kreuzung Ueberland-/Saatlenstrasse,

u.a.)

- Die neueren Beispiele (60iger und 70iger

Jahre) liegen dagegen meistens in Stadtrand¬

lage und finden sich zahlreich am Rande der

Agglomerationsgemeinden, auf freiem Feld. Sie

sind zusammenhängend geplant, und zwar die

Erschliessungsstruktur, sowie die bauliche

Struktur. Die kubische Gliederung wirkt des¬

halb in vielen Fällen logischer, die Freiräu¬

me entsprechen einer Konzeption, die Strassen

und Erschliessungswege sind in die Raumstruk¬

tur integriert. Fragwürdig ist allerdings die

Benutzbarkeit der ausgedehnten Freiflächen

und die Orientierungsmöglichkeit in der meist

stark zergliederten Raumstruktur. (Typische

Beispiele in Zürich und Umgebung: Grünau,

Greifensee, Volketswil u.a., teilweise auch

das frühe Beispiel Letzigraben-Heiligfeld)

- Der dritte Fall wurde in Zürich gerade in den

letzten Jahren mehrfach realisiert. Es han¬

delt sich um begrenzte Sanierungssituationen,

bei denen bestehende, kleinere und grössere

Siedlungseinheiten total saniert, d.h. abge¬

brochen wurden. Diese Siedlungen stammten in

den meisten Fällen aus der Zeit Anfang der.

'Jahrhunderts, waren überaltert, schlecht un¬

terhalten und nach geltendem Zonenplan unter¬

nutzt. Auf den abgeräumten Blockfeldern wird

neu eine differenzierte Siedlung geplant, eine

baulich-räumliche Struktur, die sich nach

Stellung und Lage der Bauten sowie der Gebäu¬

dehöhe mehrfach gliedert und staffelt. Das ur¬

sprüngliche Strassennetz der Blockrandbebau¬

ung bleibt zwar bestehen, aber dadurch, dass

sich die Gebäude von der Baulinie abgelöst

haben, entstehen Restflächen, die zumeist etwas

hilflos begrünt werden, unbenutzbar bleiben

und das ursprüngliche Strukturbild verunklären.

Die Kontinuität der Raumstruktur wird unter¬

brochen, es wird ihr eine neue, von anderen

Strukturprinzipien geprägte Baustruktur über¬

lagert, die nicht mit der Situation harmoniert

und eine zumeist unglückliche Anpassungs¬

gestaltung notwendig macht. (Typische Beispie¬

le in Zürich: Siedlung Heuried, Siedlung Uto-

hof, Friesenberg und ABZ-Siedlung am Goldbrun¬

nenplatz)
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Differenzierte Bauweise

Hardau (im Bau) und

Letzigraben-Heiligfeld,

Luftbild vom 9.9.1975

(Swissair Photo AG)

Differenzierte Bauweise

Lerchenhalde und Lerchen¬

rain unterhalb des Höngger-

bergs, Luftbild vom 1.7.76

(Swissair Photo AG)
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Differenzierte Bauweise an

der Gutstrasse in Zürich,

Kreis 3

Bauzeit 1956 bis ca. 1960,

diverse Architekten,

erstes Hochhaus K. Egender

und W. Müller

2-5 geschossige Blöcke

12 und 15-geschossige Hoch¬

häuser in differenzierter

Anordnung.

Es handelt sich nicht um

eine zusammenhängende Ge¬

samtplanung, sondern um die

zeitlich verschobene Rea¬

lisierung einzelner Ab¬

schnitte. Die bereits be¬

stehende Strassenachse

Gutstrasse ist nicht inte¬

griert, nicht im Rahmen des

Konzeptes einer differen¬

zierten Ueberbauung ent¬

standen. Dadurch entstehen

äusserst zufällige, eher

unverständliche Restflächen.

mm j^j
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Siedlungsgebiet Uetliberg-

/SchweighofStrasse, Zürich-

Friesenberg

In der, an die Uetliberg-

strasse stossenden Randzone

des Siedlungsgebietes

Friesenberg, das Anfang

der 40iger Jahre, im Rahmen

der 2-geschossigen Zeilen¬

bauweise überbaut wurde,

entstehen im Laufe der 60-

iger und Anfang der 70iger

Jahre verschiedene diffe¬

renzierte Ueberbauungen.

Die räumliche Ausgangs¬

struktur, das Strassennetz,

ist noch geprägt durch die

Strukturvorstellungen der

40iger Jahre, dies führt

zu Konflikten und zu einer

schlecht ablesbaren, weit¬

gehend unverständlichen

Struktur. Auch hier finden

sich gestalterisch unbewäl-

tigte Restflächen.
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Siedlung Letzigraben-

Heiligfeld Zürich, Kreis 3

Bauzeit: 1952-55

Planer und Architekt:

Stadtbaumeister A.H. Stei¬

ner

Es handelt sich um die er¬

ste zusammenhängend ge¬

plante und gebaute diffe¬

renzierte Bebauung unter

Einschluss von Hochhäusern

in Zürich.

(zwei 12-geschossige Turm¬

häuser, drei 8-geschossige
Blöcke, drei 4-geschossige
Blöcke).

Im Zentrum der Ueberbauung
befindet sich eine drei-

ecksförmige Grünlandschaft,
mit Kindergarten. Obwohl

das Strassennetz aus einer

älteren städtebaulichen

Epoche bereits bestand, ist

aufgrund der Grösse der

Arealfläche die Integration
der Bebauung besser gelun¬

gen als beispielsweise an

der Gutstrasse.
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Differenzierte Bebauungen

am oberen Friesenberg,

Zürich, Kreis 3, Doltschi-

halde und Friesenberghalde

Die Siedlungen sind als

zusammenhangende Planungen

in eindeutiger Stadtrandla¬

ge wahrend der 60iger und

70iger Jahre entstanden.

(Gebaudehohen bis max.

6 Geschosse, keine Hoch¬

hauser) . Ihre äussere Er¬

scheinung spiegelt den

einheitlichen städtebau¬

lichen und architektoni¬

schen Ausdruck wider. Die

differenzierte Lage, Stel¬

lung und Abwicklung der

Bauten bildet jedoch einen

starken Kontrast zur

gleichartigen weitflctchi-

gen Reihenbebauung direkt

unterhalb am Friesenberg.

Dieser Kontrast wird noch

durch den Sprung von zwei

zu sechs Geschossen in der

Randlage verstärkt.
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Siedlungen Heuried und ABZ

am Goldbrunnenplatz

Beide Siedlungen sind Mitte

der 70iger Jahre aufgrund

von Flachensanierungen ent¬

standen. Im Falle Heuried

wurde eine ausgedehnte

Reihensiedlung von 1929 er¬

setzt, im Falle ABZ eine

geschlossene Blockrandbe¬

bauung von 1921. In beiden

Fallen (insbesondere beim

Heuried) wurde die Aus¬

nutzung wesentlich gestei¬

gert und eine differenzier¬

te Bebauung auf dem ur¬

sprünglichen Blockfeld re¬

alisiert. Gestalterisch

unbestimmt und nicht bewäl¬

tigt wirken dabei die Zwi¬

schenbereiche zwischen der

gestaffelten Gebaudeabwick-

lung und der bestehenden

Strasse. Die raumliche

Struktur wird in ihrer Kon¬

tinuität empfindlich durch¬

brochen.

• y. \v\>x w \^x v/ - "
—v </ < y a <- 9' y\ ~y\ v&y -s>
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8) A.H. Steiner, Die

Turmhäusor am Lotziyrabon
und die Bebauung an der

Brahmsstrasse, Zürich,

Artikel in "Werk" Nr. 9,

1953, S. 273ff..

10.12 Erste Versuche mit der differenzierten

Bauweise in Zürich

Einmal mehr ist es die Stadt, die als erster

Bauherr konkret auf die neuen städtebaulichen

Vorstellungen reagiert und im kommunalen Woh¬

nungsbau eine zusammenhängende, differenzierte

Gesamtüberbauung unter Einschluss der Hochhaus¬

bauform plant und realisiert. Bereits 1953 wer¬

den in der Architektur-Zeitschrift "Werk" die

beiden gerade neu gebauten "Turmhäuser" am

Letzigraben vorgestellt, 1955 wird die gesamte
Ueberbauung Letzigraben-Heiligfeld fertigge¬
stellt.

Der Architekt der Siedlung, Stadtbaumeister

A.H. Steiner möchte - nach eigener Aussage -

mit dieser Siedlung einen Beitrag an "das Fun¬

dament für eine bessere städtebauliche Zukunft

legen". Auf dem Weg zu einer solchen besseren

städtebaulichen Zukunft machen ihm offensicht¬

lich die bestehenden Rechtsgrundlagen, die Ge¬

setze, die grössten Schwierigkeiten:

"Verglichen mit den unmessbaren Energien, die

jeder Einzelne und die Gesamtheit aufwenden,
müsste das Resultat überzeugender sein, wenn

diese Energien sich auf die Achtung des Ge¬

setzgebers vor der schöpferischen Tat stützen

könnten. Solche Gedankengänge lassen erkennen,
dass von uns und den kommenden Generationen

die Erarbeitung neuzeitlicher Gesetzesgrund¬
lagen verlangt wird, dass aber diese städte¬

baulichen Gesetze gleichzeitig vom Willen zur

Qualität begleitet sein müssen, wenn ihre Aus¬

wirkung überzeugend sein soll. Denn ein Bauge¬
setz allein hat noch nie ausgereicht, positive
Werte zu schaffen. Ein Baugesetz verhindert

lediglich notdürftig das Schlechteste. Wenn es

nicht von einem kulturellen Willen getragen
wird, verliert es Wesentliches seines inneren

Sinnes. " 8)

Immerhin stellt Steiner fest, dass städtebauli¬

che Qualitäten nicht ohne weiteres durch neues

Städtebaurecht zu garantieren sind, in der Um¬

kehrung könnte man also behaupten, dass das

geltende Recht auch nicht ohne weiteres für be¬

stehende Disqualitäten verantwortlich gemacht
werden kann. Hinzu kommt noch, dass städtebau¬

liche Qualitäten nur begrenzt messbar sind, al¬

so weitgehend auf subjektiven Wertvorstellungen
und Eindrücken beruhen, die sich im Laufe der

Zeit mehrfach verändern können.

Bei der Gesamtplanung Letzigraben-Heiligfeld
wurde vom Grundgedanken ausgegangen, die Bau¬

massen rund um eine weiträumige Grünfläche

hochzuführen, die bereits als Grünzone ausge-
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9) Die entscheidende Er¬

leichterung über die

Teilrevision der Bauord¬

nung der Stadt Zürich

für die Realisierung sol¬

cher Ueberbauungen dürfte

vor allem über die Neu¬

formulierung von Artikel

53 ins Gesetz aufgenommen
worden sein.

10) Siehe: A.H. Steiner,
Die Ueberbauung Letzigra-

ben-Heiligfeld, Artikel

in "Werk" Nr. 1, 1956.

möglichst

Besonnungs¬
eren "Park-

ngungen

ntwickelt,

er, drei

ehrere

geschossi-
eiten zur

an der

et die Be¬

schieden war. Weiter wollte man eine

grosse Zahl von Wohnungen bei guter
läge in direkte Beziehung zu der inn

anläge" bringen. Mit diesen Randbedi

wurde eine differenzierte Bebauung e

die zwei 12-geschössige Turmhochhäus

8-geschössige Laubenganghäuser und m

4-geschossige Bauten umfasst. Die 4-

gen Bauten sollen massstäblich überl

zonenkonformen bestehenden Bebauung
Brahmsstrasse. A.H. Steiner bezeichn

bauung als einen

"ausserordentlich wertvollen Beitrag sowohl für

die städtebauliche Gestaltung von Wohnquartie¬
ren als auch für den mehrgeschossigen Wohnungs¬
bau. Dieser Beitrag ist nicht nur in der beson¬

deren Art der Bebauung begründet, insbesondere

in der Schaffung ausserordentlich weiträumiger
Grünflächen, sondern auch in der praktischen
Durchführung des Projektes innerhalb der rea¬

len Gegebenheiten, zu denen das ursprünglich
stark aufgeteilte Areal und die geltenden kan¬

tonalen und kommunalen Bauvorschriften zu zäh¬

len sind. Die am 3. April 1955 vom Zürcher

Volk angenommene "Teilrevision der Bauordnung"
dürfte in Zukunft die Verwirklichung ähnlicher

Bauvorhaben wesentlich erleichtern." 9) 10)

Ausgangslage: stark auf¬

geteilter Grundbesitz,

Ueberlagerung der drei-

ecksförmigen Grünzone.

*\ -

Mögliche Bebauung entlang
der Baulinie mit innerer

Grünzone, von Steiner als

Ueberbauung ohne städte¬

bauliche Konzeption be¬

zeichnet.

v- -11 cS\



269

Die städtebauliche Kon¬

zeption von A.H. Steiner:

"Differenzierte Bebauung
mit integriertem Grün".

Umsetzung der städtebau¬

lichen Konzeption, Grund-

riss der realisierten

Ueberbaung.

entnommen aus: Werk Nr. 1

1956.

entnommen aus:

50 Jahre Wohnungs-

politik der Stadt

Zürich, Zürich

1957.



270

Veränderung des Gebietes Letzigraben-Heiligfeld, darge¬
stellt in drei Schritten anhand der Uebersichtsplane
der Stadt Zürich von 1937, 1951 und 1956.

Zustand

1937

„^

Zustand

1951

W**
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11) Protokollauszuge zu Die Ueberprüfung des Bewilligungsverfahrens er¬

den Sitzungen der Bau- gibt, dass sich die Verwaltungsbehörden gegenüber
Sektion II des Stadtrates den Vorstellungen des projektierenden Architek-

vom 14. April 1950 und ten sehr entgegenkommend und offen erweisen. Aus

vom 13. März 1953. den Protokollen der Sitzungen der Bausektion II

geht hervor, dass für die beiden Hochhäuser so¬

wie für die Mehrfamilien- und Laubenganghäuser
sämtliche notwendigen Ausnahmebewilligungen er¬

teilt werden und der kantonalen Baudirektion

ebenfalls Erteilung der Ausnahmebewilligungen
empfohlen wird. H' Die Ausnahmebewilligungen
werden für folgende Abweichungen vom geltenden
Baurecht erteilt:

- Ueberschreitung der zulässigen Bautiefe,

- senkrechte Stellung von Gebäuden zur Bau-

linie,

- ungenügende Gebäudeabstände,

- Ueberschreitung von max. Gebäudehöhe und

Geschosszahl sowie

- diverse kleinere üeberschreitungen, die

konstruktive Details betreffen.

Die Erteilung der Ausnahmebewilligungen wird

damit begründet, dass

- die Ausnützung der Parzellen auch durch die

differenzierte Bebauung nicht überschritten

wird,

- die hygienischen Anforderungen gewährlei¬
stet bleiben,
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12) Verfügungen der Direk¬

tion der öffentlichen Bau¬

ten des Kantons Zürich,

vom 7. September 1950 und

vom 10. Juli 1953.

13) Zitat entnommen aus

den Verfügungen der Direk¬

tion der öffentlichen Bau¬

ten des Kantons Zürich,

vom 7. September 1950 S. 2

und 3 und vom 10. Juli

1953 S. 2 und 3.

14) Teilrevision von 1955,

insbesondere Artikel 53.

15) Vor allem die Quartie¬

re: Schwamendingen, Wol-

lishofen, Wiedikon, Alt-

stetten u.a..

16) siehe auch: Kap. 8.1.

- eine zusammenhängende grüne Freifläche ge¬
schaffen wird und

- ein städtebaulicher Akzent, eine Dominante

entsteht, die aus wiederum städtebaulichen

Gründen (die aber nicht weiter aufgeführt
werden) an dieser Stelle wünschbar ist.

Aus den entsprechenden Verfügungen der Direktion

der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich 12)

geht hervor, dass beide Bewilligungen ohne Kin-

schränkunq erteilt werden. Die kantonale Buudi-

rektion bemüht sich, die städtebaulichen Erwä¬

gungen näher auszuführen. Sie stützt sich dabei

auf eine Vernehmlassung der Fachinstanzen Na¬

tur- und Heimatschutzkommission, städtisches

und kantonales Hochbauamt. Für die Zukunft wird

verlangt, dass der Gesuchsteller nicht nur den

Nachweis über die Einhaltung der Ausnützung,
sondern auch den Beweis für eine städtebaulich,
ästhetisch bessere Lösung, als sie die Normal¬

bauweise zulassen würde, zu erbringen hat.

"Lediglich mit dem Nachweis, dass das vorliegen¬
de Projekt keine intensivere Ausnützung mit

sich bringe als eine den bestehenden Vorschrif¬

ten entsprechende Lösung, lässt sich ein Ent¬

gegenkommen jedoch nicht rechtfertigen. Andern¬

falls müssten in Zukunft schon allein aus Grün¬

den der Rechtsgleichheit Hochhäuser prinzipiell
überall dort zugelassen werden, wo sich die Ge-

samtausnützung des zur Verfügung stehenden

Areals im Rahmen der Vorschriften hält. Dies

würde aber vom Standpunkt der öffentlichen In¬

teressen im allgemeinen aus gesehen und in

städtebaulicher Hinsicht im speziellen zu

höchst unerfreulichen Konsequenzen führen. Es

wird also einem Gesuchsteller nicht genügen,
nur den Nachweis zu erbringen, dass das Bau¬

grundstück durch die projektierte Hochbaute

nicht stärker ausgenützt wird als nach den Be¬

stimmungen des Baugesetzes, sondern er wird

auch noch beweisen müssen, dass die Ersetzung
der den normalen Bauvorschriften entsprechen¬
den niederen Bebauung durch Hochhäuser an der

betreffenden Stelle aus architektonisch ästhe¬

tischen Gründen zu erstreben sei." 13)

Das Beispiel Letzigraben-Heiligfeld macht sehr

rasch Schule und es folgen noch während der

50er Jahre eine q.in/.e Reihe von Siedlungen die,
basierend auf det

eher Bauordnung
ter Einschluss von Hochhäusern den neueren

Quartieren in verschiedenen Teilen der Stadt

überlagern. 15) &is eine weitere gemischte Wohn-

überbauung sei hier die Siedlung Dreispitz in

Zürich-Schwamendingen erwähnt, die bereits auch

als Beispiel für die Zeilenbebauung diskutiert

wurde. 1°) In der letzten Realisierungsphase
wurde das ursprüngliche Projekt einer durchge-

3m Ausnahmeparagraphen der Zür-

,gemischte Bebauungstypen un-
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17) Siedlung der ASIG

(Arbeiter-Siedlungsgenos¬

senschaft)

18) Hochhaus Dreispitz in

Zürich-Schwamendmgen,

J. Schütz, C. Rathgeb,

M. Steiger, Artikel in

"Werk" 1957, Nr. 1

S. 5-7.

henden Reihen- resp. Zeilenbebauung im Bereich

der Kreuzung Saatlen-/Ueberlandstrasse durch

eine gemischte Bebauung abgelöst. Die Architek¬

ten Josef Schütz, Carl Rathgeb und Max Steiger

planen und realisieren 1954/55 eine Baugruppe

bestehend aus einem 3-, einem 5- und einem 1-

geschossigen (Laden) Baukörper sowie einem 12-

geschossigen Hochhaus. Diese gemischte Bebauung

als Abschluss der zusammenhängenden und in den

übrigen Bereichen äusserst einheitlichen Sied¬

lung Dreispitz 17) wird mit städtebaulichen Ar¬

gumenten begründet, die den damaligen Vorstel¬

lungen der Siedlungsgestaltung voll entsprechen:

"Der Eckplatz Saatlen-Ueberlandstrasse, wo die

Siedlung "Dreispitz" zum Abschluss gelangt,
bot eine willkommene Gelegenheit, mit einer

akzentuierten Baugruppe dem Quartier eine aus¬

geprägtere Gestaltung zu geben. Unter Wahrung

des weiträumigen und luftigen Quartiercharak¬

ters bringt das Hochhaus eine wünschenswerte

Auflockerung der bestehenden Bebauung". *-°'

J9ERLAN0-STRASSE

Ueberbauung ASIG, Saatlen-

Ueberlandstrasse? Grund-

riss, Ansicht entnommen

aus "Werk" 1957, Nr. 1

S. 5, 6; Luftbild entnom¬

men aus 50 Jahre Wohnungs¬

politik der Stadt Zürich;

Hrsg.: Finanzamt der Stadt

Zürich, 1957, S. 115.
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In den Jahren 1957/58 entsteht, ebenfalls in

Schwamendingen, die erste eigentliche Grossüber-

bauung am Stadtrand von Zürich. Es handelt sich

um die städtische Wohnsiedlung Hirzenbach, die

sämtliche Elemente der gemischten Bauweise be¬

inhaltet:

- freie räumliche Anordnung von Gebäuden

unterschiedlicher Höhe,

- Kombination verschiedener Gebäudetypen
(Hochhaus/Turm, intern erschlossene Schei¬

ben resp. Blöcke, extern erschlossene

Scheibenhäuser = Laubenganghäuser, diverse

Flachbauten, insbesondere für Versorgungs¬

und öffentliche Einrichtungen),

- Freihaltung weiter Grünflächen, die sich

aufgrund der Gebäudeabstände für die Hoch¬

bauten praktisch zwangsläufig ergeben,

- Zentralisierung der Versorgungseinrichtun¬

gen an einem Punkt (Läden, Warenhaus, Cafe,

Post),

- Integration der öffentlichen Anlagen in

die Siedlung,

- Trennung von speziellen Garagierungs- und

Parkierungsanlagen,

- monofunktionale Nutzung, nur Wohnen, keine

Mischung mit gewerblichen Nutzungen.
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Luftbild vom 1.7.76 Differenzierte Wohnüberbauung Hirzenbach,
(Swissair Photo AG) Schwamendingen, Luftbild und Grundriss der

Siedlung.
Grundriss entnommen aus:

50 Jahre Wohnungspolitik
der Stadt Zürich, Hrsg.

Finanzamt der Stadt Zü¬

rich, Zürich 1957.

19) siehe auch: Kapitel Die Siedlungsstruktur und das Bild des neuen

9.34, die "Neue Stadt". Wohnquartiers Hirzenbach entspricht weitgehend
den städtebaulichen Vorstellungen, wie sie für

die "Neue Stadt" in einem gesamthaften Rahmen

praktisch parallel entwickelt wurden. 19)
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20) In verschiedenen Ar¬

tikeln wird mehrfach die

Meinung vertreten, das

Hochhaus eigne sich nur

sehr begrenzt für die Un¬

terbringung von Familien¬

wohnungen, im Gegensatz

dazu sei es aber für den

Ausbau mit Kleinwohnungen

geeignet.

21) Ernst Schindler,

üeberbauungsvorschlag bei

der Sihlbrücke in Zürich,

Artikel in "Werk" Nr. 8,

1954, S. 306, 307.

22) Zusammenhängender Sa¬

nierungsvorschlag für das

Quartier beidseits der

Langstrasse.

23) Siehe auch: Kap. 9.4,

Veränderungen und Ergän¬

zungen der Rechtsgrund¬

lagen während der 50er und

60er Jahre.

Seit Beginn der 50er Jahre werden auch für die

städtebauliche Weiterentwicklung der City ge¬
mischte Bebauungsformen mit Einbezug von Hoch¬

häusern diskutiert. Während beim Wohnhochhaus

immer wieder die Frage im Vordergrund steht,
inwieweit diese Bebauungsform für Wohnzwecke

geeignet ist 20)r iSt man Sich weitgehend einig,
dass für die Unterbringung von Geschäftsräumen

und Büros das Hochhaus eine äusserst adäquate
und funktionsgerechte Bauform darstellt.

In den Jahren 1953/54 entstehen die ersten

Ueberbauungsvorschläge und Projekte für kleine¬

re Sanierungs- und Ausbausituationen in der Ci¬

ty, so z.B. der üeberbauungsvorschlag für die

Sihlbrücke von Ernst Schindler. 21) Schindler

beklagt die Schwierigkeiten, die sich aus einer

komplizierten Parzellierung und daraus resul¬

tierenden Problemen privatrechtlicher Natur

für neue städtebauliche Lösungen ergeben. Die

bestehende Bau- und Raumstruktur stellt einen

offensichtlich stark bestimmenden Rahmen dar,
der den gestalterischen Grundprinzipien von

neuen Vorstellungen der differenzierten Bauwei¬

se nicht entspricht und nur mit zusätzlichen

Schwierigkeiten und allenfalls punktuell durch¬

brochen werden kann. Grossflächige Sanierungs-
massnahmen im Sinne einer gemischten Neubebau¬

ung bestehender Quartiere sind aus diesem Grun¬

de praktisch undurchführbar wie das übernächste

Beispiel zeigen wird. 22)

Der Projektierungsweg führt wieder über das be¬

reits diskutierte Vergleichsprojekt 23)
^
^as

den geltenden baugesetzlichen Bestimmungen ent¬

spricht und vor allem dazu dient, die zulässige
Ausnützung zu ermitteln. Problematisch jedoch
ist die Tatsache, dass die städtebauliche Qua¬
lität des Vergleichsprojektes von a]lern Anfang
an in Frage gestellt wird, das Ziel ist a prio¬
ri darauf ausgerichtet, die gemischte Bebauung
zu realisieren und zwar bei maximal möglicher
Ausnützung. Die Chance eines einigermassen
objektiven Vergleichs der städtebaulichen Qua¬
litäten der beiden Projekte ist demnach nicht

gegeben und auch nicht Ziel dieser Uebung, man

ist von vornherein überzeugt, die differenzier¬

te Bebauung sei städtebaulich besser. Dazu

Ernst Schindler:

"Der Architekt untersucht die Situation und

zeichnet auf Grund der baugesetzlichen und

nachbarrechtlichen Bestimmungen das Gebilde

auf, das ohne grosse Schwierigkeiten die be¬

hördliche und nachbarliche Prüfung zu bestehen

vermag. Leider entstehen jedoch auf diese Wei¬

se in der Regel Bauten, die weder der Ocffent-

]ichkeit noch dem Nachbarn und Bauherrn gros¬

se Freude bereiten. Es sind zufällige Baukuben,
die durch die Form der Parzelle bestimmt wer¬

den. Einzig die Front nach der Strasse kann die
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24) Ernst Schindler,

Ueberbauungsvorschlag bei

der Sihlbrücke in Zürich,

a.a.O., S. 306.

Behörde durch eine entsprechende Festlegung
der Baulinie beeinflussen; aber diese allein

genügt nicht. Der Architekt sollte genügend
Freiheit haben, um klare Baukörper innerhalb

der Parzelle zu planen, natürlich ohne dadurch

die berechtigten nachbarlichen Ansprüche zu

verletzen. Die Aufstellung eines Projektes
nach den geltenden Vorschriften ist als Grund¬

lage in jedem Falle notwendig. Wir entnehmen

denselben die nutzbaren Geschossflächen, die

nachbarlich notwendigen Abstände sowie even¬

tuelle Grenzbereinigungen,Landan- und abtre-

tungen. Es dient zu Verhandlungen mit Nach¬

barn und Behörden." 24)

Besonders typisch für die Gestaltungsziele der

gemischten Bebauung ist die Forderung nach

einer weitgehenden Gestaltungsfreiheit, die es

dem Architekten ermöglichen soll, "klare Bau¬

körper innerhalb der Parzelle zu planen". Das

heisst, gefordert wird eine kubisch räumliche

Konzeption, die in sich geschlossen ist, sich

auf sich selbst bezieht. Beziehungen zum Raum,

zur Strasse und zur bestehenden Bebauung der

Umgebung werden nur insofern behandelt, als

sie nachbarrechtliche Konsequenzen haben.

Erste und zweite Etappe

nach Vorschriften.

hrMo und zweite Etappe

als gemischte Bebauung.
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Modellansicht Ueberbau-

ungsvorschlag Sihlbrücke;
entnommen aus: "Werk"

Nr. 8, 1954, S. 307.

25) Insbesondere die Pa¬

ragraphen 68 Abs. 2 und

148 des Kantonalen Bau¬

gesetzes von 1893 und die

Artikel 53 und 57 der

städtischen Bauordnung
von 1946.

Die wesentlichste Schlussfolgerung von Ernst

Schindler aus dem Ueberbauungsvorschlag Sihl¬

brücke kommt in der Forderung zum Ausdruck, die

Ausnützungsziffer als primäre Grundlage für die

Sanierung und Neugestaltung der Stadtzentren zu

bestimmen.

Im Rahmen dieser Schranke soll der Architekt
alle Möglichkeiten haben, die Stadt zu gestal¬
ten und die mehrgeschossigen Randbebauungen
aufzulockern sowie die notwendigen Verkehrs¬

und Freiflächen zu schaffen.

Dass diese Forderung zu einem grossen Teil be¬

reits über die Ausnahmeartikel im Stadt- und

Kantonalzürcherischen Baurecht ' erfüllt ist,
zeigen verschiedene weitere Ueberbauungen, und
lässt sich an der Entwicklung der CLty direkt

ablesen. Zwar ist die maximale Ausnützungszif-
fer nicht bereits pro Zone resp. pro Bauparzel¬
le festgelegt und muss zuerst über das Verfah¬

ren der Vergleichsprojekte ermittelt werden,
aber die nachfolgenden zu realisierenden Ueber-

bauungsvorschläge weisen eine ganze Reihe von

Strukturmerkmalen auf, die den ursprünglichen
Festlegungen widersprechen. (So die Gebäudehö¬

he, die Stellung der Bauten zur Strasse und die

Abwicklung der Gebäudefront entlang der Bau¬

linie.) Die logische Konsequenz der Entwicklung
ist eine direkte, bildliche Manifestation der

Ausnahmen in der Stadtgestalt, der Raumstruk¬

tur, der Bruch einer kontinuierlichen städte¬

baulichen Entwicklung wird ablesbar. Das 1957

geplante Hochhaus "Zur Palme" in Zürich Enge
möge diese Behauptung belegen. Der Planung
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2G) Projekt für das Ge- liegt die Ueberlegung zugrunde, dass die sich

schäftshaus "Zur Palme" vollziehende Erneuerung der City "in gewisse
in Zürich, Diskussion dos Bahnen geleitet werden soll". Was darunter zu

Projektor, in "Werk" Nr. 3, verstehen ist, führten die Architekten der

vry/, ü. /ü-ßl. Uoberbauung, M.E. Haefeli, W.M. Moser und R.

Steiger wie folgt aus:

"Ein massgeblicher Gesichtspunkt müsste sein,
dass an Stelle der stückweisen Erneuerung im

Kleinen, d.h. der Bebauung der heutigen Klein¬

parzellen mit oft nur wenigen hundert Quadrat¬

metern, durch Zusammenfassung mehrerer Liegen¬
schaften eine grossräumigere, freiere und auch

dem heutigen Verkehr besser angepasste Bauwei¬

se verwirklicht werden könnte. Die Liegen¬
schaft "Zur Palme" ist auf jeden Fall gross

genug, um auf diese neue Art und Weise bebaut

zu werden.

Anhand eines Vergleichsprojektes wurde zu¬

nächst die zonengemässe übliche fünf- bis

sechsgeschossige Randbebauung mit Innenhof

aufgezeichnet, womit auch gleichzeitig die ge¬

setzlich mögliche Ausnützung, d.h. die Brutto¬

fläche festgestellt wurde. Die Nachteile die¬

ses Bautyps sind offensichtlich: Abriegeln der

Strassenfronten, relativ enge Strassenräume

und unerfreuliche Sicht aus den hofwärts ge¬
richteten Fenstern.

Bei der nun vorliegenden Konzeption dieses

Cityblocks wird von der Idee einer geschlosse¬
nen, rings um einen Innenhof gelegten hohen

Randbebauung abgegangen. Horizontalgelagerte,
nur zweigeschossige Ladenbauten werden in

freier Gruppierung der Baulinie entlang ge¬

führt. Dieser niedrigere Ladenkomplex steht in

einem lebhaften Kontrast zu einem aus der Mit¬

te hervorragenden, elfgeschossigen Geschäfts¬

hochhaus." 26)
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Modellansicht Hochhaus

"Zur Palme", Zürich-Enge.

Die Architekten haben darüber hinaus im Zuge
der Projektierungsarbeiten zu skizzieren ver¬

sucht, wie das Quartier Enge im Laufe der Ent¬

wicklung zu einem "modernen" Geschäftszentrum

umgestaltet werden könnte, in dem die gesetz¬
lich vorgesehene Randbebauung durch weiträumige
von der räumlichen Struktur abgelöste Einzel¬

bauten (Hochhäuser) ersetzt wird.

"Das Enge-Quartier als neu¬

es Geschäftszentrum.

Ein Teil der Strassen kön¬

nen aufgehoben und die

einzelnen Häuserblöcke zu

grösseren Einheiten zu-

sammengefasst werden.

(....) Die Hochhauser

bilden die Akzente längs

des Bleicherweges und

beim Bahnhof Enge."

Modellphoto und Situa¬

tionspläne entnommen aus:

"Werk" Nr. 3, 1957,

S. 78ff..

~

V ^y^>^ "Vor l^»ß\K

Phase 1 Phase 2
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27) Projekt für das Ge¬

schäftshaus "Zur Palme"

in Zürich, Diskussion des

Projektes in "Werk" Nr. 3,

1957, S. 81.

Hochhaus "Zur Palme".

28) Hans Litz, City-Stu¬

die Langstrasse, Zürich

1962, Band 1 Bericht,

Band 2 Pläne.

Der Ueberbauungsvorschlag "Zur Palme" soll also

eine städtebauliche Entwicklung und Neuorien¬

tierung eines ganzen Quartieres einleiten und,
wie die Architekten selbst formulieren, eine

auslösende Funktion übernehmen:

"Die Realisierung dieses Projektes dürfte dank

seiner vielen anregenden Elemente die unauf¬

haltsame Entwicklung unserer City im fort¬

schrittlichen Sinne beeinflussen. Die Behörden
haben dem Projekt gegenüber im Projektierungs¬
stadium Sympathie und Verständnis bekundet."27)

Dass tatsächlich eine Entwicklung der City in

diesem Sinne stattgefunden hat, lässt sich über

verschiedene Neuüberba^ungen im Quartier Enge
heute direkt feststellen (IBM Ueberbauung,
Ueberbauung im Bereich Stockerstrasse/Bleicher¬
weg u.a.).

Die Idee einer Stadtsanierung "in fortschritt¬

lichem Sinne" hat bald darauf auch die Wohn-

Misch-Quartiere im Cityrandbereich erfasst.

1962 arbeitete der Architekt Hans Litz eine

"City Studie Langstrasse" für den Kreis 4 in Zü¬

rich aus, die eine grossflächige Totalsanierung
des Quartiers zum Ziel hatte. ^8) während die

Architekten der Ueberbauung "Zur Palme" noch

eine kontinuierlich ablaufende Strukturverände¬

rung verfolgten, sollte das Langstrassenquar-
tier mit einer einmaligen und gesamthaften Sa¬

nierung als ganzes Quartier völlig umstruktu¬

riert werden. Mit diesem umfassenden Ansatz

wurde jedoch die Resistenz der bestehenden

Strukturen, insbesondere der differenzierten

Eigentumsstruktur, völlig unterschätzt. Bereits

die Erbauer der "Palme" beklagten ja die

Schwierigkeiten einer gesamthaften Planung und

Ueberbauung auch nur eines einzigen Blockfeldes

an dem mehrere verschiedene Eigentümer betei¬

ligt sind. Insofern muss das Konzept für die

Langstrasse, das in keiner Weise die histori¬

schen Vorgaben miteinbezog, von Anfang an in

den Bereich der städtebaulichen Utopien einge¬
ordnet werden. Anderseits kann aus dieser Si¬

tuation abgeleitet werden, wie stark die Ueber-

zeugung der Städtebauer und Architekten war,

dass eine differenzierte Ueberbauung auch der

bereits bestehenden Stadt unter allen Umständen

in Angriff genommen werden müsse. Es ist von da¬

her verständlich, dass der Zürcher "plan voi-

sin" dem Langstrassenquartier überlagert wurde,
da dieses Quartier in jeder Beziehung als rei¬

nes Sanierungsgebiet erachtet wurde, in dem vor

allem die Nutzungsmischung und die städtebau¬

lich-räumliche Struktur der Jahrhundertwende

für die "moderne" StadtvorStellung nicht mehr

akzeptabel waren.
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Die Studie enthält mehrere graduelle unter¬

schiedliche Neubebauungskonzeptionen für das

Sanierungsgebiet. Nach Ermittlung der Ausnüt¬

zung über verschiedene Vergleichsprcjekte, wird

mit Ausnützungsziffern bis zu 5,0 eine diffe¬

renzierte Gesamtüberbauung des Gebietes vorge¬

schlagen. Während ein erster Vorschlag noch be¬

grenzt bestehende Strukturen aufnimmt und die

unmittelbare Nachbarschaft mit einbezieht, in¬

dem er sich darauf beschränkt, mehrere Block¬

felder zu einer neuen grösseren Blockeinheit

zusammenzufassen, nehmen die anderen Konzepte
keinerlei Rücksicht auf historische Vorgaben
und umgebende Bebauung. Sie entsprechen aber

anderseits den gängigen städtebaulichen Vor¬

stellungen der 60er Jahre.

Bebauungsvorschlag mit grossen Höfen und mäan¬

derartiger Gebäudeabwicklung. Die Gross-Höfe

entstehen durch Zusammenlegen von 2 bis 3 der

bestehenden Höfe. Der Bebauungsvorschlag ent¬

spricht weitgehend dem nebenstehenden Ver¬

gleichsprojekt, das aufgrund der Zusammenlegung
von zwei bestehenden Hofeinheiten die Ausnüt¬

zungszif fer für den Grosshof mit 3,53 berech¬

net.
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SCHNITT B

Difforcn?lorte Hochhaus-

bebcRiunq auf der Grundlage

des Vcrqleichsprojektes

In der Weiterentwicklung des ersten Bebauungs¬

vorschlages wird die Hofstruktur nur noch als

Sockelgeschoss einer differenzierten Hochhaus¬

bebauung angedeutet. Die städtebauliche Lösung

entsteht somit aus der Ueberlagerung eines

Teils der bestehenden Struktur mit den aktuel¬

len stadträumlichen Vorstellungen.
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Die Abbildungen sind

entnommen aus: Hans Litz,

City Studie Langstrasse,

Band 2, Plane, Zürich

1962.

Ein dritter Vorschlag ist von der bestehenden

Stadtraumstuktur völlig losgelöst. Die geglie¬
derte und gestaffelte Hochhausabwicklung ent¬

lang der Bahnanlagen mit der entsprechenden
Konzentration der baulichen Ausnützung in die¬

sem Bereich (bis 8,0), erlaubt die Freihaltung

einer grossen, zusammenhängenden Grünfläche.

Der Bebauungsvorschlag entspricht somit den

aktuellen städtebaulichen und stadträumlichen

Strukturvorstellungen und erinnert stark an

den "plan voism" von Le Corbusier für Paris.

29) siehe dazu: Andres

Carosio, Ulrich Wolf,

Arturo Cattaneo, Konti¬

nuierliche Stadterneue¬

rung, Basel 1975.

Diese extremen Gesamterneuerungsvorschlage hat¬

ten von Anfang an keine direkten Realisierungs¬

chancen. Ueber einige Baulinienkorrekturen wur¬

den zwar Strassenverbreiterungen angestrebt,
und verschiedene Neubauten wurden dementspre¬
chend zurückgesetzt, gesamthaft kann jedoch

festgestellt werden, dass die punktuellen Er¬

neuerungen sich im Rahmen der bestehenden

Struktur abwickelten. Das Langstrassenquartier
ist auch jetzt noch eines der vordringlichsten

Sanierungsgebiete der Stadt Zürich, aber heute

wird - im Gegensatz zu den 60er Jahren - die

Erhaltung der ursprünglichen Bau- und Raum¬

struktur sowie der gemischten Nutzung stark in

den Vordergrund gestellt. 29)
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10.13 Neuere Beispiele gemischter Bebauung
in Zürich

Im Jahre 1964 hat der Stadtrat der Stadt Zü¬

rich einen Wettbewerb für die Ueberbauung des

Hardauareals ausgeschrieben, aus dem als Sie¬

ger der Architekt Max P. Kohlbrunner hervor¬

ging. Nach einer ca. 8jährigen Planungszeit
wurde für die städtische Wohnüberbauung Hardau

in der Gemeindeabstimmung vom 24. September
1972 von den Stimmberechtigten der Stadt Zü¬

rich ein Kredit von 101,5 Millionen Franken

bewilligt. Bezugsbereit waren die Wohnungen
schliesslich weitere 4 Jahre später, im Laufe

des Jahres 1976. Während also die städtebau¬

liche Idee, die Siedlungskonzeption aus dem

Anfang der 60er Jahre datiert, war ihre Reali¬

sierung gut 12 Jahre später, während der zwei¬

ten Hälfte der 70er Jahre, in eine Zeit ge¬

fallen, in der gerade die städtebaulichen Kon¬

zepte der 60er Jahre angezweifelt und nach und

nach revidiert wurden.

Die Wohnüberbauung Hardau umfasst 60 3 kommuna¬

le Wohnungen, eine Alterssiedlung der Stiftung
Wohnfürsorge für Betagte Einwohner der Stadt

Zürich mit 116 Kleinwohnungen, ein Alterswohn¬

heim für 85 Pensionäre, ein Personalwohnhaus,
einen Kindergarten, eine Fussgangerebene sowie

ein Parkhaus für 1040 Autos. Von diesem Pro¬

gramm blieben vorderhand das Alterswohnheim

und eines der beiden Reihenmehrfamilienhäuser

auf dem noch nicht verfügbaren Arealteil an

der Bullingerstrasse zurückgestellt.

Die vier Hochhäuser der Hardauüberbauung bil¬

den mit 23 bis 33 Geschossen eine bedeutende

Dominante im Stadt- und Quartierbild und sind

mit Gebäudehöhen zwischen 71,9 m und 92,5 m

die höchsten in Zürich bewilligten Wohnbau¬

ten. 30)

Die Vorteile der städtischen Wohnüberbauung
Hardau werden an der Presseorientierung wie

folgt beschrieben:

"Im Rahmen der städtebaulichen grosszügen
Ueberbauung werden den Bewohnern optimale
Verhältnisse in bezug auf die Wohnlage und

die Freiflächen gewährleistet. Vorteile des

Standortes sind zudem die in unmittelbarer

Nähe vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten sowie

die gute Erschliessung durch die öffentlichen

Verkehrsmittel in alle Stadtteile. Ein beson¬

deres Merkmal der Hardauwohnungen ist die

unbegrenzte Sicht über das Häusermeer der

Stadt und teilweise bis zur Seebucht. Trotz

grösstmöglicher Ausnützung des Areals konnte

ein Höchstmass an weiträumigen Grünanlagen
erreicht werden, indem rund 75% des Geländes

als Freiflächen verfügbar sind. Den künftigen
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31) siehe: Bericht zur

Presseorientierung, Wohn-

überbauung auf dem Har-

dauareal, a.a.O. 1,2.

32) Das Hardauareal liegt

grösstenteils in der Grün¬

zone bzw. in der 2. Zone

der B.O. 1931 und teils

in der Zone W4 der B.O.

1946 der Stadt Zürich.

33) siehe dazu: Auszug

aus dem Protokoll des

Regierungsrates des Kan¬

tons Zürich, Sitzung vom

10. Mai 1972, S. 4.

Mietern wird damit ein Wohnen innerhalb eines

autofrei gestalteten Fussgängerbereiches er¬

möglichst. Die Familienwohnungen mit 41/2 Zim¬

mern befinden sich durchwegs in den niedrige¬
ren, viergeschossigen Reihenmehrfamilienhäu¬

sern und stehen damit in Beziehung zur Grün¬

anlage, zum Kindergarten und zu den Kinder¬

spielplätzen, während die Hochhäuser die klei¬

nen und mittelgrossen Wohnungstypen enthal¬

ten." 31)

Für die Berechnung der Ausnützung und das Be¬

willigungsverfahren wurde ein Vergleichspro¬
jekt erarbeitet. Nach Berechnungen des Hochbau¬

amtes wurde die mögliche Ausnützung der einbe¬

zogenen Arealfläche nicht ganz erreicht. Die

errechnete Ausnützungsziffer beträgt 1,35. 32)

Allerdings ist dazu festzustellen, dass die

Konzentration der Baumassen auf dem eigentli¬
chen Ueberbauungsareal nur deshalb möglich ge¬

worden ist, weil einerseits die Ausnützungsre-
serven verschiedener Teilareale der Gesamt¬

überbauung an diesem Punkt konzentriert wurden,
und anderseits die Ausnützungsreserve, die auf

einem benachbarten Teilareal nach Bau einer

Busgarage und eines Werkhofes verblieb, eben¬

falls auf die Wohnüberbauung Hardau übertragen
wurde. 33) jn späteren Etappen soll auf zwei

Teilarealen der Gesamtüberbauung noch ein Ver¬

waltungsgebäude, ein Geschäfts- und Ladenkom¬

plex und eine Freizeitanlage errichtet werden.

Die baulich-räumliche Ausgestaltung dieser

Ueberbauungsteile ist aber nun bezüglich der

Ausnützbarkeit bereits präjudiziert, d.h. die

Ausnützungsziffer ist bereits teilweise auf

die Wohnüberbauung übertragen. Ein starker Bau¬

massenkontrast zwischen der Wohnüberbauung mit

überhöhter AZ und der zukünftigen umgebenden
Bebauung mit reduzierter AZ ist durch die ent¬

standene Rechtslage kaum noch zu vermeiden. Zur

Zeit der Planung und der Entscheidung für die

AZ-Uebertragung und Konzentration war das zwar

durchaus ein Ziel der städtebaulichen Konzeption
der Gesamtüberbauung, zur Zeit der Realisierung
der Wohnüberbauung und später bei Realisierung
der zweiten Etappe wird dieses Präjudiz mögli¬
cherweise eher als ungünstige Voraussetzung für

die städtebauliche Gestaltung der Gesamtanlage
erachtet werden.

Während der Planungsphase Mitte der 60er Jahre

und auch noch während der Bewilligungsphase
Ende 60er, Anfang 70er Jahre war demnach die

städtebauliche Grundidee, dem Quartier eine

bauliche Dominante zu geben, so stark, dass man

offensichtlich bereit war, nicht nur die

städtebauliche Konzeption an sich durchzusetzen,
sondern darüber hinaus auch bereit war für die

weitere Gestaltung der Umgebung der Hardaube-

bauung Präjudizien bezüglich der Ausnützung in
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34) Bausektion II des

Stadtrates der Stadt Zü¬

rich, Protokollauszug der

Sitzung vom 21. November

1969.

35) § 148, Abs. 2, des Ge¬

setzes vom 8. April 1956,

über die Ergänzung des

Baugesetzes für Ortschaf¬

ten mit städtischen Ver¬

hältnissen vom 23. April
1893 (Hochhausparagraph).

Kauf zu nehmen. Diese Ausnahme findet ihre Be¬

stätigung in verschiedenen Begründungen, die

die Bausektion II dos Stadtrates für die Bewil¬

ligung der Bebauung Hardau anführt:

"Beim Hardau-Areal handelt es sich um ein aus¬

serordentlich grosses Grundstück, welches vom

städtebaulichen Gesichtspunkt aus gesehen nach

einer differenzierten Bebauungsart ruft. Eine

zonenkonforme Ueberbauung mit 4 Stockwerken

über eine derart umfangreiche Fläche ergäbe

zwangsläufig eine monotone Wirkung, besonders

weil das Baugelände praktisch keine Terrain¬

differenzen aufweist. Die bauliche Umgebung
besitzt heute wenig Akzente und in nördlicher

Richtung schliesst sich in relativ geringer
Distanz das Areal des Hauptbahnhofes an. Es

ist augenfällig, dass mit der Höhergeschossig-
keit eine architektonisch und städtebaulich

überzeugendere Gestaltung der heute baulich

anspruchslosen näheren und weiteren Umgebung
erreicht wird." 34)

Die Ueberschreitung der zulässigen Gebäudehöhe

und Geschosszahl konnte gestützt auf § 148 des

Baugesetzes bewilligt werden. 35)

Für weitere Ucberschreitungcn wie

Ueborstellung der Baulinien,

Ueberschreitung der zulässigen Bautiefe,

rückwärtiges Zusammenbauen und

ungenügende Gebäudeabstände

wurden die notwendigen Ausnahmebewilligungen
erteilt. Sie wurden praktisch alle mit den

städtebaulichen Qualitäten des Konzepts begrün¬

det, und es wird jeweils darauf hingewiesen,
dass die Ausnahmen aufgrund der "einmaligen"

Konzeption notwendig sind.

Konkret bedeutet ein solches Vorgehen jedoch,
dass die Bewilligungskriterien, die ursprüng¬
lich einerseits gebietsbezogen (Zonenvorschrif¬

ten) und anderseits generell abstrakt (Bauord¬

nungsvorschriften) festgesetzt waren, durch

weitgehend subjektive, städtebauliche Bewer¬

tungskriterien ablöst wurden.

Städtebauliche Wertvorstellungen sind aber ei¬

nem ständigen Wandel unterzogen, im Falle der

Ueberbauung Hardau haben sie noch nicht einmal

die Zeitspanne überlebt, die von den ersten

Ueberbauungsentwürfen (Wettbewerb) bis zur Rea¬

lisierung verging.

Praktisch zur gleichen Zeit wie die Hardauüber-

bauung cntsLeht etwas weiter westwärts die ge¬

mischte Bebauung "Grünau". Es handelt sich um

eine Arealbebauung gemäss Art. 29 bis 3 5 der
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Situationsplan der Siedlung "Grünau", entnommen aus einem Bericht

des Hochbauamtes der Stadt Zürich über Gesamt- und Arealbebauungen
in der Stadt Zürich, 1978.



290

36) siehe dazu: Kap. 10.2,

Rechtsgrundlagen der dif¬

ferenzierten Bebauung.

37) Auszug aus dem Proto¬

koll des Regierungsrates
des Kantons Zürich, Sit¬

zung vom 8. November 1972.

38) Ueberschreitung der

maximalen Gebäudelänge
und Gebäudehöhe, Unter¬

schreitung von Grenz- und

Gebäudeabständen sowie

diverse Ausnahmen, die

die Baukonstruktion be¬

treffen.

Bauordnung der Stadt Zürich vom 12. Juni

1963. 36) Das Baugrundstück liegt in der Zone C

der Zonenordnung der Stadt Zürich, was im Rah¬

men der Arealbebauung eine maximale Ausnützung
von 1,0 ermöglicht. Das Gesamtkonzept. wurde von

den Architekten H. Kunz und 0. Götti entworfen

und umfasst für die Wohnbauten zwei langge¬
streckte gestaffelte Gebäudeabwicklur.gen und

ein zentral gelegenes ca. 60 m hohes Hochhaus

sowie verschiedene öffentliche Bauteil.

Zur städtebaulichen Eingliederung den Siedlung

ins Stadt- und Quartierbild bemerkt der Regie¬

rungsrat folgendes:

"In der Ebene des Limmattals wird da:-; 61,3 m

hohe Turmhochhaus als neuer Akzent ,ron überall

her sichtbar werden. Von den umliegenden Höhen

her werden aber auch die beiden je rund 24 5 m

langen Häuserzeilen stark in Ersehe i.nung tre¬

ten. In der weiteren Umgebung befinden sich

bereits drei 14geschossige Hochhäuser, ver¬

schiedene grosse Industriebauten sowie das

Hochhaus Bahnhof Altstetten. Trotz einer ge¬

wissen Riegelwirkung der beiden langen Häuser¬

zeilen kann der vorgeschlagenen Konzeption
architektonisch-städtebaulich zugestimmt wer¬

den, da sie eine bemerkenswerte Ausdehnung der

Grün- und Freiflächen in Anlehnung an die an¬

grenzende Freihaltezone erlauben sc/ie eine zu

begrüssende Verstärkung der vertika len Akzente

ermöglichen wird, durch die Aufreihi;:ig der

niedrigeren Hochhäuser in zwei lancm Blöcken,

aber zu einer erfreulichen ünterbre :hung der

vorhandenen flächigen Ueberbauung b ;itragen

und die trennende Wirkung der das £ zadtbild

durchschneidenden Europabrücke etwa ; mildern

wird. Da die positiven, gestalteris. :hen die

negativen Momente eindeutig überwiesen, kann

der geplanten Bauweise grundsätzlio i zuge¬

stimmt und gleichzeitig festgestel]t werden,

dass eine gute Eingliederung der gc planten
Bauten ins Strassen-, Quartier- und Stadbild

zu erwarten ist." 37)

Aus dieser städtebaulichen Wertung, die letzt¬

lich auch die Begründung zur Bewillj gung ver¬

schiedener Ausnahmen liefert 38)^ geht deutlich

hervor, dass die Akzentuierung der liebauung,
das Ausbrechen aus der bestehenden (luartier-

struktur und der vorhandenen Umgebung und die

Schaffung ausgedehnter grüner Freiflächen als

erstrebenswerte Qualitäten erachtet werden,

aufgrund derer Ausnahmen vom geltenden Recht

als vertretbar hingenommen werden. Das ur¬

sprüngliche Ziel des Baugesetzes, stadträumli¬

che Kontinuität zu garantieren, in zusammen¬

hängenden Gebieten eine gleichartige Bauweise

zu gewährleisten, hat sich umgekehrt. Der neue

Trend geht in Richtung einer starken Gliederung

des Siedlungsgebietes, gleichartige Raumstruk-
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39) siehe auch: Bausek-

I ion II clor. fitadtraLciH

der ülddl Zürich, AuH/.uy
aus dem Pro Lokoll dor

Sitzung vom 2. Juni 1972.

40) Noch kleinere Sanie¬

rungseinheiten, ein ein¬

zelnes Gebäude oder nur

wenige Parzellen im Block¬

geviert, wurden meist im

Rahmen und in der beste¬

henden Struktur der Block¬

randbebauung ausgeführt,
da die Arealgrösse den

notwendigen Spielraum für

eine differenzierte Be¬

bauung nicht mehr liefern

konnte.

41) siehe dazu: Kap.

10.11, Strukturen der ge¬

mischten Bauweise.

42) siehe auch: Kap.

7.22, Beispiele der struk¬

turellen Veränderung der

geschlossenen Bebauung.

43) In der Zone C können

nach der Bauordnung der

Stadt Zürich vom 12. Juni

1963 3 Vollgeschosse ge¬

baut werden.

44) siehe folgende Seite,

Situationsplan Siedlung

Heuried, entnommen aus:

Bericht des Hochbauamtes

der Stadt Zürich über Ge¬

samt- und Arealbebauungen
in der Stadt Zürich, 1978.

turen sollen durch bauliche Akzente überlagert
werden und durch ausgedehnte Grünflächen auf¬

gegliedert, und erweitert werden. 39)

Solche Ueberlegungen, die zum Teil mit wohn¬

hygienischen Kriterien primär aber mit neuen

städtebaulichen Vorstellungen begründet werden,
beeinflussen auch die ersten, noch klein-

räumigen Sanierungskonzepte in der Stadt Zürich.

Während alle gross angelegten Sanierungsmodelle
und -konzepte, wie die bereits besprochene
"Studie Langstrasse", in Zürich keinen Erfolg
hatten und nicht zur Ausführung gelangten, wur¬

den - vor allem während der zweiten Hälfte der

70er Jahre - verschiedene kleinere Einheiten

saniert, d.h. im bestehenden Blockgeviert der

Raumstruktur der Jahrhundertwende wurden ein¬

zelne überalterte und meist unternutzte "Blök-

ke" abgerissen und neu überbaut. 4°) Dabei ent¬

steht ein krasser Gegensatz zwischen der vor¬

handenen und ablesbaren Raumstruktur der Block¬

randbebauung und der Baustruktur, die den Kri¬

terien der differenzierten Bebauung folgt. 41)

Drei typische Beispiele für diesen Fall bilden

die Arealbebauung "Heuried", die ABZ Siedlung
am Goldbrunnenplatz und die Wohnsiedlung Uto-

hof, Friesenberg.

Die städtische Wohnkolonie Heuried wurde im

Jahr 1929 gebaut und ist eines der frühen Bei¬

spiele der Reihenbebauung in Zürich. 4^) DjLe

Siedlung bestand aus 60 zweigeschossigen Rei¬

henhäusern und einer öffentlichen Grünanlage
mit Kindergarten. Durch ihre Lage in der Zone

C der Zonenordnung der Stadt Zürich war sie da¬

mit eindeutig unternutzt. ^^' Im Rahmen der

Arealgrösse war es zudem möglich, eine Areal¬

bebauung gemäss Artikel 29 bis 35 der Bauord¬

nung der Stadt Zürich durchzuführen, womit eine

Ausnützungsziffer von 1,0 möglich wurde. Das

Ueberbauungskonzept der Architekten C. Paillard

und P. Leemann ersetzt die Reihenbebauung durch

eine stark gestaffelte und gegliederte Randbe¬

bauung mit 6 bis 8 Geschossen und schöpft damit

die mögliche Ausnützung vollständig aus. Trotz

der Anwendung des städtebaulichen Grundtyps
einer Blockrandbebauung mit innenliegendem Hof

unterscheidet sich die neue Siedlung struktu¬

rell sehr stark von den umliegenden Blockrand¬

bebauungen und löst die strenge räumliche

Struktur des Quartiers in ihrer näheren Umge¬
bung auf. 44)

Die Eingliederung der Siedlung Heuried wird je¬
doch in der Begründung zur regierungsrätlichen
Bewilligung als gut beschrieben:

"Das Bauareal wird durch grösstensteils drei¬

geschossige Wohnbauten umrahmt; längs der na¬

hegelegenen Birmensdorferstrasse stehen vier-
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45) Auszug aus dem Proto¬

koll des Regierungsrates

des Kantons Zürich, Sit¬

zung vom 3. Februar 1972.

46) Die Frage der Rechts¬

gleichheit kann hier nicht

untersucht werden. Siehe

dazu: Erno Zimmermann,

Der Baudispens in der

Stadt Zürich, Winterthur

1958 und Herbert Lang,

Hochhaus und Baurecht,

Zürich 1977, S. 163, 164.

47) Auszug aus dem Proto¬

koll der Bausektion II

des Stadtrates der Stadt

Zürich, Sitzung vom

18. März 1971.

48) Die Behauptung gilt

mit der einzigen Ein¬

schränkung, dass die Be¬

willigungsbehörden einen

relativ allgemeinen
städtebaulichen Kommentar

abgeben, dessen einzelne

Kriterien jedoch subjek¬

tiv, also nicht mehr mess¬

bar sind.

und fünfgeschossige Gebäude. Die vorgeschlage¬
ne konzentrierte Bauweise ermöglicht die Frei¬

haltung einer grösseren zentralen Freifläche

sowie eine gute Belichtung und Besonnung der

Wohnungen. Die Schaffung eines innerhalb des

Quartiers in Erscheinung tretenden Akzents ist

in dieser zonenkonform überbauten Wohnzone

architektonisch-städtebaulich nur zu begrüs-
sen.

Unter den gegebenen Umständen ist jedenfalls
eine gute Eingliederung der Neuüberbauung ins

Strassen-, Quartier- und Stadtbild zu erwar¬

ten." 45)

Problematisch erscheint vor allem die Bemer¬

kung, dass die akzentuierte Abweichung von der

zonenkonformen Bauweise begrüssenswert sei. Es

stellt sich die Frage, ob unter solchen Umstän¬

den überhaupt noch eine rechtlich definierte

Bauweise pro Zone sinnvoll ist, einerseits be¬

züglich der angewendeten städtebaulichen Wert¬

massstäbe und anderseits bezüglich der Rechts¬

gleichheit. 46)

Mit der Anführung der erwähnten städtebaulichen

Qualitäten und mit der Gestaltungsfreiheit der

Arealbebauung werden alle weiteren Ueberschrei-

tungen bewilligt.

Im einzelnen sind dies die Ueberschreitung der

maximal zulässigen Geschosszahl und Gebäudehö¬

he, die Ueberschreitung der maximal zulässigen
Gebäudetiefe und die Zurücksetzung hinter die

Baulinie sowie die nicht eingehaltene Parallel¬

stellung der Bauten zur Baulinie. Als Begrün¬
dung wird jeweils angegeben, dass solche Ver¬

stösse gegen die zonenkonforme Bauweise bei

einer Arealbebauung nicht von Bedeutung seien,
nach dem ja die festgelegten Ausnützungsgren-
zen eingehalten werden. 47) Konkret bedeutet

das aber, dass aus rechtlicher Sicht die Bau¬

weise, die städtebaulich-räumliche Anlage der

Siedlung nicht mehr definiert werden kann, dass

die baurechtliche Ueberprüfung sich also darauf

beschränkt, neben einigen feuer- und gesund¬
heitspolizeilichen Aspekten, die bauliche Aus¬

nützung des Areals zu kontrollieren. 48)

Das moderne baurechtliche Instrumentarium ist

demnach nur noch sehr begrenzt in der Lage
stadtgestalterische Ziele oder Entscheide zu

gewährleisten, dies im Gegensatz zum Baurecht

der Jahrhundertwende, wo über ein differenzier¬
tes stadtgestalterisches Instrumentarium ganze
Quartiere räumlich strukturiert und städtebau¬

lich gestaltet wurden.

Ein weiteres Beispiel, das hier abschliessend

dokumentiert werden soll, ist die in der glei¬
chen Zeit entstandene Ueberbauung der Genossen-
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Siedlung ABZ

ursprüngliche

Blockrandbebauung

Siedlung ABZ

Neuüberbauung in differenzierter Bebauung

entnommen aus: ABZ, allgemeine Baugenossen'

schaft Zürich, 40 Jahre Entwicklung, 1916

1956, Zürich 1956.
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schaft ABZ am Goldbrunnenplatz, also in direk¬

ter Nachbarschaft zum Heuried. Auch in diesem

Fall ist der eigentliche Auslösungseffekt der

Sanierung eine Ausnützungssteigerung und die

damit verbundene Unterbringung von zusätzli¬

chen Wohnungen auf dem gleichen Areal. Abge¬
löst wird eine geschlossene viergeschossige

Blockrandbebauung aus dem Jahr 1921 durch ein

differenziertes Bebauungskonzept, das - wie im

Fall Heuried - eine von der Baulinie losgelös¬
te gestaffelte und gegliederte Randbebauung
entstehen liess. Sämtliche Gebäude sind von

der Baulinie auf eine Nord-Süd-Achse abgedreht,
was im Resultat zwar günstige Ost-West-Grund¬

risse für die Wohnungen ergibt, aber der vor¬

handenen und umgebenden Raumstruktur des Quar¬

tiers in keiner Weise entspricht.
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49) Gesetz über die Raum¬

planung und das öffentli¬

che Baurecht (Planungs¬
und Baugesetz), vom 7.

September 1975, Offizielle

Sammlung der Zücher Ge¬

setze (OS), Bd. 45, S.556.

50) Beleuchtender Bericht,

verfasst vom Regierungs¬

rat, zum Planungs- und

Baugesetz vom 7. Septem¬
ber 1975, S. 137 der Wei¬

sung zur Volksabstimmung.

51) PBG, Abkürzung für

Planungs- und Baugesetz.

10.2 Baurechtliche Grundlagen der 60er und

7 0er Jahre

10.21 Das neue Planungs- und Baugesetz des

Kantons Zürich

Nachdem das Baugesetz des Kanbons Zürich seit

1893 mit diversen Abänderungen und Ergänzungen
über mehr als 80 Jahre in Kraft war, verab¬

schiedete der Kantonsrat am 14. April 1975 das

Gesetz über die Raumplanung und das öffentli¬

che Baurecht (Planungs- und Baugesetz) zuhanden

der Volksabstimmung. Am 7. September 1975 wurde

das Gesetz von den Stimmberechtigten von Stadt

und Kanton Zürich angenommen (wobei auch das ein¬

fache Mehr des Kantons genügt hätte). 49)

Wie bereits aus dem Titel ersichtlich wird, be¬

schränkt sich das neue Gesetz nicht nur auf die

Ordnung baurechtlicher Belange, sondern bezieht

in einer umfassenden Weise die Belange der

Raumplanung mit ein. Die wesentlichen Ziele

werden gemäss Weisung zur Volksabstimmung wie

folgt formuliert:

"Das Planungs- und Baugesetz will:

- eine Raumplanung, die dynamisch und reali¬

stisch, umfassend, durchgehend, demokratisch

und offen ist;
- einen mit der Raumplanung koordinierten

Natur- und Heimatschutz;
- zeitgemässe Planungs- und Bauvorschriften,
welche die bestehende Rechtszersplitterung
unter Wahrung einer ausreichenden Flexibili¬

tät aufheben;
- straffe und gleichwohl einen optimalen

Rechtsschutz gewährende Verfahrensvorschrif¬

ten." 50)

Das Planungs- und Baugesetz vom 7. September
1975 kann an dieser Stelle nur summarisch be¬

handelt werden. Es würde den Rahmen der vorlie¬

genden Untersuchung sprengen, das grundsätzlich
neue und umfassende Gesetzeswerk breit zu ana¬

lysieren; eine zusätzliche Schwierigkeit ergäbe

sich aus der Tatsache, dass mit dem PBG 51)

erst sehr beschränkte konkrete Erfahrungen vor¬

liegen, und dass verschiedene aus städtebauli¬

cher Sicht interessante Instrumente noch nicht

eingesetzt und ausgetestet wurden. Im folgenden
sollen lediglich die für die städtebauliche

Entwicklung und stadträumliche Gestaltung we¬

sentlichen Instrumente aufgelistet und kurz

kommentiert werden. Das für diese Untersuchung

weniger bedeutsame raumplanerische Instrumenta¬

rium wird nicht einbezogen. Die Reihenfolge der

Auflistung wird entsprechend der Gliederung des

Gesetzes vorgenommen.
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r>2) Die ücntrumszono ist

vergleicVibar mit der ur¬

sprünglichen Kernzone,

während die neue Kernzone

primär der Krhaltung und

Gestaltung von Altstädten

und Stadt- und Dorfkernen

dienen soll.

53) Siehe PBG § 50, Abs. 2,

3 und 4 sowie § 51, Abs. 2

und 3

54) Siehe PBG, § 48

55) Siehe PBG, § 53

56) Siehe auch: Kap. 10.22,

die Bauordnung der Stadt

Zürich von 1963 und 1978.

57) Siehe auch: Kap. 10.13,

Neuere Beispiele gemisch¬

ter Ueberbauungen.

58) Siehe PBG, § 70

59) Siehe PBG, § 72

Die Bau- und Zonenordnung:

Es sind Zonen unterschiedlicher Ausnützung,
Bauweise und/oder Nutzweise vorgesehen.
Im Gegensatz zum ursprünglichen Gesetz ist die

Zonenordnung wesentlich detaillierter und es

können über eine Reihe von Zusatzinstrumenten

und Festlegungen Gestaltungsvorschriften er¬

lassen werden, die vor allem für die neue

Kernzone und die Zentrumszone 52) aer städte¬

baulichen Planung heute noch nicht ausgeschöpf¬

te Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. 53)

Grundsätzlich werden folgende Zonenarten unter¬

schieden:

- Kernzonen,

- Zentrumszonen,

- Wohnzonen mit oder ohne Gewerbeerleichte¬

rung,

- Industriezonen und

- Zonen für öffentliche Bauten und Anla¬

gen. 54)

Hinzu kommen zwei Nicht-Bauzonen,

- die Freihaltezone (§61-64) und

- Reservezonen (§65).

Für die Wohnzonen sind, soweit nicht die ge¬

schlossene Bauweise vorgeschrieben ist, Aus-

nützungsziffern festgesetzt. 55)

Als spezielle Institute der Bau- und Zonenord¬

nung sind vor allem die Arealuberbauung und

die besonderen Bauvorschriften zu erwähnen.

Mit der Arealuberbauung erscheint ein Institut

im kantonalen Gesetz, das bereits 1963 unter

dem Begriff Arealuberbauung in die Zürcher Bau¬

ordnung eingang gefunden hat 56) un(j inzwi¬

schen für verschiedene Gesamtüberbauungen in

der Stadt Zürich rege benutzt wurde. 57) Dem¬

nach können zusammenhängende Areale von minde¬

stens 8'000 m2 (Reduktion auf 4'000 m2 für

spezielle Fälle möglich) nach einheitlichen

Plänen gesamthaft überbaut werden. 58) pur ^ie

Beurteilung solcher Ueberbauungskonzepte wer¬

den in § 71 Abs. 2 folgende Kriterien genannt:

"Beziehung zum Ortsbild sowie zur baulichen und

landschaftlichen Umgebung; kubische Gliederung
und architektonischer Ausdruck der Gebäude;

Lage, Zweckbestimmung, Umfang und Gestaltung
der Freiflächen; Wohnlichkeit und Wohnhygie¬
ne; Verkehrs- und Versorgungslösung; Art und

Grad der Ausrüstung."

Unter den besonderen Bauvorschriften sind Be¬

stimmungen zu verstehen, die von der Regelüber-
bauung abweichen können. Zudem darf die Aus¬

nützung um maximal ein Zehntel erhöht werden.59)
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60) Siehe pbg, § 79-82, Als weitere, die Bau- und Zonenordnung überla¬

gernde Institute sieht das PBG die Sonderbau¬

vorschriften und den Gestaltungsplan vor.

61) Siehe PBG, § 83-89,

Sonderbauvorschriften sollen eine freiere

Ueberbauung geeigneter Gebiete nach einheitli¬

chen Gestaltungsgrundsätzen ermöglichen. Ge¬

staltungsgrundsätze sind: eine einwandfreie

Einordnung, Gestaltung, Erschliessung, Ausstat¬

tung und Ausnützung der Ueberbauung. Dabei

können sie von den Bau- und Zonenvorschriften

abweichen sowie die Nutzweise nach ihrer Art

und innerhalb der Art nach Aufteilung und

Zweckbestimmung näher umschreiben. Die verba¬

len Vorschriften können durch einen Plan ergänzt

werden, der die Ueberbauung in ihren Grundsät¬

zen zeichnerisch wiedergibt. 60)

Beim Gestaltungsplan werden öffentliche und

private Gestaltungspläne unterschieden, je

nachdem, ob er von der Oeffentlichkeit (Gemein¬

den) oder von Privaten aufgestellt wird.

Wie bei den Sondervorschriften war die Idee des

Gesetzgebers vor allem die, für städtebaulich,

gestalterisch empfindliche Gebiete ein Instru¬

ment zur Verfügung zu stellen, das die gelten¬
de Ordung konkretisiert und über detaillierte¬

re Vorschriften bessere Gestalt- und Nutzungs¬

qualitäten gewährleisten soll.

Der Inhalt des Gestaltungsplanes ist dement¬

sprechend äusserst differenziert, wobei für die

Gestaltung flexible Spielräume belassen werden

sollen, die im Rahmen der Realisierung unter¬

schiedlich interpretierbar bleiben, um auf die¬

se Art die Entwicklungsfähigkeit des Gestal¬

tungskonzeptes zu gewährleisten:

"Durch den Gestaltungsplan werden Zahl, Lage,

äussere Abmessungen sowie Nutzweise der Bauten

und je nach den Umständen innerhalb der Art

der Nutzweise die nähere Aufteilung und

Zweckbestimmung bindend festgelegt; von der

Bau- und Zonenordnung darf wie bei Sonderbau¬

vorschriften abgewichen werden.

Für die Projektierung der Bauten ist ein ange¬

messener Spielraum zu belassen; er ist im Ge¬

staltungsplan oder in Bestimmungen hiezu nä¬

her zu umschreiben.

Der Gestaltungsplan hat auch die Erschliessung

sowie die gemeinschaftlichen Ausstattungen und

Ausrüstungen zu ordnen, soweit sie nicht schon

durch einen Quartierplan geregelt sind; er

kann Festlegungen über die weitere Umgebungs¬

gestaltung enthalten." 61)

Auch im neuen PBG sind die Bau- und Niveauli¬

nien als wichtige städtebauliche Planungsin¬

strumente enthalten. Es werden Verkehrsbauli¬

nien und Baulinien unterschieden, wobei aller-
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61) Siehe PBG, § 83-89

62) Siehe PBG, 5 96-110

63) Siehe PBG, 4. Ab¬

schnitt: Der Quartierplan,

§ 123-185

64) Siehe PBG, § 186-202

65) Siehe PBG, § 220

dings auch die Baulinien ihrem Zweck nach stark

darauf ausgerichtet sind Land für Verkehrsbau¬

ten auszuscheiden und solche zu gestalten.
Es können aber stadträumlich und gestalte¬
risch wesentliche Entscheide mit den Verkehrs¬

baulinien gekoppelt werden, so die Pflicht zur

geschlossenen Bauweise, der Zwang auf die Bau¬

linie zu bauen und die Möglichkeit, die Gestal¬

tung von Strassen und Plätzen näher zu um¬

schreiben. 62)

Als weiteres wesentliches Instrument wurde auch

der Quartierplan aus dem ursprünglichen Bauge¬
setz ins neue PBG übernommen und teilweise mo¬

difiziert und ergänzt. Neu ist beispielsweise
die Möglichkeit, zusammen mit dem Quartierplan
Sonderbauvorschriften oder einen Gestaltungs¬

plan festzusetzen (§ 129, Abs. 1 und 2). °3'

Mit dem Institut der Gebietssanierung wird den

aktuellen Forderungen einer durchgehenden
Stadterneuerung Rechnung getragen, wobei aller¬

dings entsprechend der Formulierung festzustel¬

len ist, dass der Gesetzgeber primär an Total¬

sanierungen, an Gesamterneuerungen dachte, was

den aktuellen Tendenzen einer Erneuerung im

Rahmen der Erhaltung von Strukturen und bauli¬

cher Substanz nur noch begrenzt entspricht.
§ 191 des PBG unterscheidet allerdings zwischen

der Gesamterneuerung, die eine Neuüberbauung
des erfassten Gebietes bewirkt und der Teiler¬

neuerung, die durch zweckgerechte Anordnungen
Missstände beseitigen soll. § 189 PBG be¬

zeichnet als Instrumente der Gebietssanierung
den Quartierplan und den Gestaltungsplan. 64)

Für die städtebauliche Entwicklung ebenfalls

von besonderer Bedeutung sind verschiedene Bau¬

vorschriften im Abschnitt öffentliches Bau¬

recht. Ganz am Anfang dieses Titels werden die

Ausnahmebewilligungen und ihre jeweiligen Vor¬

aussetzungen formuliert. Sie sollen wenn be¬

sondere Verhältnisse es rechtfertigen

- unzumutbare Härten vermeiden,

- bessere Lösungen fördern,

- spezielle Zweckbestimmungen der Gebäude

ermöglichen und

- Natur- und Heimatschutzobjekte berück¬

sichtigen und schützen.

Zudem dürfen keine öffentlichen Interessen

verletzt werden. 65)

Die gestalterische Generalklausel ist so for¬

muliert, dass neben der guten Gestaltung von

Einzelbauten und Anlagen das Schwergewicht auf

gestalterische Zusammenhänge und auf Gesamt¬

wirkungen gelegt wird. Hier zeigt sich ein
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Auffassungswandel gegenüber früheren Epochen:

"Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich

und in ihren Zusammenhang mit der baulichen

und landschaftlichen Umgebung im ganzen und

in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht

wird; diese Anforderung gilt auch für Materia¬

lien und Farben." 66)

Die zulässige bauliche Grundstücksnutzung hat

der Zonenordnung zu entsprechen. Dabei kann die

Ausnützung

a) über Ausnützungs-, Ueberbauungs-, Freiflä¬

chen- und Baumassenziffern oder

b) durch die Bestimmungen über die Abstände,

über die Geschosszahl sowie über den Grenz¬

bau, das Zusammenbauen, die Gebäudetiefe

und die Gebäudelänge festgelegt werden. 67)

Während die Bestimmungen zur Definition der

Baukörper, zur Festlegung der maximalen Raum¬

profile gegenüber dem alten Baugesetz weiter

verfeinert und detailliert wurden, fehlt im

neuen Gesetz die gestalterisch und stadträum¬

lich wesentliche Bestimmung der Lage, der Stel¬

lung der Baukörper zum Raum respektive zur Bau-

linio. Die Parallclstcllung zur Baulinie wird

an keiner Stelle mehr gefordert, (ausgenommen
bei der Verpflichtung, auf die Baulinie zu bau¬

en) .

Auch der ursprüngliche Hochhausparagraph wurde

für das neue PBG wesentlich detaillierter und

exakter umschrieben. Als Hochhäuser werden Ge¬

bäude mit einer Höhe von mehr als 25 m defi¬

niert. Nicht gestattet sind Hochhäuser in Ge¬

bieten mit ländlicher Ueberbauung und empfind¬
lichen Gebieten, in Kernzonen und in Hochhaus¬

ausschlussgebieten, die durch die Bau- und Zo¬

nenordnung bezeichnet werden können. Hochhäuser

sind nur dann erlaubt, wenn sie nachweislich

für das Ortsbild gegenüber zonenkonformer Be¬

bauung einen Gewinn bringen oder durch die

Zweckbestimmung des Baues bedingt sind. Sie

sind besonders sorgfältig zu gestalten, dürfen

die zonengemässe AZ nicht überschreiten und

dürfen die Nachbarschaft nicht wesentlich be¬

einträchtigen. 68)

Aus der ganzen Formulierung geht hervor, dass

man zwar das Hochhaus nicht gänzlich verunmög¬
lichen möchte, dass die Anwendung dieser Bau¬

weise in Zukunft aber äusserst restriktiv ge¬

handhabt werden soll.

Der schliesslich letz ho Paragraph, der von ent¬

scheidender Bedeutung für die sladträumliche

Gestallung sowie die Entwicklung der SLadt ist,

66) Siehe PBG, § 238

67) Siehe PBG, § 250-281

68) Siehe PBG, § 282-285
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G9) siehe pbg, § 286 betrifft die Gegenüberstellung offene und ge¬

schlossene Uebcrbauung. Dabei wird, wie sich

bereits während der Anwendungspraxis beim alten

Baugesetz ergeben hat, der offenen Ueberbauung
im allgemeinen Vorrang eingeräumt.

"Gebäude sind in offener Ueberbauung zu erstel¬

len, soweit nicht die geschlossene Ueberbauung

vorgeschrieben oder erlaubt ist.

Die geschlossene Ueberbauung kann samt der da¬

bei zulässigen Bautiefe und Gesamtlänge durch

die Bau- und Zonenordnung, durch Sonderbauvor¬

schriften und Gestaltungspläne, durch den

Quartierplan oder durch den Baulinienplan vor¬

geschrieben werden.

Die geschlossene Ueberbauung ist erlaubt, wo

die Bau- und Zonenordnung sie zulässt. Fehlt

darüber eine Regelung, so ist sie innerhalb

bestehender Häuserzeilen, längs Strassen und

Plätzen, in Kern- und Zentrumszonen und beim

Anbauen an ein bestehendes Gebäude gestattet.
Voraussetzung ist in allen Fällen, dass keine

andern planungsrechtlichen Bestimmungen entge¬

genstehen." 6*)

Das neue Planungs- und Baugesetz des Kantons

Zürich erweist sich demnach als eine äusserst

differenzierte und umfassende Rechtsgrundlage.
Bewährte Teile des alten Gesetzes wurden über¬

nommen und eine ganze Reihe neuer Stadtgestal¬
tungsinstrumente wurden entwickelt und neu auf¬

genommen. Es wird das Bemühen deutlich, eine

den genannten Zielsetzungen entsprechende pla¬
nerische und städtebauliche Entwicklung zu ge¬

währleisten, ohne jedoch starre und fixierende

rechtliche Festsetzungen zu treffen. Vielmehr

soll der gegebene rechtliche Rahmen Entwick-

lungs- und Gestaltungsspielräume eröffnen, die

den individuellen Gestaltungswillen beachten

und neue Entwicklungen ermöglichen.

Inwieweit sich solche Ziele und Auffassungen
des Gesetzgebers in die Realität umsetzen las¬

sen und ob es gelingt, mit der vorliegenden
Rechtsgrundlage positive Ansätze zu ermögli¬
chen und zu fördern und Negatives, spekulati¬
ve Auswüchse zu vermeiden, muss die Anwendung
des neuen Gesetzes in der nächsten Zukunft er¬

weisen.



302

70) Revision der Bauord- 10.22 Die weitere Entwicklung der Bauordnung

nung der Stadt Zürich, der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrates an

den Gemeinderat, Zürich, Die Vorarbeiten für eine neue Bauordnung, die

21. Dezember 1961. die am 4. September 194 6 vom Gemeinderat erlas¬

sene Bauordnung mit Zonenplan für die Stadt Zü-

71) Siehe auch: Kap. 9.2. rieh ersetzen soll, gehen auf das Jahr 1958 zu¬

rück. Ab 1959 wird die Totalrevision durch eine

72) Revision der Bauord- vom Stadtrat eingesetzte Expertenkommission be-

nung der Stadt Zürich, arbeitet, in der das Hochbauamt, die Baupoli-

Weisung des Stadtrates an zei, Vertreter der beiden Architektenverbände

den Gemeinderat, Zürich, BSA und SIA sowie Rechtsanwälte mit besonderen

29. Dezember 1961. Kenntnissen im Baurecht Sitz und Stimme hatten.

Am 29. Dezember 1961 legte der Stadtrat dem Ge¬

meinderat einen neuen Bauordnungsplan vor, der

in seinen Kernpunkten den Empfehlungen der Kom¬

mission entsprach. ^0)

Die Gründe für die Revision lagen einmal in der

Notwendigkeit der Anpassung der Zonenordnung an

das kantonale Recht mit den Abänderungen und

Ergänzungen der 50er Jahre 71)f ^±e vor allem

die beiden Freihaltezonen betrafen. Zum andern

sollten die Bauvorschriften so abgeändert und

ergänzt werden, dass sie den aktuellen städte¬

baulichen Gestaltungsprinzipien einer freien

kubischen Gestaltung besser entsprechen.

In der Weisung des Stadtrates werden solche

neuen städtebaulichen Zielsetzungen klar und

eindeutig umrissen, was einmal mehr darauf hin¬

weist, wie sicher man sich damals war, dass die

städtebauliche Zukunft auf lange Sicht in der

Weiterentwicklung der differenzierten Bauweise

zu suchen sei:

"Gegenüber der auf gleichen Geschosszahlen, Ab¬

ständen, Gebäudeformen und Gebäudestellungen
beruhenden und infolgedessen eher als streng,

ja starr und eintönig empfundenen Bebauung ge-

niesst heute eine kubisch freiere Gestaltung
die günstigere Beurteilung durch die Fachleu¬

te, aber wohl weitgehend auch durch den Laien.

Dies gilt namentlich dort, wo nicht nach und

nach Einzelbaute an Einzelbaute gereiht, son¬

dern ein grösseres Areal nach einheitlich kon¬

zipierten Plänen in einem Zuge überbaut wird.

Solche Gesamtlösungen haben sich bewährt und

erscheinen als förderungswürdig. Der Zeit¬

punkt ist gekommen, ihre rechtlich bisher eher

etwas schmale Basis zu verbreitern durch eine

ausdrückliche Anerkennung als Normalfall der

Bebauung und durch eine den Besonderheiten an¬

gemessene Ausgestaltung der Bauvorschriften.

Die geänderten städtebaulichen und architek¬

tonischen Anschauungen erheischen eine Ucber-

prüfung der Gesamtheit aller Bauordnungsvor¬
schriften. Sie müssen als Ganzes und im ein¬

zelnen auf das Leitbild der Grundkonzeption

abgestimmt sein." 72)
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73) Art. 29-35 der Bau¬

ordnung der Stadt Zürich

vom 12. Juni 1963.

74) Art. 3 der Bauord¬

nung der Stadt Zürich

vom 12. Juni 1963.

7-3) Art. 30, Abs. 2 der

[)iiu<>rdnun<] der Stadt Zil-

ri<:li vom U. Juni J'X.J.

76) Siehe auch: Weisung

des Stadtrates an den Ge¬

meinderat vom 29. Dezember

1961, S. 7.

77) Siehe auch: Kap. 10.13

und Kap. 10.21.

Der Zwang zur Neuordnung der Grünzone entspre¬
chend dem kantonalen Recht und die notwendige

Auflösung der Land- und Forstwirtschaftszone

zogen zwangsläufig auch eine Revision des Zo¬

nenplanes nach sich. Weiter ergab sich durch

die Abkehr von der Geschosszahl als dem be¬

stimmendsten Zonenmerkmal eine wesentliche Ver¬

einfachung des Zonenplanes.

Dia neue /.onanordnung wird um eine Wohnzone re¬

duziert, die wcsanLllchsto Neuerung besteht in

dar Unterscheidung zwischen Einzelbebauung und

Arealbebauung. Für die Einzelbebauung bestim¬

mend ist weiterhin primär die zulässige Ge¬

schosszahl (in der Kernzone bis 6 Geschosse),
sowie die Abstände, die einheitlich auf 5 m

festgesetzt werden. Die Vorschriften für die

Arealbebauung 73) kommen bei einheitlicher

Ueberbauung von mindestens 6'000 m2 grossen

zusammenhängenden Flächen in den Zonen A bis

D 74) Zur Anwendung, (wobei auch Areale dieser

Grössenordnung nach wie vor nach den Regeln
der Einzelbebauung überbaut werden können). An

diesen Gesamtlösungen können eine Mehrzahl von

Bauherren beteiligt sein. Die Geschosszahl,
sowie die Abstandsregelung ist im Rahmen der

baugesetzlichen Schranken frei. Die Ausnütz-

barkeit des Areals ist durch eine generelle,
von konkreten Verhältnissen losgelöste Aus-

nützungsziffer festgesetzt, um unerwünschte

spekulative Uebernutzunen zu verhindern. Grund¬

voraussetzung ist eine besonders gute Gestal¬

tung der Einzelbauten und der Gesamtanlage.

"Bei der städtebaulichen Beurteilung sind na¬

mentlich folgende Gesichtspunkte zu berück¬

sichtigen: Beziehung zum Stadtbild sowie zur

baulichen und landschaftlichen Umgebung;
kubische Gliederung; Lage, Zweckbestimmung und

Umfang der Freiflächen; Wohnhygiene; Verkehrs¬

lösung." 75)

Vor allem die Kriterien "kubische Gliederung,
Umfang der Freiflächen sowie Wohnhygiene"
lassen sich, je nach ihrer Anwendung, direkt

als Grundprinzipien der angestrebten differen¬

zierten Bebauung definieren.

Die Arealbebauung enthält darüber hinaus noch

einige Sicherungen gegen nachträglichen Miss¬

brauch der einmal gewährten Freiheit. 76)

Mit der Aufnahme der Arealbebauung in die neue

Bauordnung der Stadt Zürich hat das Baurecht

einen wesentlichen Schritt vollzogen, um die

"moderne Bauweise" auf dem normalen Rechtsweg
zu ermöglichen. Das Instrument erfreute sich

in der Folge reger Beliebtheit und hat ja
schliesslich 1975 auch noch direkten Eingang
in das neue kantonale Recht gefunden. 77)
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78) Es handelt sich um die Interessant ist einmal mehr der Vergleich mit

letzte in die Untersu- der städtebaulichen Vergangenheit. Während um

chung einbezogene Fassung. die Jahrhundertwende für grosse zusammenhängen¬
de Areale, ganze Stadterweiterungsgebiete, eine

79) Diese Tendenz hielt einheitliche Ordnung aufgestellt wurde, in de-

weiterhin an; Ende 1979 ren Rahmen sich ein sukzessiver Gestaltunspro-

beträgt die Einwohnerzahl zess vollzog, wird mit diesem Instrument für

der Stadt Zürich 374'221 zusammenhängende Gebiete eine einheitliche Ge-

EW; Quelle: Statistisches stalt verordnet, die für alle Beteiligten ver-

Amt der Stadt Zürich. bindlich ist, gesamthaft realisiert wird und

gestalterische Entwicklungsprozesse eher aus-

80) Harald Jürgensen, schliesst.

Rudolf Koller (Hrsg.),

Entwicklung der Stadt zu- Ueber verschiedene Abänderungen und Ergänzungen

rieh, Analysen, Trends, erfährt die Bauordnung der Stadt Zürich ihre

Programme. P.Iblher u.a., letzte gültige Passung am 1. Oktober 1978. 78)

Band 3, Zürich im Novem- Die in diesem Zeitraum umfassendste Revision

ber 1972. von Bauordnung und Zonenplan erfolgte am 4.

Februar 1976.

81) Siehe auch: Revision

der Bauordnung der Stadt Hauptanlass der Revision ist es, den ungünsti-

Zürich, Weisung dos Stadt- gen Entwicklungen im WohnbcrcJch entgugenzu-

rates an dun Gemuindurat, wirken. Von l'lndu l')G2 bJ u Endo 1972 üdiik die

vom 28. Dezember 1973, Einwohnerzahl der Stadt Zürich von 440'180 auf

s. 3 und 4. 407'647. 79) Diese im Rahmen eines Gutachtens

untersuchte negative Entwicklung lässt sich

grundsätzlich auf drei Hauptfaktoren zurückfüh¬

ren. 80) Erstens ist über gestiegene Ansprüche
an den Wohnkomfort der Flächenbedarf für Wohn¬

zwecke pro Einwohner wesentlich mitangestiegen;
zweitens wurde über Abbruche, Umbauten und an¬

schliessende Zweckänderung Wohnraum in der

Stadt verdrängt und drittens leisten die zuneh¬

menden Immissionen an verkehrsreichen Strassen

einen zusätzlichen Anstoss zur Bevölkerungsab¬

wanderung in die Agglomeration. Daraus ergeben
sich nachteilige Konsequenzen vor allem im Be¬

reich der Steuererträge. Mit der Abwanderung,

primär der altersmässigen Mittelschicht der Be¬

völkerung, wird der Anteil unter den natürli¬

chen Personen, der steuerlich gesehen die

Hauptlast trägt, immer kleiner. 81)

Die Bauordnungsrevision möchte den genannten
Ursachen Rechnung tragen und über eine Reihe

von gezielten Massnahmen die laufende Entwick¬

lung abbremsen und umkehren.

Die Massnahmen nehmen Bezug auf die Empfehlun¬

gen des Gutachtens von Professor Jürgensen.

Grundsätzlich lassen sie sich in drei Katego¬

rien gliedern:

- Ausweitung der Ausnützungsmöglichkeiten,

- Massnahmen im Interesse des Wohnschutzes

und

- parallel dazu Schaffung von Ausweichmög¬
lichkeiten für Dienstleistungsbetriebe.

Die vorhandenen stüdtischcn Ausnützungs;wertc in
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82) Siehe Art. 28 der Bau¬

ordnung der Stadt Zürich

vom 1. Oktober 1978.

83) Siehe Art. 7a, Abs. 1,

2 und 3, Bauordnung der

Stadt Zürich vom 1. Okto¬

ber 1978.

der Stadt Zürich liegen zwar bereits über den

Richtwerten des neuen kantonalen Planungs- und

Baugesetzes, wobei zu beachten ist, dass diese

Werte für die Stadt Zürich keine Verbindlich¬

keit besitzen. Der Ausnützungserhöhung sind

vielmehr Grenzen gesetzt über hygienische, so¬

ziologische, verkehrstechnische und infrastruk¬

turelle Kriterien.

84) Siehe Art. 29, Abs. 2

und Art. 33, Abs. 1-3,

Bauordnung der Stadt Zü¬

rich vom 1. Oktober 1978.

85) Siehe Art. 39a bis h,

Bauordnung der Stadt Zü¬

rich vom 1. Oktober 1978.

Um jedoch den Bedarf an zusätzlicher Wohnfläche

wenigstens teilweise zu decken erscheinen dem

Stadtrat der Stadt Zürich gewisse Erhöhungen
der Ausnützung vertretbar. Die Revision bringt
eine Erhöhung für die Zone E °2) und durch par¬

tielle Aufzonungen von Wohngebieten. Eine wei¬

tere Ausnützungssteigerung ergibt sich durch

die Zulassung des Dachgeschossausbaus, auch

ausserhalb der Zone D, für sämtliche Gebäude,
die vor dem 1. Januar 1975 errichtet wurden.°3)
Da bei der Ueberprüfung bereits realisierter

Arealüberbauungen festgestellt wurde, dass sich

bisher im Rahmen dieser Bauweise vielfach eine

kleinere Ausnützung ergab als sie im Rahmen der

Einzelbebauung möglich gewesen wäre, wird eine

Erhöhung der Ausnützungsziffern bei Arealbe¬

bauung festgesetzt und über eine Ergänzung -

unter bestimmten Voraussetzungen - der Einbezug
von Strassen- und Bahngebiet in die Arealfläche

zugelassen. 84)

Die Steigerung der Ausnützungsmöglichkeiten in

bestehenden Quartieren ist zwar aufgrund der

genannten Problemsituation durchaus verständ¬

lich und als planerisches Mittel tauglich, neue

Kapazität für den Wohnungsbau zu erschliessen.

Problematisch ist jedoch das gewaltige Stadt¬

veränderungspotential, das hinter einer solchen

Massnahme steht. Bestehende Bausubstanz weist

dadurch vielfach Unternutzungen auf, was zum

Abbruch und Neubau Anreiz bietet. Dadurch kön¬

nen architektonisch-räumlich wertvolle Einzel¬

objekte und Strukturen verloren gehen und es

stellt sich die Frage, ob eine Neuüberbauung
mit gesteigerter Ausnützung im Rahmen der be¬

stehenden Strukturen (Raum, Gestalt, Funktion)
realisiert werden kann und damit an histori¬

schen Vorgaben im Sinne einer kontinuierlichen

städtebaulichen Entwicklung angeknüpft werden

kann.

Eine zweite wesentliche Neuerung bringt die

Revision im Interesse des Wohnschutzes. Die

Vorschriften über den Wohnflächenanteil sollen

die bisherige Verdrängung von Wohnraum durch

Geschäftshäuser, Büros usw. stoppen. 85) Ei.n

dazugehöriger Wohnflächenanteilsplan, der die

Wohnanteile gebietsbezogen, grundstücksscharf
festsetzt ist bereits erarbeitet und befindet

sich zur Zeit in Vernehmlassung.
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86) Siehe auch: Reyision

der Bauordnung der Stadt

Zürich, Weisung des Stadt

rates an den Gemeinderat,
vom 28. Dezember 1973, S.

5 und 6.

Während die Ausnützungssteigerung und die Um-

zonungen der Industriezone sehr direkte Aus¬

wirkungen auf die stadträumliche Struktur ha¬

ben werden, werden die Auswirkungen des Wohn¬

anteilplanes eher indirekter Natur sein und

sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollum¬

fänglich abschätzbar.

10.23 Sonderbauordnung für das Gebiet Kalk¬

breite

Als Beispiel für die städtebauliche Planung
aufgrund besonderer Bauvorschriften soll ab¬

schliessend die Sonderbauordnung für das Ge¬

biet Kalkbreite vom 6. Februar 1974 diskutiert

werden.

Diese Sonderbauordnung ist insofern von beson¬

derem Interesse, als sie ursprünglich als Mo¬

dellfall für die Behandlung von Einzugsgebie¬
ten der U- und S-Bahnstationen gedacht war.

Nach der negativen U- und S-Bahnabstimmung wur¬

de sie nicht fallengelassen, da eine Neuüber-

bauung des Gebietes aus Gründen der Unternut¬

zung und der Sanierungsbedürftigkeit der mei¬

sten Liegenschaften in diesem mit öffentlichen

Verkehrsmitteln gut erschlossenen Gebiet in

Bälde zu erwarten war. Das rechtliche Instru¬

mentarium einer Sonderbauordnung wurde für die

Neugestaltung eines so grossen Baugebietes als

geeignet erachtet, um ein gutes städtebauliches

Gesamtkonzept zu verwirklichen. In der Weisung
zur Sonderbauordnung Kalkbreite formuliert der

Stadtrat seinen Standpunkt wie folgt:

"Wenn die Stadt tatenlos zusieht und von ihren

baurechtlichen Lenkungsmöglichkeiten keinen

Gebrauch macht, muss erwartet werden, dass ein

Teil der Grundstücke in nächster Zeit nach den

allgemeinen Bauvorschriften überbaut wird.

Massgebend werden dabei die Bestimmungen der

städtischen Bauordnung über die Wohnzone A

sein, da das Sonderbaugebiet heute dieser Zone

zugeteilt ist. Es ist damit zu rechnen, dass

die Bauherren nicht von der Möglichkeit einer

Arealüberbauung Gebrauch machen (Artikel 29

ff BauO), sondern Einzelbebauungen realisieren

werden (Artikel 4 ff BauO)j dies deshalb, weil

unter den gegebenen Verhältnissen im Rahmen

der Einzelbebauung eine wesentlich bessere

Ausnützung erzielt werden kann als im Rahmen

der Arealbebauung. Während Artikel 33, Absatz

Die dritte Massnahme will den Druck der Dienst¬

leistungsbetriebe auf die Wohngebiete mildern.

Zu diesem Zweck werden Teile der bisherigen In¬

dustriezone in die Kernzone umgezont, was inso¬

fern vertretbar ist, als ohnedies eine Ver¬

schiebung vom sekundären zum tertiären Sektor

stattgefunden hat. 86)
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87) Sonderbauordnung für

das Gebiet Kalkbreite,

Weisung des Stadtrates an

den Gemeinderat, Zürich,

vom 6. Februar 1974, S. 1

und 2.

88) Für Hochhäuser bleibt

lediglich die kantonale

Genehmigung nach § 148

des Baugesetzes von 1893

vorbehalten.

1, BauO bei Arealbebauung in der Zone A eine

Ausnützung von 1,5 (nach dem Revisionsvor¬

schlag zur Bauordnung 1,6) zulässt, ergibt
sich bei der Einzelbauweise - über das ganze

Gebiet gerechnet - eine vergleichsweise durch¬

schnittliche Ausnützung von etwa 2,5. Bei ein¬

zelnen Grundstücken ist die vergleichsweise
Ausnützung sogar noch höher. Einzelbebauungen
sind aber im fraglichen Gebiet aus städtebau¬

lich/architektonischen und aus planerischen
Gründen unerwünscht. Mit Sicherheit kann vor¬

ausgesagt werden, dass die städtebaulichen und

die architektonischen Qualitäten wesentlich

geringer sein werden als bei einer differen¬

zierten Bauweise, welche erheblich höhere Ge¬

staltungsanforderungen zulässt als die Einzel¬

bauweise. Die Chancen, einen wirklich attrak¬

tiven Schwerpunkt zu schaffen und damit auch

das umliegende Quartier aufzuwerten, würden

sich um einiges verringern." °7)

Die Bebauung im Rahmen der Zonenordnung wird

also eindeutig als stadträumlich und gestalte¬
risch ungeeignete Ordnung betrachtet und die

Sonderbauordnung muss die an sich gewünschte
Arealbebauung ersetzen, damit unter Einbezug
einer erhöhten Ausnützung eine differenzierte

Bebauung, ein städtebaulicher Akzent entstehen

kann.

Die Regelung mit der dieses Ziel erreicht wer¬

den soll knüpft an den Vorschriften der städti¬

schen Bauordnung, die in der Wohnzone A Geltung
haben, an und weist in verschiedener, eher

technischer Beziehung strengere Bestimmungen
auf (Immissionsbeschränkungen, Parkplätze,
Heizungen, Art. 4-6 der Sonderbauordnung). Dem¬

gegenüber steht die Möglichkeit, von Mehraus-

nützungen Gebrauch zu machen und eine freiere

städtebauliche Gestaltung zu entwickeln. Neben

der gewöhnlichen üeberbauung wird eine beson¬

dere Bauweise gestattet, die im Einzelnen so¬

wie in der Gesamtanlage eine architektonisch

und städtebaulich einwandfreie Gestaltung ge¬

währleisten soll. Der Bauherr wird dafür reich¬

lich belohnt, indem Ausnützungen bis 3,5 er¬

möglicht werden und freie Gebäudehöhen und Ge¬

schosszahlen in einem gegebenen Rahmen erlaubt

werden sollen. 88) Darüber hinaus werden Er¬

leichterungen für die Abstandsbestimmungen und

die Gestaltung der Untergeschosse gegeben. In

die Sonderbauordnung integriert wird das neue

Rechtsinstitut der Wohnflächenanteile indem

der Bruttogeschossflächenanteil für Wohnen ge¬

samthaft auf 4 0% angesetzt wird und differen¬

ziert auf verschiedene Bauabschnitte verteilt

und festgelegt wird.
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89) Der Gestaltungsplan ist

nicht mit dem Institut Ge¬

staltungsplan nach dem

neuen Planungs- und Bauge¬

setz vom 7. September 1975

zu verwechseln, Wenngleich
er von seinen Inhalten und

den ergänzenden Vorschrif¬

ten im Rahmen der Sonder¬

bauordnung mit diesem

durchaus vergleichbar ist.

90) Siehe: Modellphoto,
nächste Seite.

Wesentlicher Bestandteil der Sonderbauordnung

ist ein zugehöriger Gestaltungsplan. 89) In

diesem Plan werden mit den Buchstaben A-F ver¬

schiedene üeberbauungsabschnitte unterschieden.

Die arabischen Ziffern innerhalb der Abschnitte

bezeichnen Baükörper von unterschiedlicher Hö¬

he. Sogenannte Mantellinien begrenzen jene Be¬

reiche, die von den Fassaden der Baukörper
nicht überschritten werden dürfen und eine wei¬

tere Linie schneidet die Freihaltezone aus. Die

Gebäudehöhen variieren von 5 bis 30 Geschossen,

die pro Bauabschnitt festgelegten Wohneinheiten

von 0 bis max. 75%. Für die Bauabschnitte wird

darüber hinaus die maximale Ausnützung in m2

Bruttogeschossflache angegeben. Mit diesem an

sich einfachen Instrumentarium ist eine weit¬

gehende, aber im Detail noch flexible Gestal¬

tungsordnung für das gesamte Baugebiet gegeben
und planlich festgesetzt.Insbesondere geht das

Ziel, eine differenzierte Bebauung zu realisie¬

ren aus nahezu allen planerischen Festlegungen

eindeutig hervor und darf auf dieser Grundlage
als gewährleistet erachtet werden. Die einmal

bewilligten Plane sollen schliesslich über öf¬

fentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen ge¬

sichert werden, damit die plangemässen Zwecke

in allen Phasen der Realisierung erhalten blei¬

ben.

Wenn man das städtebauliche Konzept mit der

umgebenden Struktur aus der Gründerzeit ver¬

gleicht, lässt sich sehr rasch ersehen, dass

die vorgeschlagene Bebauung die räumlichen

Strukturmerkmale ihrer städtebaulichen Nachbar¬

schaft weder bezüglich der grundrisslichen Ab¬

wicklung noch der Höhenabwicklung übernimmt.

Wie ja bereits aus der Weisung des Stadtrates

hervorging, möchte sich die geplante Ueberbau-

ung ganz bewusst von den Gestaltungsprinzipien
der zonengemässen Bebauung der Zone (und damit

auch der Umgebung) abheben und im Sinne eines

städtebaulichen Akzents die vorhandene Quar¬

tierstruktur überlagern und dominieren.

Die Sonderbauordnung Kalkbreite wurde schliess¬

lich 1976 vom Gemeinderat abgelehnt, womit die¬

ses ehrgeizige städtebauliche Grossprojekt als

gescheitert betrachtet werden muss. Daraufhin

plante die Eigentümerin des Areals Aktienhäuser

eine zonengemässe Neubebauung ihres Grundstüc¬

kes unter den geltenden Vorschriften der Zone

A, die heute in Realisierung befindlich ist. 9°)
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Modellphoto

entnommen

aus:

Tagesanzeiger

vom 12.7.1978.
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1) Siehe dazu: Kap. 1,

Problemstellung (Ziele und

Forderungen des "nachmo¬

dernen Städtebaus") und

Kap. 4.34, aktuollo Ten¬

denzen des Städtebaus der

70er Jahre.

2) Z.B. im Rahmen der

Arealbebauung.

3) Siehe dazu: Kap. 2,

Arbeitsthesen.

11. SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER UNTERSUCHUNG

Die vorliegende Analyse städtebaulicher Ziel¬

setzungen, der Veränderung stadträumlicher

Strukturen und der Entwicklung des Baurechts,
hat sehr deutlich gezeigt, dass die sich ver¬

ändernden Vorstellungen der gebauten Umwelt,
der Stadt, in der Folge zu Veränderungen und

Anpassungen der baurechtlichen Grundlagen führ¬

ten. Daraus ergibt sich von selbst, dass Ge¬

setze keine neuen Impulse für die städtebau¬

liche Entwicklung geben können, sie setzen

vielmehr Grenzen und zwar Grenzen, die den ge¬

nerellen Vorstellungen der jeweiligen Stadt¬

gesellschaft entsprechen. Es soll an dieser

Stelle bewusst vermieden werden, für die ak¬

tuellen städtebaulichen Ziele und Tendenzen *'

ein entsprechendes baurechtliches Instrumenta¬

rium zu entwerfen und zu fordern. Ein solcher

Versuch wäre fragwürdig, er käme mit Sicherheit

zu früh, denn offensichtlich sind die neuen

Vorstellungen über weite Teile noch im Ver¬

suchsstadium, sie sind noch zu wenig konkret

und ausgereift, um darauf aufbauend neue Ge¬

setze mit rechtlichen Mitteln in einer ein¬

schränkenden Weise zu formulieren. Zudem sind

die geltenden Rechtsvorschriften in ihren

Grundsätzen heute weit flexibler und gewähren
wesentlich grössere Gestaltungsfreiheiten als

dies früher der Fall war, sie lassen die Rea¬

lisierung neuer städtebaulicher Vorstellungen
im geltenden rechtlichen Rahmen durchaus zu. 2)

Der Inhalt dieses Schlusskapitels soll sich da¬

rauf beschränken die wesentlichsten Resultate

der Untersuchung zusammenzufassen und sie mit

den Arbeitsthesen zu vergleichen. Die daran

anschliessenden Folgerungen sind primär als

Postulate zuhanden der weiteren städtebaulichen

Entwicklung zu verstehen und beschränken sich

für den rechtlichen Teil bewusst auf sehr gene¬
relle Forderungen.

11.1 Ueberprüfung der Arbeitsthesen

Die wichtigsten Arbeitsthesen, wie sie beim

Einstieg in die Untersuchung formuliert wur¬

den 3), sollen anhand der Untersuchungsergeb¬
nisse auf ihre Richtigkeit und Bedeutung über¬

prüft werden.
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4) Benedikt Huber vertrat

und begründete an einem

Vortrag an der ETHZ unter

dem Thema: "Anspruchsvolle
Plätze - der Wandel im

Verständnis städtischer

Räume" die These, dass

eine Stadt anspruchsvolle
Aussenräume braucht.

5) Siehe dazu: Kap. 1,

Problemstellung, Zitat

Paul Hofer, aus dem Vor¬

lesungspapier, 16 Ansätze

zu einem Programm, ETH

Architekturabteilung,
Zürich, 23.10.1978.

6) Siehe auch: Klaus Horn¬

berger, Typologische Un¬

tersuchung städtischer

Aussenräume, Artikel in

Disp. Nr. 45, Zürich,

April 1977, S. 16ff.

7) Siehe auch: Kap. 4.13,
4.23 und 4.33, Funktionen

des Stadtraumes.

8) Teilweise führte die

Gefahr eines gewissen
Schematismus zu äusserst

konformen Strukturen und

damit zu ersten Ansätzen

einer städtischen Mono¬

tonie
.

11.11 Hauptthese: Stadtraumverlust

Die These geht davon aus, dass die Stadt wäh¬

rend des 20. Jahrhunderts ständig räumliche

Qualitäten verloren hat. Diese Behauptung be¬

trifft einerseits die laufende Veränderung der

Stadträume, die um die Jahrhundertwende ent¬

standen sind und anderseits die Neuschaffung
von Räumen, von Strassen und Plätzen und gan¬

zer Siedlungsstrukturen während der nachfol¬

genden Epochen. Es handelt sich um eine gra¬
vierende Behauptung, wenn man davon ausgeht,
dass eine Stadt anspruchsvolle Aussenräume

braucht 4)f ja dass ein Ort erst zur Stadt im

eigentlichen Sinne wird, wenn die entsprechen¬

den räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. 5)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde

weniger detailliert auf den Aspekt der Verände¬

rung von Funktionen und Benützung der Stadt¬

räume eingegangen, wenngleich über eine ganze

Reihe anderer Untersuchungen festgestellt wurde,
dass gerade der Funktionswechsel einen wesent¬

lichen Anteil an der Gestaltveränderung und

Minderung der Gestaltqualitäten städtischer

Aussenräume besitzt, 6) 7) im Vordergrund stand

die Analyse der direkten und tatsächlich ein¬

getretenen Veränderung der Stadtraumstruktur

aufgrund bestimmter Zielvorstellungen und der

entsprechende Niederschlag, den solche Entwick¬

lungen auf das Baurecht ausgeübt haben. Nach

dieser Analyse darf die These "Stadtraumver¬

lust" als weitgehend begründet gelten.

Wenn man die wesentlichsten Ergebnisse zu reka¬

pitulieren versucht, ergeben sie sich wie

folgt:

Um die Jahrhundertwende wurden ausgedehnte
Stadterweiterungen geplant und realisiert. Die

dabei entstandenen Siedlungsstrukturen ent¬

sprechen der geschlossenen und offenen Block¬

randbebauung, einem traditionell städtischen

Bebauungsprinzip. Der städtebauliche Entwurf

konzentrierte sich eindeutig auf die Planung
einer weitgehend geschlossenen Raumstruktur,
der Aussenraum war das bestimmende Element der

Planung.

Dabei entstanden geometrisch exakt und eindeu¬

tig geformte und gegliederte Räume von stren¬

ger Klarheit und Geschlossenheit. 8) pur die

Ausbildung der Raumwände stand eine einfache

und überzeugende Gebäudetypologie zur Verfü¬

gung, die sich dem Raumgefüge absolut unter¬

ordnete und an keiner Stelle das städtebauliche

Grundmuster durchbrach oder überlagerte. (Aus¬
nahmen bilden wichtige öffentliche Bauten oder

erhaltenswerte bestehende Einzelbauten). Der

städtebauliche Entwurf trachtete demnach nicht

nach der gestalterischen Ausbildung und Ordnung
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einzelner Bauten und Abwicklungen, er war a

priori raumschöpfend. Städtebauliche Vielfalt

in Ueberlagerung zur strengen räumlichen Grund¬

struktur entstand nahezu selbsttätig über die

Parzellierung der Baublöcke in Einzelgrund¬
stücke, auf denen gleiche Bautypen unterschied¬

licher architektonischer Ausbildung entstanden.

Solche vergleichsweise klare und exakt erfass¬

bare räumliche Strukturen Hessen sich dement¬

sprechend relativ einfach über verschiedene

rechtliche Instrumente bestimmen und festlegen.
Mit der Festsetzung von Baulinien, die gleich¬
zeitig die Richtung der Bauten bestimmen, von

Gebäudehöhen und Gebäudetiefe sowie den minima¬

len Grenzabständen war die Struktur und das

räumliche Profil bereits definiert. Die konkre¬

te architektonische Ausgestaltung der gegebenen
Grundstruktur war flexibel genug, eine ganze
Reihe von Variationen der Form, eine vielfäl¬

tige und reiche Architektur der Gebäude und

eine komplex gemischte Nutzung der Volumen und

Flächen zuzulassen. Problematisch war allen¬

falls der hohe Grad der Bodennutzung, die Dich¬

te der Struktur, insbesondere die zusätzliche,
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9). Kantonal:

Baugesetz für Ortschaf¬

ten mit städtischen

Verhältnissen, vom

23. April 1893.

Städtische:

Stadtzürcherische Vor¬

schriften für offene

Bebauung einzelner Ge¬

bietsteile, vom 2. No¬

vember 1901, Vorschrif¬

ten für die offene Be¬

bauung vom 29. Septem¬
ber 1912.

teilweise dichte Ueberbauung auch der Hofgrund¬
stücke.

Aus dieser Situation heraus ergab sich auch be¬

reits in den 20er Jahren eine erste Verände¬

rungsphase, wobei festgehalten werden muss,

dass es lediglich um eine strukturelle Verbes¬

serung ging, die die Grundprinzipien der Stadt¬

raumstruktur durchaus respektierte, also nicht

strukturauflösend wirkte. Die Folge war eine

Reduktion der Dichte über kleinere Geschosszah¬

len und Freihaltung der Höfe, sowie die Aus¬

sparung der problematischen Ecklösungen mit

ihren wohnhygienischen und nutzungstechnischen
Konflikten.

In dieser Phase hat sich das geltende Baurecht

als Grundlage einer kontinuierlich ablaufenden

städtebaulichen Entwicklung bestens bewährt. 9)

Einerseits hatte, vor allem das kantonale Bau¬

gesetz von 1893, eine ausgeprägt strukturerhal-

tende Wirkung, indem insbesondere die Baulinie

als stark raumbildendes Instrument noch ihre

volle gestalterische Wirkung besass, anderseits

ergab sich über die ersten städtischen Bauord¬

nungen eine Differenzierung der zulässigen Ge¬

bäudehöhen und damit eine Reduktion der Aus¬

nützung, der Dichte der neuen Siedlungen.

Die Forderungen des "Neuen Bauens", die sich in

dieser Zeit auf internationaler Ebene bereits

abzeichneten und in verschiedenen Projekten ih¬

ren Niederschlag fanden, gingen, auch was ihren

strukturellen Inhalt anbelangt, wesentlich wei¬

ter. In Ablehnung der geschlossenen Blockrand¬

bebauung, die unter dem Begriff "Mietskaserne"

systematisch verteufelt wurde, wurden neue

städtebauliche Vorstellungen formuliert und

wurde insbesondere das Einfamilienhaus in der

Reihe als neue Wohnform propagiert.

Siedlung Neubühl in

Zürich Wollishofen.

Entnommen aus:

"Werk" Jahrgang 1931,

S. 261.

^M-^1
.

J- f

^4%1*1 »:»«£**••.

^^f'^^mMy'.JS:^wc,^
«*>

X.
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10) Diese Entwicklung

lässt sich ab der Bauord¬

nung der Stadt Zürich vom

9. September 1931 belegen.

11) Während der 30er und

40er Jahre im Rahmen di¬

verser Zonenplanrevisio-
nen.

Parallel zu der Einführung der neuen Wohnform,

die zwangsläufig ein anderes räumliches Grund¬

muster und damit eine Anpassung der baurecht¬

lichen Ordnungsinstrumente bedingte, wurden

verschiedene weitere Zielvorstellungen ver¬

folgt. Erstens sollte mit dem neuen Bebauungs¬

typus eine durchgreifende Verbesserung der

Wohnhygiene erreicht werden und jedem Bewohner

ein Stück privates Freiland zugeordnet werden,

was den sozialpolitischen Zielen jener Zeit

entsprach. Zweitens sollte die Stadt in einzel¬

ne Funktionsbereiche gegliedert werden, insbe¬

sondere in Bereiche des Wohnens und Bereiche

des Arbeitens. Drittens sollten die städtischen

Verkehrsbeziehungen entflochten werden in

Hauptachsen und Nebenachsen (Wohnstrassen) für

den rollenden Verkehr und in Bereiche und Wege,
die dem Fussgänger reserviert waren.

Diese Forderungen fanden ab den 30er Jahren

sukzessive ihren Niederschlag im geltenden Bau¬

recht. So verlor die Baulinie zunehmend an Be¬

deutung und degenerierte vom ursprünglichen
Stadtgestaltungsinstrument zum reinen Freihal¬

teinstrument, insbesondere für Verkehrsflä¬

chen. 10) Die ständig zunehmende Differenzie¬

rung der Bauzonen nach Geschosszahlen, Abstän¬

den und Nutzungen H) zielte auf eine bewusste

Gliederung der Stadt in einzelne Funktionsbe¬

reiche und verfolgte eine StadtvorStellung,
die eine möglichst harmonische Verflechtung von

Stadt und ländlichem Umland zum Ziel hatte. Im

Gegensatz zur klar begrenzten mittelalterlichen

Stadt in Mauern entstanden fliessende Stadt¬

grenzen, die Uebergänge von Stadt zu freiem

Land wurden bewusst möglichst weich gestaltet.
Die zwangsläufige Folge waren antiurbane Quar¬

tiere, die nur noch aufgrund ihrer Lage als

Stadtquartiere bezeichnet werden können. Sie

besitzen zwar durchwegs relativ hohe Wohnquali¬
täten, insbesondere die Reihenhaussiedlungen,
aber auch die 3geschossigen Zeilenquartiere,
die vorwiegend während der 40er Jahre entstan¬

den. Städtische Qualitäten weisen sie aller¬

dings aus mehreren Gründen nicht auf:

- mangelnde Dichte (baulich und funktional),

- keine Funktionsüberlagerung, mangelnde
Vielfalt,

- räumliche Leere, die schwach definierten

Räume dienen nur der Erschliessung und

sind nicht geeignet vielfältige städtische

Funktionen zu ermöglichen.

Während also die Forderung nach optimaler Wohn¬

hygiene, nach dem "Wohnen im Grünen" im Rahmen

der halboffenen Zeilenbauweise, mit entspre¬
chend angepassten baurechtlichen Ordnungsin¬

strumenten, weitgehend erfüllt werden konnte,
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war es die fehlende städtische Dichte und Viel¬

falt, der verlorengegangene urbane Raum, der

die gleichartigen, uniformen Wohnsiedlungen

monoton, ausdruckslos und leer erscheinen

liess.

Diese Feststellung veranlasste die Städtebauer

nach einem neuen Bebauungstypus zu suchen, der

städtische Vielfalt, räumliche Dichte und wohn¬

hygienische Ziele optimal in sich vereinigen
sollte. Ein, an diesem Punkt der Entwicklung
durchaus denkbarer Rückgriff auf stadträumliche

Vorstellungen aus der Vergangenheit, auf die

räumlichen Grundprinzipien der Blockrandbebau¬

ung, wurde gar nicht erst in Erwägung gezogen.

Einerseits wurden solche Bebauungstypen nach

wie vor vehement abgelehnt, anderseits wollte

man ganz bewusst eine grundsätzlich neue, die

moderne Stadt entwickeln.

Die Wurzeln jener Entwicklung lagen bereits

weit zurück und basieren in ihren Ansätzen auf

den Ideen des Neuen Bauens, die ideologische

Grundlage für die "Neue Stadt" lieferte die

Charte d1Athenes.

Der darauf basierende neue Bebauungstypus der

gemischten oder differenzierten Bauweise ist

der Versuch, der grünen, wohnhygienisch ein¬

wandfreien Zeilen- oder Reihenwohnsiedlung
eine neue Stadtraumvorstellung zu überlagern,

gleichzeitig das ständig knapper werdende Bau¬

land intensiver zu nutzen und eine - nach

technischen Gesichtspunkten - optimale Orga¬

nisation des Verkehrs einzuführen. Die moderne

Stadtraumvorstellung beinhaltet, wie bereits

aus der Bezeichnung der Bauweise hervorgeht,
eine Differenzierung und Mischung der Bautypen.
In einem ständig neuen Gestaltungsprozess wird

mit einer intensiven kubischen Gliederung und

Staffelung der Gebäudeabwicklungen in der Flä¬

che und in der Höhe eine freie, offene und

fliessende Raumwirkung und eine punktuelle Ak¬

zentuierung der Siedlungen angestrebt. Sol¬

chen fliessenden Räumen werden zusätzlich die

Vorstellungen einer grünen Wohnsiedlung, einer

durchgehenden Landschaft überlagert. Im Resul¬

tat ergeben sich weder in der Fläche noch im

Abschluss in der Höhe klar definierte Räume,

sie wirken häufig massstabslos, leer und mono¬

ton. Städtischer Charakter, Dichte und urbane

Vielfalt können aufgrund fehlender Vorausset¬

zungen nicht entstehen. Die monofunktionale

Nutzung, die absolute Entflechtung der Verkehrs¬

träger, die nicht definierten Oeffentlich-

keitsgrade der Räume, die weitgehend unbenutz¬

baren Grünflächen und die amorphe Raumhülle

lassen zwar "verstädterte" Räume entstehen,

als eigentliche Stadträumo im Sinne der Defi¬

nition nach Kap. 4 können die räumlichen Struk-
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turen der differenzierten Bauweise nicht be¬

zeichnet werden.

H. Litz, Citystudie

Langstrasse, Oktober

1962.

12) Revisionen vom 16.

Mai 1943, vom 8. April
1956 und vom 24. Mai

1959.

13) Insbesondere die Bau¬

ordnungen der Stadt Zü¬

rich vom 4. September
1946 und vom 12. Juni

1963.

Während die städtebauliche Entwicklung bis in

die 40er Jahre noch mit einigen Anpassungen
und Ergänzungen der bestehenden baurechtlichen

Grundlagen machbar war, verlangte die diffe¬

renzierte Bauweise ein grundsätzlich anderes

Verständnis des Bau- und Planungsrechts und

dementsprechend eine ganze Reihe von Abände¬

rungen, Ergänzungen und neuen Instrumenten.

So wurde das kantonale Baugesetz verschiedene

Male revidiert 12) unci auf der städtischen

Ebene entstanden neue Bauordnungen mit abgeän¬

derten und teilweise neuen Inhalten. 13)

Grundsätzlich zielten die Revisionen alle in

die gleiche Richtung, nämlich die Gestaltungs¬
freiheiten des Städtebauers zu erweitern. In

der Konsequenz bedeutete dieser Schritt eine

weitere Abschwächung und teilweise Elimination

der gestaltrelevanten Instrumente des Bau¬

rechts (Baulinie, Geschosshöhe, Abstände usw.)

und ihren Ersatz durch weit generellere Fest-
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legungen. Damit war die sogenannte Flächennut¬

zungsplanung geboren, eine Planung, die sich

darauf beschränkt, auf einer gegebenen Bebau¬

ungsfläche unter Einhaltung der zonengemässen

Ausnützung und unter Beachtung einiger baupo¬
lizeilicher Randbedingungen, eine weitgehende
Gestaltungsfreiheit zu gewähren. Das baurecht¬

liche Instrumentarium dient also nicht mehr

dazu, Gestalt zu ordnen und zu definieren,
sondern beschränkt sich lediglich darauf, äus¬

sere Randbedingungen zu setzen.

Dass im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung
vor allem im Verlauf der letzten Jahrzehnte

ständig städtische, stadträumliche Qualitäten

verloren gingen darf aufgrund der Untersuchung
als nachgewiesen gelten und wird auch über

zahlreiche Publikationen und Referate, die

während der zweiten Hälfte der siebziger Jahre

erschienen sind und gehalten wurden, auf brei¬

ter Ebene gestützt.

Es ist mit grosser Sicherheit anzunehmen, dass

wir (die Städtebauer und Planer) heute am Ende

einer Epoche stehen; eine ganze Reihe von In¬

dikatoren für die Tendenzwende wurden ja be¬

reits formuliert. Aus den generellen Forderun¬

gen sowie auch aus ersten Versuchen und neuen

Projekten geht eindeutig hervor, dass u.a. die

Stadtbaugeschichte und vor aliem auch der

Städtebau der Jahrhundertwende mehr und mehr

an Bedeutung gewinnen und dass verschiedene

historische Stadtraumstrukturen eine breite

Renaissance erleben. Zwei, aus einer Vielzahl

ausgewählte Beispiele mögen das Gesagte bele¬

gen.
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Berlin-Wedding

Neue geschlossene

Blockrandbebauung

in einem Sanie¬

rungsgebiet.

Strenge und klare,

den Gestaltvor¬

stellungen der

Jahrhundertwende

entsprechende
räumliche Durch¬

bildung.

Projekt von J.P. Kleihues

entnommen aus:

"Werk-Archithese"

Nr. 31-32, 1979,

S. 19

Wettbewerb

Roma interrotta

Projekt von

Peter Carl,

Judith Di Maio,

Steven Peterson,

Colin Rowe,

U.S.A.

Klare und zu¬

sammenhängende

Gestaltung #

geschlossene

Raumfolgen im

Rahmen eines

eindeutigen,

geometrisch
definierten

Grundmusters.

Entnommen aus:

Roma interrotta,

Ausstellungs¬

katalog, Hrsg.:
Giulio Carlo

Argan, Christian

Norberg-Schulz,

Rom 1979.

1- vt
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Die Realisierung solcher neuer stadträumlicher

Vorstellungen ist zwar im Rahmen des geltenden
Rechts aufgrund der weitgehenden Gestaltungs¬
freiheiten sicherlich machbar; allerdings aber

nur dann, wenn sie zusammenhängend und in ei¬

nem Zug erfolgt. Für eine mittel- bis länger¬

fristige Gewährleistung solcher Stadtraum¬

strukturen und für eine sukzessive, kontinuier¬

lich ablaufende Realisierung in einzelnen Ab¬

schnitten fehlt jedoch heute das notwendige

gestalterische Ordnungsinstrumentarium. Der

Erlass städtebaulicher Gestaltungslinien,
eines ordnenden aber flexibel interpretierba¬
ren Gestaltungsrahmens, der die Entwicklung

der Stadtraumstruktur regelt, ist nicht mehr

zwingender Bestandteil der geltenden baurecht¬

lichen Grundordnung.

11.12 These: Verbesserung der individuellen

zu Lasten der öffentlichen Stadtbereiche

Die These besagt, dass zwar die wohnhygieni¬
schen Bedingungen der Stadt, die Qualität der

einzelnen Wohnzelle ständig verbessert wurde,

dass aber die Qualität der öffentlichen Stadt¬

räume dabei vernachlässigt wurde und teilwei¬

se direkt, teilweise indirekt aufgrund der

wohnhygienischen Ziele verlorenging.

Wenn man die entsprechenden Resultate der Un¬

tersuchung kurz rekapituliert, kann die These

wie folgt begründet werden:

Das eigentliche Hauptargument gegen die ur¬

sprünglichen, stadträumlich stark definierten

Baustrukturen der Blockbauweise ergab sich

aus den - zum Teil tatsächlich schlechten -

wohnhygienischen Bedingungen. Es muss dabei

unterschieden werden zwischen strukturimmanen¬

ten Wohnhygieneproblemen und solchen Problemen,

die sich im Verlauf der Entwicklung als äus¬

sere Immissionen ergaben, insbesondere durch

den zunehmenden Stadtverkehr.

Um die Jahrhundertwende war es das primäre
Ziel, eindeutige, klare und räumlich geschlos¬
sen wirkende Stadtraumstrukturen aufzubauen.

Dieser städtebaulichen Grundvorstellung wurden

praktisch sämtliche weiteren Teilziele unter¬

ordnet. So entstanden nach unterschiedlichen

Oeffentlichkeitsgraden klar gegliederte Räume:

Strasse, Platz, Vorgarten und Hof. Eindeutig
dominant waren die öffentlichen Räume Strasse

und Platz. Die städtische Gestaltung solcher

Räume verlangte nach geschlossenen Raumwänden

mit repräsentativen Architekturen, nach durch¬

gehender Orientierung der Gebäude auf die

Strasse, den Platz, nach direkten Uebergängen
zwischen öffentlichem Raum und privaten Gebäu-
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14) Zur Strukturverände¬

rung siehe Kap. 11.11,

Haupttheso Stadtraumver¬

lust.

15) Die neugestalteten
Altstädte z.B. entspra¬
chen offensichtlich einem

breiten Bedürfnis nach

städtischen Lebensräumen.

den, nach dichten Raumproportionen und nach

spärlicher Verwendung von landschaftlichen

(grünen) Elementen.

In der Folge ergaben sich teilweise nordorien¬

tierte Wohnungen, eine durchgehende Haupt¬
orientierung der Wohnungen auf die (heute I)

lärmige Strasse, minimale Grünflächen, gegen¬

seitige Verschattungen aufgrund der Dichte

und schwierige Belichtungsverhältnisse an den

geschlossenen Blockecken. Die zusätzliche bau¬

liche Nutzung auch der Hofparzellen, häufig
durch gewerbliche Kleinbetriebe, führte

schliesslich zu üebernutzungen der Struktur,
und zum Teil zu Immissionen, verursacht durch

die Betriebe und deren Verkehrspotential.

Die Verbesserungsbemühungen solcher wohnhygie¬
nischer Problemsituationen wurden ab 1920 pla¬
nerisches Hauptanliegen. Sie trachteten nach

Entdichtung der Struktur, Segregation der Nut¬

zungen, Abkehr und Loslösung der Gebäude von der

Strasse, optimaler Besonnung der Wohnungen und

Schaffung ausgedehnter Grünflächen. Schritt für

Schritt wurden in rascher Folge solche Ziele in

die Realität umgesetzt, allerdings wurde nicht

beachtet, dass dabei städtische und räumliche

. Qualitäten sukzessive in gleichem Mass verloren-

Lgingen. 14) J
Ueber die Veränderung und Entwicklung der kan¬

tonalen und städtischen Baurechtserlasse lässt

sich die wachsende Bedeutung der wohnhygieni¬
schen Anforderungen teilweise indirekt und ab

den 40er Jahren direkt und wörtlich ablesen.

Am Ende der städtebaulichen Entwicklung unter

dem Primat der Wohnhygiene steht als Resultat

die baulich-räumliche Struktur der gemischten
Bebauung. Wenn man - entgegen den ersten Ver¬

fechtern dieses Bebauungstyps - die Meinung
vertritt, dass auch der moderne und mobile

Mensch, der Stadtbewohner von heute, eine

städtische Umgebung und Stadträume mit pulsie¬
rendem Leben braucht und wieder vermehrt zu

schätzen gelernt hat 1^^, so müssen neben die

wohnhygienischen"Ziele neue städtebauliche

Ziele gesetzt werden.

11.13 These: Sonderbauweisen - Regelbauweise

Die These besagt, dass im Rahmen von Sonderbau¬

weisen zumeist keine bessere Siedlungs- und

Stadtgestaltung resultierte als bei der Anwen¬

dung der Regelbauweise. Es wurde weiter be¬

hauptet, dass sie primär privaten Interessen

dienen (Ausnützungssteigerung, Realisierung
grosser Bauvolumina, beschränkte Anpassung an

die Gegebenheiten) und nur sekundär öffentlichen

Interessen; und dass die Sonderbauweisen ver-
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mehrt auch für eigentliche Normalfälle heran¬

gezogen wurden.

Im Rückblick auf die Analyse muss zugegeben
werden, dass nicht alle Teile der These belegt
werden können. So trifft es nur beschränkt zu,

dass private Interessen besser abschneiden als

öffentliche, wenn die Ueberbauung im Rahmen

von Sonderinstrumenten realisiert wurde.

Es muss festgehalten werden, dass vorab die

Oeffentlichkeit (vertreten durch die planende
Verwaltung) an grossflächigen differenzierten

Ueberbauungen interessiert war. Nachdem damit

das städtebauliche Ziel als gegeben feststeht,

ergibt sich in der Folge, dass dieses Ziel am

ehesten mit Sonderinstrumenten, wie beispiels¬
weise der Arealbebauung nach Zürcher Recht, zu

erreichen war, einem Instrument also, das di¬

rekt dafür gemacht worden war.

Wenn man sich nun bei der Bewertung der ent¬

standenen Stadtstrukturen darauf beschränkt,

sie nach den Kriterien der differenzierten

Bauweise zu werten, so wird man feststellen,

dass die neueren Siedlungen, die im Rahmen der

Arealbebauung entstanden sind, gar nicht

schlecht abschneiden.

Anders sieht es jedoch aus, wenn man ent¬

sprechend dem Ergebnis der Hauptthese "Stadt¬

raumverlust" davon ausgeht, dass die differen¬

zierte Bauweise als städtischer Bebauungstypus

ungeeignet sei, dann wäre analog die Arealbe¬

bauung als städtebauliches Planungsinstrument
abzulehnen und eher der zonenkonformen Bebau¬

ung der Vorzug zu geben.

Das Problem liegt also nicht primär beim In¬

strument, sondern bei der Wahl des Bebauungs¬

typs, also bei der städtebaulichen Entwurfs¬

arbeit. Der bereits beschriebene, hohe Grad

der Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Arealbe¬

bauung würde es auch zulassen, aufgrund ande¬

rer Wertvorstellungen, z.B. eine geschlossene

Bebauung zu planen, vorausgesetzt, sie wird als

Arealbebauung in einem Zug realisiert.

Ebenfalls fragwürdig ist die Behauptung, die

Sonderbauweisen seien für Ausnützungssteige-

rungen missbraucht worden. In Einzelfällen mag

das zwar der Fall gewesen sein !6), generell

aber, in Zonen die bereits eine relativ hohe

Ausnützung besitzen, war es teilweise sogar

umgekehrt. Genau aus diesem Grund wurde die AZ

für Arealbebauungen mit der BO-Revision vom

4. Februar 1976 erhöht. Problematisch, vom

städtebaulichen Gesichtspunkt her gesehen, sind

allerdings all jene Fälle, in denen sogenannte

Ausnützungsübertragungen stattgefunden haben.

16) Siehe dazu: Kap.

10.23, Sonderbauordnung
für das Gebiet Kalkbreite,

(AZ bis 3,5).
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In der Untersuchung wurden solche Fälle nur am

Rande behandelt, sie sollen deshalb nicht im

Einzelnen zitiert werden. Generell lässt sich

jedoch behaupten, dass diese Praktiken mit ei¬

ner homogenen Stadtplanung und -entwicklung
unvereinbar sind, sie beruhen auf der primären
Absicht, jede mögliche Baulandreserve ent¬

sprechend der jeweiligen, allenfalls zufälli¬

gen, Konstellation direkt zu verwerten.

Begründet werden können allerdings die Behaup¬
tungen, Sonderbauweisen seien vermehrt für die

Behandlung von Normalfällen herangezogen wor¬

den und sie hätten fragwürdige Gestaltungs¬
spielräume geschaffen.

Während die ersten Quartierbauordnungen tat¬

sächlich als Sonderinstrumentarium für die Be¬

handlung städtebaulich empfindlicher Gebiete

eingesetzt wurden 17) und spezielle und hohe

Gestaltungsanforderungen formulierten, wird

beispielsweise für die Arealbebauung lediglich
eine grosse zusammenhängende Fläche als Vor¬

aussetzung verlangt und eine städtebaulich

einheitliche Lösung gefordert. Beide Kriterien

haben als mögliche Garanten städtebaulich

guter Lösungen versagt. Die grosse Fläche wur¬

de als Gestaltungsfreiraum für ständig neue,

mit ihrer Umgebung aber meist inkonsistente

Strukturen benutzt; die städtebauliche Einheit

wurde - bewusst oder unbewusst - missverstan¬

den, das Resultat war lediglich Einheitlich¬

keit im Sinne von Konformität.

Die Analyse zeigt, dass mit dem Sonderinstru¬

mentarium offensichtlich die Lücke geschlossen
werden sollte, die nach der Abwertung der ur¬

sprünglichen gestaltungsrelevanten Instrumente

(z.B. Baulinie) im Bau- und Planungsrecht
klaffte. So sollte mit dem Instrument Arealbe¬

bauung (und neuerdings mit dem Gestaltungsplan)
grossflächig Stadtgestaltung betrieben und

geregelt werden. Das Problem, das aber bleibt,
ist dass ein mittel- bis langfristiges Ord¬

nungsinstrumentarium - wie es die Jahrhundert¬

wende hatte - heute über weite Teile fehlt.

Perspektiven und längerfristig wirksame Ge¬

staltungslinien des Städtebaus können und soll¬

ten nicht mit Sonderinstrumenten gewährleistet
werden.

17) So z.B. Quartier beim

Bahnhof, Quartier Stadel¬

hofen, Teile des Quartiers

Enge.
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11.14 These: Städtebauliche Diskontinujtut

Die Behauptung, dass die städtebauliche Ent¬

wicklung mehr und mehr an Kontinuität verloren

hat darf aufgrund der Analyse als gesichert
gelten. Die Behandlung des vorhergehenden The¬

mas, Sonderbauweisen - Regelbauweise, hat be¬

reits einige Aspekte diskontinuierlicher städ¬

tebaulicher Entwicklung aufgedeckt und damit

die These gestützt. Grundsätzlich kann und muss

hierzu noch angefügt werden, dass die moderne

Flächennutzungsplanung keine, respektive nur

sehr generelle stadtgestalterische Randbedin¬

gungen setzt. Aus dieser Tatsache heraus wird

ein Verfahren notwendig, das ständig neue und

damit auch fortzu wechselnde Determinanten

der Strukturierung und Gestaltung der Stadt

formuliert und sichert. Vorwiegend zu diesem

Zweck wird das ganze zur Verfügung stehende

Sonderinstrumentarium heute verwendet.

Die Behauptung, dass das Instrumentarium der

Jahrhundertwende ausschliesslich baupolizeili¬
cher Natur gewesen sei stimmt eben nicht. Da¬

mals stand durchaus ein reguläres Planungsin¬
strumentarium zur Verfügung mit dem, mittel-

bis langfristig, gestalterische Festlegungen

geordnet, koordiniert und gewährleistet werden

konnten. Innerhalb eines solchen strukturellen

Gestaltungsrahmens bestand eine breite Band¬

breite, flexibler und sukzessiver Ausgestal¬

tung.

Was für den modernen - oder besser gesagt
"nachmodernen" - Stadtgestaltungsprozess fehlt,

ist eine Regelbauweise, die die Anliegen der

Stadtgestaltung nicht an die Sonderinstrumente

delegiert, sondern integriert.

11.2 Schlussfolgerungen zum Thema der Inter-

dependenzen zwischen Stadtgestalt und

Baugesetz

Aus der Analyse der städtebaulichen und der

baurechtlichen Entwicklung lassen sich im Ver¬

gleich und in der Ueberlagerung beider Entwick¬

lungen Schlüsse über deren Zusammenhänge und

Abhängigkeiten ziehen.

Während der zunehmenden Industrialisierung ab

Mitte des 19. Jahrhunderts tritt die Stadt in

eine neue Epoche, eine Epoche, die ihr

schliesslich um die Jahrhundertwende ein bis

dahin nie dagewesenes Wachstum bescherte. Die

Stadterweiterung, die städtebauliche Lösung



325

18) Zwar sind auch bereits der daraus entstehenden Probleme bedient sich

aus früheren Epochen städ- traditioneller Mittel, d.h. es wird auf eine

tebaulich wirksame Gesetze Stadtbautypologie zurückgegriffen, die sich im

bekannt, so z.x\. aus der Laufe der Stadtgeschichte in zahlreichen Varia-

z.'ihr Ln<jcr£iL<i«lt Hern. v.r. tionen herausgebildet hat.

handelt sich jedoch primär

um die Formulierung einer Die Verankerung der städtebaulichen Planung der

städtebaulichen Konzeption, Stadterweiterung konnte jedoch nicht mehr di-

deren Anwendung und Gewähr- rekt über bestehende Machtstrukturen gewährlei-
leistung direkt dem Stadt- stet werden, im neuen Liberalstaat war dazu

kern oblag. der Aufbau eines Gesetzeswerkes nötig gewor¬

den. 18) Eine rechtliche Doktrin war jedoch zu

19) So z.B. das preussi- diesem Zeitpunkt nicht gegeben, sie musste über

sehe Fluchtliniengesetz die politischen Organe des Staates nach und

von 1875 nach entwickelt werden. Für den Anfang be¬

schränkte man sich, neben einer weitgehenden
Baufreiheit, auf die Sicherung eigentumsrecht¬
licher, nachbarrechtlicher, gesundheitspoli¬
zeilicher, feuerpolizeilicher und baupolizei¬
licher Interessen. Erst mit den Baugesetzen
von 1863 und 1893 fanden nach und nach stadt-

planerische Anliegen Eingang in das Gesetz.

Dabei lässt sich aus der Analyse ableiten, dass

die städtebauliche Grundkonzeption entspre¬
chend der Wünsche und Forderungen der Archi¬

tekten und Städtebauer ins Gesetz aufgenommen
wurde, während für die Umsetzung in ein Bauge¬
setz zum Teil ausländische Gesetze als Vorlage
dienten.

Eine wechselseitige Dynamik entsteht aus der

Tatsache, dass die politischen Instanzen als

Gesetzgeber selbst aktiv wurden, indem sie die

ursprüngliche Baufreiheit in einem planerischen
Sinn einzuschränken begannen, dies um Auswüch¬

se der Spekulation zu vermeiden und wohnhygie¬
nische Anliegen zu garantieren, aber auch um

der wachsenden Stadt eine angemessene Gestalt

zu geben. Es ist durchaus natürlich, dass sie

für die städtebauliche Planung auf die Erfah¬

rungen und Forderungen der Fachleute zurück-

griffen.

Um der neuen Stadt mittels Gesetz Gestalt zu

geben, sie entsprechend einer Gestaltvorstel¬

lung zu formen, bedurfte es gestalterisch wirk¬

samer Instrumente, die schliesslich vor allem

über die Fluchtlinie - oder nach Zürcher Recht

Baulinie - und die Abstands- und Höhenbegren¬
zungen gefunden wurden. So wie einerseits die¬

se Instrumente der damaligen städtebaulichen

Grundvorstellung entsprachen, entspricht ande¬

rerseits die entstandene Stadtgestalt den In¬

strumenten. Die klare, geometrisch fassbare

Struktur der Stadt der Jahrhundertwende ist
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20) Dabei ist ab 1900 häu¬

fig eine gewisse Ergänzung

zwischen der städtischen

und kantonalen Baurechts¬

entwicklung festzustellen

21) Gestaltungsfreiheit war

ja eines der Hauptanliegen

des Städtebaus der 50iger

und 60iger Jahre

22) So z.B. AZ, Arealbe¬

bauung, Sonderbauvorschrif¬

ten, Gestaltungsplan u.a.

23) ..

linie

wie z.B. die Bau-

demnach das direkte Resultat der exakten und

eindeutigen stadtgestalterischen Formulierung

des geltenden Baurechts.

Im weiteren Entwicklungsprozess während des

20. Jahrhunderts lässt sich dann eine Phasen¬

verschiebung feststellen. Auf der städtebauli¬

chen, wie auch auf der sozial- und stadtpoli¬

tischen Ebene werden ständig neue Forderungen

gestellt, die nach und nach eine Veränderung

der Stadtgestalt und sekundär eine Anpassung

und Abänderung des Baurechts zur Folge hatten.

Interessant ist, dass die ersten Vorstösse, die

Testprojekte und Mustersiedlungen, die auf neu¬

en städtebaulichen Ideen beruhten, jeweils ba¬

sierend auf verschiedenen Ausnahmeparagraphen
des Gesetzes durchgeführt wurden, und schliess¬

lich im Nachhinein zu einer entsprechenden Ab¬

änderung oder Ergänzung der gesetzlichen Grund¬

lagen führten, was dann eine breite Entwicklung

ermöglichte. 20) ^ie rechtliche Entwicklung

folgt also mit einem gewissen Verzögerungsef¬
fekt den städtebaulichen Vorstellungen, ohne

solche aber wesentlich zu behindern, wie dies

immer wieder von den Architekten beklagt wurde.

Im Verlaufe der Entwicklung der "Modernen Stadt"

Stadt", der differenzierten Gestaltungsvor¬

stellungen im Rahmen einer wietgehend freien

Flächennutzungsplanung, wird es aus baurecht¬

licher Sicht zunehmend schwieriger, Gestaltung

mittels Gesetzen zu reglementieren, resp. zu

ordnen. 21) Das bestehende Stadtgestaltungs¬

instrumentarium erfährt eine successive Abwer¬

tung, die Baugesetzgebung beschränkt sich wie¬

derum lediglich auf die Gewährleistung eigen¬

tumsrechtlicher, nachbarrechtlicher, gesund¬

heitspolizeilicher, feuerpolizeilicher und

baupolizeilicher Anliegen, wobei noch die An¬

forderungen einer Koordination von Infrastruk¬

tur und Nutzungsplanung neu hinzukommen. Zwar

werden nach und nach eine ganze Reihe neuer

Instrumente geschaffen, die gezielt der Ge-

staltung der modernen Stadt dienen sollen "',

sie sind aber nicht selbst gestaltungsrelevant

23), sie sind nur Hülle, d.h. Rechtsgrundlage

für die Formulierung ständig neuer Stadtge¬

staltvorstellungen .

Die direkte Beeinflussung der Stadtgestalt

durch das Baurecht ist damit nur noch indirekt

gegeben, indem Instrumente zur Verfügung ge¬

stellt werden, innerhalb derer die Gestaltvor¬

stellungen der modernen Stadt gebietsbezogen

differenziert erlassen werden können.
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Wfiin man dlrsr Sllu.it Ion noch oinnin] rückbJik-

kcndmitder Jahrhundertwende vergleicht, so

lässt sich folgender Gegensatz formulieren:

Der Baugesetzgebung der Stadt der Jahrhundert¬

wende war eine durchgehende städtische Gestal¬

tungsidee immanent, ihre Anwendung führte direkt

zu einem eindeutigen gestalterischen Resultat.

Die heutige "moderne" Baugesetzgebung ist dem¬

gegenüber, zwar was die Belange der Nutzungs¬
und Infrastrukturplanung anbelangt, erweitert.

Es ist ihr aber keine durchgehende Gestaltungs¬
idee mehr immanent, sie beschränkt sich darauf,
das Instrumentarium für die Gestaltung anzu¬

bieten, ist aber in sich selbst nicht mehr ge¬

staltungsrelevant. Gestalt wird also nicht mehr

gesamthaft geordnet und geplant, sondern über

eine Reihe von Einzelmassnahmen von Fall zu

Fall geregelt.

11.3 Vier Postulate für ein neues Planungs¬
verständnis der Stadt

Die wesentlichste Schlussfolgerung aus der

vorliegenden Arbeit ist die Feststellung, dass
für die Stadtplanung das Zwischenglied zwi¬
schen der eher technokratischen Nutzungs- und

Infrastrukturplanung und der gestalterischen
architektonischen Objektplanung praktisch
fehlt.

Daraus lassen sich einige generelle Forderun¬

gen ableiten:
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1. EINE PRINZIPIELLE GESTALTUNGSORDNUNG DER

STADT IST WIEDER NEU ZU ENTWICKELN UND ZU

ENTWERFEN.

Unter einer prinzipiellen Gestaltungsordnung
ist der Erlass zusammenhängender städtebauli¬

cher Konzepte zu verstehen, die auf einer Ge¬

staltungsidee basieren. Wenn eine solche Ord¬

nung fehlt, wird zwangsläufig ein Agglomerat
von mehr oder weniger guten Einzellösungen
entstehen, die Zwischenbereiche bleiben unge¬

löst.

2. WENIGER GESTALTERISCHE FREIHEIT IST MEHR.

Trotz der ständigen Forderungen der Architek¬

ten nach unbegrenzter schöpferischer Freiheit

zeigt sich immer wieder, dass unter klar de¬

finierten Randbedingungen die Kreativität und

die gestalterische Qualität der Lösungen eher

zunimmt. Wesentlich ist, dass nur Rahmenvor¬

stellungen festgelegt werden, die eine flexi¬

ble Ausgestaltung zulassen; bei absoluten

Festlegungen besteht die Gefahr der Uniformie¬

rung.

3. STAEDTEBAULICHE KONTINUITAET STATT GE¬

STALTUNGSENKLAVEN .

Die Homogenität durchgehender städtebaulicher

Lösungen führt zu stadträumlich stärkeren Re¬

sultaten als die differenzierte Gestaltung
von unabhängigen Einzelbauten und -anlagen.

4. DER OEFFENTLICHE AUSSENRAUM MUSS WIEDER

ZUM STADTGESTALTERISCHEN GRUNDGERUEST

WERDEN.

Der städtische Aussenraum ist als durchgehen¬
de Struktur hervorragend geeignet, Gestal¬

tungslinien und prinzipielle gestalterische

Ordnungsvorstellungen mit baurechtlichen Mit¬

teln zu gewährleisten.
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ANHANG, Abschnitt I

Baureglement für das neue Stadtquartier im

Stadelhofen, Zürich, 13. Januar 1863

Zusammenstellung der städtebaulich wichtigen

Artikel:

Geschlossene Bauweise: "Art. 3. Die Bauplätze, ...,
müssen längs den

Strassen in der ganzen Länge zur Erstellung

zusammenhängender Hauptgebäude verwendet wer¬

den. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind

mit Vorbehalt, teil- die Fronten längs der Falkengasse und den

weise Offene Bauweise: zwei oberen Quergassen zwischen See und See¬

strasse; jedoch dürfen auch hier keine Scheu¬

nen, Stallungen u. dgl. auf die Strassenlinie

gesetzt werden und bleibt dem Stadtrath das

Recht vorbehalten, die Situationspläne für die

dortigen Bauten auch mit Rücksicht auf ästhe¬

tische Verhältnisse frei zu würdigen. "

Bauflucht: Art. 4. Im Allgemeinen sind die Hauptgebäude
auf die Strassenlinie zu setzen; hievon tre¬

ten aber folgende Ausnahmen ein:

a) Auf Seite des Quai wird für alle Bauplätze
eine mit der Strasse parallel laufende, von

derselben aber 20 Fuss entfernte Baulinie be¬

stimmt; der Raum zwischen dieser Baulinie und

Vorgarten: der Strasse ist zu einer Garten- oder Gebüsch¬

anlage zu verwenden, welche mit massivem stei¬

nernem Sockel und eisernem Brustgeländer ein¬

zufassen ist, und wofür die Pläne dem Stadt-

rathe zu freier Würdigung einzureichen sind;

b) hinsichtlich der an der Stadelhoferstrasse

zwischen der Falkengasse und der projectirten
Promenade gelegenen Bauplätze bleibt dem Stadt¬

rath vorbehalten, das Zurückbleiben mit Bau¬

ten hinter der Strassenlinie auf eine näher

zu bestimmende Entfernung zu gestatten.

Gebäudehöhe: Art. 5. Die Hauptgebäude des ganzen Quartiers,

mit Ausnahme der an der Falkengasse und den

zwei obern Quergassen zwischen See und See¬

strasse liegenden, müssen eine Höhe von 60

Fuss, vom niedrigsten Punkte des Trottoirs der

betreffenden Bauabtheilung bis zur obern Kante

des Dachgesimses gemessen, erhalten; wird je¬
doch von den sämmtlichen Eigenthümern einer

ganzen Bauabtheilung gewünscht, unter der Bau¬

höhe von 60 Fuss zu bleiben, so kann der

Stadtrath die Bewilligung dazu ertheilen, falls

dadurch das äussere Ansehen des Quartiers kei¬

nen Nachtheil erleidet.
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ANHANG, Abschnitt I

Architektonische Quali¬

tät als Voraussetzung
der Bewilligung:

Durchgehende Gesimse

und Dachlinien:

Materialien:

Zeitlich gebundene

Baupflicht:

Längs der Falkengasse und den genannten beiden

Quergassen wird für die Hauptgebäude ein Maxi¬

mum der Höhe von 60 Fuss, bis zur obern Kante

des Dachgesimses gemessen, bestimmt; jedoch
ist es hier gestattet, unter dieser Höhe zu¬

rückzubleiben, in der Meinung, dass die Haupt¬

gebäude neben dem Erdgeschoss mindestens zwei

Stockwerke erhalten müssen.

Die Zahl der Stockwerke sämmtlicher Hauptge¬
bäude darf, das Erdgeschoss nicht gerechnet,
vier nicht übersteigen; das Anbringen von

Dachwohnungen ist untersagt.

Art. 6. Die Eigenthümer aller Bauplätze, mit

Ausnahme der an die Falkengasse und die mehr¬

erwähnten beiden Quergassen anstossenden, sind

im Allgemeinen verpflichtet, auf Ausführung
ästhetisch schöner Bauten Bedacht zu nehmen,

und das Genehmigungsrecht des Stadtrathes für

die Baupläne (Art. 42 ff. der allgemeinen Bau¬

verordnung) wird ausdrücklich hierauf ausge¬

dehnt.

Insbesondere soll dafür gesorgt werden, dass

jede zusammenhängende Häuserreihe, mit Aus¬

nahme der an jene Gassen grenzenden, die glei¬
che Zahl von Stockwerken erhalte, und dass

Hauptgurt, Dachgesimse und Dachfirst bei je¬
der Häuserreihe in gleicher Linie laufen.

Werden die Bauplätze einer Bauabtheilung von

verschiedenen Käufern übernommen, so behält

sich der Stadtrath diessfalls die erforderli¬

chen weitern Anordnungen vor.

Die Hauptgebäude der genannten Bauplätze sol¬

len Dachgesimse von Stein, Cement oder andern

feuerfesten Materialien erhalten.

Art. 7. Auf den von der Stadt veräusserten

Bauplätzen müssen die Hauptgebäude binnen

fünf Jahren nach Abschluss des Kaufes erstellt

werden. In der Zwischenzeit dürfen dieselben

weder für Erstellung provisorischer Gebäulich-

keiten, noch für irgendwelche Ablagerung ver¬

wendet werden. Wird dieser Bestimmung keine

Folge geleistet, so hat der Stadtrath ausser

den Strafbestimmungen der allgemeinen Bau¬

verordnung die Wahl, entweder den betreffenden

Bauplatz gegen Rückerstattung des bezahlten

Capitals, jedoch ohne Ersatz der erlaufenen

Zinse wieder an sich zu ziehen oder den Käufer

zur Bezahlung einer Conventionalstrafe von

einem Viertheil des Kaufpreises anzuhalten."
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ANHANG, Abschnitt II

Baureglement für das neue Stadtguartier beim

Bahnhof und die Bauten an der Bahnhofstrasse,
Zürich, 11. Oktober 1864, vom Regierungsrat
genehmigt am 3. Dezember 1864

Zusammenstellung der städtebaulich wichtigen
Artikel:

Bauflucht:

Vorgarten:

Verbindliche Bauflucht

auch für rückwärtige
Bauten

Zeitlich gebundene

Baupflicht:

Geschlossene Bebauung:

"Art. 3. In dem unter das vorliegende Reglement
fallenden Gebiete gelten die Strassenlinien

als Baulinien. Ausgenommen hiervon sind die

Bauten an der Löwenstrasse vom Löwen- bis zum

Bahnhofplatz, längs der Gessnerallee und in

Bauabteilung 19 auf Seite des Bahnhofes, für

welche eine 20 Fuss von der Strasse entfernte,

mit derselben parallel laufende Linie als Bau-

linic bestimmt ist. An der Löwenstrasse und

in Bauabteilung 19 auf Seite des Bahnhofes ist

der freie Raum zwischen der Strassen- und der

Baulinie zu einer Garten- oder Gebüschanlage,
an der Gessnerallee entweder hierfür oder als

Hof zu verwenden.

Die Baulinie ist für sämtliche Bauten, welche

innerhalb einer Entfernung von 50 Fuss bezie¬

hungsweise 70 Fuss von der Strasse ausgeführt
werden, massgebend. ...

Art. 4. Sämtliche Bauplätze, welche in den

Bauabteilungen 3, 4, 7 bis und mit 10 des

Bahnhofquartiers auf Seite der Bahnhofstrasse,

ferner in den Abteilungen 3, 7 und 16 auf Seite

des Linth-Escherplatzes, endlich in den Ab¬

teilungen 9, 10, 19 und 20 auf Seite des Bahn¬

hofes vom Staat und der Stadt verkauft werden,
sind je binnen fünf Jahren nach Abschluss der

Käufe längs den Strassen zur Erstellung zusam¬

menhängender Gebäude zu verwenden.
...

Auf der in Art. 2, Lit. b erwähnten Bauabtei¬

lung dürfen auf Seite des Bahnhofes und Bahn¬

hofplatzes keine Bauten zur Ausführung gelan¬

gen, welche der sukzessiven Erstellung einer

zusammenhängenden Häuserfront in den Weg tre¬

ten würden; insbesondere sind daher alle da¬

selbst zu erstellenden Gebäude an den Giebel¬

seiten mit geschlossenen Brandmauern zu ver¬

sehen.
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ANHANG, Abschnitt II

Raumdefinition über

Sekundärbauten:

Gebäudehöhe:

Aesthetik:

Dachrichtung:

Material:

Einheitlichkeit der

geschlossenen Bau¬

blöcke:

(als städtebauliche

Qualitätsforderung)

Art. 5. Die Bauplätze, welche durch den Staat

oder die Stadt in dem unter das vorliegende
Reglement fallenden Gebiet verkauft werden,
sind an den Strassen binnen drei Jahren nach

Abschluss des Kaufes mit steinernem Sockel und

eisernem Geländer einzufassen, soweit sie bin¬

nen dieser Frist nicht überbaut werden.
...

Art. 6. Auf den Bauplätzen, für welche nach

Art. 4, Absatz 1, 2 und 3, die Erstellung zu¬

sammenhängender Bauten vorgeschrieben oder in

Aussicht genommen ist, müssen die Gebäude an

den Strassen eine Höhe von 60 Fuss erhalten.

Die übrigen Gebäude, welche längs der Bahnhof¬

strasse erstellt werden, können unter der Höhe

von 60 Fuss bleiben, müssen aber neben dem

Erdgeschoss noch mindestens zwei Stockwerke

erhalten; ausgenommen von dieser Vorschrift

sind blosse Gartenpavillons und drgl. ...

Die Höhe der Gebäude soll in dem ganzen, unter

das vorliegende Reglement fallenden Gebiet auf

der Rückseite die gleich sein wie auf der Vor¬

derseite; Abweichungen von dieser Vorschrift

sind nur mit Bewilligung des Stadtrates zu¬

lässig. ...

Art. 8. Die Eigentümer aller Grundstücke, wel¬

che gegen den Bahnhof, die Bahnhofstrasse und

den Linth-Escherplatz liegen, sind im allge¬
meinen zur Ausführung schöner Bauten verpflich¬
tet.

Die Zahl der Stockwerke darf daselbst nicht

über vier ansteigen, das Erdgeschoss nicht ge¬

rechnet.

Die Dächer der dortigen Gebäude sind in der

Regel längs den Strassen und an den frei blei¬

benden Giebelseiten abzuwalmen und sollen

Dachgesimse von Stein oder Zement erhalten.

Art. 9. Bei jeder zusammenhängenden Häuser¬

front auf Seite des Bahnhofs, der Bahnhof¬

strasse und des Linth-Escherplatzes, welche

auf Bauplätzen des Staates oder der Stadt zur

Ausführung gelangt, oder auf den Landkomplexen,
welche sonst nach dem Inhalte des Art. 4 zur

Erstellung zusammenhängender Bauten verwendet

werden müssen, sind Verschiedenheiten der ein¬

zelnen Häuserfassaden, welche das ästhetische

Gefühl verletzen, zu vermeiden. Namentlich

sollen daselbst in der Regel an allen Gebäuden

der gleichen Häuserfront Hauptgurt, Dachgesim¬
se und Dachfirst in gleicher Linie laufen. ...
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ANHANG, Abschnitt II

Tiefenbeschränkung:

Rückwärtige Baulinie:

Hoffreihaltung:

Art. 12. Bei den Bauabteilungen 3, 4, 7 bis

und mit 10, 13 bis und mit 20 des Bahnhof¬

quartiers wird das Maximum der Tiefe, welches

den an der Strasse liegenden Gebäuden gegeben
werden darf, von der sie verkaufenden Behörde

(Staats- oder Stadtbehörde) zum voraus be¬

stimmt, und zwar für jede Bauabteilung beson¬

ders. Diese hinteren Baulinien werden in die

Pläne eingetragen, welche bei den jeweiligen
Landverkäufen aufzulegen und von den Käufern

der Bauplätze zu unterzeichnen sind. Sie sol¬

len in keiner Weise überschritten werden.

Art. 13. Im Innern dieser Bauabteilungen dür¬

fen keine Hauptgebäude erstellt werden und die

Erstellung von Oekonomiegebäuden, Gewerbslo¬

kalitäten oder andern Nebengebäuden ist da¬

selbst nur statthaft, wenn es ohne Nachteile

in gesundheits- und feuerpolizeilicher Hin¬

sicht geschehen kann."
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ANHANG, Abschnitt III

Vorlage der vom Zürcherischen Ingenieur- und

Architektenverein bestellten Kommission,
Entwurf für ein Gesetz betreffend eine Bau¬

ordnung für Ortschaften mit städtischen Ver¬

hältnissen, Zürich, 12. September 1877

Zusammenstellung einiger städtebaulich wichtiger
Artikel:

Artikel 13 ff, zur Bedeutung der Fluchtlinie

für Neubauten und bereits bestehende Gebäude.

"Bedeutung der Fluchtlinie bei Neubauten:

Art. 13. Die Fluchtlinien sind bis auf eine

Tiefe von 25 Meter einwärts massgebend für

die Stellung aller neu zu erstellenden Ge¬

bäude, in der Meinung, dass dieselben mit der

der Strasse zugekehrten Gebäudefront einge¬
halten werden müssen.

...

Art. 15. Bei Neubauten an einer rückwärts lie¬

genden Fluchtlinie ist diese massgebend für

die Mauerflucht aller grössern Bautheile;
kleinere Vorsprünge, wie vorliegende Treppen,
Veranden, welche Luft- und Lichtzutritt nicht

schädigen, sind zulässig, doch besteht in die¬

sem Falle für die Eigenthümer die Pflicht

einer unentgeldlichen Beseitigung dieser Vor¬

bauten, im Falle solche nachträglich durch

Strassenerweiterungen nothwendig wird.

Art. 16. Die Gemeindsbehörde kann ein Zurück¬

bleiben der Gebäude hinter der Fluchtlinie

gestatten, in der Weise, dass sie auf die be¬

treffende Strecke, die ein grösseres oder

mehrere Grundstücke in sich begreifen kann,
eine weiter rückwärts liegende Fluchtlinie

aufstellt; es soll diess jedoch nur dann ge¬

schehen, wenn die Besitzer der beiden äusser-

sten, von der rückwärtsliegenden Baulinie be¬

troffenen Grundstücke Sicherheit dafür bieten,
dass die an beiden Enden entstehenden Vor¬

sprünge in anständiger Weise ausgebildet wer¬

den, und sofern durch das Zurückweichen keine

Beeinträchtigung des Baurechtes der hinten

liegenden Grundstücke oder der Luftzirkulation
in den Höfen stattfindet.

Art. 17. Bei Erstellung von Neubauten in

Grundstücken mit zurückliegender Fluchtlinie

sind solche gegen die Strasse durch passende
Einfriedigungen abzuschliessen. Geschlossene

Mauern und Wände sind jedoch nicht gestattet.
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ANHANG, Abschnitt ITI

Der Gemeinderath wird bestimmen, in welchen

Strassen diese Einfriedigung unbedingt durch

steinerne Sockel und eiserne Geländer zu ge¬

schehen hat.

Bedeutung der Fluchtlinie für schon bestehende

Gebäude:

Art. 18. An Gebäuden oder andern Bauwerken,

welche über eine im Bebauungsplan enthaltene

Fluchtlinie vorstehen, sei es, dass solche mit

der Strassengrenze zusammenfällt oder hinter

derselben liegt, dürfen keinerlei Veränderun¬

gen oder andere Arbeiten vorgenommen werden

als solche, welche zur Unterhaltung nothwendig

sind und keine Erhöhung des Bauwerthes zur

Folge haben."

Artikel 46 ff, Bestimmung der Haushöhen in Ab¬

hängigkeit zum Fluchtlinienabstand.

"Haushöhen

Art. 46. Hinsichtlich der Haushöhe werden die

zwei von vorneherein im Bauplane bezeichneten

Baugebiete (vergl. Art. 5) unterschieden, in

der Weise, dass in dem Gebiete dichter Ueber-

bauung eine in Art. 47 festgesetzte Ueber-

schreitung des im ganzen übrigen Gebiet gel¬
tenden Grundsatzes für die Bauhöhe zulässig
ist.

Mit Ausnahme dieser dichter bebauten Quartiere

darf die Haushöhe an der Strasse die Strassen-

breite nicht überschreiten, ...

Ferner darf ein Privatgebäude überhaupt nicht

mehr als 5 Geschosse einschliesslich etwaiger
Entresols und Mansardenwohnungen, aber aus¬

schliesslich des Kellergeschosses, enthalten.

Art. 47. In dicht bebautem Gebiet (Art. 5)

dürfen die nach Art. 46 zulässigen Haushöhen

um 5 Meter überschritten werden."

Die Artikel 76 ff umschreiben ein gegenüber dem

Baugesetz vom 30. Juni 1863 stark erweitertes

Instrumentarium zur "Anlegung neuer Quartiere",

das in diesem Zusammenhang zum ersten Mal als

"Quartierplan" eingeführt wird.

"Sechster Abschnitt.

Von der Anlegung neuer Quartiere und der Ein-

theilung von Baukomplexen.
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ANHANG, Abschnitt III

Festsetzung der Eintheilung und Grenzregulie¬

rung

Art. 76. Die successive Eintheilung der Quar¬

tiere zwischen den im Bebauungsplan von Anfang
an vorgesehenen Hauptstrassenlinien erfolgt
entweder nach Gutfinden der Gemeindsbehörde

oder auf Wunsch der betheiligten Grundeigen¬

tümer.

Von der Absicht, diese Eintheilung vorzunehmen,

wird den Betroffenen durch öffentliche Aus¬

schreibung Kenntniss gegeben, und können solche

durch Einreichung von Plänen oder durch

schriftliche Eingabe ihre diesfälligen Wünsche

der Behörde zur Kenntniss bringen, welche da¬

rauf, soweit es die allgemeinen Interessen

gestatten, Rücksicht nehmen wird.

Art. 77. Bei Festsetzung der Quatarienthei-

lungen ist darauf zu sehen, dass eine den An¬

forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege

entsprechende Ueberbauung möglich ist, dass

sich die anzulegenden Quartierstrassen jenen
der benachbarten Quartiere und den Hauptver-
kehrsstrassen passend anschliessen und dass

der Vortheil, welcher durch Ermöglichung einer

Bebauung des Landkomplexes entsteht, den ver¬

schiedenen Grundeigentümern in billiger Wei¬

se gleichmässig zukommt.

Art. 78. Ein so festgesetzter Bauquartierplan
ist in den allgemeinen Bebauungsplan einzutra¬

gen und erhält nach Erfüllung der Vorschrif¬

ten in Art. 8, 9 und 10 dieses Gesetzes die

rechtliche Kraft dieses Gesammtplans.
"
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1) Das Baureglcment für

das Villenquartier Neu¬

münster vom 30. April 1894

erhält am 18. Mai 1894 die

regierungsrätliche Genehmi¬

gung

ANHANG, Abschnitt IV

Baureglement für das Villenquartier Neumünster,

vom 30. April 1894

Projektiertes Quartier bei der Neumünsterkirche

in offener (Villen) Bauweise.

Festlegungen bezüglich des öffentlichen Raumes,

der Strassen:

Artikel 2, 3 und 5

Strassenbreite 11 m, chaussiert, die Trottoirs

sind zu pflastern, Baumalleen sind vom Verkäu¬

fer (des Baulandes) zu erstellen. Die Grund¬

stücke sind längs der Strassen mit steinernem

Sockel und eisernem Geländer einzufrieden.

Festlegungen über die Einteilung in Grundstücke

und die Bebaubarkeit der Grundstücke:

Artikel 6-9 und Artikel 11

Ein Parzellierungsplan legt die Grundstücks¬

grenzen fest, wobei es dem Verkäufer vorbehal¬

ten bleibt, mehr als 2000 m2 messende Parzellen

auch in kleinere Bauplätze einzuteilen, "sowie

nach seinem Gutfinden die eingezeichneten Gren¬

zen abzuändern."

Verbindlich hingegen sind die im Parzellierungs¬
plan eingezeichneten Baulinien entlang der

Strassen. Sie bestimmen die Grenzen innert derer

die Villen zu erbauen sind. "Innerhalb dieser

Grenzen kann die Stellung der Villen von den

einzelnen Käufern nach ihrem Gutfinden fixiert

werden," mit Ausnahme jedoch der Vorderfront

gegen die Strasse, "die unter allen Umständen

parallel der Strassenlinie verlaufen muss (bei

Eckplätzen wenigstens eine Fassade)." Die Ge¬

bäude sollen also eindeutig strassenorientiert

gebaut werden, ihre Hauptfront muss parallel
der Strasse verlaufen.

Der Grenzabstand wird auf min. 4 m festgesetzt,
mit Ausnahme einiger genau bezeichneter Plätze,

bei denen auf die Grenze, also geschlossen ge¬

baut werden darf. Für diese Bauplätze gilt die

Höhenbestimmung nach Baugesetz, für die frei¬

stehenden Villen werden 3 Geschosse zugelassen,
wobei für einzelne Gebäudeteile, wie z.B. Türme,

Ueberschreitungen gestattet werden.

Im Rahmen dieser Formulierung sind die wesent¬

lichsten städtebaulich-räumlichen Kriterien und

Definitionen gegeben, das Reglement enthält da¬

rüber hinaus noch einige hygienische und nach¬

barrechtliche Anforderungen. 1)
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2) Siehe dazu Kap. 6.21

3) Aufgehoben durch Re-

gierungsratsbeschluss
1340/37

Bauordnung für den Block II des Werdmühlequar-

tieres, zwischen der Uraniastrasse, der Bahn¬

hofStrasse, der Werdmühlegasse und dem Werd-

mühleplatze, vom 15. August 1906

Ueber ein grösseres Gebiet besteht bereits ein

Quartierplan vom 14. Juli 1906, der Bestandteil

der Bauordnung bildet. Die an die Bahnhofstras¬

se stossenden Grundstücke stehen zudem unter

dem Baureglement für das neue Stadtquartier
beim Bahnhofe und die Bauten an der Bahnhof¬

strasse, vom 11. Oktober 1864. 2)

Der bebaubare Grund ist vollumfänglich durch

innere hofseitige und äussere strassenseitige
Baulinien definiert. Da nach aussen die Flucht

der Baulinien eingehalten werden muss, weiter

geschlossen gebaut werden muss und die Gebäu¬

dehöhe (nach Baugesetz) ebenfalls gegeben ist,

ist auch die mögliche Gebäudeabwicklung und de¬

ren Profil bereits weitgehendst bestimmt.

Der individuelle Gestaltungsspielraum beschränkt

sich demnach auf die architektonische Ausge¬

staltung und die Ausführung der Fassaden. Auch

hierzu werden der attraktiven städtischen Lage

(Bahnhofstrasse) entsprechend ästhetische An¬

forderungen formuliert:

"Die Eigentümer von Bauplätzen sind zur Ausfüh¬

rung von schönen, der Lage angemessenen Bauten

verpflichtet. Die Aufrisse sind dem Stadtrate

zur Genehmigung vorzulegen, und dieser ist

berechtigt, aus Gründen der Aesthetik die Ge¬

nehmigung zu verweigern."

Bauordnung für das Stampfenbachquartier,
vom 14. März 1908 3)

Das Gebiet umfasst mehrere, grössere Grund¬

stücke. Durch Baulinien werden diese in 5

Blöcke gegliedert, wobei zwei diagonal versetz¬

te, städtische Platzanlagen und deren Strassen-

verbindung ausgeschieden werden. Mit Ausnahme

des Blockes III muss geschlossen gebaut werden.

Die Baulinien limmatseitig dürfen dabei zum Teil

flexibel interpretiert werden, insbesondere bei

Block II, der über eine Ueberbauung der Quai¬

strasse bis zum Fluss vorstossen darf.

Die Höhenfestsetzung wird mit Ausnahme von

Block III (20 m) nach Baugesetz geregelt.

Zwischen den Blöcken sind verschiedene Durch¬

fahrten und Durchgänge vorgesehen, die recht¬

lich genau definiert und gesichert werden.
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Der Lage entsprechend sind vor allem die Bau¬

ten längs der Limmat sowie an den beiden Plät¬

zen (Walche- und Stampfenbachplatz) "so zu ge¬

stalten, dass mit der Umgebung ein gefälliges
Gesamtbild entsteht."

4) Es handelt sich dabei

um die amtliche Revision

des bereits bestehenden

Q.P. Nr. 53, durch Stadt-

ratsbeschluss vom 5. Ja¬

nuar 1921

5) vom 12. August 1921

und 29. Dezember 1921

Baureglement für den Quartierplan Nr. 53 des

Landes zwischen Zurlinden-, Zweier-, Birmens-

dorfer-, Aemtler- und Kalkbreitestrasse, vom

25. März 1922 4)

Aufgrund der Verhandlungen über zwei Grundeigen¬
tümerversammlungen 5) legt der Vorstand des

Bauwesens I ein neues Projekt für die Eintei¬

lung des Landes zur Festsetzung auf.

"Art. 1. Für die Ueberbauung der Grundstücke
zwischen a) der projektierten und bestehenden

Stationsstrasse, der Aemtler-, der Kalkbreite-
und der Ottilienstrasse, b) der Bremgartner-,
der Birmensdorfer-, der bestehenden und pro¬
jektierten Stationsstrasse und der südwestli¬

chen Grenze von Kataster-Nr. 3643 sind neben
den Baulinien der öffentlichen Strassen und

der im Quartierplan projektierten Stations-
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Strasse die festgesetzten Hofbaulinien mass¬

gebend.

Art. 2. Im allgemeinen ist nach Baugesetz zu

bauen. Längs der Stationsstrasse und längs
der westlichen Seite der Bremgartnerstrasse
darf die Gebäudehöhe nicht mehr als 13 m be¬

tragen; ausgenommen sind die Eckhäuser längs
der Birmensdorferstrasse und Zurlindenstrasse,
wo die Bebauung gemäss Baugesetz zulässig ist.

Für die in den beiden Höfen gemäss Quartier¬

plan vorgesehenen Bauten darf eine Gebäude¬

höhe von 8 m nicht überschritten werden.

Die im Plan vorgesehenen Durchfahrten dürfen

nicht unterkellert werden.

Art. 3. Strassen- und Hoffassaden sind so zu

gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwir¬

kung in Architektur, Baumaterial und Farbe er¬

zielt wird."

Das Reglement enthält darüber hinaus weitere

Bestimmungen zur Gestaltung der Höfe, Nutzungs¬

einschränkungen bezüglich der Höfe, sowie wei¬

tere wohnhygienische Anforderungen.

Plan: siehe nächste Seite
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Baureglement über den Quartierplan Nr. 140 des

Landes zwischen Hard-, projektierter Bäcker-,

projektierter Aargauerstrasse und Hardplatz,
vom 6. September 1923

Durch Stadtratsbeschluss Nr. 667 vom 21. Juni

1899 ist für die Einteilung des Landes zwischen

Hardstrasse, projektierter Bäckerstrasse, pro¬

jektierter Aargauerstrasse und Hardplatz das

Quartierplanverfahren eingeleitet und durch

Stadtratsbeschluss Nr. 425 vom 27. April 1904

seine amtliche Durchführung angeordnet worden.

Die Beschlüsse wurden am 7. Juli 1899 und 10.

Mai 1904 versandt und stillschweigend anerkannt.

Am 19. Oktober 1899 fand die erste, am 24. Juli

1906 die zweite Grundeigentümerversammlung statt

und am 4. Dezember 1907 konnte den Beteiligten
ein bereinigtes Projekt bekannt gegeben werden.

Die Weiterbearbeitung des Quartierplanes unter¬

blieb dann wegen des Scheiterns der Verhand¬

lungen über die neue Landeinteilung und weil

Gebrüder Kuoni die Festlegung einer Quartier¬

strasse in ihrem Land durch einen Privattechni¬

ker, allerdings ebenfalls ohne Erfolg, betrie¬

ben. Gestützt auf eine Eingabe der Gebrüder

Kuoni wurden die Arbeiten am Quartierplan im

Herbst 1922 neuerdings aufgenommen. Am 27. De¬

zember 19 22 fand die dritte Grundeigentümerver¬

sammlung statt und am 29. Juni 1923 konnte den

Beteiligten ein Projekt mit vollständiger Ab¬

rechnung bekannt gegeben werden.

Auf Grund dieser Verhandlungen legt der Vor¬

stand des Bauwesens I ein Projekt zur Festset¬

zung vor, das den Bau von zwei Quartierstras¬

sen, der projektierten Eichbühlstrasse und der

Querstrasse, der Hofanlagen I und II und ihrer

Zufahrten, die Neueinteilung des Landes, die

Aufhebung von Grunddienstbarkeiten, die Fest¬

legung von Innenbaulinien für die Hauptgebäude
und von rückwärtigen Baulinien für die Hofan¬

bauten und die Aufstellung eines Baureglementes
vorsieht. Die projektierte Eichbühlstrasse liegt
in der geradlinigen Fortsetzung der im Quartier¬

plan Nr. 208 genehmigten Eichbühlstrasse. Die

Querstrasse zwischen Bäcker- und projektierter
Eichbühlstrasse verläuft in einem Abstand von

etwa 110 m parallel zur Hardstrasse. Bei einem

Baulinienabstand von je 20 m ist für beide

Strassen ein Ausbauprofil vorgesehen mit 6 m

Fahrbahn und 3 m Trottoir auf der Süd-, bezie¬

hungsweise Ostseite der Strassen. Dementspre¬

chend wird der an der Eichbühlstrasse vorgese¬

hene südliche Vorgarten 5 m, der nördliche 6 m

breit, während bei der Querstrasse der westli¬

che Vorgarten eine Breite von 6 m, der östliche
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(>) Aur-./.uq <>us dem Stndt-

r-it sproLokoJ ] Nr. L207,
vom (,. September 1923

7) Der yuart.iorp] an wurde

schliesslich nicht durchge¬
führt, somit kam dieses

städtebaulich wie rechtlich

interessante Projekt nicht

zur Ausführung

oino solche von 5 m erhält. In den Trottoiren

ist eine Baumallee vorgesehen, die übungsge-
mäss nach Oeffentlicherklärung der Strasse auf

Rechnung der Stadt erstellt werden soll.

In den beiden Baublöcken südlich der projek¬
tierten Eichbühlstrasse sind in einem Abstand

von 12 m von den Baulinien längs der Strassen

Innenbaulinien für die Hauptgebäude und in einer

weiteren Entfernung von 8 m rückwärtige Bauli¬

nien für Hofanbauten vorgesehen. Innerhalb die¬

ser rückwärtigen Baulinien liegen die Hofanla¬

gen, deren Grenze in einem Abstand von 7 m zu

den Hofbauten verläuft. Um die eigentliche Hof-

anlage ist auf privatem Grund ein 3 m breiter

Servitutsweg vorgesehen, der sowohl dem Bau¬

lande wie der Anlage zu dienen hat. Einen Be¬

standteil der Anlage bilden auch die Zufahrten,
die von ihr zu den öffentlichen Strassen und

Quartierstrassen führen. Sie besitzen ebenfalls

eine Breite von 3 m. Das Baureglement, das für

die beiden Baublöcke südlich der Eichbühlstras¬

se Geltung hat, regelt sowohl die Herrichtung
der Anlagen als die Bebauung innerhalb dieses

Gebietes und enthält schützende Bestimmungen
für das Quartier. 6) 7)

Plan: siehe nächste Seite
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8) Mit. SLadl.ratsbosch.luss

vom 17. OkLober 1923 wird

der bereits genehmigte

Q.P. Nr. 54 einer amtli¬

chen Revision unterzogen

und am 29. Oktober 1924

neu festgesetzt

9) Auszug aus dem Baureg¬

lement vom 29. Oktober

1924

Baurcglement für den Quartierplan Nr. 54 des

Landes zwischen Zschokke-, Rosengarten-, Nord-

und Waidstrasse, vom 29. Oktober 1924 8]_

Art. 1. Für die Ueberbauung der Grundstücke

zwischen der Zschokke-, Rosengarten-, Nord- und

Waidstrasse sind neben den Baulinien der be¬

stehenden öffentlichen Strassen und den Vor¬

schriften für die offene Bebauung der I. Zone

vom 29. September 1912 die im neuen Quartier¬

plan festgesetzten öffentlich-rechtlichen Ser-

vitutslinien massgebend.

Sie sind im Plane mit grüner Farbe eingetragen

und als Innenbaulinien bezeichnet.

Im übrigen sind folgende Bestimmungen zu beach¬

ten.

Art. 2. Die auf der Ueberbauungsflache D an der

Nordstrasse zu erstellenden Gebäude sind nicht

auf die Baulinie der Nordstrasse, sondern auf

die Flucht der bestehenden Häuser der Genossen¬

schaft für Kleinwohnungsbauten "Wohlfahrt" zu

stellen.

Bei der Ueberbauung der im Quartierplan mit A-D

bezeichneten Flächen sind lediglich die seitli¬

chen Grenzabstände gemäss den Vorschriften für

die I. Zone der offenen Bebauung, Art. 19, lit.

c, einzuhalten. Dabei kommen aber bei den Flä¬

chen B und C nur die Frontlängen des Grundstük-

kes der Geschwister Hug in Betracht.

Art. 3. Strassen- und Hoffassaden sind so zu

gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwir¬

kung in Architektur, Baumaterial und Farbe er¬

zielt wird.

Art. 4. Das nicht überbaute Gelände um die

Häuser herum soll als Garten oder Grünfläche

angelegt und als solche richtig unterhalten

werden. 9)

Plan: siehe nächste Seite
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Einige weitere Beispiele für Quartierpläne aus

der Zeit zwischen 1900 und 1925 seien hier kom¬

mentarlos angefügt. Sie sollen als Material

die stadträumlichen Prinzipien der Blockrand¬

bebauung weiter illustrieren, sowie ihre Um¬

setzung in rechtsverbindliche Pläne veran¬

schaulichen.

Pläne: siehe nächste Seiten
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Oiss Nr. 670 2 KURZFASSUNG

Klaus D. Hornberger

INTERDEPENDENZEN ZWISCHEN STADTGESTALT UND

BAUGESETZ

Untersuchung des Spannungsfeldes zwischen der

stadträumlichen und der baurechtlichen Ent¬

wicklung im Verlauf des 20. Jahrhunderts, dar¬

gestellt am Beispiel Zürich

Die Arbeit geht von verschiedenen Thesen aus,

die im Grundsatz behaupten, dass die Entwick¬

lung der räumlichen Struktur der Stadt im Ver¬

laufe der letzten 80 bis 100 Jahre, von klar

und eindeutig definierten Stadträumen, letzt¬

lich zu weitgehend amorphen, verstädterten

Raumhüllen führte.

Während die einzelnen Wohnungen und die wohn¬

hygienischen Belange der Quartiere fortwährend

verbessert wurden, verlor der öffentliche

Stadtraum ständig an Qualitäten. Dieser Pro-

zess wurde begleitet von einer kontinuierli¬

chen Entwicklung und Veränderung der baurecht¬

lichen Grundlagen, die die wechselnden städte¬

baulichen Ziele gewährleisteten. Das am Ende

der Entwicklung stehende kantonale Planungs¬
und Baugesetz vom 7. September 1975, sowie

die 3auordnung der Stadt Zürich vom 1. Oktober

1978, beschränken sich weitgehend auf die Aus¬

scheidung von Bauland und Nichtbauland, auf

die Festsetzung der Bodennutzung und die Ge¬

währleistung der Infrastrukturen. Gestaltrele¬

vante Festlegungen, die Behandlung der räum¬

lichen, der dritten Dimension lassen sich zwar

über diverse Sonderinstrumente regeln, sind

aber, im Gegensatz zur Jahrhundertwende, nicht

mehr in die Grundordnung integriert.

Der analytische Aufbau der Arbeit gliedert
sich entsprechend einer vorweggenommenen, ge¬

nerellen Siedlungstypologie, die drei, grund¬
sätzlich unterscheidbare, Entwicklungsab¬
schnitte herauskristallisiert. Es handelt sich

um die Abschnitte:

- geschlossene und offene Blockrandbebauung,
- halboffene Zeilenbebauung und

- gemischte oder differenzierte Bebauung.
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Für diese drei Phasen der städtebaulichen Ent¬

wicklung und deren jeweilige Uebergangsab-
schnitte werden über eine detaillierte Einzel¬

analyse die übergeordneten städtebaulichen

Zielsetzungen diskutiert, die Umsetzung der

Ziele und deren Realisierung in der Stadt Zürich

beschrieben und dokumentiert, sowie die suc-

cessive Anpassung der baurechtlichen Grundlagen
auf kantonaler und städtischer Ebene unter¬

sucht.

Mit der Analyse konnte einerseits der L'.ntwick-

lungsprozess von der Stadt der Gründerjähre zur

modernen Stadt transparent gemacht werden, an¬

dererseits konnten die vorweggenommenen Thesen

weitgehend begründet werden.

Die rechtliche Untersuchung ergab, dass die ak¬

tuellen Forderungen des nachmodernen Städtebaus

sich über die bestehende rechtliche Grundord¬

nung nicht mehr gewährleisten lassen, sie können

aber im Rahmen der Gestaltungsfreiheit bestehen¬

der Sonderinstrumente durchaus getestet und

realisiert werden. Im Hinblick jedoch, auf eine

kontinuierliche Entwicklung von Stadtraum und

-gestalt, wird abschliessend in vier Einzel-

postulaten die Grundsatzforderung formuliert,

dass gestalterische und räumliche Festlegungen
wieder in die baurechtliche Grundordnung inte¬

griert werden sollen.
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Diss. Nr. 6702 SUMMARY

Klaus H. Hornberger

INTERDEPENDENCE BETWEEN URBAN FORM AND BUILDING

LEGISLATION

Research on the problems arising out of the

developments of urban form and building legis-

lation in the course of the twentieth Century,

exemplified by the city of Zürich

This dissertation is based on the theses that

in the course of the last 80-100 years the

spatial structure of the town has developed
from a clearly defined outdoor space (street

and Square) to a rather amorphous one.

Whereas the private domain (housing) has been

constantly improved, the public domain (street

and Square) has gradually been neglected. To-

gether with this process the building legisla-
tion has undergone continous adaptions, accor-

ding to the changing goals of urban design. The

present legislations ("Kantonales Planungs- und

Baugesetz vom 7. Sept. 1975" + "Bauordnung der

Stadt Zürich vom 1. Okt. 1978") are mainly re-

stricted to the following points:
- designation of areas to be built on

- designation of landuses

- safeguard of instructure.

Contrary to the legislations of the end of the

last Century the present ones are no longer
concerned with formal aspects of urban, three

dimensional space. Within the frame of this

present legislation the Claims of postmodern
urban design cannot be satisfied but for the

application of special existing regulations.

Consequently, the formal design aspects of urban

streets and Squares should be of general con-

cern, reintegrated within the basic building

legislation. It is the main aim of this disser¬

tation to justify this Claim.

The research therefore tries to describe and

assess the development of the town from the

end of the last Century to the present time.

According to a general typology of urban settle-

ment the work ist divided into three diffe-

rent stages of development:
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- the closed and open so called "Blockrandbe¬

bauung"
- the so called "halboffene Zeilenbebauung"
- the so called "gemischte Bebauung"

By means of detailled analyses the following
points are discussed:

- general goals in urban design and their

application
- the successive adaption of the building

legislation on the cantonal and local level

The final part of the work is devoted to four

different Claims in view of achieving a conti-

nous development of urban form and urban space.
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